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Vorwort
Seit mehr als einem Jahrzehnt st�ndigen wirtschaftlichen Wachstums und politischer Reform hat Polen
sich seinen Platz unter den gr��ten und stabilsten Volkswirtschaften Ost- und Mitteleuropas gesichert.
Als verl�ssliches Mitglied von NATO und OECD und als Neumitglied der Europ�ischen Union ist Polen
au�erdem ein vertrauensw�rdiger und attraktiver Partner f�r die internationale Gesch�ftswelt. 

Der Import ausl�ndischen Kapitals, der Anfang der 1990er Jahre eingeleitet wurde, beh�lt sein Tempo
bei. Gro�e und kleine ausl�ndische Investoren haben in Form ausl�ndischer Direktinvestitionen bereits
mehr als 73 Milliarden US Dollar investiert. Polen nimmt dadurch in Bezug auf den Gesamtwert des in-
vestierten ausl�ndischen Kapitals den Spitzenplatz in Mittel- und Osteuropa ein. 

Das Tempo ausl�ndischer Investitionen ist ein verl�ssliches und objektives Kriterium f�r die Bewertung
der wirtschaftlichen Entwicklung Polens. Die polnische Regierung kennt und sch�tzt die Bedeutung
ausl�ndischen Kapitals und setzt ihre systematischen Anstrengungen zur Liberalisierung und Verein-
fachung der polnischen Wirtschaftsgesetze fort. Heute bietet Polen interessierten Gesch�ftspartnern
eine Vielzahl von Investitionsanreizen, die mit den EU-Normen harmonisiert sind. 

Die Attraktivit�t Polens f�r die internationale Gesch�ftswelt ist in der letzten Meinungsumfrage unter
internationalen Investoren von 2003 best�tigt worden. Auf die Frage nach den entscheidenden Gr�n-
den f�r eine Investition in Polen wurden die Wachstumsaussichten, die Arbeitskosten, die Gr��e des
polnischen Marktes, die hervorragenden F�higkeiten der polnischen Angestellten, die M�glichkeit zur
Senkung der Herstellungskosten sowie die g�nstigen Bedingungen f�r ausl�ndische Investoren ge-
nannt. 

Nehmen Sie sich Moment Zeit f�r die Durchsicht dieser neuen, mittlerweile vierten Ausgabe des
�Ratgeber f�r Unternehmer. Investieren in Polen�, der gemeinsam von der Polnischen Agentur f�r
Information und Auslandsinvestitionen AG, Deloitte und Rechtsanw�lten der Kanzlei Wardy�ski & Part-
ner herausgegeben wird. Er soll dazu dienen, unseren ausl�ndischen Partnern einen �berblick �ber die
Bedingungen zu bieten, die f�r die Aufnahme und Durchf�hrung gesch�ftlicher Aktivit�ten in Polen
gelten. Wir hoffen, da� sein Inhalt Interesse weckt, in Polen zu investieren, und dadurch Polens Ruf
als ein Land, in dem sich gut Gesch�fte machen lassen, auf internationaler Ebenen gest�rkt wird.

Andrzej Zdebski Michael Barrington
Pr�sident Pr�sident
Polnische Agentur f�r Information Deloitte
und Auslandsinvestitionen AG
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I. Aufnahme der Wirtschaftstätigkeit
Schritt – für – Schritt

Aufnahme der Wirtschaftst�tigkeit
Schritt 	 f�r 	 Schritt
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II. Aufnahme und Durchführung
von Geschäften in Polen

1. Beginn geschäftlicher Aktivität in Polen

11..11..  AAllllggeemmeeiinnee  RReeggeellnn  ff��rr  ggeesscchh��ffttlliicchhee  AAkkttiivviitt��tteenn  iinn  PPoolleenn  eeiinnsscchhlliiee��lliicchh  ddeerr  AAkkttiivviitt��tteenn  aauussll��nnddiisscchheerr
UUnntteerrnneehhmmeenn

Das wichtigste Gesetz f�r die Regelung gesch�ftlicher Aktivit�ten in Polen ist das GGeesseettzz  vvoomm  22..  JJuullii  22000044
��bbeerr  ddiiee  FFrreeiihheeiitt  ddeerr  WWiirrttsscchhaaffttsstt��ttiiggkkeeiitt. Es regelt die Aufnahme, die Durchf�hrung und die Beendigung
gesch�ftlicher Aktivit�ten in Polen und damit zusammenh�ngende Aufgaben der �ffentlichen Verwaltung. 

AAuussll��nnddeerr1 aus der Europ�ischen Union (EU) und der Europ�ischen Freihandelsassoziation (EFTA), die zum
Europ�ischen Wirtschaftsraum (EEA) geh�ren, k�nnen nach denselben Regelungen Unternehmen gr�n-
den und f�hren wie sie f�r polnische Unternehmer Anwendung finden. 

Dieselben Regelungen finden auch auf Ausl�nder Anwendung mit Wohnsitz au�erhalb von EU und EEA, die: 

 eine Erlaubnis zur Wohnsitznahme Polen erhalten haben, 

 �ber eine Aufenthaltsgenehmigung oder einen in der Republik Polen gew�hrten Fl�chtlingsstatus ver-

f�gen, oder

 die im Besitz einer einstweiligen Duldung in der Republik Polen sind. 

Falls internationale Abkommen nichts abweichendes bestimmen, sind andere als die oben genannten
Ausl�nder zur Gr�ndung und Leitung gesch�ftlicher Aktivit�ten nur berechtigt in Form einer: 

 Kommanditgesellschaft, 

 Kommanditgesellschaft auf Aktien, 

 Gesellschaft mit beschr�nkter Haftung, 

 Aktiengesellschaft. 

Solche Ausl�nder sind auch berechtigt, in diese Arten von Personal- oder Kapitalgesellschaften einzutre-
ten und Anteile daran zu erwerben. Au�erdem k�nnen aauussll��nnddiisscchhee  UUnntteerrnneehhmmeerr2 gesch�ftliche Aktivit�-
ten in Form einer NNiieeddeerrllaassssuunngg betreiben oder in Polen VVeerrttrreettuunnggeenn gr�nden. 

11..22..  KKoonnzzeessssiioonnss--  ooddeerr  ggeenneehhmmiigguunnggssbbeedd��rrffttiiggee  AAkkttiivviitt��tteenn

Nach polnischem Recht bedarf die Vornahme bestimmter Aktivit�ten eines Bescheids staatlicher Beh�r-
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1 Nach polnischem Recht ist Ausl�nder:

 eine nat�rliche Person mit Wohnsitz im Ausland, die nicht �ber die polnische Staatsb�rgerschaft verf�gt,

 eine juristische Person mit Sitz (registriertem B�ro) im Ausland; eine organisatorische Einheit, die keine Rechtsperson ist,

aber �ber Rechtsf�higkeit verf�gt, mit Sitz im Ausland.
2 Nach polnischem Recht ist ausl�ndischer Unternehmer eine Person, die gesch�ftliche Aktivit�ten im Ausland betreibt.



den, in dem der Durchf�hrung dieser Aktivit�ten zugestimmt wird. Diese Arten von Aktivit�ten k�nnen in
vier Gruppen gegliedert werden: 
1. Aktivit�ten, die nach Erlangung einer KKoonnzzeessssiioonn vorgenommen werden d�rfen; 
2. Aktivit�ten, die nach EEiinnttrraagguunngg  iinn  ddaass  eeiinnsscchhll��ggiiggee  RReeggiisstteerr vorgenommen werden d�rfen; 
3. Aktivit�ten, die nach Erlangung einer GGeenneehhmmiigguunngg vorgenommen werden d�rfen; 
4. Aktivit�ten, die nach Erlangung einer LLiizzeennzz vorgenommen werden d�rfen. 

11..22..11..  KKoonnzzeessssiioonneenn

Nach polnischem Recht ist f�r die Durchf�hrung der im folgenden genannten Aktivit�ten eine Konzes-
sion erforderlich: 

TTaabbeellllee  11..  KKoonnzzeessssiioonnssbbeedd��rrffttiiggee  AAkkttiivviitt��tteenn

Konzessionen werden f�r einen begrenzten, mindestens f�nfj�hrigen (falls vom Unternehmer nicht
anders beantragt) und h�chstens f�nfzigj�hrigen Zeitraum erteilt. Konzessionen werden infolge eines
Verwaltungsverfahrens oder, wenn die Zahl der Konzessionen begrenzt ist, infolge eines �ffentlichen
Angebots erteilt. Die Beh�rde, die die Konzession erteilt, kann innerhalb der gesetzlich vorgesehenen
Grenzen die Aktivit�ten des Unternehmens, das die Konzession erhalten hat, �berwachen.
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11..22..22..  NNoorrmmiieerrttee  AAkkttiivviitt��tteenn

Die Vornahme bestimmter Aktivit�ten darf gem�� polnischem Recht nur unter spezifischen Bedingungen
erfolgen, die sich aus den f�r die betreffende Aktivit�t jeweils einschl�gigen Vorschriften ergeben. Bei-
spielsweise handelt es sich bei privaten Detekteien (geregelt durch das Gesetz vom 6. Juli 2001 �ber Detek-
teien) und beim kommerziellen Handel mit ausl�ndischen W�hrungen (geregelt durch das Gesetz vom
27. Juli 2002 �ber ausl�ndische W�hrungen) um solche normierten Aktivit�ten. 

Vor der Aufnahme einer normierten Aktivit�t soll der Unternehmer in dem Register normierter Aktivit�-
ten, das getrennt f�r die einzelnen Aktivit�ten gef�hrt wird, eingetragen sein. Die f�r die F�hrung des
Registers zust�ndige Beh�rde soll den Unternehmer, der eine solche Aktivit�t aus�ben will, auf der
Grundlage einer schriftlichen Erkl�rung, er handle in �bereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften,
die die jeweilige Aktivit�t betreffen, ins Register eintragen. Diese Eintragung soll innerhalb von sieben
Tagen nach Antragstellung erfolgen. Falls die Beh�rde innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung die
Registrierung nicht vorgenommen hat, kann der Unternehmer nach einer schriftlichen Mitteilung an die
Registrierungsbeh�rde (falls er nicht aufgefordert worden war, seinen Antrag zu erg�nzen) die betref-
fende Aktivit�t aufnehmen.

11..22..33..  GGeenneehhmmiigguunnggeenn

Genehmigungen sind erforderlich f�r die folgenden Aktivit�ten: 

 Gro�handel mit alkoholischen Getr�nken, 

 Herstellung von Alkohol, Tabak und tabakbezogenen Erzeugnissen, 

 Herstellung und Verkauf von toxischen oder giftigen Substanzen, 

 Herstellung und Verkauf von Rausch- und Psychotropmitteln, 

 Herstellung und Verkauf von radioaktivem Material, 

 Verkauf von Substanzen mit mehrfachem Verwendungszweck, 

 Verwaltung von Flugh�fen, 

 Herstellung von und Handel mit Arzneimitteln sowie der Betrieb einer Apotheke oder eines

Lagerhauses f�r Arzneimittel, 

 Gewisse postalische oder Kurierdienste, 

 Betrieb von Casinos, 

 Betrieb einer Bank, 

 Betrieb eines Versicherungsunternehmens oder einer Makleragentur,

 Betrieb von Rohstoffb�rsen, 

 Betrieb von Maklerunternehmen, 

 Telekommunikationsdienstleistungen, 

 Stra�entransport, 

 GMO 	 Forschungslaboratorien, 

 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, 

 Abfallentsorgung, 

 Herstellung und Registrierung von Nummernschildern, 
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 Gr�ndung eines Investmentfonds oder eines Pensionsfonds, 

 Betrieb einer Zollagentur, 

 Herstellung von und Gro�handel mit Arzneimitteln f�r Tiere, 

 Handel mit D�ngemitteln und Pestiziden, 

 Dienstleistungen der Immobilienvermittlung, 

 Seefischerei, 

 Wirtschaftliche Aktivit�ten in Sonderwirtschaftszonen. 

11..22..44..  LLiizzeennzzeenn

Eine Lizenz ist erforderlich aufgrund von Vorschriften, die spezifische Arten von Aktivit�ten betreffen
(z.B. Detekteien, die Durchf�hrung von Stra�en- oder Bahntransport). 

Die Einfuhr und der Verkauf bestimmter G�ter erfordert Zertifikate, Lizenzen oder den Nachweis der
Standardisierung. Solche G�ter sind Kosmetika, f�r Kinder bestimmte G�ter (Buntstifte, Farben), G�ter,
die mit Trinkwasser in Ber�hrung kommen sollen, menschliche �berreste, Fleisch, biologische Stoffe,
Pflanzen und Materialien, die geerntet werden k�nnen. 

Die Einfuhr gewisser G�ter (z.B. von Abfall, Asbest und Mitteln, die die Ozonschicht zerst�ren) ist verboten.
Andere Einfuhrbeschr�nkungen k�nnen befristet erlassen werden, um den polnischen Markt zu sch�tzen. 

Ausfuhrbeschr�nkungen finden Anwendung auf Gegenst�nde wie bestimmte Denkm�ler der polnischen
Kultur und des nationalen Erbes. Andere Ausfuhrbeschr�nkungen einschlie�lich des Ausfuhrverbots oder der
Verpflichtung, eine Ausfuhrlizenz vorzulegen, k�nnen auch durch polnische Beh�rden erlassen werden in
�bereinstimmung mit Regelungen, die durch den Minister f�r Wirtschaft und Arbeit herausgegeben werden. 

Einige Einfuhrbeschr�nkungen ergeben sich aus internationalen Bestimmungen. Diese finden Anwen-
dung auf gef�hrdete Tier- und Pflanzenarten, Hochtechnologien und auf G�ter, die internationalen
Embargos unterliegen. 

Die Verwendung des �ffentlichen Telefon- und Fernsehnetzes f�r die Radio- und Fernseh�bermittlung
setzt eine Genehmigung der Beh�rde f�r Telekommunikation- und Postregulierung voraus. Eine Geneh-
migung ist nicht erforderlich f�r den Betrieb: 

 eines �ffentlichen Telefonnetzes, das sich innerhalb einer Stadt befindet, 

 eines f�r die Radio- und Fernseh�bertragung genutzten �ffentlichen Telekommunikationsnetzes, 

das sich innerhalb eines Wohngeb�udes befindet, 

 eines festen Kabeltelefonnetzes mit Nummernsystem, das durch einen �ffentlichen Betreiber auf-

grund gesonderter Vereinbarung zug�nglich gemacht wird. 

Dieselben Bedingungen wie im Falle anderer gesch�ftlicher Aktivit�ten finden auf die Bereitstellung
von Telefon- und sonstigen Telekommunikationsdienstleistungen durch ausl�ndische Rechtstr�ger
Anwendung.
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11..33..  MM��gglliicchhee  FFoorrmmeenn  ggeesscchh��ffttlliicchheerr  AAkkttiivviitt��tteenn

11..33..11..  GGeesseellllsscchhaafftt  mmiitt  bbeesscchhrr��nnkktteerr  HHaaffttuunngg  ((GGmmbbHH))

Die GmbH entsteht durch notarielle Beurkundung und kann f�r alle rechtlich erlaubten Aktivit�ten ge-
nutzt werden. 

Als Gr�nder k�nnen nat�rliche und juristische Personen auftreten. Die GmbH kann auch durch einen ein-
zigen Teilhaber gegr�ndet werden, aber nicht allein durch eine andere GmbH mit nur einem Teilhaber. 

Die GmbH verf�gt �ber Rechtspers�nlichkeit und wird durch ihren Vorstand vertreten. Das minimale
Stammkapital betr�gt 50 000 PLN. Der minimale Nominalwert der Anteile betr�gt 50 PLN. 

Beitr�ge zu einer GmbH k�nnen in Barzahlung oder Sacheinlagen geleistet werden. 

Die GmbH erlangt Rechtspers�nlichkeit mit Eintragung ins Polnischen Gerichtsregister (KRS). 

11..33..22..  AAkkttiieennggeesseellllsscchhaafftt  ((AAGG))

Das minimale Grundkapital betr�gt 500 000 PLN und der minimale Anteilswert 0,01 PLN. 

Die AG mu� durch mindestens eine nat�rliche oder juristische Person gegr�ndet werden. Eine AG kann auch
von einem Anteilseigner gegr�ndet werden, nicht aber durch eine von einem Teilhaber gegr�ndete GmbH. 

Die Gr�nder sind verpflichtet, eine Satzung und erg�nzende Bestimmungen zu beschlie�en, und zwar
beide in Form notarieller Beurkundung. 

Die AG wird durch den Vorstand und den Aufsichtsrat geleitet. Rechtspers�nlichkeit erlangt sie mit der
Eintragung ins KRS. 

Die AG unterscheidet sich von der GmbH dadurch, da� sie Aktien ausgeben kann, die �ffentlich gehandelt
werden. Gesellschaften, die an der Warschauer B�rse gef�hrt werden, m�ssen Aktiengesellschaften sein. 

Die Registrierung findet in der Abteilung des KRS des Amtsgerichts statt, das f�r den Bezirk �rtlich zu-
st�ndig ist, in dem die Gesellschaft gegr�ndet wurde und in dem ihre wesentliche Gesch�ftst�tigkeit
stattfinden wird. Die Adressen der Wirtschaftsabteilungen des KRS und Informationen �ber deren �rt-
liche Zust�ndigkeit sind auf der Netzseite des Justizministeriums zug�nglich 	 www.ms.gov.pl. Nach
der Registrierung hat die Gesellschaft beim Zentralamt f�r Statistik eine statistische Identifikationsnummer
(REGON) und beim Finanzamt (das f�r den Ort der Gesch�ftst�tigkeit zust�ndig ist) eine Steueriden-
tifikationsnummer (NIP) zu beantragen.

Beitr�ge zu einer AG k�nnen in Barzahlung oder Sacheinlagen geleistet werden.
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Ein Beitrag in Form einer Sacheinlage wird durch vom Gericht ernannte Sachverst�ndige gepr�ft werden. 

Falls die Gesellschaft einen Gewinn ausweist, nachdem ihre Jahresbilanz gepr�ft wurde und die f�lligen
Steuern entrichtet wurden, kann ein ausl�ndischer Anteilseigner den Gesamtbetrag des auf ihn entfal-
lenden Gewinns ins Ausland �bertragen. 

11..33..33..  GGeesseellllsscchhaafftt  bb��rrggeerrlliicchheenn  RReecchhttss

Eine Gesellschaft b�rgerlichen Rechts kann nach den Vorschriften des B�rgerliches Gesetzbuchs durch min-
destens zwei nat�rliche oder juristische Personen gegr�ndet werden. Ein wichtiges Kennzeichen ist das
Fehlen von Rechtspers�nlichkeit und die fehlende M�glichkeit, im eigenen Namen am wirtschaftlichen Aus-
tausch von Waren und Dienstleistungen teilzunehmen. Die Gesellschafter haften zusammen und einzeln f�r
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Das Einkommen der Gesellschaft b�rgerlichen Rechts unterliegt der
Einkommensteuer. Die Gesellschafter m�ssen im Gesch�ftsregister eingetragen sein. Die Gesellschaft b�r-
gerlichen Rechts ist beim KRS einzutragen, wenn ihr j�hrliches Einkommen in zwei aufeinanderfolgenden
Gesch�ftsjahren einen Betrag erreicht, der nach den Gesetzen �ber das Rechnungswesen zur Buchhaltung
verpflichtet. Sie soll zum Ende des zweiten Gesch�ftsjahres registriert werden. Nach der Registrierung wird
aus der Gesellschaft b�rgerlichen Rechts eine registrierte Gesellschaft. 

11..33..44..  OOffffeennee  HHaannddeellssggeesseellllsscchhaafftt

Eine offene Handelsgesellschaft ist eine Gesellschaft b�rgerlichen Rechts, die nach den Regelungen des Han-
delsgesellschaftenbuchs gegr�ndet wurde, um gesch�ftliche Aktivit�ten zu betreiben, die umfangreicher sind
als die einer Gesellschaft b�rgerlichen Rechts. Sie wird im Unternehmerregister innerhalb des Polnischen Ge-
richtsregisters (KRS) eingetragen. Trotz fehlender Rechtspers�nlichkeit ist die registrierte Gesellschaft berech-
tigt, beim wirtschaftlichen Austausch von Waren und Dienstleistungen im eigenen Namen aufzutreten. Alle Ge-
sellschafter haften f�r die Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbegrenzt. 

11..33..55..  KKoommmmaannddiittggeesseellllsscchhaafftt

Das wesentliche Kennzeichen der Kommanditgesellschaft liegt darin, da� wenigstens einer der Gesellschaf-
ter f�r die Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbegrenzt haftet, w�hrend die anderen nur bis zu dem in
der Satzung genannten Betrag haften. Eine Kommanditgesellschaft kann beim wirtschaftlichen Austausch
von Waren und Dienstleistungen im eigenen Namen auftreten, obwohl sie nicht �ber Rechtspers�nlichkeit
verf�gt. Die Gesellschaft wird ebenfalls beim KRS eingetragen. 

11..33..66..  PPaarrttnneerrsscchhaafftt

Bei einer Partnerschaft handelt es sich um eine Gesellschaft, die durch die Partner zum Zwecke der Be-
rufsaus�bung gegr�ndet wird. Partner kann sein ein Rechtsanwalt, Apotheker, Architekt, Ingenieur,
Bilanzbuchhalter, Versicherungsmakler, Steuerberater, Rechnungspr�fer, Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Notar,
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eine Krankenschwester, Hebamme, ein Rechtsberater, Patentanwalt, Immobiliensachverst�ndiger oder
ein vereidigter �bersetzer. Eine notarielle Beurkundung ist zur Gr�ndung einer Partnerschaft erforderlich.
Sie wird in das KRS eingetragen.

11..33..77..  KKoommmmaannddiittggeesseellllsscchhaafftt  aauuff  AAkkttiieenn

Eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist eine durch Gesellschafter gegr�ndete Gesellschaft, die im eigen-
en Namen am Austausch von Waren und Dienstleistungen teilnimmt. Ihr wesentliches Kennzeichen liegt
darin, da� wenigstens ein Gesellschafter f�r die Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbegrenzt haftet und
wenigstens einer Aktion�r ist. Das minimale Grundkapital betr�gt 50 000 PLN. Zur Gr�ndung einer Kom-
manditgesellschaft auf Aktien bedarf es einer notariellen Beurkundung. Die Kommanditgesellschaft auf
Aktien wird in das KRS eingetragen. 

11..33..88..  EEiinnzzeelluunntteerrnneehhmmeenn

Ein solches Unternehmen wird gegr�ndet, um ein kleines Gesch�ft durch ein privates Individuum zu lei-
ten. Es wird im durch den Ortsvorsteher oder B�rgermeister gef�hrten Gesch�ftsregister eingetragen. Der
Einzelunternehmer unterliegt der Einkommensteuer (PIT) (s. Kapitel 2.2.7.). 

11..33..99..  NNiieeddeerrllaassssuunngg

Nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit sind ausl�ndische Investoren berechtigt, in Polen zur F�hrung
gesch�ftlicher Aktivit�ten Niederlassungen zu gr�nden. Eine Niederlassung ist ein Teil einer ausl�ndischen
Gesellschaft und verf�gt nicht �ber Rechtspers�nlichkeit, aber f�hrt Gesch�fte in Polen. Die Niederlassung
darf gesch�ftlich aktiv werden, nachdem sie in das KRS eingetragen wurde. 

11..33..1100..  VVeerrttrreettuunngg

Ausl�ndische Unternehmer k�nnen auch Vertretungen in Polen gr�nden. Die Aktivit�ten von Vertretungen
sind auf Werbung und Produktf�rderung begrenzt. Die Vertretung ist im Vertretungsregister einzutragen.
Dieses Register wird durch den Minister f�r Wirtschaft und Arbeit gef�hrt. 

11..44..  GGrr��nndduunngg  uunndd  RReeggiissttrriieerruunngg  eeiinneess  UUnntteerrnneehhmmeennss
(Schritt 	 f�r 	 Schritt am Beispiel von GmbH und AG) 

11..44..11..  GGrr��nndduunngg  uunndd  RReeggiissttrriieerruunngg  eeiinneess  UUnntteerrnneehhmmeennss

Eine GmbH kann durch eine oder mehrere nat�rliche oder juristische Personen gegr�ndet werden. 

Eine AG kann auch durch eine nat�rliche oder juristische Person gegr�ndet werden. 

Banken m�ssen als Aktiengesellschaften und au�erdem mindestens durch drei juristische Personen oder
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zehn nat�rliche Personen gegr�ndet werden (falls nicht die Gr�ndung durch eine polnische oder ausl�n-
dische Bank, eine internationale Finanzinstitution oder den Staatsschatz erfolgt).

Eine GmbH und eine AG wird mittels einer Gr�ndungsurkunde ins Leben gerufen, und zwar eines Gesell-
schaftsvertrags im Fall der GmbH und einer Satzung im Fall der AG. Die Gr�ndungsurkunde ist vor einem
�ffentlichen Notar in Polen zu unterzeichnen. Mit Unterzeichnung dieser Urkunde erh�lt die zu gr�ndende
Gesellschaft den Status einer Gesellschaft �in Gr�ndung�. Diese kann Rechte im eigenen Namen erwer-
ben einschlie�lich von Immobilien und anderen Sachenrechten, kann Verpflichtungen eingehen, kann
klagen und verklagt werden. 

Nach Unterzeichnung der Gr�ndungsurkunde sollen die folgenden Ma�nahmen ergriffen werden: 

	 bei einer GmbH: 

 Ernennung der Vorstandsmitglieder (und des Aufsichtsrats 	 freiwillig bei einer GmbH mit weniger

als 25 Gesellschaftern und einem Stammkapital von weniger als 500 000 PLN), 

 Einzahlung des gesamten Stammkapitlas oder �bertragung des Eigentums an den Sacheinlagen; 

	 bei einer AG: 

 Ernennung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, 

 Einzahlung von wenigstens 25% des Grundkapitals oder �bertragung des Eigentums an Sacheinla-

gen, die 25% des Grundkapitals entsprechen. 

Der n�chste Schritt ist die Registrierung beim zust�ndigen Registergericht. 

Die folgenden Unterlagen sind im Falle der GmbH erforderlich: 

 ein Antrag 	 auf dem Formular des Gerichts; 

 Anlagen zu diesem Antrag: 

	 die Gr�ndungsurkunde, 
	 eine Erkl�rung der Mitglieder des Vorstandes dar�ber, da� die finanziellen Beitr�ge erbracht wurden

oder da� die �bertragung der Sacheinlagen sichergestellt wurde, 
	 eine Liste der Gesellschafter, 
	 eine Erkl�rung mit den Personalien der Vorstandsmitglieder (Namen, Wohnorte, Feststellung, da�

die Vorstandsmitglieder nicht wegen Finanzstraftaten verurteilt wurden), 
	 eine Erkl�rung �ber die Personalien des Alleingesellschafters, 
	 notariell beglaubigte Unterschriftsproben der Vorstandsmitglieder. 

Die folgenden Unterlagen sind im Falle einer AG erforderlich: 

 ein Antrag 	 auf dem Formular des Gerichts; 

 Anlagen zu diesem Antrag: 

	 die Satzung, 
	 der Gr�ndungsvertrag der Gesellschaft und der Erwerb der Aktien, 
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	 eine Erkl�rung aller Vorstandsmitglieder, da� die finanziellen Beitr�ge geleistet wurden und da� die
�bertragung der Sacheinlagen sichergestellt wurde, 

	 Einzelheiten �ber den Gesellschaftsvorstand einschlie�lich pers�nlicher Angaben, 
	 notariell beglaubigte Unterschriftsproben aller Vorstandsmitglieder.

Die Gesellschaft kann dann beim GUS eine statistische Identifikationsnummer (REGON) und beim Finanz-
amt eine Steueridentifikationsnummer (NIP) beantragen. Solche Antr�ge k�nnen auch f�r eine Gesell-
schaft �in Gr�ndung� gestellt werden. Die pers�nlichen Angaben und Unterlagen bei jedem Antrag
sollen erg�nzt werden, wenn die Registrierung fertiggestellt wird. 

Nach polnischem Recht mu� jedes Unternehmen �ber ein Konto bei einer polnischen Bank verf�gen. Die
folgenden Unterlagen m�ssen zur Er�ffnung eines solchen Kontos bei der Bank eingereicht werden: 

 die Gr�ndungsurkunde, 

 Unterschriftsproben, 

 die Eintragungsdokument vom Registergericht, 

 die Mitteilung des GUS �ber die Erteilung der REGON-Nummer, 

 die Steueridentifikationsnummer der Gesellschaft (NIP). 

Da das Grundkapital der Gesellschaft eingezahlt sein mu� (vollst�ndig bei der GmbH und wenigstens zu
25% bei der AG), bevor der Antrag beim Registergericht gestellt werden kann, er�ffnen Banken f�r Gesell-
schaft �in Gr�ndung� Konten zum Zwecke solcher Zahlungen. Diese Konten werden nach Eintragung
der Gesellschaft und nach Vorlage eines Registrierungsnachweises durch die Bank in regul�re Bankkon-
ten umgewandelt. 

Nach Registrierung beim KRS erh�lt die Gesellschaft eine Registrierungsnummer. 

11..44..22..  EEiiggeennttuummss--  uunndd  IImmmmoobbiilliieennggeenneehhmmiigguunnggeenn

Eine besondere Genehmigung des Ministeriums f�r Inneres und Verwaltung ist erforderlich, wenn eine aus-
l�ndische Gesellschaft (d.h. eine Gesellschaft, die direkt oder indirekt durch einen Ausl�nder kontrolliert wird)
eine Immobilie in Polen erwerben m�chte. 

11..44..33..  BBaauuggeenneehhmmiigguunngg

Die wichtigste Beh�rde bei der Bau�berwachung ist der Verwaltungschef (d.h. der Ortsvorsteher, Oberste
Bauinspektor etc.) der betreffenden Ortschaft. Er ist berechtigt, Entscheidungen auf die Ortschaft zu dele-
gieren. Baugenehmigungen sind bei den Ortschaften oder deren Verwaltungschefs zu beantragen. 

Der Woiwode beaufsichtigt besondere Bauvorhaben (wie Flugh�fen, hydrotechnische Bauwerke, milit�ri-
sche, Verteidigungs- und Sicherheitsbauten etc.). Er entscheidet auch �ber Widerspr�che gegen Bescheide
der unteren Verwaltungsebene. 
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Die oben genannten Beh�rden beaufsichtigen und pr�fen die �bereinstimmung von Bauvorhaben mit
dem Baurecht. Diese Beh�rden stellen mit anderen Worten sicher, da� die vorgelegten Pl�ne mit dem
Recht �bereinstimmen, bevor eine Baugenehmigung oder die Zustimmung zu einem Bauvorhaben ergeht.

Der Bau beginnt formell dann, wenn die Vorbereitungsarbeiten auf dem Bauplatz aufgenommen werden
(d.h. geod�tische Messungen, Planierung des Gel�ndes, Errichtung des Bauplatzes einschlie�lich des Baus
provisorischer Geb�ude und des Anschlusses an das Versorgungsnetzwerk f�r den Bedarf der Baustelle). 

Der Investor ist verpflichtet, die Beh�rde, die die Baugenehmigung erteilt hat, und den aufsichtsf�hrenden
Architekten von dem Zeitpunkt in Kenntnis zu setzen, an dem der Bau, f�r den die Genehmigung erfor-
derlich ist, beginnen soll (nicht sp�ter als sieben Tage vor diesem Beginn). Eine schriftliche, vom Bauleiter und
vom Inspektor des Investors, der f�r die Leitung des Bauvorhabens verantwortlich ist, unterschriebene Er-
kl�rung ist beizuf�gen. 

Beteiligt an einem Bauvorhaben sind: 

 der Investor, 

 der Inspektor des Investors, 

 der Architekt, 

 der Bauleiter. 

Die Funktionen des Bauleiters und des Inspektors des Investors sind durch verschiedene Personen wahr-
zunehmen. 

Der Investor ist verpflichtet, die zust�ndige Beh�rde in Kenntnis zu setzen, wenn er den Bauleiter, den
Inspektor oder den Chefarchitekten ersetzt, und den Zeitpunkt des Wechsels anzugeben. 

Die Bauaufsichtsbeh�rden k�nnen der Baugenehmigung eine Klausel beif�gen, nach der der Investor
nach Abschlu� des Bauvorhabens eine Baubezugsgenehmigung ben�tigt. In diesem Fall ist der Investor
verpflichtet, eine Mitteilung vom Abschlu� der Bauarbeiten an die folgenden Beh�rden zu senden: 

 die Beh�rde f�r Umweltschutzinspektion, 

 die Beh�rde f�r Sanit�rinspektion, 

 die Staatliche Feuerwehr, 

 die Nationale Arbeitsinspektion. 

Die genannten Beh�rden haben 14 Tage Zeit f�r die Erhebung von Einw�nden. Wenn innerhalb dieser
Frist keine Reaktion erfolgt, wird angenommen, da� keine Einw�nde bestehen. 

Folgende Unterlagen sind der Mitteilung vom Abschlu� der Bauarbeiten beizuf�gen: 

 das Original des Baufortschrittsbuchs, 

 eine Erkl�rung des Bauleiters dar�ber, da� der Bauplan mit polnischen Standards, Regulierungen

und Genehmigungen �bereinstimmt, und da� der Bauplatz sich in ordentlichem Zustand befindet
(einschlie�lich der Stra�en und der Nachbargrundst�cke, wenn diese benutzt wurden), 
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 eine Erkl�rung, da� die angrenzenden Fl�chen ordentlich bewirtschaftet werden, falls die Benutzung
des Geb�udes dies erfordert, 


 Berichte �ber Untersuchungen und �berpr�fungen, 

 ein nach Bauabschlu� erstellter geod�tischer Bericht.

11..44..44..  SStteeuueerrrreeggiissttrriieerruunngg  uunndd  SStteeuueerrvveerrbbiinnddlliicchhkkeeiitteenn

Jede Gesellschaft ist verpflichtet, sich bei dem Finanzamt als Umsatzsteuerpflichtiger registrieren zu las-
sen, wenn ihre j�hrlichen Eink�nfte 10 000 Euro �bersteigen. Die Gesellschaften haben auch die Ausga-
be von der steuerlichen Identifikationsnummer (NIP-2) zu beantragen (s. Kapitel 2.2.1.). 

Alle Unterlagen (oder amtlich beglaubigten Kopien), die bei der Gr�ndung einer Gesellschaft erforderlich
sind, s. Kapitel 1.3. und 1.4., sind auch bei der Registrierung notwendig.

11..44..55..  VVeerrppfflliicchhttuunnggeenn  ddeess  AArrbbeeiittggeebbeerrss

Innerhalb von sieben Tagen nach Einstellung eines Mitarbeiters hat eine Registrierung bei der ZUS zu er-
folgen. 

11..44..66..  KKoonnzzeessssiioonneenn

Die Gr�ndung einer Gesellschaft mit ausl�ndischen Gesellschaftern bedarf gew�hnlich keiner besonde-
ren Genehmigung oder Konzession. Konzessionsbed�rftige Aktivit�ten wurden im einzelnen unter Ka-
pitel 1.2.1. dargestellt. 

Eine spezielle Zustimmung der Beh�rde f�r Wettbewerb und Verbraucherschutz kann in bestimmten F�llen
beim Erwerb von Anteilen in einer neuen oder bestehenden Gesellschaft erforderlich werden. Dies betrifft
polnische und ausl�ndische Unternehmen gleicherma�en. 

11..55..  MMiieettee  vvoonn  BB��rrooss

B�romieten werden in USD oder Euro angegeben, aber in polnischen Zloty monatlich oder viertelj�hrlich
gezahlt. Der Status Polens als neues Mitglied der Europ�ischen Union und die hohen Wechselkurse ermu-
tigen Vermieter dazu, die Mieth�he in Euro anzugeben. Au�erdem sind die Mieter verpflichtet, Nebenkosten
zu zahlen, die sich durchschnittlich auf 3,5 bis 5 Euro pro Quadratmeter belaufen. Diese umfassen haupt-
s�chlich folgende Positionen: Wasser, Elektrizit�t, Heizung, Klimatisierung, Instandhaltung, Reinigung etc.
Sie werden zu der Nettomiete hinzugef�gt und im allgemeinen unter Zugrundelegung der Gr��e des
Wohnraums berechnet. Zus�tzlich wird in der Regel eine Geb�hr berechnet f�r die Nettob�rofl�che von
Gemeinschaftsfl�chen. Diese Geb�hr wird berechnet nach der anteilsm��igen Beteiligung an Gemein-
schaftsfl�chen (Raum vor Aufz�gen, Empfang, Toiletten etc.). Mieter sind verpflichtet, die Umsatzsteuer
(VAT) in H�he von 22% zu entrichten auf Miete und Nebenkosten. Die H�he der Miete h�ngt von der
Lage, der Qualit�t der Anstriche, der Gr��e und den Mietkonditionen ab. 
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Der polnische B�romarkt ist immer noch ein Mietermarkt. Vermieter bieten unterschiedliche Anreize, um
neue Mieter zu gewinnen. Diese Anreize haben einen bemerkenswerten Einflu� auf die effektive Nettomie-
te (eine zehn- bis f�nfzehnprozentige Erm��igung der Miete). Im einzelnen handelt es sich um die Erlaubnis
freier Ausstattung, um mietfreie Zeitr�ume (zwischen einem und neun Monaten) oder um freie Parkpl�tze. 

Mietvertr�ge werden zunehmend standardisiert, was dazu f�hrt, das B�rogeb�ude f�r Investoren siche-
rer werden. Die H�he der Mieten n�hert sich der anderer europ�ischer St�dte wie Wien, Berlin oder
Amsterdam. 

TTaabbeellllee  22..  DDeerr  WWaarrsscchhaauueerr  BB��rroommaarrkktt
BB��rroommiieetteenn  iinn  WWaarrsscchhaauu  ((UUSSDD//qqmm//MMoonnaatt))

* Man nimmt an, da� die Mieth�he in den kommenden zwei oder drei Jahren eventuell leicht abnimmt,
insbesondere in B�rogeb�uden, die sich au�erhalb des Stadtzentrums befinden. Marktprognosen sagen
voraus, da� die Leerst�nde in Warschau weiter abnehmen werden und da� erstklassige Mietobjekte
voraussichtlich stabil bleiben, insbesondere wegen der positiven Wirtschaftsprognosen, der unerwartet
hohen Marktabsorption und des relativ langsamen Nachschubs an modernen B�rogeb�uden. 

11..66..  IImmmmoobbiilliieenneerrwweerrbb

Unter Immobilien nach polnischem Recht versteht man Grundst�cke, Geb�ude auf Grundst�cken und
R�umlichkeiten (Wohnungen, B�ros etc.). Immobilien k�nnen in folgenden rechtlichen Formen genutzt
werden: 

 Eigentum; 

 Langfristige Pacht (dieses Recht wird auch als Erbbaurecht bezeichnet), wobei das Eigentum an dem

Grundst�ck in den H�nden des Fiskus oder der Gemeinde verbleibt. Der P�chter erh�lt Eigent�merrechte
an den Geb�uden auf dem betreffenden Grundst�ck und das Recht, das Grundst�ck f�r einen Zeitraum
zwischen 40 und 99 Jahren gegen eine j�hrliche Geb�hr zu nutzen. Der P�chter kann sein Recht ver�us-
sern oder es als Sicherheit von Darlehen verwenden; 


 Nie�brauch; 

 Pacht oder Miete.
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Die haupts�chliche Unterschied zwischen Pacht und Miete liegt darin, da� der P�chter das Recht erwirbt,
das Grundst�ck zu nutzen und w�hrend der Dauer der Pacht den vollen finanziellen Vorteil aus den Fr�ch-
ten des Grundst�cks zieht. Der P�chter entrichtet dem Verp�chter eine Geb�hr f�r diese Befugnisse. Im
Fall der Miete wird nur das Recht auf Nutzung des gemieteten Gegenstandes erworben im Austausch f�r
die Entrichtung des Mietzinses an denjenigen, der den Mietgegenstand zur Verf�gung stellt, in der Regel
den Eigent�mer oder den Berechtigten aus einer langfristigen Pacht. 

Alle Vertr�ge �ber Kauf und langfristige Pacht m�ssen notariell beurkundet werden; ansonsten k�nnen
sie f�r ung�ltig erkl�rt werden. 

Ein Ausl�nder darf Immobilien nur erwerben, nachdem er eine Genehmigung des Ministeriums f�r In-
neres und Verwaltung erhalten hat (nach Zustimmung des Verteidigungsministeriums und, im Fall land-
wirtschaftlicher Fl�chen, auch nach Erhalt der Zustimmung des Landwirtschaftsministeriums). 

Eine Genehmigung ist auch erforderlich, wenn ein Ausl�nder Anteile / Aktien in einer Gesellschaft kauft
oder erh�lt, die Eigent�mer oder Besitzer eines langfristigen Pachtrechts an einer Immobilie ist, falls: 

 durch diesen Vertrag die Gesellschaft zu einer kontrollierten Gesellschaft wird (der Anteilseigner ver-

f�gt �ber die Mehrheit der Stimmen in der Gesellschafterversammlung und ist berechtigt, die Mitglie-
der des Vorstandes, des Aufsichtsrats und sonstiger Gremien gem�� Art. 4 �1 Punkt 4 des Handels-
gesellschaftenbuchs zu ernennen), 


 die Gesellschaft ist eine kontrollierte Gesellschaft und die Anteile / Aktien werden durch einen Rechts-
tr�ger erworben, der vor dem Abschlu� des Vertrags kein Anteilseigner war. 

Die genannte Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an der Gesellschaft an der B�rse
gehandelt werden. 

Ab dem Tag des Beitritts zur Europ�ischen Union (1. Mai 2004) bed�rfen Ausl�nder, die B�rger oder
Unternehmer von Mitgliedsl�ndern der EU sind, keiner Genehmigung f�r den Kauf von Immobilien und
den Erwerb oder Erhalt von Anteilen / Aktien in einer Gesellschaft, falls diese Gesellschaft Eigent�mer
oder Besitzer eines langfristigen Pachtrechts ist. 

Ausnahmen dazu sind: 

 Landwirtschaftliche und forstliche Fl�chen 	 eine Genehmigung ist erforderlich w�hrend der ersten

zw�lf Jahre nach dem Zeitpunkt des Beitritts Polens zur Europ�ischen Union. Nichtsdestotrotz ist eine
Genehmigung nicht erforderlich, wenn die folgenden Bedingungen erf�llt sind: die an dem Immo-
bilienkauf interessierte Person ist w�hrend einer bestimmten Zeitdauer P�chter (sieben Jahre in den
westlichen Gebieten Polens und drei Jahre in den �brigen Gebieten, beginnend ab der offiziellen Be-
glaubigung des Pachtvertrags) und der P�chter leitet pers�nlich die landwirtschaftlichen Aktivit�ten
und h�lt sich rechtm��ig in Polen auf; 


 �Zweithaus� 	 eine Genehmigung ist w�hrend der ersten f�nf Jahre nach dem Zeitpunkt des Beitritts
Polens zur Europ�ischen Union erforderlich (eine Genehmigung ist aber dann nicht n�tig, wenn ein
Ausl�nder sich rechtm��ig und kontinuierlich f�r vier Jahre in Polen aufh�lt oder wenn er ein �Zweit-
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haus� erwirbt, um wirtschaftliche Aktivit�ten im Bereich touristischer Dienstleistungen zu entfalten). 

Das Ministerium f�r Inneres und Verwaltung ist verpflichtet, die betreffende Genehmigung zu erteilen
innerhalb von: 

 h�chstens drei�ig Tagen, falls die Immobilie sich in einer Sonderwirtschaftszone befindet, 

 h�chstens zwei Monaten im Falle sonstiger Immobilien. 

Eine Ausnahme zu den genannten Bestimmungen bildet der Fall von Gesellschaften, die ein Grundst�ck,
dessen Gr��e 0,4 Hektar nicht �bersteigt, erworben haben oder gerade erwerben, falls dieses Grundst�ck
sich im Stadtgebiet befindet und f�r die satzungsm��igen Zwecke der Gesellschaft genutzt wird. 

Die Verletzung der oben genannten Regelungen kann dazu f�hren, da� der Vertrag �ber den Immobi-
lienerwerb f�r ung�ltig erkl�rt wird. 

Ein Ausl�nder, der eine Immobilie in Polen erwerben m�chte, kann einen Vorbescheid beantragen, der
sich auf die genannte Genehmigung bezieht. Der Vorbescheid wird in �bereinstimmung mit den Grund-
s�tzen f�r den Erla� von Verwaltungsakten erteilt. Er gilt f�r einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem
Tag seines Erlasses und verpflichtet den Minister f�r Inneres und Verwaltung, die Genehmigung zum Er-
werb der Immobilie bedingungslos zu erteilen. Eine Verweigerung der Erteilung darf nur erfolgen, wenn
sich die Umst�nde erheblich ge�ndert haben. Der Vorbescheid kann auch einem Rechtstr�ger erteilt wer-
den, der in Polen �ber ein registriertes B�ro verf�gt, das nach polnischen Gesetzen als ausl�ndischer
Rechtstr�ger gilt. 

Ein Eigentumsrecht (oder Eigentumsrechte) an einem Erbbaurecht, das dem Staat oder einer Gemeinde
zusteht, kann nur im Wege einer Auktion ver�u�ert werden. In anderen F�llen kann die Ver�u�erung
dieses Rechts auch durch private Vereinbarung erfolgen.

11..77..  BBaauuvvoorrhhaabbeenn

Nach dem Baurecht darf ein Bauvorhaben nur begonnen werden, wenn eine Baugenehmigung vorliegt, die
durch die Bauaufsichtsbeh�rden (den Ortsvorsteher oder den B�rgermeister einer Stadt) erlassen wurde. Die
Baugenehmigung mu� mit dem �rtlichen Fl�chennutzungsplan in �bereinstimmung stehen. 

Gem�� dem Raumordnungsrecht enthalten die �rtlichen Fl�chennutzungspl�ne Angaben �ber die
Zweckbestimmung von Gebieten, �ber die Anlage �ffentlicher Investitionen und eine Aufschl�sselung
der Methoden und Bedingungen der Gebietsentwicklung. Wenn f�r das Gebiet, das f�r die Investition
herangezogen wird, ein Fl�chennutzungsplan existiert, kann eine Baugenehmigung unmittelbar auf der
Grundlage dieses Plans beantragt werden. 

Wenn kein Fl�chennutzungsplan existiert, mu� ein Bescheid �ber die Bebauungsbedingungen (decyzja
o warunkach zabudowy, WZ) vorliegen, bevor die Methoden der Gebietsentwicklung festgelegt werden
k�nnen. Dieser Bescheid ergeht durch den Chef der Gemeinde oder den B�rgermeister der Stadt und ist

Ratgeber f�r Unternehmer

20



bindend f�r die Beh�rde, die sp�ter die Baugenehmigung erl�sst. Ein Bescheid �ber die Bedingungen der
Gebietsentwicklung darf nur erlassen werden, wenn alle folgenden Bedingungen erf�llt sind (mit gewis-
sen Ausnahmen z.B. hinsichtlich von Investitionen in die Produktion): 

1) wenigstens ein von derselben �ffentlichen Stra�e aus zug�ngliches Nachbargrundst�ck wurde in einer
Weise entwickelt, die es erlaubt, die Erfordernisse der neuen Gebietsentwicklung zu bestimmen, d.h.
unter Aufrechterhaltung desselben Zwecks, derselben Parameter, Eigenschaften und Verh�ltnisse der
Gebietsentwicklung einschlie�lich architektonischer Grundrisse und Strukturformen, der Geb�udelinie
und des Umfangs der Gebietsverwendung (das Prinzip der sog. �guten Nachbarschaft�), 

2) vom Grundst�ck aus besteht Zugang zu einer �ffentlichen Stra�e, 

3) die bestehende oder geplante Infrastruktur ist f�r die Investition ausreichend, 

4) eine �nderung in der Nutzungsgestattung f�r landwirtschaftliche oder forstliche Fl�chen zu nichtland-
wirtschaftlichen oder nichtforstlichen Zwecken ist nicht erforderlich oder eine solche andere Nutzungs-
gestattung wurde auf der Grundlage �rtlicher, bereits ung�ltiger Pl�ne erteilt, 

5) der Bescheid steht in �bereinstimmung mit sonstigen Vorschriften (z.B. Umweltschutzgesetz, Gesetz
�ber Schutz landwirtschaftlicher und forstlicher Fl�chen, Denkmalschutzgesetz). 

Das Verfahren der Festlegung von Entwicklungsbedingungen kann f�r einen Zeitraum von bis zu zw�lf
Monaten ab dem Tag, an dem der Antrag auf Festlegung der Entwicklungsbedingungen gestellt wurde,
unterbrochen werden. 

Dem Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung hat nicht nur der Bescheid �ber die Grundst�cksent-
wicklung beizuliegen, sondern auch ein Bauplan, der von einem dazu Berechtigten in �bereinstimmung
mit spezifischen Bauvorschriften und technischen Vorschriften erstellt wurde. Eine Genehmigung dieses
Bauplans kann beantragt werden, bevor ein Antrag auf Baugenehmigung gestellt wird. In einem solchen
Fall mu� der Antrag auf Baugenehmigung w�hrend der G�ltigkeitsdauer des Bescheids gestellt werden,
der den Bauplan genehmigt. Diese G�ltigkeitsdauer ergibt sich aus der Genehmigung des Bauplans, darf
aber ein Jahr nicht �berschreiten. Alle anderen Bedingungen, die erf�llt sein m�ssen, ergeben sich aus
dem Gesetz, wie auch alle anderen Unterlagen, die einem Antrag auf Baugenehmigung beizuf�gen sind. 

Die Baugenehmigung verf�llt, wenn mit dem Bau nicht innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Ge-
nehmigung begonnen wird oder wenn der Bau f�r einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren unterbro-
chen wird. Nach Fertigstellung darf der Bau oder die Einrichtung genutzt werden, wenn der Bauauf-
sichtsbeh�rde 14 Tage vor der ersten Nutzung des Bauwerks davon Mitteilung gemacht wurde und eine
verbindliche Kontrolle durchgef�hrt wurde (dazu bestehen einige Ausnahmen). Weitere Einzelheiten
�ber Genehmigungen, die f�r die Nutzung eines fertiggestellten Baus erforderlich sind, entnehmen Sie
bitte dem Kapitel 1.4.3. dieser Brosch�re.
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K�rzlich verabschiedete Erg�nzungen zum Baurecht haben zus�tzliche M�glichkeiten geschaffen f�r die
Legalisierung von Bauwerken, die ohne oder unter Verletzung einer Baugenehmigung errichtet wurden.
Solche Bauwerke k�nnen allerdings nur legalisiert werden, wenn: 

1) sich aus den durch den Investor vorgelegten Unterlagen ergibt, da� das Bauwerk mit den oben genann-
ten Vorschriften einschlie�lich der Normen �ber die Gebietsentwicklung und insbesondere den Anfor-
derungen eines anwendbaren Fl�chennutzungsplans in �bereinstimmung steht, 

2) Geb�udepl�ne mit allen erforderlichen Angaben vorgelegt werden, 

3) eine Geb�hr f�r die Legalisierung errichtet wird. 

Im Jahr 2003 wurde das Raumordnungsrecht ge�ndert. Zuvor hatte jedes gr��ere Vorhaben zwei geson-
derte Bescheide vorausgesetzt (siehe oben): 

 einen Bescheid �ber die Bebauungsbedingungen (decyzja o warunkach zabudowy), 

 eine Baugenehmigung, die auf diesem Bescheid beruhte. 

Nach dem neuen Raumordnungsrecht ist es nicht mehr erforderlich, einen Bescheid �ber die Bebauungs-
bedingungen zu beantragen. Dies gilt aber nur f�r Fl�chen, auf die die neuen detaillierten Raumord-
nungspl�ne angewendet wurden (in allen sonstigen Gebieten ist ein Bescheid �ber die Bebauungsbedin-
gungen nach wie vor erforderlich). Der Vorteil f�r Investoren liegt hier darin, da� ein solcher Bescheid
�ber die Bebauungsbedingungen legal auf Dritte �bertragen werden kann (nach der fr�heren Rechtslage
war dies nur bei Baugenehmigungen m�glich). Diese neue M�glichkeit kann sich insbesondere f�r dieje-
nigen als wertvoll erweisen, die ihr Eigentum zusammen mit g�ltigen und abschlie�enden Bescheiden
�ber die Bebauungsbedingungen ver�u�ern. 

Die Fl�chenentwicklung mu� in �bereinstimmung stehen mit dem �rtlichen Fl�chennutzungsplan (falls
ein solcher existiert). Jeder Bescheid �ber die Fl�chenentwicklung, der mit einem solchen Plan nicht �ber-
einstimmt, ist ung�ltig. Falls fr�her ergangene Bescheide einem neuen oder novellierten Plan nicht ent-
sprechen, erl�schen sie, falls nicht bereits eine Baugenehmigung erlassen wurde. 

Seit dem 1. Mai 2004 finden die Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes auf die Besteuerung von
Grundst�cken Anwendung. Bis zum 30. April 2004 waren Grundst�cke von der Pflicht zur Entrichtung
von Umsatzsteuer befreit. Nach diesem Zeitpunkt unterliegt die �bertragung von Grundst�cken allge-
mein der Umsatzsteuerpflicht, wobei gewisse Ausnahmen (einschlie�lich f�r nicht entwickelte Fl�chen),
andere als bebaute Fl�chen gelten.

11..77..11..  BBaauuggeenneehhmmiigguunngg

Einzelheiten zu Baugenehmigungen werden oben unter Kapitel 1.4.3. dargestellt. 
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11..88..  EEiinnsstteelllluunngg  vvoonn  MMiittaarrbbeeiitteerrnn

11..88..11.. AArrbbeeiittssssuucchhee

In Polen gibt es verschiedene M�glichkeiten, Arbeit zu suchen. Anerkannt ist aber, da� eine Bewerbung
(ein Lebenslauf nebst einem Anschreiben), die direkt zu einem Arbeitgeber gesandt wird, die Chancen
einer Einstellung erheblich verbessert. Stellenangebote lassen sich mit Hilfe der staatlichen Arbeitsver-
mittlung, privater Personalvermittlungen, Anzeigen in der Presse und durch das Internet finden. 

SSttaaaattlliicchhee  AArrbbeeiittssvveerrmmiittttlluunngg

Auf den Netzseiten von Arbeits�mtern der Woiwodschaften, die Stellenangebote im Internet ver�ffent-
lichen, wird auf die Arbeits�mter der Landkreise hingewiesen. Nach dem Gesetz �ber die F�rderung von
Besch�ftigung und von Einrichtungen des Arbeitsmarktes sind die B�rger von Mitgliedstaaten der Euro-
p�ischen Union und von Staaten, mit denen die Europ�ische Union Vertr�ge �ber den freien Verkehr von
Personen abgeschlossen hat, berechtigt, das Angebot zu nutzen, das durch die Arbeitsvermittlungsb�ros
der Arbeits�mter in den Woiwodschaften und Landkreisen angeboten wird. Die Nutzung dieses Ange-
bots setzt eine Registrierung beim Arbeitsamt des Landkreises als arbeitslos oder arbeitssuchend voraus.
Wer sich beim Arbeitsamt des Landkreises als arbeitslos oder arbeitssuchend registrieren lassen m�chte,
hat folgendes vorzulegen: Schulzeugnisse, Arbeitszeugnisse und einen Identit�tsnachweis. Die Arbeits-
�mter der Landkreise und die Informations- und Berufsleitzentren, die im Rahmen der staatlichen Arbeits-
vermittlung existieren, bieten ihren Kunden Rechnerpl�tze mit Zugang zum Internet. Die regionale und
nationale Presse steht ebenfalls zur Verf�gung. 

PPrriivvaattee  AArrbbeeiittssvveerrmmiittttlluunngg

Seit einer Reihe von Jahren arbeiten auf dem polnischen Arbeitsmarkt private Arbeitsvermittlungen, die
sich f�r Arbeitgeber mit der Suche und Auswahl von Arbeitskr�ften befassen. Diese Einstellungsmetho-
de erfreut sich zunehmender Beliebtheit, insbesondere in gro�en Industriest�dten (mit mehr als 100 000
Einwohnern) wie Warschau, Posen, Krakau u.a. Diese Agenturen bieten ihre Dienstleistungen im Inter-
net an. 

Arbeitsvermittlungen m�ssen in Polen im Register der Arbeitsvermittlungen eingetragen sein, das durch
den Minister f�r Wirtschaft und Arbeit gef�hrt wird. Zur Best�tigung einer solchen Eintragung wird ein
Nachweis erteilt.

Das Register der privaten Arbeitsvermittlungen befindet sich in Arbeits�mtern der Woiwodschaften und
der Landkreise sowie in Informations- und Berufsleitzentren. Es ist auch auf den Netzseiten vom Arbeits-
amt zug�nglich.

Aufnahme und Durchf�hrung von Gesch�ften in Polen
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PPrreessssee

Die popul�rsten nationalen polnischen Tageszeitungen mit Stellenangeboten sind die �Gazeta Wybor-
cza� mit der Beilage �Stellenangebote� (Praca) montags, die �Rzeczpospolita� mit der Beilage �Meine
Karriere� (Moja Kariera) mittwochs und �ycie Warszawy" mit der Beilage �Arbeit und Ausbildung�
(Praca i Nauka) mittwochs. Diese Beilagen enthalten Stellenangebote f�r Manager, Direktoren, Assis-
tenzmanager, Finanz- und Bankexperten, Ingenieure, Experten f�r Informationstechnik, Buchhalter,
Sekret�re und B�roangestellte. Au�erdem werden Stellenangebote in allen �rtlichen Tageszeitungen
ver�ffentlicht. Es handelt sich dabei allerdings in der Regel um Stellenangebote innerhalb der jeweiligen
Region wie Angebote handwerklicher T�tigkeiten z.B. f�r Tischler, Schwei�er, Fahrer, Bauarbeiter u.a.
Einige Zeitungen, die Stellenangebote ver�ffentlichen, wie die �Gazeta Wyborcza�, machen entspre-
chende Angaben auch auf ihren Netzseiten zug�nglich. 

IInntteerrnneett

Das Internet enth�lt die meisten Informationsquellen f�r Stellenangebote in Polen. Es lassen sich hier vielf�ltige
beratende Dienstleistungen, Arbeitsvermittlungen, Stellenangebote, Zeitungsanzeigen, Diskussionsforen und
Informationen �ber Gesellschaften finden. Diese Informationen k�nnen unter Verwendung unterschiedlichster
Wahlm�glichkeiten gesucht werden, die vom bevorzugten Arbeitsort bis zur Art der Arbeit reicht. Erw�hnens-
wert ist auch der Umstand, da� es sich beim Internet um ein sich st�ndig sich wandelndes Medium handelt.
Regelm��ig erscheinen viele neue Adressen, aber viele werden auch abgeschaltet. 

11..88..22..  AAuuffeenntthhaallttss--  uunndd  AArrbbeeiittssggeenneehhmmiigguunnggeenn

11..88..22..11..  AAuuffeenntthhaallttssrreecchhtt

Visa, die f�r Ausl�nder Anwendung finden, die keinen Wohnsitz in Polen haben, aber dort wohnen m�ch-
ten, lassen sich in verschiedene Arten gliedern: 

Ein Visum f�r den bbeeffrriisstteetteenn  AAuuffeenntthhaalltt erlaubt seinem Inhaber, sich in Polen aufzuhalten, ohne dort an-
gestellt zu sein oder gewinnorientierte Aktivit�ten zu entfalten. Ein solches Visum wird f�r eine zeitlich be-
grenzte Frist erteilt. Der gesamte Zeitraum, innerhalb dessen sich der Ausl�nder aufgrund eines solchen Vi-
sums in Polen aufhalten kann, darf sechs Monate innerhalb eines Zeitraums von zw�lf Monaten ab dem
Zeitpunkt seiner ersten Einreise nicht �berschreiten. 

Ein VViissuumm  mmiitt  AArrbbeeiittsseerrllaauubbnniiss berechtigt den Inhaber dazu, angestellt zu sein oder sich mit gewinnorien-
tierten Aktivit�ten zu befassen. Ein Visum mit Arbeitserlaubnis kann einem Ausl�nder erteilt werden, der
eine Arbeitserlaubnis von dem Woiwoden erhalten hat, der zust�ndig ist f�r das Gebiet, in dem die Ge-
sellschaft des Arbeitgebers ihren registrierten Sitz hat. Das Visum wird f�r den in der Arbeitserlaubnis be-
stimmten Zeitraum erlassen, aber nicht f�r l�nger als f�r drei Monate. Das Visum kann f�r drei weitere
Monate verl�ngert werden. Nach dieser Frist hat ein Ausl�nder, der in Polen bleiben m�chte, eine befri-
stete Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. 
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Visa werden in den Heimatl�ndern der Antragsteller durch die polnischen diplomatischen Vertretungen
und Konsularbeh�rden ausgestellt. Visaverl�ngerungen erfolgen in Polen durch die Woiwodschaftsbeh�r-
den, die f�r das Gebiet zust�ndig sind, in dem der Ausl�nder sich aufh�lt oder sich aufhalten m�chte. 

Eine bbeeffrriisstteettee  AAuuffeenntthhaallttssggeenneehhmmiigguunngg kann erteilt werden, wenn der Ausl�nder das Vorliegen rechtfer-
tigender Umst�nde nachweist, z.B. den Erhalt einer Arbeitsgenehmigung oder eine gesch�ftliche Aktivi-
t�t in Polen. 

Eine uunnbbeeffrriisstteettee  AAuuffeenntthhaallttssggeenneehhmmiigguunngg kann einem Ausl�nder erteilt werden, der folgende Bedin-
gungen erf�llt: 

 er weist dauerhafte famili�re oder wirtschaftliche Beziehungen mit Polen nach, 

 er verf�gt �ber einen festen Wohnsitz in Polen, 

 er hat sich rechtm��ig wenigstens w�hrend der f�nf der Stellung des Antrags auf unbefristete Auf-

enthaltsgenehmigung vorangehenden Jahre in Polen aufgehalten (oder drei Jahre aufgrund einer be-
fristeten Aufenthaltsgenehmigung, die zum Zwecke der Familienzusammenf�hrung erteilt worden
war). 

Alle Aufenthaltsgenehmigungen werden durch den Woiwoden erlassen, der f�r den Wohnsitz des Aus-
l�nders in Polen zust�ndig ist.

11..88..22..22..  BBeesscchh��ffttiigguunngg  vvoonn  AAuussll��nnddeerrnn

Notwendige Voraussetzung f�r die Besch�ftigung eines Ausl�nders in Polen ist, mit einigen gesetzlich
bestimmten Ausnahmen, das Vorliegen einer Arbeitsgenehmigung. 

Diese Bedingung findet keine Anwendung auf Ausl�nder, die: 

 eine Genehmigung zur Ansiedlung in Polen erhalten haben, oder

 die �ber einen Fl�chtlingsstatus verf�gen, oder

 die britische, irische oder schwedische Staatsb�rger sind, oder

 die Staatsb�rger von Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union sind und mit einer Arbeitsgenehmigung

f�r mindestens die letzten zw�lf Monate in Polen gearbeitet haben. 

Das Verfahren bei der Erteilung von Arbeitsgenehmigungen gliedert sich in die folgenden drei Abschnitte: 
1. der Arbeitgeber, der den Ausl�nder einstellen m�chte, erh�lt einen Vorbescheid dar�ber, da� die Ar-

beitsgenehmigung erteilt werden wird, 
2. der Ausl�nder erh�lt ein Visum mit einer Arbeitsgenehmigung oder einer befristeten Aufenthaltsge-

nehmigung, 
3. dem Ausl�nder wird die Arbeitsgenehmigung erteilt. 

Vorbescheide �ber den Erla� einer Arbeitsgenehmigung werden durch den Woiwoden erlassen, der zu-
st�ndig f�r das Gebiet ist, in dem der Gesellschaft des Arbeitgebers ihren registrierten Sitz hat. 

Aufnahme und Durchf�hrung von Gesch�ften in Polen
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Der Vorbescheid wird erlassen f�r einen begrenzten Zeitraum, f�r eine bestimmte Person und einen be-
stimmten Arbeitgeber sowie f�r eine spezifische Stellung oder Art von Arbeit. Die Genehmigung wird
unter den Bedingungen erteilt, die im Vorbescheid aufgef�hrt werden, und zwar f�r einen Zeitraum, der
die Aufenthaltsfrist, die sich aus dem Visum ergibt, oder die G�ltigkeitsdauer der befristeten Aufenthalts-
genehmigung nicht �bersteigt. 

Der Woiwode kann die G�ltigkeit einer Arbeitsgenehmigung, die einem Ausl�nder erteilt wurde, auf An-
trag des Arbeitgebers verl�ngern. 

Falls der Ausl�nder an dem Tag, an dem er die Erteilung einer Arbeitsgenehmigung beantragt, sich
schon im Besitz einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung befindet, bescheidet der Woiwode dar�ber,
ob er die Genehmigung erteilt, ohne verpflichtet zu sein, einen Vorbescheid zu erlassen. 

Ein Ausl�nder darf in den folgenden F�llen ohne Arbeitsgenehmigung in Polen besch�ftigt werden: 

 Durchf�hrung von Ausbildungsabschnitten, Teilnahme an Praktika oder Beratungsprogrammen, die

im Rahmen von Aktivit�ten der Europ�ischen Union oder anderer internationaler Unterst�tzungspro-
gramme durchgef�hrt werden, 


 die Ausl�nder stammen aus L�ndern, mit denen Polen ein internationales Abkommen unterzeichnet
hat, das eine Besch�ftigung ohne Arbeitsgenehmigung gestattet, 


 die Ausl�nder erbringen einzeln oder in Gruppen Dienstleistungen mit einem Bezug zur Kunst f�r
bis zu drei�ig Tage im Kalenderjahr, 


 die Ausl�nder verf�gen �ber einen st�ndigen Wohnsitz im Ausland und werden durch einen ausl�n-
dischen Arbeitgeber f�r einen Zeitraum von nicht mehr als drei Monaten nach Polen abgeordnet: 
a) zum Zwecke von Montage- oder Instandhaltungsarbeiten, der Reparatur technologisch komplexer

Strukturen, Maschinen oder sonstiger Anlagen, wenn diese s�mtlich durch diesen ausl�ndischen
Arbeitgeber hergestellt werden, 

b) die Abnahme von Maschinen oder sonstigen Anlagen, die durch eine polnische Gesellschaft her-
gestellt werden, vorzunehmen, 

c) um die Arbeitnehmer eines polnischen Arbeitgebers, der Empf�nger der (im ersten Punkt genann-
ten) Strukturen, Maschinen oder sonstigen Anlagen ist, f�r die Bedienung und Instandhaltung die-
ser Anlagen auszubilden, 

d) um Ausstellungsst�nde aufzustellen, abzubauen oder zu beaufsichtigen, wenn der Aussteller ein
ausl�ndischer Arbeitgeber ist, der den Ausl�nder entsandt hat. 

Ein Ausl�nder, der eine Stelle im Vorstand einer juristischen Person in Polen innehat, bedarf einer Arbeits-
genehmigung selbst dann, wenn der Ausl�nder nicht unter einem Arbeitsvertrag angestellt ist und f�r
seine Aufgabe keine Verg�tung erh�lt. Ausl�nder, die Stellen in Vorst�nden juristischer Personen inneha-
ben, die gesch�ftliche Aktivit�ten entfalten, ben�tigen, wenn sie ihren st�ndigen Wohnsitz im Ausland
beibehalten und in Polen nicht l�nger als 30 Tage im Kalenderjahr arbeiten, keine Arbeitsgenehmigung.

Ratgeber f�r Unternehmer

26



27

�Die folgenden Gesichtspunkte haben die Entscheidung von IKEA, in Polen zu investieren, beeinflusst: 
- unsere langfristige Zusammenarbeit,
- gut ausgebildete Arbeitskr�fte und eine lange Tradition in der M�belherstellung,
- niedrige Arbeitskosten,
- Gr��e und Potential des Marktes,
- der Unternehmergeist der Polen und ihre Bereitschaft, zu lernen und ihre Qualifikationen zu ent-

wickeln und zu verbessern. 

Au�erdem verf�gt Polen �ber weitere Vorteile, die aus der Sicht von IKEA wesentlich sind: 
- seine geographische Lage, die die Ausfuhr der Waren und die Einfuhr der Rohstoffe erleichtert,
- einen gro�en Inlandsmarkt. 

Polens Beitritt zur Europ�ischen Union kann die Entwicklung der Aktivit�ten von IKEA in Polen positiv
beeinflussen wegen: 
- des h�heren Wirtschaftswachstums, 
- der leichteren und rationelleren Einfuhr von G�tern und termingenauer Lieferungen aufgrund des

Wegfalls der Grenzkontrollen, 
- der M�glichkeit, die langerwarteten Investitionen in die Infrastruktur durchzuf�hren, die neue Ar-

beitspl�tze schaffen und Polens wirtschaftliche Leistungsf�higkeit verbessern.�

JJaann  MMuussiioolliikk,,  GGeenneerraallddiirreekkttoorr  vvoonn  IIKKEEAA  PPoollsskkaa  GGrroouupp
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�Toyota Motor Manufacturing Poland ist
stolz, eine Gesellschaft zu sein, die am
Aufbau von Polens neuer Wirtschaft mit-
wirkt. Toyota wird 400 Millionen Euro in
Waldenburg / Wa�brzych investieren und im
Jahre 2005 1700 Mitarbeiter besch�ftigen.
Unser Ziel besteht darin, eine effiziente und
umweltfreundliche Fabrik zu errichten, die
�bertragungssysteme und Motoren herstellt,
die f�hig sein werden, mit den anderen
Zweigniederlassungen der Gesellschaft zu
konkurrieren. 

Wir sind wegen des Engagements unserer Mitarbeiter und der guten Zusammenarbeit mit den �rtlichen
Beh�rden und der polnischen Regierung auf dem richtigen Weg, dieses Ziel zu erreichen. Wir sch�tzen
besonders die positive Haltung gegen�ber Toyotas Investition in Polen. Im Gegenzug m�chte TMMP ein
gutes Mitglied der �rtlichen Gemeinschaft sein.�

YYuuttaakkaa  MMiiyyaammoottoo,,  PPrr��ssiiddeenntt  vvoonn  TTooyyoottaa  MMoottoorr  MMaannuuffaaccttuurriinngg
PPoollaanndd  SSpp..  zz  oo..oo..



2. Wirtschaftliche Tätigkeit – grundlegende Vorschriften

22..11..  VVoorrsscchhrriifftteenn  ��bbeerr  RReecchhnnuunnggsswweesseenn  uunndd  FFiinnaannzzeenn

22..11..11.. VVoorrsscchhrriifftteenn  zzuumm  RReecchhnnuunnggsswweesseenn

Nach den k�rzlich verabschiedeten Erg�nzungen und Auslegungen unterscheiden sich die Standards des
polnischen Rechnungswesens kaum wesentlich von den internationalen. Au�erdem finden in F�llen, in
denen keine nationalen Standards des Rechnungswesens existieren, die entsprechenden internationalen
Standards Anwendung. Ab dem 1. Januar 2005 sind alle Gesellschaften, die an der Warschauer Wertpa-
pierenb�rse gef�hrt werden, verpflichtet, ihre Finanzberichte in �bereinstimmung mit den Grundbegriffen
der internationalen Rechungslegung (International Financial Reporting Standards, JFRS) zu erstellen. Das
Rechnungswesen kann durch den Betrieb selbst (im Registrierten B�ro der Gesellschaft) oder durch einen
anderen autorisierten Rechtstr�ger erledigt werden, der externe Dienstleistungen anbietet. Das Finanzamt
sollte vom letztgenannten Fall schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

S�mtliche Dokumentationen des Rechnungswesens, Aufzeichnungen und Berichte sind auf polnisch zu
erstellen und m�ssen in polnischer W�hrung (PLN) lauten. Nur Quellendokumente m�ssen nicht ins pol-
nische �bersetzt werden. Auf Anforderung der Finanzpr�fungsbeh�rden oder eines Pr�fers mu� aber
eine verl�ssliche �bersetzung des betreffenden, in einer Fremdsprache verfa�ten Belegs veranlasst wer-
den. Alle Quellendokumente, Aufzeichnungen und Berichte, die die letzten f�nf Jahre wirtschaftlicher
T�tigkeit (einschlie�lich Steuererstattungen) betreffen, m�ssen in der Gesellschaft vorhanden sein. Die
gepr�ften j�hrlichen Finanzberichte m�ssen dauerhaft vorhanden sein. 

Unternehmen m�ssen die im Rechungslegungsgesetz genannten Grunds�tze anwenden, um eine wahr-
heitsgetreue und verl�ssliche Darstellung ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Lage sowie ihrer finan-
ziellen Ergebnisse zu gew�hrleisten. 

Gesch�ftsvorf�lle (einschlie�lich gesch�ftlicher �bertragungen) m�ssen in die B�cher des Rechnungswe-
sens Eingang finden und in den Finanzberichten entsprechend ihrer gesch�ftlichen Art dargestellt wer-
den. Ein Unternehmen kann gewisse Vereinfachungen bei der Anwendung der betreffenden Regeln
praktizieren, falls diese die Erreichung der oben genannten Zielsetzungen nicht wesentlich beeintr�ch-
tigen k�nnen. 

Der Unternehmensleiter ist f�r die Erreichung der im Rechnungswesen geltenden Pflichten verantwort-
lich. 

Das Finanzjahr (das dem Steuerjahr entsprechen mu�) erstreckt sich �ber zw�lf aufeinanderfolgende
Monate. Wenn es nicht mit dem Kalenderjahr �bereinstimmt, ist davon das zust�ndige Finanzamt in
Kenntnis zu setzen.
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Aufzeichnungen des Rechnungswesens, Finanzberichte und Belege des Rechnungswesens sollen f�r
die in Teil 8 des Rechnungslegungsgesetzes genannten Zeitr�ume aufbewahrt werden. 

22..11..22..  FFiinnaannzzbbeerriicchhttee

Der Jahresbericht setzt sich zusammen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, zus�tzlichen
Angaben (einschlie�lich einer Einf�hrung zu den Finanzberichten) sowie erg�nzenden Informationen
und Erl�uterungen. Unternehmen, die in dem betreffenden Jahr �berpr�ft wurden, m�ssen auch einen
Geldflussbericht und einen Bericht �ber Ver�nderungen im Aktienkapital des Unternehmens vorlegen. 

Zusammen mit den j�hrlichen Finanzberichten hat die Unternehmensleitung einen Bericht �ber die Ak-
tivit�ten des Unternehmens vorzubereiten, der insbesondere Angaben enth�lt �ber alle wesentlichen
Ereignisse, die sich niederschlagen in den Aktivit�ten des Unternehmens, der erwarteten Entwicklung
des Unternehmens und den gr��eren Errungenschaften im Bereich von Forschung und Entwicklung,
sowie in der gegenw�rtigen finanziellen Lage und den finanziellen Erwartungen. 

22..11..33..  WWiirrttsscchhaaffttsspprr��ffuunngg

Die j�hrlichen zusammengefa�ten Finanzberichte von Kapitalgruppen und die j�hrlichen Finanzberichte
von Aktiengesellschaften, Banken, Versicherungsunternehmen, Investment- und Pensionsfonds m�ssen
gepr�ft werden. 

Sonstige Unternehmen m�ssen gepr�ft werden, wenn im vorangegangenen Finanzjahr zwei der folgen-
den drei Bedingungen erf�llt wurden: 

 ein durchschnittlicher j�hrlicher Besch�ftigtenstand von mindestens f�nfzig Personen, 

 der gesamte Nettoumsatz und das finanzielle Einkommen belief sich auf mindestens 5 Millionen Euro, 

 das gesamte Bilanzverm�gen belief sich f�r das Ende des Finanzjahres auf mindestens 2,5 Millionen Euro.

Der Berechnung wird der von der Nationalbank Polens am letzten Tag des Finanzjahres angegebene
Wechselkurs Euro / Zloty zugrundegelegt.

Wirtschaftspr�fungen m�ssen durch unabh�ngige Unternehmen geleistet werden, die �ber eine Genehmi-
gung zur Durchf�hrung von Pr�fungen verf�gen, bevor die Finanzberichte durch die J�hrliche General-
versammlung gebilligt werden. 

Alle Unternehmen, die zur Erstellung von j�hrlichen Wirtschaftspr�fungsberichten verpflichtet sind, m�ssen
im Polonischen Amtsblatt B (Monitor Polski B) ihre Bilanz, ihre Gewinn- und Verlustrechnung, ihre Erkl�rung
�ber Ver�nderungen im Aktienkapital und den Geldflu�bericht, die Einf�hrung zu den Finanzberichten zu-
sammen mit dem Gutachten des Wirtschaftspr�fers, die Erkl�rung �ber die durch die J�hrliche Generalver-
sammlung gew�hrte Entlastung und die Entscheidung �ber die Gewinnverteilung ver�ffentlichen. 
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Der Unternehmensleiter hat alle genannten Unterlagen dem zust�ndigen Gerichtsregister zur Ver�ffent-
lichung auszuh�ndigen innerhalb von f�nfzehn Tagen nach dem Tag, an dem die j�hrlichen Finanzbe-
richte gebilligt wurden.

22..22..  SStteeuueerrnn

22..22..11..  SStteeuueerrnn  iinn  PPoolleenn

Das Steuersystem in der Republik Polen ist einheitlich. Bei den �rtlichen Steuern kommt es nur zu ge-
ringf�gigen Unterschieden. Im allgemeinen zahlen ausl�ndische Gesellschaften und Personen dieselben
Steuern wie polnische juristische oder nat�rliche Personen. Ausnahmen zu dieser Regel betreffen Ge-
sch�ftsf�lle, bei denen die Besteuerung durch internationale, von Polen unterzeichnete Abkommen ge-
regelt wird (Doppelbesteuerungsabkommen). 

Die wichtigsten polnischen Steuern sind: 

 die K�rperschaftsteuer (CIT), 

 die Einkommensteuer (PIT), 

 die Umsatzsteuer (VAT), 

 die Verbrauchsteuer, 

 die Stempelgeb�hr / Steuer auf zivilrechtliche Handlungen. 
s. Kapitel 1.4.4. 

Alle Gesellschaften, die gesch�ftliche Aktivit�ten entfalten wollen, erhalten eine steuerliche Identifika-
tionsnummer (NIP), nachdem sie sich beim zust�ndigen Finanzamt haben registrieren lassen. Steuer-
pflichtige haben nach dem Gesetz Buch zu f�hren und ihre Steuer selbst zu berechnen. 

22..22..22..  SStteeuueerrssyysstteemm  uunndd  SStteeuueerrrreecchhtt

Alle Steuern werden in Polen durch die Regierung in Steuergesetzen festgelegt, aus denen sich die Re-
geln der Steuererhebung, die Steuers�tze, die Pflichten und Verantwortlichkeiten der Steuerpflichtigen
ergeben. Der Finanzminister kann erm�chtigt werden, Verordnungen zu erlassen. Die ganze Steuergesetz-
gebung wird in staatlichen Publikationen ver�ffentlicht [im Polnischen Gesetzblatt (Dziennik Ustaw) und
im Polnischen Amtsblatt (Monitor Polski)]. 

Die Abgabenordnung enth�lt die allgemeinen steuerlichen Regelungen und legt fest: 

 den Aufbau der Steuerverwaltung, 

 allgemeine Regeln der Besteuerung, z.B. Zahlungsfristen und Steuerr�ckst�nde, 

 Zahlungspflichten von Dritten, 

 die steuerliche Information, 

 das Steuerverfahren, 

 den Vertraulichkeitsgrundsatz. 
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Steuern werden in Polen verwaltet durch: 

 Die Finanz�mter 	 Beh�rden, die die Erhebung der Steuern in ihrem Gebiet beaufsichtigen. Auch er-

lassen sie Verwaltungsakte in Steuersachen. Dar�berhinaus bestehen Beh�rden der Finanzkontrolle,
die Finanzberichte in Hinblick auf Besteuerung und Verfahren �berpr�fen; 


 Finanzkammern 	 die die Finanz�mter beaufsichtigen und erm�chtigt sind, die Verwaltungsakte von
Finanz�mtern und Beh�rden der Finanzkontrolle zu �berpr�fen;


 Der Finanzminister 	 der f�r die polnische Finanzpolitik verantwortlich ist und das gesamte Steuer sy-
stem beaufsichtigt. 

Steuerpflichtige k�nnen bei der Finanzkammer gegen Bescheide des �rtlichen Finanzamts oder der Be-
h�rde der Finanzkontrolle Widerspruch einlegen. Ein Widerspruch gegen einen Bescheid der Finanzkam-
mer ist unmittelbar an das Verwaltungsgericht der Woiwodschaft zu richten. Ab dem 1. Januar 2004
sind Steuerpflichtige auch berechtigt, beim Obersten Verwaltungsgericht eine �berpr�fung von Urteilen
der Verwaltungsgerichte der Woiwodschaft zu beantragen.

Steuerpflichtige haben keinen formellen Anspruch auf vorherige Ausk�nfte durch die Steuerbeh�rden. Der
Finanzminister ist berechtigt, kraft Amtes das Steuerrecht auszulegen. Auf Anfrage des Steuerpflichtigen
sind die Finanz�mter verpflichtet, eine schriftliche Mitteilung herauszugeben �ber die Anwendung des
Steuerrechts in ihrem Einzelfall, sofern das Steuerverfahren oder das Steuerpr�fungsverfahren noch nicht
begonnen hat. Eine solche Mitteilung entfaltet indessen keine Bindungswirkung und der Steuerpflichtige
darf sich nicht in jedem Fall darauf verlassen. Nichtsdestotrotz lassen sich gewisse negative Konsequenzen
vermeiden, wenn der Steuerpflichtige auf der Grundlage der vom Finanzamt erlassenen Mitteilung handelt.
Insbesondere ist der Steuerpflichtige dann steuerstrafrechtlich nicht verantwortlich und hat auch keine Straf-
zinsen zu entrichten auf Steuerr�ckst�nde, wenn die Finanzbeh�rden sp�ter in einer Sache, die zuvor Gegen-
stand einer solchen Mitteilung gewesen war, einen anderen Standpunkt einnehmen. 

Ab dem 1. Januar 2005 gilt eine neue Rechtslage, derzufolge Steuerpflichtige bindende Festlegungen bean-
tragen k�nnen. Der wichtigste Unterschied zwischen der gegenw�rtigen und der neuen Rechtslage liegt
darin, da� im Verlauf einer Steuerpr�fung die Finanzbeh�rden gegenw�rtig eine Gesetzesauslegung anwen-
den k�nnen, die von der, die zuvor in einer Festlegung enthalten war, abweicht. Dementsprechend kann
der Steuerpflichtige mit Steuerr�ckst�nden belastet werden. Die neue Rechtslage sieht vor, da� die Beh�r-
den an eine Festlegung auch dann gebunden sind, wenn sich letztlich herausstellt, da� sie unzutreffend
war. 

22..22..33..  KK��rrppeerrsscchhaaffttsstteeuueerr  ((CCIITT))  

Gesellschaften und organisatorische Einheiten (mit Ausnahme von Gesellschaften b�rgerlichen Rechts)
unterliegen der K�rperschaftsteuer. Steuerpflichtige, die in Polen entweder �ber ein registriertes B�ro
oder ihren Vorstand verf�gen, sind k�rperschaftsteuerpflichtig mit ihrem Welteinkommen. Wenn ein
K�rperschaftsteuerpflichtiger in Polen weder �ber ein registriertes B�ro verf�gt noch sein Vorstand sich
dort befindet, wird die Steuer nur auf das in Polen erzielte Einkommen erhoben, falls nicht Doppelbe-
steuerungsabkommen anderes bestimmen. Nach Erf�llung verschiedener Voraussetzungen k�nnen
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Gesellschaften eine �steuerliche Kapitalgruppe� gr�nden 	 eine Gruppe von Gesellschaften, die als ein
K�rperschaftsteuerpflichtiger behandelt werden (das Konzept der steuerlichen Finanzgruppe wird detail-
lierter in Kapitel 2.2.3.5. er�rtert).

22..22..33..11..  SStteeuueerrppfflliicchhttiiggee  EEiinnkk��nnffttee  uunndd  SStteeuueerrss��ttzzee

Steuerpflichtige Eink�nfte sind der Gesamtbetrag s�mtlicher w�hrend des Steuerjahres verdienter Eink�nfte
	 finanzieller und gesch�ftlicher (mit Ausnahmen), minus abzugsf�higer Kosten. Einkommen minus zus�tz-
liche Sonderausgaben (z.B. abzugsf�higer Spenden) bildet die Basis f�r die Berechnung der Steuer. 

Abzugsf�hige Kosten sind im allgemeinen solche Kosten, die mit der Absicht verursacht werden, steuer-
pflichtige Einnahmen zu erzeugen. Einzelne Ausgaben sind allerdings nicht abzugsf�hig (z.B. bestimmte
Werbungs- und Repr�sentationskosten, bestimmte Geldstrafen oder Zinszahlungen). 

Feste Anlagen unterliegen der Entwertung / Abschreibung. Wenn ihr Wert geringer ist als 3 500 PLN,
k�nnen sie in einem Zug abgeschrieben werden entweder in dem Monat ihres Erwerbs oder im folgen-
den Monat. Bestimmte Anlagen wie Grundst�cke oder Kunstwerke werden nicht abgeschrieben. 

Einkommen (Besteuerungsgrundlage), die in �bereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften berech-
net wurden, unterliegen der K�rperschaftsteuer mit einem Satz von 19%, der zu den niedrigsten in
Europa geh�rt. 

Eink�nfte / abzugsf�hige Kosten, die durch eine Gesellschaft b�rgerlichen Rechts erzeugt werden, sind
den Eink�nften / abzugsf�higen Kosten des Gesellschafters hinzuzurechnen im Verh�ltnis seiner Betei-
ligung an der Gesellschaft; diese Eink�nfte werden also tats�chlich auf der Ebene der einzelnen Gesell-
schafter besteuert. 

Steuerjahr ist in der Regel das Kalenderjahr. Steuerpflichtige k�nnen aber auch ein anderes Steuerjahr
w�hlen, das sich aus zw�lf aufeinanderfolgenden Monaten zusammensetzt. 

22..22..33..22..  DDiiee  BBeesstteeuueerruunngg  vvoonn  DDiivviiddeennddeenn

Eink�nfte (Einkommen) aus der Gewinnverteilung einer Kapitalgesellschaft mit registriertem B�ro in Po-
len einschlie�lich von Dividendeneinkommen (au�erdem der R�ckkauf von Anteilen, Liquidationserl�se,
Einkommen / erg�nzendes Kapital, das den Gesellschaftsanteilen zugewiesen wird etc.) wird mit einem
Satz von 19% besteuert. Diese Steuer wird einbehalten und durch die Gesellschaft bei Auszahlung der
Dividenden �berwiesen. 

Eine Ausnahme zur einbehaltenen Steuer auf Eink�nfte (Einkommen) aus Gewinnen einer Kapitalgesell-
schaft, die durch EU-Gesellschaften erzielt wurde, ist seit dem 1. Mai 2004 anwendbar. Um diese Aus-
nahme in Anspruch nehmen zu k�nnen, mu� der Empf�nger der Dividende folgende Bedingungen er-
f�llen: 
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 er verf�gt �ber kein registriertes B�ro in Polen und der Vorstand befindet sich nicht in Polen, 

 er unterliegt der unbegrenzten Steuerpflicht in einem Mitgliedstaat der EU (d.h. ist dort k�rperschaft-

steuerpflichtig mit seinem Welteinkommen), 

 er besitzt wenigstens 10% der Anteile einer polnischen Gesellschaft, die seit wenigstens zwei Jahren

ununterbrochen Dividenden zahlt.

Die Erg�nzung zum K�rperschaftsteuergesetz vom 18. November 2004 sieht vor, da� diese Schwelle
dieses zehnprozentigen Anteilsbesitzes einer �bergangsperiode unterliegt, die am 1. Januar 2009 endet
und w�hrend derer sie kontinuierlich zur�ckgef�hrt wird. Der �bergangszeitraum ist folgender: 

 zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Dezember 2006 ist ein Anteilsbesitz in der polnischen, Di-

videnden zahlenden Gesellschaft von mindestens 20% erforderlich, 

 zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2008 ist ein Anteilsbesitz in der polnischen, Di-

videnden zahlenden Gesellschaft von mindestens 15% erforderlich, 

 ab dem 1. Januar 2009 ist ein Anteilsbesitz in der polnischen, Dividenden zahlenden Gesellschaft von

mindestens 10% erforderlich.

Zus�tzlich ist die Ausnahme f�r den Dividendenempf�nger auch dann anwendbar, wenn das Erfordernis
des Anteilsbesitzes in der polnischen Gesellschaft f�r einen Zeitraum von zwei Jahren im Zeitraum der
Aussch�ttung der Dividenden nicht erf�llt ist. Wenn die Anteile aber �bertragen werden, bevor die Zwei-
jahresfrist abl�uft, erlischt die Ausnahme und die Gesellschaft, die die Dividenden aussch�ttet, ist ver-
pflichtet, die einbehaltene Steuer zu zahlen entsprechend dem einschl�gigen Doppelbesteuerungsabkom-
men, zusammen mit Strafzinsen. 

Der Steuersatz der einbehaltenen Steuer auf Dividenden, die an ausl�ndische Rechtstr�ger ausgesch�ttet
werden, kann nach einem einschl�gigen Doppelbesteuerungsabkommen reduziert werden. Um die durch
die Anwendung des Abkommens niedrigeren Steuers�tze in Anspruch nehmen zu k�nnen, sollte der aus-
l�ndische Empf�nger der Eink�nfte das aussch�ttende polnische Unternehmen mit einem Nachweis ver-
sehen �ber seine Steuerpflicht, die von den Finanzbeh�rden seines Heimatlands ausgestellt wurde. 

Wo eine Dividende an eine juristische Person gezahlt wird, die in Polen registrierter Steuerpflichtiger ist, kann
die zur�ckbehaltene Steuer einer K�rperschaftsteuerverbindlichkeit gegengerechnet werden. Wenn das
Steuerguthaben im betreffenden Steuerjahr nicht verwendet werden kann, kann es vorgetragen werden. 

Dividenden, die polnischen Steuerpflichtigen zuflie�en von ausl�ndischen Gesellschaften, werden mit
anderen steuerpflichtigen Einnahmen, die der K�rperschaftsteuer unterliegen, bei einem Steuersatz von
19% zusammengerechnet. Eine zur�ckbehaltene und im Ausland abzuf�hrende Steuer kann aber einer
K�rperschaftsteuerverbindlichkeit in Polen gegengerechnet werden (wenngleich das Guthaben die K�r-
perschaftsteuer nicht �bersteigen darf, die auf die dividendentypischen Einnahmen entf�llt). 

Au�erdem kann eine Steuer, die sich auf Dividenden bezieht, die eine polnische Gesellschaft von einem
Rechtstr�ger erh�lt, der in einem Nicht-EU-Staat ans�ssig ist, mit dem Polen ein Doppelbesteuerungs-
abkommen geschlossen hat, einer K�rperschaftsteuer gegengerechnet werden, wenn: (i) die polnische
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Gesellschaft �ber wenigstens 75% der Anteile des Dividendenzahlers verf�gt und (ii) die polnische Ge-
sellschaft sich mindestens seit zwei Jahren vor der Aussch�ttung der Dividende im Besitz dieser Anteile
befindet. 

Indessen unterliegt die zehnprozentige Schwelle bez�glich des Anteilsbesitzes derselben �bergangspe-
riode wie oben auch hinsichtlich der Ausnahme der an ein EU-Gesellschaften gezahlten Dividende ab-
z�glich einbehaltener Steuer. 

Zahlungspflichtige sind nicht berechtigt, bei den Eink�nften aus der Liquidation die Steuerbefreiung
in Anspruch zu nehmen. 

22..22..33..33..  BBeesstteeuueerruunngg  vvoonn  ZZiinnsseenn,,  LLiizzeennzzggeebb��hhrreenn  uunndd  iimmmmaatteerriieelllleenn  DDiieennssttlleeiissttuunnggeenn

Der Grundsatz lautet, da� Zinsen f�r die Zwecke der K�rperschaftsteuer auf Geldbasis ber�cksichtigt
werden (sowohl als Eink�nfte wie als abzugsf�hige Kosten), d.h. Zinsen sind abzugsf�hige Kosten f�r
den Schuldner und steuerpflichtige Einnahmen f�r den Gl�ubiger, wenn sie gezahlt oder getilgt werden. 

Zinsen, die an einen Rechtstr�ger gezahlt werden ohne Wohnsitz oder registriertes B�ro in Polen unter-
liegen der einbehaltenen Steuer mit einem Satz von 20%, wenn nicht ein einschl�giges Doppelbesteue-
rungsabkommen einen reduzierten Steuersatz festlegt. 

�hnlich findet die zwanzigprozentige einbehaltene Steuer auch Anwendung auf Lizenzgeb�hren und
bestimmte immaterielle Dienstleistungen (wie Beratung, Buchf�hrung, Marktforschung, Rechtsberatung,
Werbung, Management und Kontrolle, Datenverarbeitung, Personalberatung, Gew�hrleistung und an-
dere Dienstleistungen �hnlicher Art), wenn nicht ein einschl�giges Doppelbesteuerungsabkommen ande-
res bestimmt. Im allgemeinen gelten Zahlungen f�r immaterielle Dienstleistungen unter Doppelbesteue-
rungsabkommen als Gewinn und unterliegen nicht der einbehaltenen Steuer im Entstehungsstaat.

Die Erg�nzung zum K�rperschaftsteuergesetz vom 18. November 2004 sieht vor, da� die S�tze auf die
einbehaltene Steuer, die auf die Zinsen und Lizenzgeb�hren angewendet werden, einer allm�hlichen
Reduzierung unterliegen gem�� folgendem Zeitplan: 

 vom 1. Juli 2005 bis zum 30. Juni 2009 	 betr�gt der anwendbare Satz 10%, 

 vom 1. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2013 	 betr�gt der anwendbare Satz 5%, 

 nach dem 1. Juli 2013 	 findet die Ausnahme Anwendung. 

Grunds�tzlich mu� der Empf�nger von Zins- (Lizenz-)zahlungen, um von der genannten Reduzierung
profitieren zu k�nnen, die folgenden Bedingungen erf�llen: 

 er verf�gt in Polen weder �ber ein registriertes B�ro noch befindet sich dort sein Vorstand, 

 er unterliegt der unbegrenzten Steuerpflicht in einem EU-Mitgliedstaat (d.h. er unterliegt dort der

K�rperschaftsteuer mit seinem Welteinkommen), 

 er verf�gt wenigstens �ber 25% der Anteile an einer polnischen Gesellschaft, die Zinsen (Lizenz-

geb�hren) f�r eine ununterbrochene Dauer von wenigstens zwei Jahren zahlt. 
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Eine Reduzierung der Steuers�tze auf Zahlungen von Zins oder Lizenzgeb�hren ist auch dann m�glich,
wenn die polnische Gesellschaft �ber wenigstens 25% der Anteile in der Gesellschaft verf�gt, die die
Zinsen oder Lizenzgeb�hren seit mindestens zwei Jahren empf�ngt. Dieser Vorteil findet auch dann An-
wendung, wenn der Empf�nger der Zinsen (Lizenzgeb�hren) eine Schwestergesellschaft einer polnischen
Gesellschaft ist, die die Zinsen (Lizenzgeb�hren) zahlt, falls die Muttergesellschaft unmittelbar �ber wenig-
stens 25% der Anteile in beiden Schwestergesellschaften seit mindestens zwei Jahren verf�gt. 

Falls die Voraussetzung, �ber die Anteile seit mindestens zwei Jahren zu verf�gen, im Zeitpunkt der
Zahlung der Zinsen (Lizenzgeb�hren) nicht erf�llt ist, kann der Vorteil der Reduzierung (der Ausnahme)
dennoch in Anspruch genommen werden. Wenn allerdings die Anteile vor Ablauf der Zweijahresfrist
ver�u�ert werden, erlischt die Ausnahme und die Gesellschaft, die die Zinsen (Lizenzgeb�hren) zahlt,
ist verpflichtet, die einbehaltene Steuer gem�� dem einschl�gigen Doppelbesteuerungsabkommen zu
zahlen nebst, falls anwendbar, Strafzinsen. 

Das Unternehmen, das die Zinsen oder Lizenzgeb�hren zahlt, beh�lt die Steuer ein und entrichtet sie.
Eine Best�tigung �ber den Wohnsitz ist erforderlich, um die Steuerreduzierung anwenden oder um
darauf verzichten zu k�nnen, die Steuer einzubehalten gem�� dem Doppelbesteuerungsabkommen. 

22..22..33..44..  VVeerrlluussttvvoorrttrraagg

Die Bestimmungen der K�rperschaftsteuerrechts erlauben es dem Steuerpflichtigen, Verluste in k�nftige
Jahre zu verschieben. Es ist ausgeschlossen, Verluste in die Vergangenheit zu verschieben und sie dem in
fr�heren Jahren erzielten Einkommen gegenzurechnen. Verluste k�nnen dem Einkommen gegengerech-
net werden, da� in den folgenden f�nf Steuerjahren entsteht. Der Gesamtbetrag des Verlusts in einem
einzelnen Steuerjahr darf nicht h�her liegen als 50% des Gesamtverlusts. 

Das Recht zum Verlustvortrag ist immer gekoppelt an das Unternehmen, das die Verluste erlitten hat,
und nicht an das spezifische Verm�gen des Unternehmens. Damit ist gemeint, da� steuerliche Verluste
nicht mit dem Verm�gen oder Betrieb �bertragbar sind (d.h. wenn die Gesamtheit der betrieblichen
Operationen eines Steuerpflichtigen auf ein anderes Unternehmen �bertragen wird). Au�erdem k�nnen
die steuerlichen Verluste verbleibender Unternehmen nur im Fall eines Zusammenschlusses noch genutzt
werden, beim Erwerb aber verfallen die Verluste der erworbenen Unternehmen. Wenn der Zusammen-
schlu� zur Gr�ndung einer neuen Gesellschaft f�hrt, k�nnen die steuerlichen Verluste der verschmolzenen
Gesellschaften auch nicht mehr genutzt werden. 

22..22..33..55..  RReeggeelluunnggeenn  zzuu  GGeesseellllsscchhaaffttssggrruuppppeenn

Das K�rperschaftsteuergesetz erlaubt die Schaffung steuerlicher �fiskalischer Einheiten� (oder steuerli-
cher Kapitalgruppen). Dabei werden die Gesellschaften in einer Kapitalgruppe wie ein einziger K�rper-
schaftsteuerpflichtiger behandelt.
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Die grundlegenden Voraussetzungen, um den Status einer steuerlichen Kapitalgruppe erlangen zu k�n-
nen, sind folgende: 

 die Kapitalgruppe kann nur durch Gesellschaften mbH oder Aktiengesellschaften mit registrierten B�-

ros in Polen gegr�ndet werden, 

 das durchschnittliche Grundkapital jeder Mitgliedsgesellschaft soll sich auf mindestens 1 000 000 PLN

belaufen, 

 die Holding soll sich im Besitz von wenigstens 95% der Anteile der �brigen Gruppenmitglieder befin-

den, 

 Tochtergesellschaften k�nnen nicht Teilhaber an der Holding oder an anderen Tochtergesellschaften

sein, 

 keines der Gruppenmitglieder darf Steuerr�ckst�nde aufweisen (diese Bedingung gilt als erf�llt, wenn

das Gruppenmitglied die Steuern zusammen mit den Strafzinsen innerhalb von 14 Tagen nach Korrek-
tur der Steuererstattung / nach Erhalt des Steuerbescheids entrichtet), 


 die Holding und die Tochtergesellschaften sind �bereingekommen, eine Kapitalgruppe f�r einen Zeit-
raum von wenigstens drei Jahren durch notariellen Vertrag zu gr�nden; die Vereinbarung ist auch
dem Finanzamt gegen�ber zu erkl�ren, das einen Bescheid erl�sst und die Kapitalgruppe registriert,
wenn alle Voraussetzungen vorliegen. 

Nach Schaffung der Kapitalgruppe sollen die Gesellschaften, die sie bilden, zus�tzlich folgende Voraus-
setzungen erf�llen: 

 keine der zu der Gruppe geh�renden Gesellschaften darf einzeln Steuerbefreiungen in Anspruch neh-

men (mit Ausnahme von Umsatzsteuerbefreiungen), 

 das j�hrliche Niveau der Profitabilit�t der Gruppe darf nicht niedriger liegen als 3%, 

 Gesellschaften der Gruppe d�rfen keine Beziehungen mit Unternehmen von au�erhalb der Gruppe

aufrechterhalten, die zu einer Verletzung der Transferpreisbeschr�nkungen f�hren. 

Eine bei den zust�ndigen Steuerbeh�rden registrierte steuerliche Kapitalgruppe wird f�r Zwecke der K�r-
perschaftsteuer als selbst�ndige Einheit behandelt, was insbesondere folgende Vorteile nach sich zieht: 

 Verluste einiger der Gruppenmitglieder k�nnen gegen das steuerpflichtige Einkommen anderer Grup-

penmitglieder gegengerechnet werden, 

 die Regeln �ber Transferpreise finden keine Anwendung auf Transaktionen zwischen den Gesell-

schaften der Gruppe, 

 Spenden zwischen Gesellschaften der Gruppe gelten als abzugsf�hige Ausgaben f�r den Spender, 

 Vereinfachung der Steuerformalit�ten, da nur eine Gesellschaft in der Gruppe eine Steueranmeldung

abgibt, 

 Dividenden, die an die Holding gezahlt werden, sind von der einbehaltenen Steuer befreit. 

22..22..33..66..  LLeeiicchhttkkaappiittaalliissiieerruunngg

Das polnische K�rperschaftsteuergesetz enth�lt Vorschriften zur Leichtkapitalisierung, die das Verh�ltnis
Schulden / Anteile auf 3:1 begrenzen. Zinszahlungen auf Darlehen, die dieses Verh�ltnis �bersteigen, 
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sind steuerlich nicht abzugsf�hig. Diese Vorschriften finden Anwendung, wenn Darlehen einer Gesell-
schaft gew�hrt werden durch: 
a) einen Teilhaber, der �ber mindestens 25% der Stimmrechte verf�gt, 
b) Teilhaber, die zusammen �ber 25% der Stimmrechte verf�gen, 
c) eine andere Gesellschaft, wenn derselbe Teilhaber �ber wenigstens 25% der Stimmrechte in beiden

Gesellschaften verf�gt.

Der Begriff �Darlehen� erstreckt sich auch auf Sicherheiten, Kautionen und irregul�re Kautionen. Ab
dem 1. Januar 2005 umfassen die Beschr�nkungen �ber die Leichtkapitalisierung auch Darlehen, die
durch Ans�ssige im Sinne des polnischen Steuerrechts aus Gr�nden der K�rperschaftsteuer gew�hrt
werden. 

22..22..33..77..  TTrraannssffeerrpprreeiissee  ((iinntteerrnnee  TTrraannssaakkttiioonneenn  zzwwiisscchheenn  vveerrbbuunnddeenneenn  PPaarrtteeiieenn))  

Die polnischen Vorschriften �ber die Transferpreise beruhen grunds�tzlich auf den Richtlinien der OECD
zu den Transferpreisen. Diese Richtlinien basieren auf dem Konzept des �Arml�ngenniveaus� von
Transferpreisen. Wenn verbundene Parteien (z.B. solche mit einem gemeinsamen Teilhaber) Vertr�ge
schlie�en �ber Bedingungen, die von der Marktpraxis abweichen und dementsprechend das polnische
Unternehmen ein niedriges steuerpflichtiges Einkommen darlegt als es das sonst getan haben w�rde,
wird das steuerpflichtige Einkommen dieses Unternehmens nach dem Grundsatz der Transferpreise
angepasst. 

Dar�berhinaus sind solche Aufwendungen zu steuerlichen Zwecken nicht abzugsf�hig, wenn immate-
rielle G�ter oder Dienstleistungen Gegenstand eines solchen Vertrags sind und die aus diesem Vertrag
vern�nftigerweise zu erwartenden Vorteile offensichtlich niedriger liegen als die entstehenden Aufwen-
dungen. 

SStteeuueerrlliicchhee  IInnffoorrmmaattiioonn

Steuerpflichtige, die Vertr�ge mit ausl�ndischen verbundenen Parteien abschlie�en, unterliegen gewissen
Mitteilungspflichten. Diese Pflichten bestehen zus�tzlich zu den Regeln �ber Transferpreise und finden
Anwendung auf alle Vertr�ge zwischen polnischen Unternehmen sowie auf solche zwischen polnischen
und ausl�ndischen juristischen Personen. Die Erfordernissen sind wie folgt: 

 wenn ein Steuerpflichtiger und eine verbundene ausl�ndische Partei Vertr�ge abschlie�en mit einem

Volumen von mehr als 300 000 Euro im Steuerjahr, m�ssen die Finanzbeh�rden innerhalb von drei
Monaten ab Jahresende von dem Vertrag in Kenntnis gesetzt werden, 


 wenn das ausl�ndische Unternehmen auch �ber eine Vertretung oder eine permanente Niederlassung
in Polen verf�gt, m�ssen die Finanzbeh�rden informiert werden, wenn der Wert von Vertr�gen 5 000
Euro �bersteigt. 

Ratgeber f�r Unternehmer

38



DDookkuummeennttaattiioonn  vvoonn  VVeerrttrr��ggeenn  mmiitt  vveerrbbuunnddeenneenn  PPaarrtteeiieenn

Seit dem 1. Januar 2001 gilt ein Gesetz �ber die Dokumentation von Vertr�gen mit verbundenen Par-
teien und mit Unternehmen, deren registriertes B�ro sich in Steueroasen befindet. Nach diesem Gesetz
besteht eine Pflicht, einen Vertrag (oder Vertr�ge), der zwischen verbundenen Parteien geschlossen wird,
zu dokumentieren, wenn der Gesamtbetrag, der aus ihm entsteht, oder der geschuldete (und tats�chlich
gezahlte) Betrag im Steuerjahr h�her liegt als: 
1. 100 000 Euro 	 wenn der Vertragswert 20% des Anteilskapitals, wie es nach den Vorschriften �ber

die Leichtkapitalisierung definiert ist, nicht �bersteigt, 
2. 30 000 Euro 	 in Hinblick auf Dienstleistungen, Verkauf oder Nutzung immaterieller G�ter, oder
3. 50 000 Euro 	 in allen anderen F�llen. 

Die Pflicht, eine Dokumentation zu erstellen, betrifft auch Vertr�ge, die mit Unternehmen geschlossen
werden, die �ber ein registriertes B�ro in einer Steueroase verf�gen, wenn der Gesamtbetrag, der sich
aus dem Vertrag ergibt oder der geschuldete (und tats�chlich gezahlte) Betrag im Steuerjahr h�her liegt
als 20 000 Euro. 

Steuerpflichtige m�ssen die Dokumentation innerhalb von sieben Tagen nach Aufforderung durch die
Finanzbeh�rden vorlegen. Wenn diese Beh�rden feststellen, da� der Gewinn des Steuerpflichtigen h�her
liegt (oder der Verlust niedriger) als der durch den Steuerpflichtigen angegebene Betrag, und der Steuer-
pflichtige den Beh�rden die angeforderte Dokumentation nicht vorlegt, kann die Differenz zwischen dem
vom Steuerpflichtigen erkl�rten Gewinn und dem durch die Finanzbeh�rden festgelegten Gewinn zu
50% besteuert werden.

22..22..33..88..  NNiieeddeerrllaassssuunnggeenn  aauussll��nnddiisscchheerr  GGeesseellllsscchhaafftteenn

Ausl�ndische Unternehmen k�nnen seit dem 1. Januar 2000 Niederlassungen in Polen er�ffnen. Der Um-
fang der Gesch�ftst�tigkeit dieser Niederlassungen ist auf die Gesch�ftst�tigkeiten des ausl�ndischen Un-
ternehmens begrenzt. Die Einrichtung einer Niederlassung setzt eine Registrierung im KRS voraus. Nieder-
lassungen unterliegen �hnlichen steuerlichen Vorschriften wie sie f�r GmbH und AG gelten. 

Ausl�ndische Unternehmen k�nnen in Polen auch durch Vertretungen aktiv werden. Der Umfang der Ge-
sch�ftst�tigkeit von Vertretungen ist auf Repr�sentation und Werbung beschr�nkt. 

22..22..44..  UUmmssaattzzsstteeuueerr  ((VVAATT))  		  SStteeuueerrssaattzz  uunndd  SStteeuueerrrreecchhtt

Die Umsatzsteuervorschriften sind wegen Polens Beitritt zur Europ�ischen Union im Jahre 2004 erheblich
ge�ndert worden. Sie beruhen gegenw�rtig auf Vorschriften der EU. Zusammengefasst kann man sagen,
da� nach dem 1. Mai 2004 der Umfang der Umsatzbesteuerung stark ausgedehnt wurde, da� Ausfuh-
ren und Einfuhren in die und aus den Mitgliedstaaten der EU durch die innergemeinschaftliche Lieferung
und den innergemeinschaftlichen Erwerb ersetzt wurden, und da� die Regelungen �ber die Umsatz-
steuererstattung ge�ndert wurden. Das neue Umsatzsteuergesetz ersetzt die Besteuerung der Lieferung
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von G�tern und Dienstleistungen durch neue Regelungen. Die allgemeinen Grunds�tze des neuen Sys-
tems werden im folgenden dargestellt. 

Die Umsatzsteuer (VAT) wird auf den Verkauf von G�tern und Dienstleistungen in Polen erhoben. Ein
Unternehmen mu� sich als umsatzsteuerpflichtig registrieren lassen, wenn der j�hrliche Umsatz seiner
der Umsatzsteuer unterliegenden Vertr�ge 10 000 Euro �berschreitet. Umsatzsteuerpflichtig ist jede
Lieferung von G�tern und Dienstleistungen zum normalen oder reduzierten Umsatzsteuersatz, falls sie
nicht umsatzsteuerbefreit ist. 

Der normale Umsatzsteuersatz liegt bei 22% und wird auf die meisten G�ter und Dienstleistungen
erhoben. 

Ein reduzierter Umsatzsteuersatz von 7% gilt f�r die Ver�u�erung von Erzeugnissen wie: 

 bestimmte Nahrungsmittel, 

 Arzneimittel und in der Krankenversorgung verwendete Waren, 

 bestimmte Waren f�r Kinder, 

 Hotel- und Gastronomiedienstleistungen (bis zum 31. Dezember 2007), 

 Bau- und Reparaturdienstleistung im Hausbau (bis zum 31. Dezember 2007), 

 bestimmte Transportdienstleistungen, 

 kommunale Dienstleistungen (z.B. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stra�eninstandhal-

tung etc.), 

 D�ngemittel. 

Ein reduzierter Umsatzsteuersatz von 0% wird erhoben auf die innergemeinschaftliche Lieferung von G�-
tern, die Ausfuhr von G�tern und auf einige internationale Transportdienstleistungen und auf Dienstlei-
stungen, die mit dem internationalen Transport in Beziehung stehen. 

Ein reduzierter Umsatzsteuersatz von 0% findet Anwendung auf B�cher und bestimmte Magazine (bis
zum 31. Dezember 2007) sowie manche Artikel der Haushaltsausstattung, z.B. Ausstattung von Schiffen
und Flugzeugen. 

Ein reduzierter Steuersatz von 3% findet Anwendung auf Rohmaterialien, die durch die Landwirtschaft
erzeugt werden (bis zum 30. April 2008). 

Einige finanzielle und Versicherungsdienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich der Kultur und im Be-
reich der Forschung und Entwicklung etc. sind von der Umsatzsteuer befreit, was dazu f�hrt, da� Steuer-
pflichtige Vorsteuern, die in Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen gezahlt wurden, nicht abzie-
hen k�nnen. 

Die zu zahlende Steuer entspricht dem �berschu� der eingenommenen Steuer �ber die gezahlte Vor-
steuer, wie er sich aus den Kaufrechnungen ergibt. 
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Vertr�ge zwischen Umsatzsteuerpflichtigen m�ssen durch die Ausstellung von Rechungen dokumentiert
werden. Verk�ufe an Individuen, die gesch�ftlich nicht aktiv sind, m�ssen steuerlich registriert werden,
wenn der Umsatz daraus eine bestimmte Schwelle �berschreitet. Diese Schwelle liegt im allgemeinen bei
20 000 PLN (etwa 5 000 Euro). 

Registrierte Umsatzsteuerpflichtige m�ssen monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben (oder
viertelj�hrliche im Fall von Einzelunternehmen) beim zust�ndigen Finanzamt, und au�erdem ihre um-
satzsteuerpflichtigen Verk�ufe und K�ufe registrieren. Zus�tzlich zu den monatlichen Umsatzsteuervor-
anmeldungen hat der Steuerpflichtige auch Listen �ber EU-bezogene Verk�ufe und K�ufe sowie sog.
�Intrastat�-Erkl�rungen einzureichen in Hinblick auf seine innergemeinschaftlichen Transaktionen. 

Zu zahlende Umsatzsteuer ist bis zum 25. des Folgemonats zu dem Monat (Quartal) zu entrichten, in dem
die Steuerpflicht entstanden ist. 

Aufgrund bestimmter in einer Verordnung des Finanzministeriums festgelegter Vorschriften k�nnen aus-
l�ndische Unternehmen, die umsatzsteuerrechtlich in Polen nicht registriert sind, nach dem Grundsatz
der Gegenseitigkeit eine Erstattung von bei K�ufen in Polen gezahlter Vorsteuer beantragen. 

22..22..55..  VVeerrbbrraauucchhsstteeuueerr

Auf der Grundlage des neuen Verbrauchsteuergesetzes, das zu einem Gro�teil am 1. Mai 2004 in Kraft
getreten ist, lassen sich Waren, auf die Verbrauchsteuer erhoben wird, in zwei Gruppen teilen: 

	 harmonisierte Verbrauchsteuerwaren: 

 Treibstoff und seine Bestandteile, 

 Alkohol und Getr�nke, 

 Tabakerzeugnisse. 

	 nichtharmonisierte Verbrauchsteuerwaren: 

 Autos, 

 Parfume und Kosmetika, 

 Elektrizit�t. 

Verbrauchsteuer wird erhoben auf: 

 die Herstellung harmonisierter Verbrauchsteuerwaren, 

 den Transport harmonisierter Verbrauchsteuerwaren aus einem unter Zollverschlu� stehenden Lager-

haus, 

 den Verkauf von Verbrauchsteuerwaren in Polen, 

 die Aus- und Einfuhr von Verbrauchsteuerwaren, 

 die innergemeinschaftliche Lieferung und den innergemeinschaftlichen Erwerb. 
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Harmonisierte Verbrauchsteuerwaren unterliegen der Verbrauchsteuerpflicht, die sich aus Sonderregelun-
gen ergibt, die wiederum aufgrund von Verordnungen der Europ�ischen Union Eingang in die polnische
Gesetzgebung gefunden haben. Insbesondere d�rfen sie nur in Lagerh�usern gelagert werden, die unter
Zollverschlu� stehen. Die Verbrauchsteuer wird f�llig, wenn sie aus diesen Lagerh�usern entfernt werden,
es sei denn, da� sie im Rahmen des Verbrauchsteueraufschubverfahrens transportiert werden. 

Die Verbrauchsteuer wird entweder als Prozentsatz von Wert der erzeugten Waren (oder dem Zollwert
der Waren) oder auf der Grundlage des Volumens berechnet (feste S�tze pro Einheit). 

Der Finanzminister ist berechtigt, die Verbrauchsteuers�tze innerhalb festgelegter Grenzen w�hrend des
Jahres zu ver�ndern. Aus dem Gesetz ergeben sich auch bestimmte Ausnahmen, die in Bezug auf be-
stimmte Waren Anwendung finden k�nnen, und die z.B. auf ihrer Verwendung beruhen oder im Fall
ihrer Ausfuhr gelten. 

22..22..66..  SStteeuueerr  aauuff  KKaappiittaalleeiinnkk��nnffttee  ((nnaatt��rrlliicchhee  PPeerrssoonneenn))  

Grunds�tzlich werden seit dem 1. Januar 2004 Kapitaleink�nfte, die in Polen erzielt werden, mit einer
linearen Steuer von 19% besteuert. Ab dem 1. Januar 2005 werden auch Kapitaleink�nfte, die au�er-
halb Polens erzielt werden, mit einer linearen Steuer von 19% belastet. 

Seit dem 1. Januar 2004 bestand keine Verpflichtung, Steuervorauszahlungen auf Kapitaleink�nfte
zu zahlen, die aus der Ver�u�erung von Anteilen an polnischen Unternehmen stammen. Eink�nfte,
die aus der Ver�u�erung von Anteilen an polnischen Unternehmen stammen, unterliegen mit gewis-
sen Ausnahmen einer linearen Steuer von 19% in dem Zeitpunkt, in dem die nat�rliche Person ihre
j�hrliche Einkommensteueranmeldung abgibt, aus der sich die im betreffenden Steuerjahr erzielten
Kapitalgewinne ergeben. Ab dem 1. Januar 2005 unterliegt Einkommen, das aus dem ausl�ndischen
Verkauf von Anteilen in ausl�ndischen Unternehmen stammt, ebenfalls einer linearen Steuer von
19%. 

Die folgenden Eink�nfte unterliegen ebenfalls einer linearen Steuer von 19%: 

 aus Polen stammende Zinsen 	 19%, 

 aus dem Ausland stammende Zinsen 	 19% (ab 2005), 

 aus Polen stammende Dividenden 	 19%, 

 aus dem Ausland stammende Dividenden 	 19% (ab 2005).

22..22..77..  EEiinnkkoommmmeennsstteeuueerr  ((PPIITT))

Nach polnischem Einkommensteuerrecht unterliegen nat�rliche Personen in Polen entweder der be-
grenzten oder der unbegrenzten Steuerpflicht. Der steuerliche Status einer nat�rlichen Person h�ngt aus-
schlie�lich davon ab, ob sie in Polen �ber einen st�ndigen Wohnsitz verf�gt. Angesichts des Umstandes,
da� der Begriff �Wohnsitz� im polnischen Einkommensteuerrecht nicht definiert wird, ist es allgemeine
Praxis geworden, die Begriffsbestimmung des B�rgerlichen Gesetzbuches anzuwenden, die festlegt, da�
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Wohnsitz der Ort ist, an dem sich die betreffende nat�rliche Person mit der Absicht aufh�lt, dort dauer-
haft zu bleiben.

Nat�rliche Personen, die in Polen nicht �ber einen Wohnsitz verf�gen, gelten f�r das polnische Steuer-
recht als Nichtans�ssige, die der begrenzten Steuerpflicht in Polen unterliegen, w�hrend diejenigen,
die in Polen �ber einen Wohnsitz verf�gen, nach dem Steuerrecht als Ans�ssige gelten, die der unbe-
grenzen Steuerpflicht in Polen unterliegen.

Der Status eines Ans�ssigen im Sinne des polnischen Einkommensteuerrechts bedeutet, da� dessen ge-
samtes weltweit erzieltes Einkommen der Besteuerung in Polen unterliegt. Eine nat�rliche Person, die
nach polnischem Steuerrecht als nichtans�ssig gilt, wird nichtsdestotrotz in Polen nur mit ihren aus polni-
schen Quellen stammenden Eink�nften besteuert. 

Steuerjahr f�r nat�rliche Personen ist das Kalenderjahr.

Im allgemeinen stellen alle Eink�nfte und Verg�nstigungen, die einer nat�rlichen Person zur Verf�gung
gestellt werden, ihr steuerpflichtiges Einkommen dar, wenn nicht spezifische Eink�nfte in Polen steuer-
befreit sind gem�� polnischem Steuerrecht und / oder dem einschl�gigen Doppelbesteuerungsabkom-
men.

Beispiele f�r Eink�nfte, die von der Besteuerung in Polen befreit sind:

 Betr�ge, die der nat�rlichen Person zustehen, w�hrend sie sich auf einer Gesch�ftsreise befindet

(Spesen, Reise- und Unterkunftsausgaben), bis zu der H�he, die sich aus Vorschriften sonstigen pol-
nischen Rechts ergibt,


 Betr�ge, die durch den Arbeitgeber f�r die Ausbildung und f�r die Erh�hung der beruflichen Qua-
lifikation der Angestellten gezahlt werden (z.B. der Wert von Kursen und Ausbildung, die durch den
Arbeitgeber finanziert werden).

M�gliche Abz�ge von den Eink�nften:

 gew�hrte Schenkungen (mit Ausnahme von Schenkungen an nat�rliche Personen) bis zu einem

Wert von 350 PLN, beginnend ab 2005 bel�uft sich der maximale Abzug f�r gew�hrte Schenkungen
von den Eink�nften auf 6% der Eink�nfte der nat�rlichen Person,


 Beitr�ge, die zur Polnischen Sozialversicherung geleistet werden,

 Ausgaben, die f�r die nat�rliche Person anfallen f�r die Nutzung des Internets an ihrem Wohnsitz,

bis zu einem Betrag von 760 PLN pro Jahr ab 2005.

M�gliche Steuerabz�ge:

 7,75% der Gesundheitsbemessungsgrundlage, die von nat�rlichen Personen in dem gegebenen

Kalenderjahr bezahlt wird,

 Ausgaben f�r Wohlt�tigkeit, bis zu 1% der endg�ltigen Steuer berechnet aufgrund der j�hrlichen

Steuererkl�rung.
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Die S�tze der Einkommensteuer belaufen sich f�r 2005 auf: 

TTaabbeellllee  33..  EEiinnkkoommmmeennsstteeuueerrss��ttzzee  ff��rr  22000055

*W�hrungsumrechnung basierend auf einem Kurs von 1 USD = etwa 3,80 PLN

Allgemein kann man sagen, da� die in dieser Tabelle genannten Steuers�tze auf die gesamten Eink�nfte
der nat�rlichen Person Anwendung finden. Nichtsdestotrotz sieht das polnische Einkommensteuerrecht
die lineare Besteuerung bestimmter Einkommensquellen vor (die anstelle der progressiven Besteuerung
angewendet wird). 

Die folgenden Gegenst�nde unterliegen der linearen Besteuerung: 

 Kapitaleink�nfte (s. Kapitel 2.2.6.),

 Eink�nfte aus der Ver�u�erung von Immobilien, falls kein Bezug zum Gesch�ftsleben vorliegt (wenn

der Verkauf der Immobilie nach dem Ablauf von f�nf vollen Kalenderjahren nach dem Jahr ihres Er-
werbs stattfindet, wird keine Steuer erhoben, ansonsten) 	 10%, 


 Eink�nfte aus polnischen Quellen, das durch Nichtans�ssige aus unabh�ngigen k�nstlerischen, lite-
rarischen, wissenschaftlichen, erzieherischen und journalistischen Aktivit�ten erzielt wird, aus Copy-
rights und Erfindungen, sowie aus pers�nlichen Dienstleistungsvertr�gen, spezifischen Auftr�gen,
Vertr�gen �ber Managerleistungen oder �hnlichen Vertr�gen und aus der Verg�tung an die Mitglie-
der von Aufsichtsr�ten 	 20%, 


 Eink�nfte, die aus gesch�ftlichen Aktivit�ten in Polen stammen (falls der Unternehmer sich nicht an-
derweitig erkl�rt und die progressive Besteuerung f�r seine gesch�ftlichen Eink�nfte w�hlt) 	 19%.

Unabh�ngig davon kann der Steuerpflichtige nach den Vorschriften des Gesetzes �ber die Pauschalbe-
steuerung gewisser Eink�nfte, die von nat�rlichen Personen erzielt werden, die Pauschalbesteuerung auf
bestimmte Einkunftsquellen w�hlen, wenn er sich f�r diese Art der Besteuerung anstelle der progressi-
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ven Besteuerung nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes entscheidet. Die Pauschalbesteue-
rung ist anwendbar auf folgende Eink�nfte: 

 Einnahmen, die aus der Vermietung von Immobilien erzielt werden 	 8,5% bis zu einer Einnahme-

h�he von 4 000 Euro, anschlie�end 20%, 

 Einnahmen, die aus der Leitung bestimmter Arten gesch�ftlicher Aktivit�ten erzielt werden, 

 Einnahmen, die aus der unabh�ngigen Erbringung von Dienstleistungen bestimmter Art erzielt wer-

den. 

Die Steuer ist allgemein monatlich zu entrichten. Polnische Arbeitgeber sind verpflichtet, Steuervoraus-
zahlungen zu berechnen, zur�ckzubehalten und abzuf�hren, die auf die Verg�tung ihrer Arbeitnehmer
entf�llt, und zwar an das f�r die registrierte Anschrift ihrer Arbeitnehmer zust�ndige Finanzamt. 

Nat�rliche Personen, die Eink�nfte aus dem Ausland erzielen oder die unabh�ngige Dienstleistungen
erbringen, sind pers�nlich verantwortlich daf�r, diese Eink�nfte monatlich offenzulegen und die Steuer
zu entrichten. 

Generell l��t sich festhalten, da� jeder Steuerpflichtige am Ende des Steuerjahres eine j�hrliche Steuer-
erkl�rung abzugeben hat, die seine gesamten j�hrlichen Eink�nfte enth�lt. Die Frist zur Abgabe der
Steuererkl�rung und f�r die Entrichtung der j�hrlichen Steuerschuld l�uft am 30. April des Folgejahres
zu dem Jahr ab, f�r das die Steuererkl�rung abgegeben wird. 

Steuerpflichtige k�nnen die j�hrliche Steuererkl�rung zusammen mit ihren Ehegatten ausf�llen, wenn
die folgenden Bedingungen zusammen erf�llt sind: 

 die Ehegatten sind w�hrend des gesamten fraglichen Steuerjahres verheiratet, 

 beide Ehegatten unterliegen der unbegrenzten Steuerpflicht in Polen f�r das fragliche Steuerjahr, 

 es besteht zwischen den Ehegatten G�tergemeinschaft, 

 keiner der Ehegatten erzielt Eink�nfte, die den Vorschriften des Gesetzes vom 20. November 1998

�ber die pauschale Einkommensteuer auf gewisse Eink�nfte, die durch eine nat�rliche Person erzielt
werden, unterliegen oder w�hlt den linearen Besteuerungssatz von 19% auf gesch�ftliche Eink�nfte. 

Ab 2005 kann der Steuerpflichtige auch eine gemeinsame eheliche Steuererkl�rung abgeben, wenn der
Tod seines Ehegatten w�hrend des Steuerjahres oder nach seinem Ende, aber vor der Abgabe der
Steueranmeldung eingetreten ist. 

22..22..88..  DDooppppeellbbeesstteeuueerruunnggssaabbkkoommmmeenn

Die Vorschriften �ber die Einkommen- und die K�rperschaftsteuer sehen vor, da� die Kreditmethode zur
Vermeidung von Doppelbesteuerung angewandt wird, falls nicht Doppelbesteuerungsabkommen etwas
anderes bestimmen. Polen hat mit �ber 70 L�ndern Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet. Die
meisten dieser Vertr�ge beruhen auf der Modellkonvention der OECD von 1977, wenngleich in verschie-
denen Vertr�gen einzelne Ausnahmen vorkommen. 
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22..22..99..  ��rrttlliicchhee  SStteeuueerrnn  uunndd  GGeebb��hhrreenn

Bei den �rtlichen Steuern handelt es sich u.a. um: 

 die Grundsteuer, 

 die Stra�enfahrzeugsteuer (die nur auf Lastkraftwagen und Busse Anwendung findet), 

 die Erb- und Schenkungsteuer, 

 die Landwirtschaftsteuer, 

 die Forststeuer, 

 die Hundesteuer. 

Die Gemeinden sind befugt, die S�tze bestimmter Steuern festzulegen. Diese d�rfen allerdings Ober-
grenzen, die durch das Parlament oder durch Verordnungen des Finanzministers festgelegt werden,
nicht �bersteigen. 

22..22..1100..  SStteemmppeellggeebb��hhrr

Die Stempelgeb�hr ist auf bestimmte Eingaben und Handlungen der Verwaltung zu entrichten, ein-
schlie�lich von: 

 offiziellen Antr�gen, 

 offiziellen Handlungen, 

 Zertifikaten, 

 Genehmigungen, 

 anderen Dokumenten, z.B. Best�tigungen von Autorisierungen und Wechseln. 

22..22..1111..  SStteeuueerr  aauuff  zziivviillrreecchhttlliicchhee  HHaannddlluunnggeenn

Die folgenden Handlungen unterliegen der Steuer auf zivilrechtliche Handlungen: 
a) Verkaufsvertr�ge und Vertr�ge �ber den Austausch von Waren und Eigentumsrechten, 
b) Darlehensvertr�ge, 
c) Spenden 	 insoweit, als es um den Erwerb von Schulden und Belastungen durch den Empf�nger

geht oder um Verbindlichkeiten des Spenders, 
d) Leibrentenvereinbarungen und Vereinbarungen �ber die Begr�ndung einer Pension im Gegenzug

f�r Entgelt, 
e) Vereinbarungen �ber die Teilung eines Erbes und Vereinbarungen �ber die Aufl�sung von Mit-

eigentum 	 insoweit, als es um R�ckzahlungen und zus�tzliche Zahlungen geht, 
f) Eigentumsvereinbarungen zwischen Ehegatten, 
g) die Bestellung einer Hypothek, 
h) die Bestellung von Nie�brauch f�r Entgelt einschlie�lich des uneigentlichen Nie�brauchs und der

Dienstbarkeit f�r Entgelt, 
i) unregelm��ige Sicherheitsvereinbarungen, 
j) Gesellschaftsurkunden (Gesellschaftsvertr�ge). 
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Grunds�tzlich entsteht die Steuerpflicht in dem Zeitpunkt, in dem die Vereinbarung geschlossen wird.
Entrichtet werden soll sie innerhalb von 14 Tagen zusammen mit der Einreichung des PCC-Formulars
(Steuererkl�rung f�r Zwecke auf zivilrechtliche Handlungen). 

Die Handlungen werden mit folgenden Steuers�tzen besteuert: 
1) auf Verk�ufe: 

a) Immobilien und Mobilien 	 2%; 
b) andere Eigentumsrechte 	 1%; 

2) auf Darlehensvertr�ge 	 2%; 
3) auf die Bestellung einer Hypothek: 

a) um eine bestehende Verbindlichkeit zu sichern 	 0,1% vom Betrag der gesicherten Verbindlichkeit; 
b) um eine der H�he nach unbestimmte Verbindlichkeit zu sichern 	 19 PLN; 

4) auf Gesellschaftsurkunden: 
a) 0,5% des Werts des Gesellschafterbeitrags oder 0,5% vom Grundkapital der Gesellschaft; 
b) 0,5% von der Erh�hung des Beitrags oder 0,5% von der Erh�hung des Grundkapitals; 
c) auf Nachsch�sse 	 0,5% vom Betrag des Nachschusses; 
d) auf den Nie�brauch an Gegenst�nden oder Eigentumsrechten, an denen die Gesellschaft beteiligt

ist, ohne Entgelt 	 0,5%. 

Der Steuerpflichtige hat die Steuer zu berechnen und innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag zu entrichten,
an dem die Steuerpflicht entsteht. 

�berweiser der Steuer sind: 
1) Notare 	 bei zivilrechtlichen Handlungen, die in Form notarieller Akte vorgenommen werden, 
2) K�ufer der Gegenst�nde 	 bei Kaufvertr�gen, wenn der K�ufer den Gegenstand erwirbt,

um ihn zu verarbeiten oder weiterzuverkaufen. 

Die Steuerpflichtigen haben die Steuererkl�rung (PCC-1) zusammen mit der Zahlung einzureichen. Alle
an dem Vertrag beteiligten Parteien haben die Steuererkl�rung zu unterzeichnen. Es ist deshalb empfeh-
lenswert, diese Unterschriften bei der Durchf�hrung des Vertrags zu besorgen. 

22..33..  VVeerrssiicchheerruunnggssvvoorrsscchhrriifftteenn

Polen hat das modernste Versicherungssystem in Mittel- und Osteuropa. Gegenw�rtig existieren 35 Le-
bensversicherungsunternehmen und 37 weitere Versicherungsunternehmen in Polen, die zusammen im
letzten Jahr fast 25 Milliarden PLN an Pr�mien eingenommen haben. W�hrend des letzten Finanzjahres
haben Versicherer fast 13 Milliarden PLN auf Anspr�che gezahlt, der Wert ihres Verm�gens belief sich
auf fast 66 Milliarden PLN und die finanziellen Ergebnisse dieser Versicherungsunternehmen �bersteigen
2 Milliarden PLN. 

Die polnische Gesetzgebung gliedert die Versicherungsindustrie nach Sektoren, Gruppen und der Art
des Risikos. Versicherungsprodukte fallen unter die folgenden Sektoren und Gruppen: 
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 Sektor I 	 Lebensversicherung 
Die Gliederung der Risiken im Sektor der Lebensversicherungen: 
1. Lebensversicherung, 
2. Mitgiftversicherung, 
3. Lebensversicherung in Verbindung mit einem Investmentfond, 
4. Leibrentenversicherung, 
5. Unfall- und Krankheitsversicherung, falls sie die in den Klassen 1-4 genannten Versicherungen erg�nzt. 


 Sektor II 	 andere Versicherungen und Nicht-Lebensversicherung, die sich aus 18 Zweigen zusammensetzt:
1. Unfallversicherung einschlie�lich Betriebsunf�lle und Berufskrankheiten, 
2. Krankheitsversicherung, 
3. Kaskoversicherung von Landfahrzeugen, die nicht G�terz�ge sind, 
4. Kaskoversicherung von G�terz�gen, 
5. Kaskoversicherung von Flugzeugen, 
6. Versicherung von Hochsee- und Binnenschiffen, 
7. Versicherung von Transitwaren, 
8. Versicherung gegen Feuer und Naturgewalt, die Eigentumssch�den deckt, die nicht in den Klassen

3-7 enthalten sind, 
9. Versicherung gegen sonstige Sch�den oder gegen Eigentumsverlust (anderes Eigentum als das in den

Klassen 3, 4, 5, 6, oder 7 enthaltene durch Hagel, Frost oder sonstige Vorkommnisse, z.B. Diebstahl,
die nicht in Klasse 8 enthalten sind), 

10. Kraftfahrzeughaftpflicht 	 s�mtliche Haftpflicht, die aus der Nutzung oder dem Besitz und der Nut-
zung selbstfahrender Landfahrzeuge entstehen, einschlie�lich der Haftung des Spediteurs,

11. Luftfahrzeughaftpflicht 	 s�mtliche Haftpflicht, die aus dem Besitz und der Nutzung eines Flugzeugs
entstehen, einschlie�lich der Haftung des Spediteurs, 

12. Haftpflicht von Hochsee- und Binnenschiffen, die sich aus dem Besitz und der Nutzung eines Flug-
zeugs ergibt, einschlie�lich der Haftung des Spediteurs, 

13. Allgemeine Haftpflicht 	 andere als die in den Klassen 10-12 enthaltene Haftpflicht, 
14. Kreditversicherung einschlie�lich allgemeiner Insolvenz, Exportkredit, R�ckzahlung von Raten, Hypo-

theken und Agrarkrediten, 
15. B�rgschaft, 
16. Versicherung verschiedener finanzieller Risiken einschlie�lich: Besch�ftigungsrisiko, unzureichende

H�he des Einkommens, schlechtes Wetter, Verlust von Gewinn, fixe allgemeine Ausgaben, unvor-
hergesehene Handelsausgaben, Verlust von Marktwert, Verlust der regelm��igen Einkommens-
quelle, indirekte Handelsverluste, soweit sie nicht oben genannt wurden, sowie sonstige finanzielle
Verluste, 

17. Rechtschutzversicherung, 
18. Versicherung von Unterst�tzung und Vorteilen von Personen, die w�hrend einer Reise auf Schwie-

rigkeiten sto�en oder w�hrend der Abwesenheit von ihrem Wohnort. 

Infolge der Einf�hrung neuer Vorschriften in Bezug auf Versicherungsaktivit�ten, die das polnische
Recht an den �Aquis communautaire� Standard der Europ�ischen Union anpassen, sind s�mtliche
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Versicherungsunternehmen verpflichtet, vollst�ndig den Vorschriften dieser Gesetze Gen�ge zu tun.
Die folgenden Normen regeln die Versicherungst�tigkeit: 

 das Gesetz vom 22. Mai 2003 �ber Versicherungsaktivit�ten (Versicherungsgesetz: Gesetzesblatt Nr.

124, Pos. 1151, mit �nderungen), 

 das Gesetz vom 22. Mai 2003 �ber die Pflichtversicherung, den Versicherungsgarantiefonds und das

Polnische B�ro der Verkehrsversicherer (Versicherungsgesetz: Gesetzesblatt Nr. 124, Pos. 1152, mit
�nderungen), 


 das Gesetz vom 22. Mai 2003 �ber die Aufsicht �ber Versicherungs- und Pensionsfonds und �ber den
Versicherungsombudsman (Versicherungsgesetz: Gesetzesblatt Nr. 124, Pos. 1153, mit �nderungen), 


 das Gesetz vom 22. Mai 2003 �ber die Versicherungsvermittlung (Versicherungsgesetz: Gesetzesblatt
Nr. 124, Pos. 1154, mit �nderungen). 

Vier verschiedene Einrichtungen 	 die Kommission f�r die Beaufsichtigung von Versicherungs- und Pen-
sionsfonds, der Versicherungsgarantiefonds, der Versicherungsombudsman und die Polnische Versiche-
rungskammer wurden gegr�ndet, um die Interessen der Inhaber von Policen durch �berpr�fung der In-
vestitions- und finanziellen Situation von Versicherungsfonds zu sch�tzen.

Der Versicherungsmarkt wird �berwacht durch die Kommission f�r die Beaufsichtigung von Versiche-
rungs- und Pensionsfonds. Die wichtigsten Ziele der Kommission beziehen sich auf den Schutz der Ver-
braucher und darauf, das Eintreten von F�llen zu verhindern, in denen Versicherungsunternehmen nicht
in der Lage sind, offene Anspr�che auf Versicherungsleistung zu begleichen. Die Kommission erteilt
auch Lizenzen an Versicherungsagenten und -makler und sie sch�tzt die Aktivit�ten aller Branchen be-
stehender Versicherungsunternehmen. 

Ab 2003 werden Genehmigungen zum Betreiben von Versicherungsaktivit�ten durch die Kommission f�r
die Beaufsichtigung von Versicherungs- und Pensionsfonds erteilt. Ein einzelnes Unternehmen ist nicht be-
rechtigt, sowohl Lebensversicherungen wie auch andere Arten von Versicherung anzubieten. 

Die folgende Versicherung ist nach polnischem Recht zwingend vorgeschrieben: 

 die Versicherung der Haftpflicht gegen�ber Dritten (�OC�) f�r die Eigent�mer von Kraftfahrzeugen

gegen alle Sch�den, die durch den Betrieb dieser Fahrzeuge verursacht werden, 

 die Versicherung der Haftpflicht gegen�ber Dritten von Landwirten, die Eigent�mer eines land wirt-

schaftlichen Betriebs sind, 

 die Pflichtversicherung landwirtschaftlicher Geb�ude gegen Feuer und sonstige zuf�llige Ereignisse, 

 sonstige Versicherungen, die sich aus den Vorschriften sonstiger Gesetze oder aus internationalen, 

durch die Republik Polen ratifizierten Abkommen ergeben, welche die betreffenden Rechtstr�ger
zum Abschlu� bestimmter Versicherungsvertr�ge verpflichten. 

Ein Versicherungsunternehmen kann in Polen als AG, als Versicherung auf Gegenseitigkeit oder als
�Zweig� eines ausl�ndischen Versicherungsunternehmens (nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit)
gef�hrt werden. 
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Der minimale Betrag des Garantiefonds einer Lebensversicherungsgesellschaft, die als AG gef�hrt wird,
betr�gt 3 000 000 Euro, w�hrend er bei einer Versicherung auf Gegenseitigkeit bei 2 250 000 Euro
(75% * 3 000 000) liegt. 

Der minimale Garantiefonds f�r eine Nicht-Lebensversicherung, die als Aktiengesellschaft gef�hrt
wird, betr�gt 2 000 000 oder 3 000 000 Euro in Abh�ngigkeit von der Art der angebotenen Versiche-
rung. Die Betr�ge bei einer Versicherung auf Gegenseitigkeit belaufen sich auf 1 500 000 Euro (Ver-
sicherungsklassen 1-9 und 16-18) sowie 2 250 000 Euro (75% * 3 000 000, Versicherungsklassen
10-15) in Abh�ngigkeit von der Art der Versicherung. 

Ausl�ndische Versicherungsunternehmen aus Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union k�nnen ihre Akti-
vit�ten in Polen durch Zweigstellen betreiben im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit, nachdem sie der Auf-
sichtsbeh�rde die folgenden Unterlagen von den entsprechenden Beh�rden des EU-Mitgliedstaates erh�lt,
in dem das betreffende Versicherungsunternehmen ein registriertes B�ro hat: 

 einen Nachweis, aus dem sich ergibt, da� das Versicherungsunternehmen �ber Mittel verf�gt, um die

Zahlungsunf�higkeitsspanne zu decken, 

 Angaben �ber die Klassen von Versicherung, f�r die das Versicherungsunternehmen �ber eine Lizenz

verf�gt, 

 Angaben �ber die Risikoarten, die das Versicherungsunternehmen in Polen versichern m�chte. 

Jedes ausl�ndische Versicherungsunternehmen aus einem Mitgliedstaat der Europ�ischen Union, das in
Polen Aktivit�ten entfaltet, die durch Sektor II, Klasse 10 des Anhangs zum Versicherungsgesetz gedeckt
werden, mit Ausnahme der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung gegen�ber Dritten, ist im Rahmen der
Dienstleistungsfreiheit verpflichtet, der Aufsichtsbeh�rde pers�nliche Angaben �ber die Vertreter des
Unternehmens zur Verf�gung zu stellen, die insoweit zu seiner Vertretung befugt sind, als dies f�r die
Annahme und Beilegung von durch bevollm�chtigte Personen eingelegten Anspr�chen erforderlich ist,
und die die rechtliche Vertretung dieses Unternehmens vor polnischen Gerichten sicherstellen, mittels
der betreffenden Beh�rde des Staates, in dem dieses Versicherungsunternehmen seinen Sitz hat. Weitere
Angaben s. Kapitel 7, betreffend die Freiheit, Versicherungsleistungen nach dem Versicherungsgesetz
vom 22. Mai 2003 zu erbringen. 

22..44..  AArrbbeeiittssrreecchhtt

Der Zweck des polnischen Arbeitsrechts liegt darin, die vertraglichen Bedingungen der Besch�ftigung
zu regeln, wobei die Rechte der Arbeitnehmer besonders gesch�tzt werden. Diese Aufgabe wird
durch das Arbeitsgesetzbuch erf�llt, die wichtigste Vorschrift zum Bereich der Arbeit in Polen. Jeder
Arbeitsvertrag hat den Vorschriften dieses Gesetzes zu entsprechen. In F�llen, in denen die vertrag-
lich vereinbarten Bedingungen f�r den Arbeitnehmer weniger g�nstig sind als die des Gesetzes, gel-
ten diese Bedingungen als ung�ltig und werden automatisch durch die betreffenden Vorschriften des
Gesetzes ersetzt. 
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22..44..11..  AArrbbeeiittssvveerrttrr��ggee

Arbeitsvertr�ge kommen in unterschiedlichen Formen vor: 

 Befristeter Vertrag f�r eine Probezeit von nicht mehr als drei Monaten. Die Vertragsbedingungen k�n-

nen beim �bergang zu einer dauerhaften Einstellung neu verhandelt werden, oder auch unver�ndert
bleiben. Wenn die Parteien keine Einigung erzielen hinsichtlich der k�nftigen vertraglichen Bedingun-
gen, l�uft der Vertrag mit dem Ende der Probezeit aus; 


 Unbefristeter Vertrag 	 ein dauerhafter Arbeitsvertrag; 

 Befristeter Vertrag; 

 Auftragsvertr�ge (umowa zlecenie) 	 zum Zwecke der Erbringung einer spezifischen Handlung abge-

schlossen (aber nicht notwendig f�r eine spezifische Zeitdauer), wobei die Verg�tung bezogen ist auf
die Erbringung der Handlung, die den Gegenstand des Vertrags bildet; 


 Werkvertr�ge (umowa o dzie�o) 	 zum Zwecke der Erbringung einer beauftragten Handlung abge-
schlossen, die zur Erreichung spezifischer Ergebnisse f�hrt, wobei die Verg�tung bezogen ist auf die
Ergebnisse der Arbeit. Diese Art von Vertrag wird durch die Vorschriften des B�rgerlichen Gesetz-
buchs geregelt, deshalb stellt sich die Frage des Schutzes von Arbeitnehmerrechten nicht.

Ein Arbeitsvertrag soll schriftlich abgeschlossen werden und alle wichtigen Einstellungsbedingungen
enthalten, wie die Parteien, den Typ und das Datum des Vertrags, den Ort und die Art der vorzuneh-
menden Arbeit, die Verg�tung in Entsprechung der Art der vorzunehmenden Arbeit unter Angabe der
Bestandteile der Verg�tung, der Arbeitszeit und des Anfangsdatums. 

Seit 2003 erlaubt das Arbeitsrecht (�Gesetz �ber die befristete Besch�ftigung�) die Einstellung von Ar-
beitern durch Zeitarbeitsunternehmen, die auf zwei Vertr�gen beruht: einem Arbeitsvertrag zwischen dem
Zeitarbeitsunternehmen und dem Arbeitnehmer und einem Dienstvertrag zwischen dem Zeitarbeitsun-
ternehmen und dem Arbeitgeber (zu dessen Gunsten die Arbeit verrichtet wird). Der letztgenannte Ver-
trag soll die spezifische Art der Arbeit bestimmen, die erforderlichen Qualifikationen, den Arbeitsort so-
wie die Befristung der Arbeit und die Arbeitszeit. 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, seine Arbeit mit geb�hrender Sorgfalt zu verrichten w�hrend der im
Vertrag genannten Arbeitszeit, die Anweisungen seines Vorgesetzten auszuf�hren und ausschlie�lich im
Interesse des Arbeitgebers zu handeln. Arbeitnehmer k�nnen f�r Sch�den, die sie dem Arbeitgeber zuge-
f�gt haben, bis zu einem Betrag von drei Monatsgeh�ltern haften, wenn nicht der Schaden sich auf ei-
nen Gegenstand bezieht, der dem Arbeitnehmer anvertraut wurde (z.B. Bargeld) oder wenn nicht der
Schaden absichtlich herbeigef�hrt wurde. 

22..44..22..  KK��nnddiigguunnggeenn

Arbeitsvertr�ge erl�schen automatisch mit dem Ende des Zeitraums, f�r den der Vertrag geschlossen
wurde (im Fall von befristeten Vertr�gen) oder wenn eine bestimmte Aktivit�t oder Aufgabe beendet
wurde (im Fall von pers�nlichen Dienstvertr�gen und Vertr�gen �ber eine besondere Aufgabe) oder
durch beiderseitige �bereinstimmung beider Vertragsparteien. 
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Ein Arbeitsvertrag kann auch durch die Erkl�rung einer der Vertragsparteien beendet werden. Im allge-
meinen h�ngt die minimale K�ndigungsfrist, die bei der K�ndigung eines Arbeitnehmers zu beachten ist,
von der L�nge seiner Besch�ftigung beim Arbeitgeber ab (Ausnahmen dazu betreffen den Eigent�mer-
wechsel oder die Umwandlung der Gesellschaft). Im Regelfall betragen die K�ndigungsfristen bei einem
unbefristeten Arbeitsvertrag:

 zwei Wochen 	 bei einer Besch�ftigungsdauer von bis zu sechs Monaten, 

 einen Monat 	 bei einer Besch�ftigungsdauer zwischen sechs Monaten und drei Jahren, 

 drei Monate 	 bei einer Besch�ftigungsdauer von mehr als drei Jahren. 

Andere K�ndigungsfristen gelten f�r Arbeitsverh�ltnisse auf Probe und f�r befristete Vertr�ge. 

Die folgenden Gruppen von Arbeitnehmern sind rechtlich gegen eine K�ndigung gesch�tzt: Arbeitnehmer,
die weniger als zwei Jahre vom Pensionsalter entfernt sind, Schwangere, Frauen im Mutterschaftsurlaub,
Arbeitnehmer im Jahresurlaub oder in krankheitsbedingter Abwesenheit oder solche, die auf Anordnung
des Arbeitgebers sich nicht an ihrem Arbeitsplatz befinden. 

Die K�ndigung soll schriftlich erfolgen und im Falle eines unbefristeten Arbeitsvertrags auch die K�ndi-
gungsgr�nde angeben. 

Eine K�ndigung ohne Abmahnung ist aufgrund eines Fehlers des Arbeitnehmers m�glich, wenn dieser: 
1) seine grundlegenden Pflichten ernsthaft verletzt, 
2) w�hrend der Dauer des Arbeitsvertrags eine Straftat begeht, die seine Besch�ftigung an der bishe-

rigen Stelle unm�glich macht, falls die Straftat offensichtlich ist oder durch ein wirksames Gerichts-
urteil festgestellt wurde, 

3) aufgrund eines eigenen Fehlers eine Erlaubnis verliert, die f�r die Erf�llung seiner Dienstpflichten er-
forderlich ist. 

Eine K�ndigung ohne Abmahnung sind auch m�glich: 
1) wenn der Arbeitnehmer wegen Krankheit arbeitsunf�hig ist: 

a) f�r einen Zeitraum von mehr als drei Monaten, wenn der Arbeitnehmer durch den betreffenden
Arbeitgeber f�r einen Zeitraum von weniger als sechs Monaten eingestellt wurde, 

b) f�r einen Zeitraum, der l�nger ist als der Erhalt von Sozialleistungen, wenn der Arbeitnehmer durch
den betreffenden Arbeitgeber f�r mindestens sechs Monate eingestellt wurde oder wenn er auf-
grund eines Arbeitsunfalls oder einer Krankheit arbeitsunf�hig wurde, 

2) wenn der Arbeitnehmer sich aus anderen als den oben genannten Gr�nden f�r einen Zeitraum von
mehr als einem Monat berechtigt der Arbeit fernh�lt. 

Ungeachtet der Art, in der der Arbeitsvertrag beendet wurde, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
ein Arbeitszeugnis auszustellen (das Angaben enth�lt, auf die sich sein n�chster Arbeitgeber bezieht,
z.B. hinsichtlich von Ferien, krankheitsbedingten Fehlzeiten etc.). Das Arbeitszeugnis kann auf Verlan-
gen des Arbeitnehmers auch Angaben zur Verg�tung enthalten. Der Arbeitnehmer ist berechtigt, Zus�tze
zum Arbeitszeugnis zu verlangen, wenn er mit dessen Inhalt nicht einverstanden ist. 
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Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden durch das Arbeitsgericht entschie-
den. Im allgemeinen sind Prozesse, die sich auf Anspr�che des Arbeitnehmers aus einem Arbeitsverh�l-
tnis ergeben, von Gerichtsgeb�hren befreit. 

Kollektivk�ndigungen sind in Polen m�glich (unter dem sog. �Gesetz �ber kollektive K�ndigungen�),
aber im allgemeinen (mit einigen Ausnahmen) ist dazu die Zustimmung der Gewerkschaften und die
Einleitung offizieller Verfahren ebenso erforderlich wie die Zahlung von Abfindungen. Arbeitnehmer
in k�rzlich erworbenen Gesellschaften erhalten gew�hnlich eine Besch�ftigungsgarantie f�r einen
bestimmten Zeitraum durch den Investor (als Ergebnis von Verhandlungen �ber ein Sozialpaket mit
dem neuen Eigent�mer). Falls anwendbar, sollte die Abfindung auch w�hrend des Verhandlungs-
prozesses bestimmt werden. 

22..44..33..  VVeerrgg��ttuunngg  

Die Geh�lter sollten individuell mit jedem Arbeitnehmer verhandelt werden, wenn sie nicht einer Kol-
lektivvereinbarung unterliegen. 

Das Mindestgehalt wird in Polen periodisch von einer Dreiparteienkommission (die aus Vertretern von
Arbeitgebern, Arbeitnehmern und der Regierung besteht) verhandelt. Das in Polen f�r das Jahr 2004
festgelegte Mindestgehalt betr�gt 824 PLN. 

Die Grundverg�tung ist mindestens einmal pro Monat in �bereinstimmung mit den Normen und Re-
gulierungen, die auf den betreffenden Arbeitsplatz Anwendung finden, in Bargeld zu entrichten. 

Geh�lter m�ssen (mit wenigen Ausnahmen) in PLN berechnet und gezahlt werden. Ausl�nder k�nnen
ihr Verg�tung ins Ausland �bertragen, sobald sie alle einschl�gigen Steuern entrichtet haben. 

Geh�lter sollen auch in Zeitr�umen gezahlt werden, in denen der Arbeitnehmer aus Gr�nden nicht ar-
beitsf�hig ist, auf die er keinen Einflu� hat, sowie w�hrend Zeitr�umen krankheitsbedingter Abwesen-
heit bis zu 33 Tage pro Kalenderjahr (dann wird eine Verg�tung in H�he von 80% des Gesamtgehalts
gezahlt). Wenn die krankheitsbedingte Arbeitsunf�higkeit im betreffenden Kalenderjahr 33 Tage �ber-
steigt, erh�lt der Arbeitnehmer Krankengeld von der Sozialversicherungsanstalt (ZUS). 

Beim Tod des Arbeitnehmers steht seiner Familie ein Anspruch auf eine Abfindung zu. 

22..44..44..  AArrbbeeiittsszzeeiitt

Im allgemeinen sollen die Arbeitszeiten nicht l�nger sein als acht Stunden pro Tag und 40 Stunden pro
Woche in einer Arbeitswoche mit durchschnittlich f�nf Tagen in jedem Abrechnungszeitraum mit nicht
mehr als vier Monaten. Das Arbeitsgesetzbuch sieht allerdings eine Reihe von Ausnahmen zu dieser Re-
gel vor. 
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�berstunden (d.h. Arbeit, die au�erhalb der im Arbeitsvertrag genannten Arbeitszeit stattfindet) ist nur
unter den folgenden Bedingungen zul�ssig: 

 Rettungsma�nahmen zum Schutz von Menschenleben oder Eigentum, oder

 au�erordentlicher Bedarf der Gesellschaft, 
und die geleisteten �berstunden d�rfen vier Stunden pro Tag und 150 Stunden im Kalenderjahr nicht
�bersteigen. 

Die w�chentliche Arbeitszeit einschlie�lich �berstunden darf durchschnittlich 48 Stunden in jedem Be-
zahlungszeitraum nicht �bersteigen (vorausgesetzt, da� Arbeitnehmern 11 Stunden Pause innerhalb jeder
24 Stunden einger�umt werden und da� ein durchschnittlicher Arbeitstag nicht l�nger ist als acht Stun-
den, belaufen sich die �berstunden in der Praxis auf maximal f�nf Stunden t�glich). 

Ein Arbeitnehmer, der �berstunden leistet, hat ein Recht auf zus�tzlich: 

 50% der Grundverg�tung f�r die �berstunden, 

 100% der Grundverg�tung f�r �berstunden an Sonntagen und Feiertagen, die durch seinen Arbeit-

geber nicht als Arbeitstage festgelegt wurden, sowie f�r �berstunden w�hrend der Nachtzeit (d.h.
zwischen 21 Uhr und 7 Uhr). 

Arbeitnehmer in leitenden Stellungen haben keinen Anspruch auf zus�tzliche Verg�tung f�r �berstunden.
Wenn sie aber an Sonntagen oder �ffentlichen Feiertagen auf Anforderung des Arbeitgebers arbeiten,
steht ihnen daf�r ein freier Tag zu (falls ihnen nicht ein finanzieller Ausgleich gew�hrt wird). 

Arbeit an Sonntagen und Feiertagen ist zul�ssig bei Rettungsma�nahmen, in Industrien mit fortlaufen-
dem Herstellungszyklus, bei Arbeit, die in einem �fortlaufenden Herstellungssystem� verrichtet wird, bei
Arbeit, die ausschlie�lich an Freitagen, Samstagen und Sonntagen geleistet wird sowie in �ffentlichen
Versorgungsbetrieben. 

Auf bezahlten Urlaub l��t sich nicht verzichten noch kann er finanziell ausgeglichen werden. Arbeit-
nehmer in einer Erstanstellung k�nnen ihren ersten Jahresurlaub nach einmonatiger Anstellung nehmen
in einem Umfang von bis zu einem Zw�lftel ihres Jahresurlaubs. In jedem folgenden Besch�ftigungsjahr
k�nnen die Arbeitnehmer ihren gesamten Jahresurlaub nehmen. 

Die Zahl der Tage, die als bezahlter Urlaub zul�ssig sind, h�ngt ab von der Dauer der Besch�ftigung: 

 20 Tage 	 bei bis zu zehn Jahren Besch�ftigung, 

 26 Tage 	 ab zehn Jahren Besch�ftigung. 

Auch Ausbildungszeiten werden, abh�ngig vom Niveau der abgeschlossenen Ausbildung, der Berech-
nung der Besch�ftigungsdauer zugrundegelegt. Detaillierte Regelungen dieser Berechnung ergeben sich
aus dem Arbeitsgesetzbuch (nach Abschlu� einer h�heren Ausbildung 	 vier Jahre, nach Abschlu� einer
terti�ren Ausbildung 	 acht Jahre). 

Arbeitnehmerinnen haben einen Anspruch auf 16 Wochen Mutterschaftsurlaub bei der ersten Geburt,
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18 Wochen bei weiteren Geburten oder 26 Wochen bei Mehrlingsgeburten. Mindestens zwei Wochen
dieses Urlaubs k�nnen vor dem Tag der erwarteten Niederkunft genommen werden. 

Das Arbeitsgesetzbuch enth�lt zus�tzliche Vorschriften f�r Zeitr�ume krankheitsbedingter Abwesenheit.
Ein oder zwei Tage Urlaub sind gestattet f�r au�ergew�hnliche Ereignisse wie Geburten, Heiraten,
Begr�bnisse etc. 

22..44..55..  GGeewweerrkksscchhaafftteenn

Nach polnischem Recht haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber das Recht, Organisationen zu gr�nden,
die sie vertreten und ihre Interessen verteidigen. 

Alle Arbeitnehmer sind berechtigt, Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten. Dieses Recht wird
durch die Polnische Verfassung, das Arbeitsgesetzbuch und das Gewerkschaftsgesetz gesch�tzt. 

F�r einen Arbeitnehmer d�rfen sich keine negativen Konsequenzen aus der Mitgliedschaft in einer Ge-
werkschaft oder der Weigerung, einer Gewerkschaft beizutreten, ergeben. Es ist verboten, eine Anstel-
lung oder Bef�rderung von der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft abh�ngig zu machen. Funktion�re
von Gewerkschaften sind besonders gegen K�ndigung gesch�tzt. 

Eine Gewerkschaft kann durch mindestens zehn Arbeitnehmer gegr�ndet werden. 

Das Gewerkschaftsgesetz sieht eine Beratung mit den Gewerkschaften in mehreren F�llen vor. Nach dem
Arbeitsgesetzbuch ist ein Arbeitgeber verpflichtet, sich mit der Gewerkschaft bei der Entlassung eines
unbefristet besch�ftigen Arbeitnehmers zu beraten. Nach dem Gesetz �ber Massenentlassungen ist eine
Beratung mit der Gewerkschaft auch erforderlich im Falle von Massenentlassungen. 

Wenn in einem Betrieb keine Gewerkschaften existieren, soll in den genannten F�llen mit Vertretern der
Arbeitnehmer beraten werden. 

22..55..  SSoozziiaallvveerrssiicchheerruunngg

Die Sozialversicherung in Polen setzt sich zusammen aus der Renten-, Arbeitsunf�higkeits-, Unfall- und
Krankenversicherung. Beitr�ge zur Renten- und Arbeitsunf�higkeitsversicherung m�ssen gezahlt werden,
bis das Bruttojahreseinkommen des Arbeitnehmers die Bemessungsgrenze �bersteigt (68 700 PLN in
2004, 72 690 PLN in 2005). Beitr�ge zur Unfall- und Krankenversicherung werden auf den Gesamtbetrag
geleistet. Die obligatorischen Beitr�ge zur Sozialversicherungsanstalt (ZUS) sind monatlich zu entrichten.
Der Arbeitgeber leistet Beitr�ge in H�he zwischen 19,83% und 22,72% vom Bruttogehalt des Arbeit-
nehmers, und dieser zahlt 18,71% bis zu einer H�he des Gesamtgehalts von 68 700 PLN in 2004
(72 690 PLN in 2005). Anschlie�end leistet der Arbeitgeber Beitr�ge von 3,57% 	 6,46%, w�hrend der
Arbeitnehmer 2,45% beitr�gt. Die Betr�ge der vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu entrichtenden
Beitr�ge zu jeder Art der Sozialversicherung ergeben sich aus der Tabelle 4. 
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Nach den gegenw�rtigen Vorschriften besteht das polnische Sozialversicherungssystem aus drei Pfeilern: 

Pfeiler I 	 jede nat�rliche Person / jeder Arbeitnehmer verf�gt �ber ein eigenes Konto in einem B�ro
der ZUS, auf das Beitr�ge zur Rentenversicherung geleistet werden. Die H�he der Beitr�ge zur Renten-
versicherung in Pfeiler I h�ngt davon ab, ob die Person an Pfeiler II teilnehmen kann / mu�. Die Teilnahme
an Pfeiler I ist zwingend f�r jeden, der sozialversichert ist. Wenn die Person nicht an Pfeiler II teilnehmen
kann, verbleiben ihre gesamten durch sie und ihren Arbeitgeber geleisteten Rentenversicherungsbeitr�ge
im B�ro der ZUS. Wenn die Person aber an Pfeiler II teilnimmt, wird ein Teil des Arbeitgeberbeitrags (s. Ta-
belle 4) vom B�ro der ZUS zu einem durch die Person gew�hlten offenen Pensionsfonds �bertragen. 

Pfeiler II besteht aus einem offenen Pensionsfonds. Die Teilnahme an Pfeiler II ist zwingend f�r jeden,
der nach dem 31. Dezember 1968 geboren wurde und m�glich f�r Personen, die zwischen dem 31. De-
zember 1948 und dem 1. Januar 1969 geboren wurden. Personen, die vor dem 31. Dezember 1948 gebo-
ren wurden, k�nnen nur an Pfeiler I teilnehmen. Wie schon gesagt wird ein Teil der Beitr�ge von Perso-
nen, die am Pfeiler II teilnehmen, von ihren Konten bei der ZUS auf den offenen Pensionsfonds ihrer
Wahl �berwiesen. Tabelle 4 zeigt die Spaltung der Rentenversicherungsbeitr�ge zwischen erstem und
zweitem Pfeiler. 

Die Teilnahme an Pfeiler III ist freiwillig. Bei diesem Pfeiler werden die Beitr�ge entweder durch den Ar-
beitnehmer selbst oder durch seinen Arbeitgeber (Arbeitgeberpensionsfonds) an eine Lebensversiche-
rung, einen Investmentfonds oder f�r eine zus�tzliche Versicherung an einen Pensionsfonds geleistet. 

Auf Angestellte, die vor dem 31. Dezember 1948 geboren wurden, finden die neuen Regelungen �ber
die Sozialversicherung keine Anwendung. Sie verbleiben im alten Sozialversicherungssystem, in dem alle
Sozialversicherungsbeitr�ge an das B�ro der ZUS geleistet werden. Ihre Renten werden nach den Rege-
lungen, die vor dem 1. Januar 1999 angewendet wurden, berechnet und gezahlt.

Seit dem 27. September 2001 sind Ausl�nder, die aufgrund eines mit einem polnischen Unternehmen ge-
schlossenen Arbeitsvertrags oder pers�nlichen Dienstvertrags in Polen arbeiten, verpflichtet, obligatorische
Krankenversicherungsbeitr�ge zu leisten. Die Beitr�ge zur Krankenversicherung bel�uft sich 2004 auf 8,25%
(2005: 8,5%) der Basis f�r die Festlegung der Beitr�ge zur Krankenversicherung. Diese Basis f�r die Berech-
nung der Krankenversicherungsbeitr�ge entspricht der Differenz zwischen der Bruttoverg�tung und dem
Betrag, der vom der Bruttoverg�tung an Sozialversicherungsbeitr�gen gezahlt oder zur�ckbehalten wurde.
Die Beitr�ge zur Krankenversicherung werden vom Betrag der Steuerverbindlichkeiten der jeweiligen Person
abgezogen, wobei ein solcher Abzug nicht h�her liegen darf als 7,75% der genannten Basis.
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TTaabbeellllee  44..  OObblliiggaattoorriisscchhee,,  vvoonn  AArrbbeeiittggeebbeerr  uunndd  AArrbbeeiittnneehhmmeerr  ggeelleeiisstteettee  BBeeiittrr��ggee  zzuurr  SSoozziiaallvveerrssiicchheerruunngg

22..66..  PPoollnniisscchheess  ZZoollllrreecchhtt

Eine der wichtigsten Folgen des polnischen Beitritts zur Europ�ischen Union ist die Mitgliedschaft in der
Zollunion, die alle 25 Mitgliedstaaten umfasst. Zu Zollzwecken gilt das gesamte Gemeinschaftsgebiet als
einziges Zollgebiet, was bedeutet, da� ab dem 1. Mai 2004 keine Z�lle mehr auf den Handel zwischen
Polen und den Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union erhoben werden (freier Warenverkehr). 

Eine andere Folge dieses Beitritts liegt in der Vereinheitlichung der Zollvorschriften zwischen Polen und
anderen Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union. Dementsprechend wurden der Polnische Zollkodex und
die meisten nationalen Zollvorschriften einschlie�lich des Polnischen Zolltarifs durch Gemeinschaftsrecht
ersetzt, insbesondere durch den gemeinschaftlichen Zollkodex und den gemeinschaftlichen Zolltarif, die
gegenw�rtig Anwendung auf den Handel zwischen Polen und Drittstaaten finden. 
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22..66..11..  EErrffoorrddeerrnniiss  vvoonn  EEiinnffuuhhrr--  //  AAuussffuuhhrrggeenneehhmmiigguunnggeenn

Alle Unternehmen, die in Polen t�tig sind (einschlie�lich ausl�ndischer Firmen) haben gleichen Zugang
zum internationalen Handel. Dieser Zugang unterliegt aber handelspolitischen Ma�nahmen, die durch
die Europ�ische Union eingef�hrt werden und zu deren Anwendung Polen heute verpflichtet ist. Ge-
nehmigungserfordernissen sind eine Form von Handelsbeschr�nkung, die durch die Europ�ische Union
in Bezug auf bestimmte Waren und L�nder eingef�hrt werden. Die Einfuhr nach Polen unterliegt ge-
genw�rtig denselben Genehmigungserfordernissen wie die Einfuhr in alle anderen Mitgliedstaaten der
Europ�ischen Union. Das Genehmigungssystem wird betrieben durch die Europ�ische Kommission in Zu-
sammenarbeit mit den Beh�rden der Mitgliedstaaten. 

Der Handel mit bestimmten G�tern und oder in bestimmten F�llen kann durch die Europ�ische Union in
Hinblick auf seinen Wert oder Umfang durch die Einf�hrung mengenm��iger Einfuhr- oder Ausfuhrquo-
ten beschr�nkt werden. Die Einfuhr von G�tern, die unter eine Einfuhrquote fallen, wird au�erhalb des
Quotensystems untersagt. Quoten werden unter den Unternehmen, die sich um Genehmigungen be-
werben, verteilt. Genehmigungen sind in allen Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union wirksam au�er dann,
wenn die Quoten auf eine oder mehrere Regionen innerhalb der Europ�ischen Union beschr�nkt sind.
Wenn die Quote vollst�ndig ersch�pft ist, sind Einfuhren (Ausfuhren) solange ausgeschlossen, bis eine
neue Quote angewendet wird. 

Das System mengenm��iger Einfuhrquoten findet weite Anwendung auf die Einfuhr von Stahlerzeug-
nissen und Textilien. Die Einfuhr von Textilien setzt beispielsweise die Vorlage einer von den zust�ndigen
Beh�rden eines Mitgliedstaates der Europ�ischen Union erteilten Einfuhrgenehmigung voraus. Eine Ein-
fuhrgenehmigung kann erteilt werden nach Vorlage einer g�ltigen Ausfuhrgenehmigung, die durch das
ausf�hrende Land erteilt wurde. Andere Waren, die gegenw�rtig dem Quotensystem unterliegen, sind
die folgenden chinesischen Erzeugnisse: bestimmte Schuhe, Geschirr oder K�chenger�te aus Porzellan
sowie Geschirr und K�chenger�te aus sonstigem Material. 

Au�erdem existieren gewisse Beschr�nkungen, die nicht in Bezug zur Handelspolitik stehen und die
Genehmigungserfordernisse im Handel mit zweifach verwendbaren Waren (zivil und milit�risch) und
Technologien einf�hren, bestimmten Chemikalien, insbesondere narkotisierenden Drogen und Psy-
chotropmitteln sowie Kulturg�ter. 

Gesonderte Vereinbarungen finden Anwendung auf die Ein- und Ausfuhr bestimmter landwirtschaft-
licher Erzeugnisse nach der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wie Ein- und Ausfuhrgenehmigungen,
mengenm��ige Beschr�nkungen, Ausfuhrerstattungen oder Vorzugsvereinbarungen �ber Zolls�tze. 

Genehmigungen und Gestattungen f�r die Handel mit Waren, der solcher Genehmigungen und Ge-
stattungen bedarf, werden durch den Minister f�r Wirtschaft und Arbeit oder durch die Agentur f�r
Agrarmarkt, die beide mit der Europ�ischen Kommission zusammenarbeiten, erlassen. 
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22..66..22..  ZZoollllttaarriiffee  uunndd  ZZoollllttaarriiffqquuootteenn

Wie oben erw�hnt findet der Gemeinsame Zolltarif auf den Handel zwischen Polen und Nichtmitglied-
staaten der Europ�ischen Union Anwendung. Die wesentlichen Zolls�tze, die der Tarif enth�lt, d.h. die �ge-
w�hnlichen Zollraten� finden im allgemeinen Anwendung auf die Einfuhr von Waren, die aus Mitglied-
staaten der Welthandelsorganisation stammen oder aus L�ndern, die Nutznie�er einer Meistbeg�nsti-
gungsklausel sind, die durch die Europ�ische Union gew�hrt wurde (z.B. Ru�land). Wenn von der Euro-
p�ischen Union festgelegte selbst�ndige Zollraten niedriger liegen als die gew�hnlichen Zollraten, dann
finden die selbst�ndigen Raten Anwendung. 

Vorzugsraten werden angewendet auf L�nder, die Zollpr�ferenzen in Anspruch nehmen, die entweder
durch die Europ�ische Union einseitig festgelegt wurden, z.B. im Rahmen des Verallgemeinerten Pr�fe-
renzsystems (haupts�chlich Entwicklungsl�nder) oder auf der Grundlage zweiseitiger Abkommen, die die
Europ�ische Union mit bestimmten L�ndern vereinbart hat, z.B. das Abkommen zur Begr�ndung der Euro-
p�ischen Freihandelszone (Europ�ische Union, Norwegen, Island, Liechtenstein). 

Die Europ�ische Union kann auch Tarifquoten, Tarifobergrenzen und Tarifaussetzungen beschlie�en.
Tarifaussetzungen und -quoten erlauben die vollst�ndige oder teilweise Aufhebung der gew�hnlichen
Z�lle und sind anwendbar auf eingef�hrte Waren in unbegrenzter (Aussetzungen) oder begrenzter Men-
ge (Quoten), in der Regel f�r eine zeitlich unbegrenzte G�ltigkeitsdauer. Sie sind Ausnahmen zu der allge-
meinen Regel, die im Gemeinschaftlichen Zollkodex Ausdruck findet. Einfuhren au�erhalb von Tarifquo-
ten sind m�glich, aber nur zu dem regelm��igen (h�heren) Zollsatz, wie er im Gemeinschaftlichen Zoll-
kodex festgesetzt wird. Die meisten Tarifquoten werden nach dem Prinzip �wer zuerst kommt, mahlt
zuerst� verwaltet, ungeachtet davon, von wo die Waren in die Europ�ische Union eingef�hrt werden.
Andere Tarifquoten werden mittels eines Systems von Einfuhrgenehmigungen verwaltet. 

Die Europ�ische Union kann auch zus�tzliche Z�lle einf�hren, falls Einfuhren bestimmter G�ter aus be-
stimmten L�ndern durch Dumping oder Subventionen unterst�tzt werden. Antidumping, Antisubventio-
nierungs- und sonstige Schutzma�nahmen werden angewandt, nachdem die entsprechenden formalen
Verfahren durch die Europ�ische Union abgeschlossen wurden. 

22..66..33..  ZZoollllvveerrffaahhrreenn

Die folgenden Zollverfahren, die im Gemeinschaftlichen Zollkodex vorgesehen sind, k�nnen in Polen
Anwendung finden: 
1) Einf�hrung in den freien Verkehr, 
2) Transit, 
3) interne Verarbeitung, 
4) externe Verarbeitung, 
5) vor�bergehende Einfuhr, 
6) Umwandlung unter Zollkontrolle, 
7) Zollager, 
8) Ausfuhr. 
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Die in den Punkten 1 	 3 genannten Verfahren werden als �Zollverfahren mit wirtschaftlicher Folge�
bezeichnet. Ein von den Zollbeh�rden erteilter Bescheid ist erforderlich, um diese Verfahren in Anspruch
nehmen zu k�nnen. Ein Einf�hrer mu� keinen Zoll und keine Umsatzsteuer entrichten, aber s�mtliche
Z�lle m�ssen in Form einer Bankgarantie gesichert werden, die der Zollbeh�rde vorgelegt wird. 

Das Verfahren der Einf�hrung in den freien Verkehr ist m�glich nach Erf�llung aller Bedingungen des
Zollrechts, insbesondere der Vorschriften �ber die Entrichtung der Zollschulden, und, nachdem die aus-
l�ndische Ware den Zollstatus eines �Gemeinschaftsgutes� erhalten hat. 

Das Transitverfahren erlaubt den Transport von Nichtgemeinschaftswaren (d.h. von Waren, die nicht
innerhalb der Europ�ischen Union zum freien Verkehr zugelassen sind) zwischen zwei Orten innerhalb
der EU. Dies wird als �externer� Transit bezeichnet. Eine zus�tzliche Sicherheit, die dem Betrag der
Zollschulden entspricht, die f�llig w�rden (einschlie�lich eventuell sonstiger Geb�hren) wird auf den
Transit per Schiff erhoben. In einigen F�llen kann auf dieses Erfordernis verzichtet werden. 

Eine Ab�nderung dieser Vorgehensweise ist das �interne� Transitverfahren, das den Transport von Ge-
meinschaftsg�tern (d.h. solcher, die zum freien Verkehr zugelassen wurden) zwischen zwei Orten inner-
halb der EU durch das Gebiet eines Nichtmitgliedstaates der EU erlaubt, ohne da� die Waren ihren Ge-
meinschaftsstatus dabei verlieren. Der Vorteil des internen Transits liegt darin, da� in Hinblick auf die nach
diesem Verfahren in die Europ�ische Union reimportierten Waren keine Zollschulden entstehen und keine
handelspolitischen Ma�nahmen angewendet werden. 

Das Zolllager erlaubt Gesellschaften, die folgenden Waren in einem �ffentlichen oder privaten Waren-
lager (unter Zollverschlu�) zu lagern: 

 Nichtgemeinschaftswaren, die zum betreffenden Zeitpunkt keinen Zollschulden unterliegen oder be-

sonderen Begrenzungen oder Verboten, die sich aus gemeinschaftlichen Normen ergeben; 

 Gemeinschaftswaren, die bei ihrer Lagerung im Zolllager die Anwendung von Ma�nahmen erforder-

lich machen w�rden, die normalerweise bei ihrer Ausfuhr Anwendung finden, d.h. von Ausfuhrer-
stattungen, die im Rahmen der Gemeinschaftlichen Agrarpolitik Anwendung finden. 

F�r gew�hnlich besteht keine zeitliche Begrenzung f�r die Lagerung im Zolllager, wobei aber in be-
stimmten F�llen die Zollbeh�rde eine solche Begrenzung einf�hren oder die Genehmigung zur Lage-
rung der Waren widerrufen kann. 

Das Verfahren der internen Verarbeitung erlaubt die Durchf�hrung eines oder mehrerer wertsteigernder
Verfahren im Gebiet der Europ�ischen Gemeinschaft in Hinsicht auf: 

 Nichtgemeinschaftswaren, die aus dem gemeinschaftlichen Zollgebiet reexportiert werden sollen in

Form von Kompensationsprodukten, ohne da� diese Waren einem Einfuhrzoll oder handelspolitischen
Ma�nahmen unterl�gen, 


 Waren, die in den freien Verkehr eingef�hrt wurden unter R�ckzahlung oder Erla� der Einfuhrz�lle,
mit denen diese Waren belastet waren, wenn sie aus dem gemeinschaftlichen Zollgebiet in Form von
Kompensationsprodukten ausgef�hrt werden. 
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Unter interner Verarbeitung versteht man: 

 die Verarbeitung von Waren einschlie�lich der Montage und Installation in anderen Waren, 

 die Erneuerung von Waren einschlie�lich ihrer Restaurierung und Trennung, 

 die Nutzung einzelner Waren, die nicht Teil der Kompensationsprodukte sind, aber die deren Herstel-

lung erm�glichen oder erleichtern (wenn diese Waren nicht vollst�ndig oder teilweise in diesem Pro-
ze� genutzt werden), unter Ausschlu� von Werkzeugen, Ausr�stung und Zubeh�r. 

Die Verarbeitung unter Zollkontrolle erlaubt die Verwendung von nichtgemeinschaftlichen Waren im Ge-
biet der Europ�ischen Union, die deren Form und Substanz ver�ndern (ohne da� Z�lle oder handelspo-
litische Ma�nahmen Anwendung finden) sowie die Einf�hrung der verarbeiteten Erzeugnisse in den frei-
en Verkehr unter Anwendung der jeweiligen Z�lle. Dieses Verfahren wird angewandt, wenn der Zollsatz
auf die verarbeiteten Waren niedriger liegt als der auf die eingef�hrten Materialien. 

Eine Gestattung zur Verarbeitung unter Zollkontrolle kann an gemeinschaftliche Unternehmen erfolgen,
wenn die folgenden Bedingungen erf�llt sind:

 es l��t sich feststellen, da� die eingef�hrten Waren Teil der verarbeiteten Endprodukte sein werden, 

 die eingef�hrten Waren k�nnen nach ihrer Verwendung bei der Verarbeitung nicht ohne Verursa-

chung erheblicher Kosten wieder in ihren Ausgangszustand versetzt werden, 

 die Anwendung dieses Verfahrens stellt keine Umgehung von Bestimmungen �ber den Ursprung der

Waren dar oder von mengenm��igen Beschr�nkungen, die auf die Endprodukte Anwendung finden,
die in den Wirtschaftsverkehr freigegeben werden. 

Das Verfahren der vor�bergehenden Einfuhr erlaubt es, nichtgemeinschaftliche Waren, die in der Euro-
p�ischen Union verwendet werden sollen, vollst�ndig oder teilweise von Z�llen zu befreien, falls an den
Waren keine Ver�nderungen stattfinden mit Ausnahme gew�hnlicher Abnutzung, die durch die Verwen-
dung der Waren entsteht. 

Die Zollbeh�rde setzt eine Frist fest (normalerweise von bis zu zwei Jahren), nach deren Ablauf die Wa-
ren die Europ�ische Union entweder verlassen m�ssen oder einen neuen Zollstatus erhalten. Diese Frist
kann verl�ngert werden. 

Das ATA 	 Carnet kann verwendet werden f�r die vor�bergehende Ausfuhr / Einfuhr einiger Waren,
z.B. von Waren, die f�r die Werbung oder f�r Ausstellungen bestimmt sind etc. 

Die externe Verarbeitung gestattet die teilweise oder vollst�ndige Zollbefreiung von Waren, die vor-
�bergehend aus der Europ�ischen Union ausgef�hrt werden, um dort zum Zwecke der Wertsteige-
rung verarbeitet zu werden, und die dann in die Europ�ische Union zur�ckkehren. 

Diese Gestattungen k�nnen dem gemeinschaftlichen Unternehmen nur erteilt werden, wenn nach-
gewiesen wird, da� die aus der Europ�ischen Union ausgef�hrten Waren einen Teil der anschliesend
dorthin eingef�hrten Endprodukte bilden. 

Das Verfahren der externen Verarbeitung kann nicht angewandt werden auf Waren: 
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 deren Wegtransport die Erstattung oder Niederschlagung von Z�llen bedeuten w�rde, die bereits er-
hoben wurden, 


 die vor ihrem Wegtransport zum freien Verkehr zugelassen wurden unter vollst�ndiger Befreiung von
Z�llen in Hinblick auf ihre Letztverwendung (dies bleibt in Kraft solange die Vorschriften, die diese Be-
freiungen erm�glichen, in Kraft bleiben). 

Das Ausfuhrverfahren erm�glicht es Gemeinschaftswaren, das Zollgebiet der Europ�ischen Union zu ver-
lassen. Die Ausfuhr wird zugelassen, wenn alle Erfordernisse des Zollrechts einschlie�lich handelspoliti-
scher Ma�nahmen sowie, falls anwendbar, die Vorschriften �ber die Ausfuhrz�lle, erf�llt wurden. 

Alle Gemeinschaftswaren, deren Ausfuhr beabsichtigt ist, sollen diesem Verfahren unterworfen werden,
mit Ausnahme von Waren, bei denen eine externe Verarbeitung stattfindet. 

Waren sollen beim Zollverfahren unter Verwendung des SAD Formblatts deklariert werden. In Abh�ngig-
keit vom Zollverfahren soll diese Deklaration bei dem Zollamt erfolgen, das sich entweder in dem Gebiet
befindet, in dem die Gesellschaft registriert ist, oder dort, wo die Waren sich k�rperlich befinden / verar-
beitet werden / geladen werden etc. 

22..77..  DDeevviisseenn  uunndd  UUmmttaauusscchhkkoonnttrroolllleenn

Das neue Gesetz �ber den Devisenumtausch ist am 1. Oktober 2002 in Kraft getreten. 

Der Begriff �Ans�ssiger� wird durch das Gesetz wie folgt definiert: 

 eine nat�rliche Person mit dauerhaftem Wohnsitz auf dem Gebiet Polens, 

 eine juristische Person oder eine andere Einheit, die berechtigt ist, Verbindlichkeiten einzugehen und

f�r sich selbst Rechte zu erwerben, deren Registrierungsort sich auf dem Gebiet Polens befindet,

 eine Zweigstelle, eine Vertretung oder eine Gesellschaft, die in Polen durch einen Nichtans�ssigen

gegr�ndet werden. 

Ein Nichtans�ssiger ist: 

 eine nat�rliche Person mit dauerhaftem Wohnsitz im Ausland, 

 eine juristische Person oder eine andere Einheit, die berechtigt ist, Verbindlichkeiten einzugehen und

f�r sich selbst Rechte zu erwerben, deren Registrierungsort sich im Ausland befindet, 

 eine Zweigstelle, eine Vertretung oder ein Unternehmen, die im Ausland durch einen Ans�ssigen ge-

gr�ndet werden. 

Das neue Gesetz �ber den Devisenumtausch f�hrt eine Unterscheidung ein zwischen Nichtans�ssigen aus
Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union und Nichtans�ssigen aus Drittstaaten, wobei diese Drittstaaten
nicht auf L�nder au�erhalb der EU begrenzt sind, sondern auch auf L�nder, die nicht der OECD und dem
Europ�ischen Wirtschaftsraum angeh�ren. Nichtans�ssige aus dem Gebiet der EU (sowie der OECD und
des Europ�ischen Wirtschaftsraums) werden vorrangig behandelt und Devisentransaktionen in ihren F�llen
unterliegen schw�cheren Einschr�nkungen als Devisentransaktionen mit Nichtans�ssigen aus Drittstaaten. 
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Das Gesetz �ber den Devisenumtausch bestimmt die Begrenzungen und Verpflichtungen, die mit Trans-
aktionen von Devisen zusammenh�ngen. Eine Befreiung von diesen Begrenzungen und Verpflichtungen
setzt eine allgemeine Genehmigung voraus (die durch den Finanzminister in Form einer Verordnung er-
lassen wird) oder eine individuelle Umtauschgenehmigung. 

Genehmigungen zum Austausch von Devisen, die durch die Nationalbank Polens herausgegeben wer-
den, sind erforderlich:

 um Betr�ge, die Nichtans�ssige den Ans�ssigen in einer nichtkonvertierbaren W�hrung schulden (eine

Liste der konvertierbaren W�hrungen wird durch den Pr�sidenten der Nationalbank Polens ver�ffent-
licht), zu definieren und zu akzeptieren, 


 um inl�ndische und ausl�ndische W�hrungen, die einen Betrag von 10 000 Euro (pro einzelner Trans-
aktion) �bersteigen, ins Ausland zu exportieren oder zu senden, mit Ausnahme des Exports oder der
Sendung von in- oder ausl�ndischer W�hrung ins Ausland durch Nichtans�ssige, wenn diese sie zuvor
ins Inland eingef�hrt haben und ordnungsgem�� in der Zollerkl�rung angegeben haben, 


 f�r Ans�ssige zur Ausfuhr, Sendung oder Aush�ndigung in- oder ausl�ndischer W�hrungen in Dritt-
staaten mit dem Ziel, in diesen L�ndern gesch�ftliche Aktivit�ten zu beginnen oder zu entwickeln,
mit der Ausnahme von Aktivit�ten wie Direktdienstleistungen, der Erf�llung unterzeichneter Vertr�-
ge und von Aktivit�ten, die in der Werbung f�r gesch�ftliche Aktivit�ten bestehen, die durch Ans�s-
sige im Inland erfolgen,


 f�r Ans�ssige bei der Er�ffnung von Konten in Banken und Bankzweigstellen, die sich in Drittstaaten
befinden, sowohl direkt oder �ber andere Unternehmen, 


 um Zahlungen zwischen Ans�ssigen in ausl�ndischer W�hrung vorzunehmen unter Ausschlu� von
Zahlungen zwischen privaten Individuen, wenn diese Zahlungen nicht mit der Leitung gesch�ftlicher
Aktivit�ten zusammenh�ngen,


 um Aktivit�ten zu leiten, die im Betreiben von Wechselstuben bestehen. 

Besondere Einschr�nkungen k�nnen beim Transaktionen von ausl�ndischer W�hrung mit dem Ausland
eingef�hrt werden, wenn sie erforderlich sind: 

 f�r die Durchsetzung von Bescheiden, die durch internationale Einrichtungen erlassen werden, bei de-

nen die Republik Polen Mitglied ist, 

 zur Gew�hrleistung der �ffentlichen Sicherheit und Ordnung, 

 um einen Ausgleich von Zahlungen sicherzustellen im Falle, da� diese sich in einem allgemeinen Un-

gleichgewicht befinden, im Falle eines pl�tzlichen R�ckgangs oder falls eine entsprechende Gefahr be-
steht, 


 um die Stabilit�t der polnischen W�hrung sicherzustellen im Falle pl�tzlicher Fluktuationen ihres
Wechselkurses oder falls eine entsprechende Gefahr besteht. 

Im Regelfall m�ssen s�mtliche Operationen und Zahlungen in Polen in polnischer W�hrung erfolgen
(zloty, PLN). Ans�ssige sind verpflichtet, ausl�ndische Zahlungen durch Geldanweisungen und inl�ndi-
sche Zahlungen an Nichtans�ssige mittels autorisierter Banken vorzunehmen, falls der Betrag der Geld-
anweisung oder der Zahlung 10 000 Euro �bersteigt. 
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Ans�ssige, die eine Transaktion in einer ausl�ndischen W�hrung vornehmen, sind verpflichtet, der Natio-
nalbank Polens die Angaben zur Verf�gung zu stellen, die erforderlich sind, um die Zahlungsbilanz und
die Lage der internationalen Investitionen festzustellen. 

Nichtans�ssige k�nnen Betr�ge, die besteuert werden, nur dann �bertragen, wenn sie eine Best�tigung
des Finanzamts vorlegen, da� die Steuern entrichtet wurden. 

22..88..  GGeeiissttiiggeess  uunndd  IInndduussttrriieelllleess  EEiiggeennttuumm

Das polnische Recht sch�tzt geistiges Eigentum und verhindert den unlauteren Wettbewerb in Industrie,
Literatur, Wissenschaft und Kunst. Dieser Schutz erstreckt sich auf praktizierende K�nstler, Rechnerpro-
gramme, Tonspuren, Radio- und Fernsehprogramme, Erfindungen, Industriedesign, Marken, Logos und
kommerziell genutzte Namen. 

22..88..11..  UUrrhheebbeerrrreecchhtt

Das Urheberrecht wird in Polen in �bereinstimmung mit der Berner Konvention gesch�tzt. Das polnische
Recht sch�tzt jede �u�erung sch�pferischer Aktivit�t individueller Art, die sich in beliebiger Form, unge-
achtet ihres Werts, ihrer Bezeichnung und der Art ihres Ausdrucks (ihres Werks), �u�ert. 

Unter anderem erstreckt sich dieser Schutz auf die folgenden Bereiche geistigen Eigentums:

 der in Worten, mathematischen Symbolen, graphischen Zeichen ausgedr�ckt wird (literarisch, journa-

listisch, wissenschaftlich und kartographisch und in Rechnerprogrammen),

 k�nstlerisch, 

 photographisch,

 Industriedesign,

 architektonisch und stadtplanerisch,

 musikalisch mit Text wie auch nur musikalisch,

 szenisch, szenisch und musikalisch, choreographisch und pantomimisch,

 audiovisuell (einschlie�lich filmisch). 

Urheberrechte schlie�en Eigentums- und pers�nliche Rechte ein. 

Im allgemeinen erlischt das Eigentumsrecht eines Autors 70 Jahre:

 nach dem Tod des Autors,

 bei einem Werk, dessen Autor unbekannt ist 	 ab dem Tag seiner erstmaligen Verbreitung,

 bei einem Werk, bei dem die Eigentumsrechte des Autors satzungsgem�� von einer Person gehalten

werden, die nicht der Autor ist 	 ab dem Tag der Verbreitung des Werks und, wenn das Werk nicht
verbreitet wurde, ab dem Tag seiner Sch�pfung,


 bei einem audiovisuellen Werk 	 ab dem Tod der letzten der folgenden Personen: Generaldirektor, Au-
tor des B�hnenst�cks, Autor der Dialoge, Komponist der f�r das audiovisuelle Werk geschriebenen
Musik. 
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Hersteller und Importeure von Platten- und Videorecordern und �hnlichen Anlagen, reprographischen Ge-
r�ten sowie freien Tr�gern, die f�r die Aufnahme von Werken mit Hilfe dieser Ger�te zum Zwecke per-
s�nlicher Verwendung bestimmt sind, m�ssen Geb�hren an Organisationen kollektiven Managements ent-
richten, die zugunsten von Autoren, k�nstlerischen Darstellern, Herstellern von Ton- und Bildaufzeichnun-
gen und von Verlagen handeln. Die H�he dieser Geb�hren liegt nicht h�her als 3% des beim Verkauf die-
ser Ger�te und Tr�ger (einschlie�lich CDs) zu zahlenden Betrags. 

Gewinne aus Urheberrechtsverletzungen k�nnen eingezogen werden. Das polnische Recht sieht Strafen
vor f�r die Verletzung des Urheberrechts in Form von Geldstrafen, Freiheitsentzug oder Gef�ngnis von
bis zu f�nf Jahren. 

Die Reproduktion, �bertragung und Darstellung in den Medien oder f�r nichtkommerzielle Zwecke ist,
mit Vorbehalt von manchen Ausnahmen, begrenzt. 

22..88..22..  PPaatteennttee

Der rechtliche Schutz industriellen Eigentums gilt f�r die folgenden Zeitr�ume (vorausgesetzt, die Ge-
b�hren wurden regelm��ig gezahlt):

 Patente 	 20 Jahre,

 Gebrauchsmuster 	 10 Jahre,

 Industriedesign 	 25 Jahre,

 geographische Bezeichnungen 	 ohne Begrenzung.

Ein Patent gibt das ausschlie�liche Recht, eine Erfindung in Polen zu nutzen dem Patentinhaber und
Lizenznehmern, denen durch den Patentinhaber eine Lizenz einger�umt wurde. Dieses ausschlie�liche
Recht darf nicht durch monopolistische Praktiken missbraucht werden. 

Es ist allgemeine Praxis, aber nicht zwingend, das Produkt mit seiner Patentnummer zu versehen. 

Patente werden nicht gew�hrt f�r: 

 Neue Arten von Pflanzen, neue Z�chtungen von Tieren, biologische Abl�ufe der Pflanzenkultivierung

oder Tierzucht; neue Pflanzensorten k�nnen in Polen aber gesch�tzt werden in �bereinstimmung mit
dem Internationalen �bereinkommen zum Schutz von Pflanzenz�chtung (UPOV); 


 Methoden zur Heilung menschlicher oder tierischer Krankheiten wie des Pflanzenschutzes; 

 Wissenschaftliche Entdeckungen, Theorien und mathematische Methoden; 

 Sch�pfungen, die nur �sthetischer Natur sind; 

 Pl�ne, Prinzipien und Methoden, die rein intellektuelle und gesch�ftliche Aktivit�ten betreffen sowie

Spiele; 

 Sch�pfungen, die auf der Grundlage akzeptierter wissenschaftlicher Regeln nicht verwendet werden

k�nnen;

 Erfindungen, die der �ffentlichen Ordnung oder den guten Sitten widersprechen;

 Software (die durch das Urheberrecht gesch�tzt wird). 
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Topographien integrierter Schaltkreise k�nnen in Polen auch als Patente gesch�tzt werden. 

Das Patentamt gew�hrt ein Patent, nachdem es die Neuheit, Originalit�t, technische Art und Anwendung
der Erfindung des Antragstellers untersucht hat. 

22..88..33..  WWaarreennzzeeiicchheenn

Warenzeichen (dieser Begriff umfasst auch �Dienstleistungsmarken�) k�nnen in Polen registriert werden. 

Warenzeichen k�nnen durch Gesetz gesch�tzt werden. Ein Warenzeichen wird durch seine Registrierung
im Patentamt gesch�tzt. Es gilt f�r zehn Jahre ab dem Datum, an dem das Warenzeichen in der Beh�rde
vorgelegt wurde. Der Schutz kann durch den Inhaber des Warenzeichens f�r eine n�chste Zehnjahrespe-
riode erneuert werden. 

Im Antrag beim Patentamt mu� das Erzeugnis oder die Dienstleistung, die mit dem Warenzeichen ge-
sch�tzt werden soll, bestimmt werden. 

Nur ein Patentanwalt kann als Vertreter einer Partei vor dem Patentamt auftreten. Ein privates Individu-
um kann auch durch den Inhaber mehrerer Rechte, durch seine Eltern, Geschwister, Abk�mmlinge oder durch
Personen vertreten werden, die durch Adoption in Beziehung zu ihm stehen. Jemand, der in Polen nicht �ber
einen Wohnsitz verf�gt oder ein registriertes B�ro, kann nur durch einen Patentanwalt vertreten werden. Polen
verf�gt �ber verschiedene Patentagenturen, wobei Polservice und Patpol zu den gr��ten geh�ren. 

Ausl�ndische und polnische rechtliche Einheiten und private Individuen genie�en denselben rechtlichen
Schutz durch Warenzeichen. 

Der Inhaber eines Patents kann Dritten Lizenzen gew�hren. 

22..99..  WWeettttbbeewweerrbbssrreecchhtt

22..99..11..  SScchhuuttzz  vvoonn  WWeettttbbeewweerrbb  uunndd  VVeerrbbrraauucchheerrnn

Seit dem Beitritt Polens zur Europ�ischen Union bestehen in Polen zwei �hnliche Schutzsysteme: das der
EU und das polnische. Erstgenanntes regelt Praktiken, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten der EU
betreffen, letzteres regelt �rtliche Praktiken. 

Das polnische Recht schafft Bedingungen f�r die Entwicklung und den Schutz des Wettbewerbs und er-
streckt Schutzrechte im �ffentlichen Interesse auf Unternehmer und Verbraucher. Zust�ndig f�r den Schutz
des Wettbewerbs ist das Amt f�r Wettbewerb und Verbraucherschutz (im folgenden �Amt�). 

Einschr�nkende Praktiken, die darauf zielen, den Wettbewerb auszuschlie�en oder zu st�ren, sind ver-
boten. Bei solchen Praktiken handelt es sich insbesondere um: 
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1. den Abschlu� von Vereinbarungen, die beinhalten: 

 direkte oder indirekte Fixierung von Preisen oder sonstigen Bedingungen des Kaufs oder Verkaufs

von Erzeugnissen, 

 Einschr�nkung oder Kontrolle von Herstellung oder Nachschub oder von technischer Entwicklung

oder Investition, 

 Aufteilung von Nachschub- oder Kaufm�rkten, 

 Auferlegung belastender oder nichthomogener Vertragsbestimmungen in �hnlichen Transaktionen

mit Dritten, die dazu f�hren, da� unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen f�r diese Dritten ge-
schaffen werden, 


 die Abh�ngigmachung des Abschlusses eines Vertrags davon, ob eine andere Aktivit�t durch die
Vertragspartei akzeptiert oder vorgenommen wird, die weder in inhaltlicher noch gew�hnlicher Be-
ziehung zum Vertragsgegenstand steht, 


 die Begrenzung des Zugangs zum Markt oder die Vernichtung von Unternehmern, die nicht Ver-
tragspartner sind, aus dem Markt, 


 die Fixierung der Bedingungen eines Gebots, das durch Unternehmer, die sich an einer Ausschrei-
bung beteiligen, eingereicht wird, insbesondere in Bezug auf den Umfang der Arbeit oder den Preis; 

2. den Missbrauch einer dominanten Marktposition insbesondere durch: 

 die direkte oder indirekte Auferlegung unfairer Preise einschlie�lich r�uberischer Preise oder von ex-

trem niedrigen Preisen, von erheblich verz�gerte Bezahlungsbedingungen oder anderen Kauf- oder
Verkaufbedingungen von Erzeugnissen,


 die Einschr�nkung von Herstellung, Nachschub oder technischer Entwicklung zum Schaden des Ver-
tragspartners oder Verbrauchers, 


 die Auferlegung belastender oder nichthomogener Vertragsbestimmungen in �hnlichen Transaktio-
nen mit Dritten, die dazu f�hren, da� unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen f�r diese Dritten
geschaffen werden,


 die Abh�ngigmachung des Abschlusses eines Vertrags davon, ob eine andere Aktivit�t durch die
Vertragspartei akzeptiert oder vorgenommen wird, die weder in inhaltlicher noch gew�hnlicher Be-
ziehung zum Vertragsgegenstand steht, 


 das Bem�hen, die Einf�hrung von Bedingungen zu verhindern, die notwendig sind f�r die Entsteh-
ung oder die Entwicklung von Wettbewerb,


 die Auferlegung belastender Vertragsbedingungen durch einen Unternehmer, die bei ihm zu unge-
rechtfertigten Gewinnen f�hren, 


 die Schaffung belastender Abhilfebedingungen f�r Verbraucher. 

Bei den genannten Vereinbarungen oder Handlungen handelt es sich um den Mi�brauch einer dominie-
renden Position, die insgesamt oder in ihrem betreffenden Teil als ung�ltig gelten. 

Das Amt kann Ma�nahmen ergreifen, um monopolistische Praktiken, die nachgewiesen werden k�nnen,
zu verhindern. Es kann auch Strafen auferlegen auf Parteien, die seine Anweisungen nicht ausf�hren. 

Das Amt beaufsichtigt auch Zusammenschl�sse und Erwerbsvorg�nge von Gesellschaften sowie deren
Gr�ndung und Umwandlung, um festzustellen, ob eine dominierende Marktposition erlangt wurde. 
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Der Pr�sident des Amtes f�r Wettbewerb und Verbraucherschutz soll von der Absicht in Kenntnis gesetzt
werden, die Aktivit�ten von Unternehmern zu b�ndeln, deren gesamter Umsatz in dem Jahr vor der Mit-
teilung einen Betrag von 50 000 000,00 Euro �berschritten hat. 

Das Amt kann diesen Vorgang abbrechen, wenn das betreffende Unternehmen dabei ist, die Marktherr-
schaft zu gewinnen. Es kann auch eine Person von einer leitenden Stellung im betreffenden Unternehmen
ausschlie�en, wenn dies den Wettbewerb erheblich st�ren k�nnte. 

Wenn das Amt feststellt, da� ein bestimmtes Unternehmen st�ndig den Wettbewerb oder die Bedin-
gungen, die f�r sein Bestehen notwendig sind, st�rt, kann es so weit gehen, dieses Unternehmen auf-
zul�sen, zu schlie�en oder zu teilen. 

Das Amt kann Anweisung geben, da� eine Praxis, die die kollektiven Verbraucherinteressen sch�digt,
zu unterlassen ist. Unter einer Praxis, die die kollektiven Verbraucherinteressen sch�digt, ist jede illegale
Aktivit�t eines Unternehmers zu verstehen, die Verbraucherinteressen abtr�glich ist. Eine Praxis, die kol-
lektive Verbraucherinteressen sch�digt, ist insbesondere die Verwendung von Klauseln in Allgemeinen Ge-
sch�ftsbedingungen, die in das Register der Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen eingetragen sind, die f�r
unzul�ssig erkl�rt worden sind, eine Missachtung der Pflicht, dem Verbraucher verl�ssliche, wahrheitsge-
treue und umfassende Informationen zur Verf�gung zu stellen, unfaire oder irref�hrende Werbung und
sonstige Ma�nahmen unfairen Wettbewerbs, die sch�dlich sind f�r die kollektiven Verbraucherinteressen.

22..99..22..  DDiiee  UUnntteerrddrr��cckkuunngg  uunnffaaiirreenn  WWeettttbbeewweerrbbss

Das Gesetz �ber die Unterdr�ckung unfairen Wettbewerbs von 1993 regelt die Verhinderung und Unter-
dr�ckung unfairen Wettbewerbs bei wirtschaftlichen Aktivit�ten. 

Nach polnischem Recht ist eine Ma�nahme unfairen Wettbewerbs jede Aktivit�t, die rechtswidrig ist oder
die die guten Sitten verletzt, und die die Interessen eines anderen Unternehmers oder Verbrauchers ver-
letzt oder bedroht. Insbesondere fallen darunter: 

 die irref�hrende Bezeichnung des Unternehmens, 

 die falsche oder betr�gerische Bezeichnung der geographischen Herkunft einer Ware oder Dienstleistung,

 die irref�hrende Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen,

 die Verletzung von Gesch�ftsgeheimnissen, 

 die Aufhetzung zur Beendigung oder Nichterf�llung eines Vertrags,

 die Nachahmung von Erzeugnissen,

 die Aufstellung von Behauptungen �ber oder die unfaire Anpreisung von Erzeugnissen,

 die Verhinderung des Marktzugangs,

 die Bestechung eines Amtstr�gers,

 unfaire oder verbotene Werbung,

 der Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, bei dem ein Bonus gew�hrt wird, der aus anderen als

den verkauften Waren oder Dienstleistungen besteht (mit Ausnahme von Erzeugnissen geringen
Werts, Warenproben oder von Waren, die in Werbelotterien gewonnen wurden),

Ratgeber f�r Unternehmer

68




 bei Werbelotterien 	 die Zusammenstellung von Angeboten in der Weise, da� der Verbraucher sicher
ist, zu gewinnen, wenn er die Waren oder Dienstleistungen bestellt, auf die sich die Werbung bezieht,
oder wenn er einen Betrag im Vorhinein an den Anbietenden zahlt,


 die Organisation von Pyramiden-Verkaufssystemen,

 bei Ketten von Rabattgesch�ften 	 die Einf�hrung von eigenen Markeng�tern in den Handel, wenn

der Wert des Umsatzes um 20% �berschritten wird,

 gesch�ftliche Aktivit�ten, die das Management von Eigentum betreffen, das innerhalb einer Gruppe

unter Beteiligung von Verbrauchern errichtet wurde, und die darauf abzielen, den Erwerb von Rech-
ten, Mobilien, Immobilien oder Dienstleistungen zugunsten der Gruppenmitglieder zu finanzieren
(Konsortialsystem). 

Wenn eine Handlung unfairen Wettbewerbs vorliegt, kann der Unternehmer, dessen Interessen bedroht
oder verletzt wurden, folgendes beanspruchen:
1) die Einstellung der illegalen Handlungen,
2) die Beseitigung der Folgen der illegalen Handlungen,
3) die Abgabe einer oder mehrerer Erkl�rungen mit entsprechendem Inhalt und in geeigneter Form,
4) die Wiedergutmachung des Schadens nach allgemeinen Grunds�tzen,
5) den Verzicht auf ungeb�hrliche Vorteile nach allgemeinen Grunds�tzen,
6) die �berweisung eines angemessenen Geldbetrags zugunsten eines spezifischen �ffentlichen Zwecks,

der mit der Unterst�tzung polnischer Kultur oder mit dem Schutz des nationalen Erbes zusammen-
h�ngt 	 wenn die Handlung unfairen Wettbewerbs schuldhaft erfolgt ist. 

Auf Antrag einer autorisierten Partei kann ein Gericht entscheiden, da� die Erzeugnisse, ihre Verpackung,
Werbematerialien und andere Gegenst�nde, die unmittelbar mit der Begehung der Handlung unfairen
Wettbewerbs zusammenh�ngen, zerst�rt werden oder als Teil der Wiedergutmachung anzusehen sind. 

Eine Verletzung der Vorschriften �ber eine Handlung unfairen Wettbewerbs wird mit Gef�ngnisstrafe
von bis zu acht Jahren bestraft. 

Ausl�ndische nat�rliche und juristische Personen k�nnen die Rechte, die sich aus dem Gesetz �ber die
Unterdr�ckung unfairen Wettbewerbs ergeben, in Anspruch nehmen aufgrund internationaler Abkom-
men, die Polen binden, oder nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit. 

22..99..33..  VVoorrsscchhrriifftteenn  ��bbeerr  ssttaaaattlliicchhee  UUnntteerrsstt��ttzzuunngg

Durch Beg�nstigung bestimmter Unternehmen oder Erzeugnisse zum Schaden anderer Unternehmen und
Erzeugnisse kann staatliche Unterst�tzung die normalen Kr�fte des Wettbewerbs ernsthaft sch�digen.
Dementsprechend ist staatliche Unterst�tzung im EU-Binnenmarkt durch den Vertrag zur Gr�ndung der
Europ�ischen Gemeinschaft (den EG-Vertrag) untersagt. 

Der EG-Vertrag sieht allerdings Ausnahmen zu diesem Verbot staatlicher Unterst�tzung dort vor, wo sie
eventuell einen positiven Effekt in Hinblick auf die gesamte EU haben kann.

Aufnahme und Durchf�hrung von Gesch�ften in Polen

69



Insbesondere sind gestattet: 

 Unterst�tzung zur Behebung von Sch�den, die durch Naturkatastrophen oder au�ergew�hnliche Er-

eignisse verursacht wurden, 

 Unterst�tzung, die abzielt auf: 

	 die F�rderung der wirtschaftlichen Entwicklung unterentwickelter Regionen (die nach den Kriterien
der Gemeinschaft als besonders zur�ckgeblieben gelten), 

	 die F�rderung der Durchsetzung eines wichtigen Projekts von gemeinsamen europ�ischen Interesse
oder zur die Heilung ernsthafter St�rungen in der Wirtschaft eines Mitgliedstaates, 

	 die Erleichterung der Entwicklung bestimmter Aktivit�ten oder Gebiete. 

Diese Unterst�tzung kann in einer Reihe von Formen gew�hrt werden, z.B.:

 staatliche Subvention,

 Zinserleichterung,

 Steuererleichterung, 

 Staatliche Garantie oder Sicherheit,

 Lieferung von Waren und Dienstleistungen zu Vorzugsbedingungen durch den Staat. 

Ausschlie�lich zust�ndig f�r die Pr�fung staatlicher Unterst�tzung durch die Regierungen von EU-
Mitgliedstaaten ist die Europ�ische Kommission. Genauso wie jeder andere Mitgliedstaat hat Polen
die Europ�ische Kommission von Vorschl�gen f�r staatliche Unterst�tzung im Vorhinein zur Best�ti-
gung in Kenntnis zu setzen. Die Kommission kann auch fordern, da� durch die Mitgliedstaaten gelei-
stete Unterst�tzung, die mit dem Gemeinsamen Markt nicht vereinbar ist, durch die Empf�nger zu-
r�ckgezahlt wird. 

Der zul�ssige Betrag staatlicher Unterst�tzung f�r irgendein Unternehmen darf die maximale Intensit�t
der Unterst�tzung f�r die betreffende Region in Polen nicht �bersteigen. Diese Intensit�t legt den zu-
l�ssigen Anteil von Regionalhilfe an den Kosten (Investitionsausgaben) fest, die f�r eine solche Unter-
st�tzung in Betracht kommen. 

Die zul�ssige Intensit�t an Unterst�tzung im Gro�teil Polens liegt bei 50%, mit Ausnahme von: 

 Krakau, Breslau und der Agglomeration Danzig-Zoppot-Gdingen 	 40%, 

 Warschau und Posen 	 30%. 

Die f�nfzigprozentige Intensit�t bedeutet, da� Unternehmer eine Unterst�tzung von maximal 50% ihrer In-
vestitionskosten erhalten k�nnen. Bei kleinen und mittleren Unternehmen nach der Definition des Gesetzes
�ber die Wirtschaftst�tigkeit erh�ht sich diese Ziffer um 15 Prozentpunkte (auf 65%, 55% und 45%). 

Seit Januar 2001 sind drei neue Ausnahmen in Kraft, die die Unterst�tzung von kleinen und mittleren
Unternehmen, von Ausbildung und die de minimis 	 Unterst�tzung betreffen (bis zu 100 000 Euro �ber
einen rollenden Zeitraum von drei Jahren). Diese Ausnahme betrifft das Erfordernis der Mitteilung und
gilt, solange alle Anforderungen des Gesetzes erf�llt sind. 
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22..1100..  PPrroodduukkttzzeerrttiiffiizziieerruunngg

Der Zweck von Zertifizierung liegt darin, m�gliche Gefahren f�r Gesundheit, Leben, Eigentum und Um-
welt zu beseitigen, technische Hindernisse zu beseitigen, den internationalen Handel zu erleichtern sowie
eine wahrheitsgetreue Bewertung von Waren und ihres Herstellungsprozesses durch unabh�ngige Unter-
nehmen sicherzustellen. Das polnische Zertifizierungssystem stimmt mit dem System der EU �berein. 

Die Bewertung erfolgt durch unabh�ngige Einheiten, die durch das Polnische Akkreditionszentrum ak-
kreditiert wurden. 

Produkte, die bewertet werden, sind u.a.: 

 Eisen- und Stahlerzeugnisse (z.B. Stangen und R�hren),

 Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie (z.B. Haushaltsvorrichtungen und elektrische Vorrich-

tungen), 

 Maschinen und Vorrichtungen (z.B. Verbrennungsmotoren und ihre Teile, Verarbeitungsmaschinen,

Kompressoren und Ventilatoren), 

 Industrieprodukte der Hochtechnologie (z.B. Automatisierungsprodukte und Mikrocomputer),

 Transportmittel (und ihre Teile, Zubeh�r und Bestandteile, ebenso wie Fahrr�der und Kinderwagen),

 Gastreibstoff, 

 Sprengstoff, 

 Erzeugnisse der elektronischen und Elektroindustrie (z.B. Transformatoren, Kondensatoren, Strom-

kreisunterbrecher, Installationsausstattung, Geh�use f�r Lampen und Scheinwerfer), 

 Erzeugnisse der chemischen Industrie (z.B. Plastikfilme, Isoliermaterial, R�hren, Schutzausstattung

und Reifen), 

 Baumaterial (z.B. unterschiedliche Arten von Mauersteinen), 

 Erzeugnisse der Bekleidungs- und Textilindustrie (z.B. Schutzkleidung, Autosicherheitsgurte, Schutz-

schuhe und -handschuhe und sonstige Schutzkleidung aus Leder), 

 Pappspiele und Spielzeug f�r Kinder. 

Pharmazeutisches und medizinisches Material wird beim Register f�r Pharmazeutisches und Medizini-
sches Material registriert, nachdem ein positives Ergebnis von Labortests und eine Gestattung der Wer-
bung f�r diese Erzeugnisse vorliegt. 

Das CE-Zeichen (das die �bereinstimmung mit den Produktstandards der Europ�ischen Union bedeutet),
wird seit dem 1. Mai 2004 (dem Beitritt Polens zur Europ�ischen Union) f�r polnische Erzeugnisse und
solche, die nach Polen eingef�hrt werden, verwendet. Ein Hersteller hat das Recht, sein Erzeugnis auf
eigene Verantwortung mit dem CE-Zeichen zu versehen, bevor er es auf dem Markt platziert hat. In ei-
nigen besonderen F�llen wird das CE-Zeichen durch ein Forschungsinstitut gebilligt, das best�tigt, da�
die technischen Eigenschaften mit den Standards der EU �bereinstimmen. 

Das Amt f�r Wettbewerb und Verbraucherschutz stellt sicher, da� auch dann, wenn ein Produkt auf den
Markt geworfen wurde, die �bereinstimmung mit den Standards kontrolliert wird. 
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22..1111..  RReeggeellnn  ��bbeerr  ddeenn  VVeerrttrraaggssaabbsscchhlluu��

Nach polnischem Recht kann jeder Vertr�ge entwerfen und abschlie�en. 

Die Arten von Vertr�gen und der Unterzeichnungsproze� unterliegen den Vorschriften des B�rgerlichen
Gesetzbuches. Wenn ein bestimmter Vertrag dort nicht vorkommt, finden die allgemeinen Regeln An-
wendung. 

Die Bedingungen jedes Vertrags, sein Umfang und seine Beendigung, werden durch die Vertragsparteien
bestimmt. 

Vertr�ge d�rfen den Vorschriften des polnischen Rechts nicht widersprechen. Wenn ein solcher Konflikt
entsteht, ist die polnische Rechtsprechung bindend. Das richtige Verfahren bestimmt sich nach der Zivil-
prozessordnung. 

Die Vertragsparteien k�nnen sich gemeinsam an das Gericht wenden (was eine entsprechende Verein-
barung beider Seiten voraussetzt), anstatt getrennt den Rechtsweg zu beschreiten. Sie k�nnen sich an
ein bestehendes Schiedsgericht wenden oder vereinbaren, ein eigenes zu gr�nden. Eine Schiedsgerichts-
klausel, die das im Streitfall anzuwendende Verfahren festlegt, ist in Vertr�gen gew�hnlich enthalten.
Sie erlaubt es den Parteien, ihr eigenes Schiedsgericht, das Land, unter dessen Rechtsprechung der Ver-
trag f�llt und die Form einer Entsch�digung zu w�hlen. 

22..1122..  RReeggeellnn  ff��rr  GGeesseellllsscchhaaffttssffuussiioonneenn  uunndd  --eerrwweerrbbee

Nach dem B�rgerlichen Gesetzbuch und dem Handelsgesellschaftenbuch kann ein Investor erwerben:

 DDaass  GGeesscchh��fftt einer Kapital- oder Personengesellschaft 	 die �bertragung des gesamten Verm�gens

von Kapital- oder Personengesellschaft auf den K�ufer im Austausch gegen den Kaufpreis. Die erwer-
bende Gesellschaft kauft das gesamte Verm�gen, das die Durchf�hrung der gesch�ftlichen Aktivit�t
erlaubt. Die verkaufende Gesellschaft besteht weiter und kann sich anderen Aktivit�ten widmen; 


 AAnntteeiillee in einer Kapital- oder Personengesellschaft 	 die �bertragung von Anteilen einer Kapital- oder
Personengesellschaft auf den K�ufer im Austausch gegen den Kaufpreis. Die erwerbende Gesellschaft
kauft Anteile in der Zielgesellschaft. 

Fusionen von Kapital- und Personengesellschaften sind im Handelsgesellschaftenbuch geregelt. Dieser
sieht zwei Wege der Gesellschaftsfusion vor: 

 FFuussiioonn  dduurrcchh  EErrwweerrbb  ddeerr  ZZiieellggeesseellllsscchhaafftt 	 die �bertragung des gesamten Verm�gens des Zielunter-

nehmens auf die erwerbende Gesellschaft im Austausch gegen eigene Anteile, die an die Teilhaber
des Zielunternehmens gegeben werden. Die erwerbende Gesellschaft kauf alle Rechte auf die Zielge-
sellschaft mit dem Tag, an dem diese aus dem Unternehmerregister im Polnischen Gerichtsregister (KRS)
gel�scht wird; 


 FFuussiioonn  dduurrcchh  GGrr��nndduunngg  eeiinneerr  nneeuueenn  GGeesseellllsscchhaafftt 	 die Gr�ndung einer neuen GmbH oder AG. Das
Verm�gen der fusionierenden Gesellschaften werden auf die neue Gesellschaft �bertragen im Aus-
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tausch gegen deren Anteile, die an die Teilhaber der fusionierenden Gesellschaften gegeben werden.
Sobald die neue Gesellschaft im Unternehmerregister im KRS eingetragen ist, endet die gesonderte
rechtliche Existenz der fusionierenden Einheiten und diese werden aus dem Unternehmerregister im
KRS gel�scht. 

Gesellschaften k�nnen mit anderen Kapital- oder Personengesellschaften fusionieren. Eine Personengesell-
schaft kann aber keine Kapitalgesellschaft (GmbH oder AG) erwerben. Personengesellschaften k�nnen mitein-
ander fusionieren nur durch die Gr�ndung einer neuen Gesellschaft. Alle Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten k�nnen in eine andere Personen- oder Kapitalgesellschaft umgewandelt werden. 

Die am h�ufigsten verwendete Methode, die Kontrolle �ber eine Gesellschaft zu gewinnen, ist der Er-
werb von deren Anteilen. 

Abh�ngig vom Umfang des Erwerbs oder der Fusion, dem Umfang der gesch�ftlichen Aktivit�ten, die
von der Zielgesellschaft (Kapital- oder Personengesellschaft) betrieben werden und vom rechtlichen Sta-
tus von Zielgesellschaft und erwerbender Gesellschaft k�nnen der beabsichtigte Erwerb oder die beab-
sichtigte Fusion eine Mitteilung an oder den Erhalt der Zustimmung von Europ�ischer Kommission, vom
Polnischen Amt f�r Wettbewerb und Verbraucherschutz, von der Polnischen Effekten- und Wechsel-
kommission und eventuell von anderen Einrichtungen erforderlich machen. 

22..1133..  KKoonnkkuurrss  uunndd  RReessttrruukkttuurriieerruunngg

Das Konkursrecht und das Restrukturierungsrecht regeln den Konkurs von Unternehmern (Kapital- und
Personalgesellschaften, Einzelunternehmen etc.) sowie das Ausgleichs- und Restrukturierungsverfahren,
das aus der Verhinderung eines Konkurses gerichtet ist. Ein Unternehmer gilt als insolvent, wenn er
dauerhaft nicht in der Lage ist, seine finanziellen Verbindlichkeiten gegen�ber seinen Gl�ubigern zu
decken oder wenn der Wert des Verm�gens eines Unternehmens, das als Kapital- oder Personengesell-
schaft, als Gesellschaft b�rgerlichen Rechts, als Kommanditgesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf
Aktien in Liquidation arbeitet niedriger liegt als das seine Schulden, auch dann, wenn das fragliche Unter-
nehmen noch alle seine Verbindlichkeiten bedient. 

Das Konkursverfahren ist erforderlich, um den Konkursproze� durchzuf�hren, der auf R�ckzahlung aller
Verbindlichkeiten und die Liquidierung des Schuldnerverm�gens oder auf Durchf�hrung von Vereinba-
rungen mit den Gl�ubigern abzielt. Das Konkursverfahren wird unter der Aufsicht eines abgeordneten
Richters durchgef�hrt, der vom Amtsgericht ernannt wird. 

Ein Antrag auf Konkurser�ffnung kann von jedem Gl�ubiger der Gesellschaft oder von jedem der F�h-
rungsorgane des Schuldners gestellt werden. Nachdem die Gesellschaft f�r insolvent erkl�rt ist, kann das
Gericht entscheiden, da�: 

 die satzungsm��igen Organe des Schuldners ihre Leitungsbefugnisse �ber die Gesellschaft verlieren

und ein vom Gericht ernannter Konkursverwalter die Leitung �ber das Verm�gen des Schuldners �ber-
nimmt oder, da�
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 der Schuldner seine gesch�ftlichen Aktivit�ten unter der Aufsicht eines vom Gericht ernannten Auf-
sehers fortf�hrt. 

Im Rahmen der ersten Alternative wird das Verm�gen des zahlungsunf�higen Schuldners verkauft, die
zahlungsunf�hige Gesellschaft liquidiert und das vom Konkursverwalter eingenommene Geld unter den
Gl�ubigern verteilt. 

Bei der zweiten Alternative wird dem Schuldner gestattet, eine �bereinkunft mit seinen Gl�ubigern zu
treffen, die auf R�ckf�hrung seiner Schulden, auf Ratenzahlung sowie auf Sicherung der Zahlungen auf
diese Schulden gerichtet ist. 

Falls das Verm�gen des zahlungsunf�higen Schuldners verkauft wird und die zahlungsunf�hige Gesellschaft
liquidiert werden soll, sollen die Gl�ubiger der betreffenden Gesellschaft ihre Anspr�che schriftlich geltend-
machen. Nach Erstellung einer Liste der Verbindlichkeiten wird ein Verteilungsplan entworfen f�r die Vertei-
lung der Betr�ge, die an die Gl�ubiger ausgezahlt werden sollen. Dieser Verteilungsplan konkretisiert den
zu verteilenden Betrag, die Liste s�mtlicher Verbindlichkeiten und die jedem einzelnen Gl�ubiger geschul-
deten Betr�ge. Verbindlichkeiten sind in folgender Reihenfolge zur�ckzuzahlen:

 Kosten des Konkursverfahrens, Sozialversicherungsbeitr�ge, Geh�lter, Geb�hr des Konkursverwalters

und Kosten des Verfahrens, 

 Steuern und sonstige Abgaben, Beitr�ge zur Sozialversicherung, die nicht in die erste Kategorie fallen

und die f�r das der Konkurser�ffnung vorangehende Jahr zu entrichten sind, samt Zinsen und den Kos-
ten des Vollstreckungsverfahrens, 


 Sonstige Verbindlichkeiten, Vertragstrafen und Proze�- und Vollstreckungskosten,

 Zinsen auf Verbindlichkeiten, die nicht unter die genannten Kategorien fallen, Strafen und Spenden. 

Vom Konkursverfahren erfasst wird nur das Verm�gen, das in dem Land gelegen ist, in dem der Konkurs
er�ffnet wurde. 

Anstelle in der Liquidation einer zahlungsunf�higen Gesellschaft kann ein Konkursverfahren auch in ei-
ner Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und ihren Gl�ubigern enden. 

Das genannte Gesetz enth�lt auch Vorschriften �ber das Restrukturierungsverfahren, das durch einen
Schuldner eingeleitet werden kann, der im Polnischen Gerichtsregister eingetragen ist und dem die
Zahlungsunf�higkeit droht (d.h. es erscheint offensichtlich, da� dieses Unternehmen wahrscheinlich
zahlungsunf�hig werden wird). Solche Unternehmen k�nnen Verfahren einleiten und durchf�hren, die
darauf abzielen, ihre Schulden zur�ckzuf�hren oder sie in Raten zur�ckzuzahlen oder auch darauf, die
Zahlung der Schulden sicherzustellen. Beaufsichtigt wird das Verfahren durch einem vom Gericht er-
nannten Aufsehers, aber durchgef�hrt vom Schuldner, der in dem gesamten Proze� �ber ein weites
Ermessen verf�gt. 
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22..1144..  RReeggeelluunngg  ddeess  ��ffffeennttlliicchheenn  BBeesscchhaaffffuunnggsswweesseennss

Bei der Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern f�r �ffentliche Vertr�ge m�ssen alle �ffentlichen Beh�rden
das Gesetz �ber die �ffentliche Beschaffung vom Januar 2004 anwenden. �ffentliche Vertr�ge k�nnen
nur mit Lieferanten oder Dienstleistern abgeschlossen werden, die ausgew�hlt wurden durch: 

 eine (unbegrenzte oder begrenzte) Ausschreibung, 

 Verhandlungen mit oder ohne �ffentliche Bekanntgabe, 

 Preisvergleich, 

 nichtausgeschriebene Bestellung, 

 eine elektronische Auktion. 

Das �ffentliche Beschaffungswesen umfasst die Auftr�ge f�r Werkerstellung, f�r Lieferungen oder Dienst-
leistungen, die durch �ffentliche Haushalte (auf staatlicher, regionaler und �rtlicher Ebene) finanziert wer-
den. Nicht�ffentliche Unternehmen sind verpflichtet, die entsprechenden Vorschriften zu beachten, wenn
der �ffentliche Anteil am Vertrag 50% �bersteigt (EU-Anteil und polnischer Anteil zusammen). 

Begrenzte und unbegrenzte Ausschreibungen sind das grundlegende und am meisten gebr�uchliche Ver-
fahren. Anwendung finden sie in jedem Fall und ohne besondere Bedingungen. Bei einer begrenzten
Ausschreibung k�nnen Angebote nur durch Bieter abgegeben werden, die nach einem offenen vorhe-
rigen Qualifizierungsverfahren in eine Auswahlliste aufgenommen wurden. 

Durch Verhandlungen vereinbart die vertragschlie�ende Beh�rde die Regelungen und Bedingungen mit
den m�glichen Vertragspartnern. Die vertragschlie�ende Beh�rde kann frei unter den in der Auswahlliste
stehenden Gesellschaften ausw�hlen. 

Bei nichtausgeschriebenen Bestellungen verhandelt die vertragschlie�ende Beh�rde mit nur einem m�g-
lichen Vertragspartner, wohingegen sie bei der Methode des Preisvergleichs die Preisanfragen an eine be-
grenzte Zahl m�glicher Vertragspartner sendet und die angebotenen Preise vergleicht. 

Ein �ffentlicher Vertrag f�r allgemein erh�ltliche Lieferungen mit etablierten Qualit�tsstandards und ei-
nem Wert von weniger als 60 000 Euro kann im Wege einer elektronischen Auktion erworben werden. 

Die vertragschlie�ende Partei ist verpflichtet, alle Unternehmen, die Angebote abgeben, gleich zu be-
handeln und das Ausschreibungsverfahren, das zur Auswahl des Lieferanten f�hrt, in einer Weise durch-
zuf�hren, die einen fairen Wettbewerb gew�hrleistet. In- und ausl�ndische Lieferanten oder Vertrags-
partner nehmen an dem Verfahren gleichberechtigt teil. 

Eine unbegrenzte Ausschreibung, eine vorherige Qualifikation f�r eine begrenzte Ausschreibung und die
Ank�ndigung von Verhandlungen mit einem Wert von mehr als 60 000 Euro wird im Blatt f�r �ffentliche
Beschaffung ver�ffentlicht, das durch das Amt f�r �ffentliche Beschaffung herausgegeben wird, und im
Amtsblatt der Europ�ischen Union. Unterhalb der Schwelle von 60 000 Euro ist die �ffentliche Beschaf-
fung auf den Netzseiten und am Sitz der vertragschlie�enden Beh�rde zu ver�ffentlichen. 
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Antr�ge auf Zusendung solcher Auftr�ge k�nnen durch Vertragspartner gestellt werden, die: 

 im Besitz von Konzessionen f�r die Durchf�hrung solcher Aktivit�ten oder Handlungen sind, wenn

irgendwelche Vorschriften den Besitz solcher Konzessionen fordern, 

 die �ber die notwendigen technischen M�glichkeiten und Mitarbeiter verf�gen, um den Vertrag zu

erf�llen, 

 die in einer wirtschaftlichen und finanziellen Lage sind, die die Vertragserf�llung garantiert, 

 die nicht von Verfahren der �ffentlichen Beschaffung ausgeschlossen sind. 

Ein Unternehmen, das an einer Ausschreibung teilnimmt, ist oft verpflichtet, eine Sicherheit in H�he von
0,5% bis 3% des Vertragswerts zu hinterlegen. Diese Sicherheit soll in bar, in Form einer Bankgarantie
oder -sicherheit, einer Versicherungsgarantie, in Form von durch eine Bank garantierten Wechseln oder,
mit Zustimmung des Vertragspartners, in Form indossierter Schecks erfolgen. 

Die vertragschlie�ende Beh�rde definiert den Umfang des Auftrags in einer Aufgabenbeschreibung. Sie
w�hlt das vorteilhafteste Angebot anhand zuvor festgelegter Kriterien aus. Der Preis ist nicht immer das
wichtigste Kriterium. Die vertragschlie�ende Partei ist verpflichtet, w�hrend des Ausschreibungsverfahrens
einen Bericht zu erstellen, der die Gr�nde f�r die Ablehnung von Angeboten und die Gr�nde f�r die Aus-
wahl des Gewinners enthalten soll. Dieser Bericht kann eingesehen werden. Allerdings kann ein Anbieter
bestimmte Angaben in seinem Angebot nur f�r den Vertragspartner bestimmen. 

Vertr�ge �ber die Erbringung der Hauptleistung im Rahmen einer �ffentlichen Beschaffung unterliegen
den Vorschriften des B�rgerlichen Gesetzbuches und der Zivilprozessordnung, falls sich nicht anderes aus
dem Gesetz �ber die �ffentliche Beschaffung ergibt. Ein �ffentlicher Vertrag mit einer Laufzeit von mehr
als drei Jahren bedarf der Zustimmung des Pr�sidenten des Amtes f�r �ffentliche Beschaffung. 

Lieferanten und Vertragspartner, die Angebote einreichen, k�nnen gegen das Verhalten der ausschreiben-
den Beh�rde Protest einlegen. Diese Einspr�che sind innerhalb von sieben Tagen nach dem Tag einzule-
gen, an dem der Lieferant oder Vertragspartner von den Umst�nden erf�hrt, die den Protest begr�nden. 

Die vertragschlie�ende Beh�rde soll den Einspruch innerhalb von f�nf Tagen pr�fen und einen Bescheid
dar�ber erlassen. Ein Bieter kann dagegen beim Pr�sidenten des Amtes f�r �ffentliche Beschaffung wei-
teren Einspruch einlegen, der diesen einem Gremium von drei Schiedsrichtern �bermittelt. Das Ergebnis
des Schiedsgerichtsverfahren kann anschlie�end vor Gericht angefochten werden. Wenn das Gericht
nicht anders bestimmt, darf der �ffentliche Vertrag nicht geschlossen werden, bevor nicht das Gericht
eine endg�ltige Entscheidung trifft.
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�Die METRO Group ist in Polen seit der Mitte der neunziger Jahre vertreten. Polen war wegen seines
Potentials einer der wichtigsten M�rkte f�r uns. Als ein Land mit nahezu 40 Millionen Einwohnern in
einer stabilen politischen und wirtschaftlichen Lage und auf dem Weg wirtschaftlicher Reformen schien
sich dieser Markt schnell zu entwickeln. Ein zus�tzlicher Vorteil lag in der kulturellen N�he der Polen zu
den EU-Mitgliedstaaten und in der Perspektive eines Beitritts zur EU.

Polen hat die Strukturen seines Handels sehr schnell ver�ndert, ein Proze�, der in anderen L�ndern Jahr-
zehnte in Anspruch genommen hat. Polen zeichnet sich heute durch eine stabile wirtschaftliche Lage
und eine gut entwickelte Infrastruktur aus. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist auch die gute Ausbildung der
polnischen Gesellschaft: f�hige Mitarbeiter sind eine der Grundvoraussetzungen f�r den Erfolg eines Un-
ternehmens auf dem Markt. Die meisten Unternehmer haben es geschafft, sich an die Ver�nderungen an-
zupassen, die mit dem Beitritt Polens zur Europ�ischen Union zusammenh�ngen. Der Produkt- und Dienst-
leistungsstandard, den sie anbieten, ist den Standards vergleichbar, die in der EU �blich sind.

Man nimmt an, da� der Beitritt zur EU zu einem Wachstum von Bruttoinlandsprodukt und der Kauf-
kraft der Verbraucher beitr�gt, was mit gro�er Sicherheit zu weiterem wirtschaftlichen Wachstum unse-
res Landes f�hren wird. Dies spiegelt sich unmittelbar wider in der gr��eren Attraktivit�t unseres Landes
f�r ausl�ndische Investoren. Die Harmonisierung der rechtlichen und die Verwaltung betreffenden Regu-
lierungen an die Standards der EU ist au�erordentlich hilfreich f�r die Operationen der METRO Group in
Polen. Die Abschaffung unterschiedlicher Barrieren in der Entwicklung des Handels, die Harmonisierung
der Umsatzsteuers�tze und die Anpassung von Vorschriften in Bereichen wie der Nahrungsmittelhygiene
sowie die Abschaffung der Z�lle sind besonders erfreulich f�r den Einzelhandelsbranchen. Ein sp�terer
Beitritt Polens zur Eurozone wird die finanziellen Transaktionen erheblich vereinfachen. Mehr Wettbe-
werb und der freie Verkehr von Waren, Menschen und Kapital wird die weitere Entwicklung im Einzel-
handel und der gesamten Wirtschaft weiter befl�geln.�
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�Die Motorola Global Software Group hat Krakau als Standort f�r ihr erstes europ�isches Softwareent-
wicklungszentrum gew�hlt, nachdem sie zahlreiche europ�ische Standorte f�r diese Investition in Be-
tracht gezogen hatte. Ihre Entscheidung beruht in erster Linie auf der Verf�gbarkeit hochqualifizierten Per-
sonals und exzellenter Universit�ten sowie auf der positiven Haltung und Unterst�tzung durch Beh�rden
auf nationaler und �rtlicher Ebene. Seit seiner Gr�ndung ist das Krakauer Software Zentrum zu einer von
Motorolas besten Einrichtungen f�r Softwareentwicklung geworden und hat 2002 den ersten Platz (SEI
Stufe 5) des us-amerikanischen Software Engineering Institute gewonnen, einer weltweit anerkannten Au-
torit�t im Bereich der Softwarequalit�t. Motorola glaubt, da� mit dem Beitritt Polens zur Europ�ischen Union
das Krakauer Software Zentrum eine noch bedeutendere Rolle in der Entwicklung der firmeneigenen Soft-
ware spielen wird.�
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III. Investitionsanreize
1. Ausländische Investitionen

Gesellschaften mit ausl�ndischen Gesellschaftern betreiben ihre Gesch�fte in Polen nach denselben
Grunds�tzen wie polnische Firmen 	 es gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Unternehmen.

Polen hat erhebliche Fortschritte erzielt bei der Entwicklung weiterer Verbesserungen f�r ausl�ndische
Investoren. Die wichtigste Aufgabe des Jahres 2004 bestand in der Reduzierung der K�rperschaftsteuer,
die gegenw�rtig bei 19% liegt. Die strengen Vorschriften des Bankrechts �ber die Darlehensgew�hrung
wurden gelockert. Dadurch wurde ein Beitrag zur Senkung der inl�ndischen Kreditkosten geleistet, der
zu einer Verbesserung der allgemeinen Investitionsleistung gef�hrt hat. Ebenso werden Verbesserungen
im Konkursrecht und in der Verwaltung der Grundb�cher dazu beitragen, die F�higkeit der Banken zu
erh�hen, Sicherheiten zu nehmen und deshalb ihre Kreditvergabebereitschaft verbessern.

2. Investitionshilfe

Direkte Unterst�tzung von Investitionen kann erfolgen nach dem �Sektoralen Arbeitsprogramm zur Ver-
besserung der Wettbewerbsf�higkeit von Unternehmen�, das durch den Europ�ischen Fonds f�r Regio-
nalentwicklung und polnische �ffentliche Haushalte kofinanziert wird. Die Ma�nahmen dieses Pro-
gramms erm�glichen unmittelbar eine Verbesserung der Wettbewerbsf�higkeit von Unternehmen ins-
besondere mittels einer Verbesserung ihrer Produktpalette und Technologie (mit einem Schwerpunkt auf
kleinen und mittleren Unternehmen als Motor f�r Besch�ftigung und Wirtschaftswachstum).

EErrssttiinnvveessttiittiioonn

Die Ma�nahme 2.2.1. des Sektoralen Arbeitsprogramms zur Verbesserung der Wettbewerbsf�higkeit
von Unternehmen wird in �bereinstimmung mit dem Gesetz �ber die finanzielle Unterst�tzung von
Investitionen vom 20. M�rz 2002 durchgesetzt.

Finanzielle Unterst�tzung kann Investoren gew�hrt werden, die eine der folgenden Bedingungen erf�llen:

 sie investieren mindestens 10 Millionen Euro,

 sie investieren mindestens 500 000 Euro, falls die Investition die Entwicklung oder Modernisierung ei-

nes Unternehmens betrifft und zur Erhaltung von mindestens 100 Arbeitsstellen f�r f�nf Jahre f�hrt,

 sie schaffen mindestens 20 neue Arbeitsstellen f�r wenigstens f�nf Jahre,

 sie f�hren technologische Innovationen ein,

 sie f�hren Investitionen durch, die zu einer Verbesserung der nat�rlichen Umwelt f�hren,

 sie investieren in einem Industrie- oder Technologiepark.

Investoren k�nnen erhalten:

 IInnvveessttiittiioonnsshhiillffeenn von bis zu 25% der in relevanten Investitionskosten (in Krakau, Breslau, Danzig,
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Gdingen und Zoppot liegt die Obergrenze bei 20%, in Warschau und Posen bei 15% der Kosten);
f�r kleine und mittlere Unternehmen k�nnen die Hilfen um zus�tzliche 7,5% erh�ht werden;


 BBeesscchh��ffttiigguunnggsshhiillffeenn 	 von bis zu 4 000 Euro f�r jede geschaffene Arbeitsstelle.

Relevante Investitionskosten sind u.a.:

 der Erwerb von Immobilien (bis zu 10% der gesamten relevanten Kosten),

 der Kaufpreis oder die Herstellungskosten von Anlageverm�gen (Geb�ude, Konstruktionen, Maschi-

nen und Infrastrukturkosten),

 der Kaufpreis von gebrauchtem Anlageverm�gen,

 der Kaufpreis von immateriellen G�tern (bis zu 25% der relevanten Ausgaben),

 die Kosten f�r die Installation von Anlageverm�gen,

 der Preis von Material und Bauarbeiten.

Gesch�ftliche Aktivit�ten, die auf die konkrete Investition bezogen sind, m�ssen f�r f�nf Jahre fortge-
setzt werden ab dem Tag der Vollendung des Investitionsprojekts. Bei der Schaffung neuer Arbeitsstellen
m�ssen diese f�r mindestens f�nf Jahre erhalten bleiben ab dem Tag, an dem das Investitionsprojekt voll-
endet wurde.

Bewerbungen um Investitionshilfen k�nnen beim Ministerium f�r Wirtschaft und Arbeit im Januar und
Juni jedes Jahr abgegeben werden.

Investoren, die Investitionshilfen in Anspruch nehmen, kommen auch f�r andere Formen der Unter-
st�tzung, wie Steuererleichterungen in Sonderwirtschaftszonen, �rtliche Steuererleichterungen etc., in
Betracht. Allerdings darf der Gesamtwert solcher Unterst�tzungen und anderer Arten �ffentlicher Hilfe,
die dem Investor angeboten wird, die Intensit�t �ffentlicher Unterst�tzung in der Region nicht �berstei-
gen.

DDiirreekkttiinnvveessttiittiioonneenn  dduurrcchh  kklleeiinnee  uunndd  mmiittttlleerree  UUnntteerrnneehhmmeenn  ((KKMMUU))

Die Ma�nahme 2.3. des Sektoralen Arbeitsprogramms zur Verbesserung der Wettbewerbsf�higkeit von
Unternehmen ist ausgerichtet auf KMU, die in Polen t�tig sind, Kleinstunternehmen, die seit mehr als
drei Jahren aktiv sind, und Neugr�ndungen, die auf fortgeschrittener Technologie beruhen.

Unterst�tzung wird insbesondere den folgenden Arten von Projekten gew�hrt:

 der Durchsetzung von Modernisierungsprojekten in KMU,

 der Durchsetzung gemeinsamer, von Unternehmen geleiteter Investitionsprojekte,

 dem Erwerb der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung und / oder von industriellen Eigentums-

rechten durch die Unternehmen,

 der Durchsetzung und Kommerzialisierung innovativer Technologien und Erzeugnisse,

 der Anwendung und Nutzung von Technologien des elektronischen Kommerzes in Unternehmen,

 der Anwendung und Nutzung von ICT in den F�hrungsverfahren von Unternehmen,

 der Anpassung von Technologien und Erzeugnissen an die Erfordernisse von Verordnungen der 
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Europ�ischen Union, insbesondere an die harmonisierten Standards und Gesetzgebung zu beruflicher
Sicherheit und Gesundheit.

Der Beitrag der Europ�ischen Union darf die H�he der f�r die betreffende Region geltenden Intensit�t
�ffentlicher Unterst�tzung erreichen. Eine Einzelunterst�tzung soll zwischen 10 000 PLN und 1 250 000
PLN liegen.

Bewerbungen um Unterst�tzung k�nnen bei der Polnischen Agentur f�r Gewerbeentwicklung (Polska
Agencja Rozwoju Przedsi�biorczo�ci, PARP) das ganze Jahr hindurch gestellt werden 	 und sind auszu-
f�llen innerhalb der durch die PARP vorgegebenen Fristen.

UUmmwweellttsscchhuuttzziinnvveessttiittiioonneenn

Unterst�tzung f�r Umweltschutzprojekte wird an Unternehmen in Rahmen der Ma�nahme 2.4. des Sek-
toralen Arbeitsprogramms zur Verbesserung der Wettbewerbsf�higkeit von Unternehmen geleistet, und
zwar insbesondere in den folgenden Bereichen:

 Infrastruktur zum Management von Wasser und Abwasser,

 Infrastruktur der Luftreinhaltung,

 Integrierte Verschmutzungsverh�tung und -kontrolle, insbesondere zur Anpassung an die Anforderun-

gen der Besten Verf�gbaren Technik, die erforderlich sind f�r den Erhalt einer integrierten Genehmi-
gung,


 Investitionen und Ma�nahmen im Abfallmanagement mit besonderem Schwerpunkt auf gef�hrlichen
Abf�llen.

Eine Mitfinanzierung wird gew�hrt sowohl bei Investitionsprojekten, die Produktionstechnologien durch
umweltfreundliche Projekte ersetzen wie auch bei Investitionsprojekten zur Abluft (�end-of-pipe�). Dabei
wird die erstgenannte dieser Arten von Projekten vorgezogen.

Die Projekte werden mittels eines Wettbewerbsverfahrens ausgew�hlt. Das Bewerbungsverfahren soll
zwischen zwei und sechsmal pro Jahr stattfinden. Durchf�hrende Agentur ist der Nationale Fonds f�r
Umweltschutz und Wassermanagement.

3. Sonderwirtschaftszonen

Bei Sonderwirtschaftszonen (SWZ) handelt es sich um gesonderte verwaltungsm��ige Gebiete, in denen
g�nstige Bedingungen f�r wirtschaftliche Aktivit�t bestehen. Diese Zonen sind nicht extraterritorial, aber
sie genie�en besondere Steuererleichterungen und verf�gen �ber die Infrastruktur, die n�tig ist, um dort
eine Gesch�ftst�tigkeit aufzubauen. Unternehmen, die diese Vorz�ge in Anspruch nehmen wollen, m�s-
sen eine Sondergenehmigung f�r eine wirtschaftliche Aktivit�t in einer SWZ erhalten. Die leitenden Be-
h�rden der SWZ vergeben Genehmigungen nach der Durchf�hrung von Ausschreibungen �ber die Auf-
nahme gesch�ftlicher T�tigkeit in der Zone.
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Die wichtigsten Anreize f�r Investoren in Sonderwirtschaftszonen sind die folgenden:

 Gro�e Unternehmen k�nnen regionale Unterst�tzung in Anspruch nehmen, wie sie in den Vorschrif-

ten �ber die staatliche Unterst�tzung (�ffentliche Subventionen) definiert wird, von 50% des Investi-
tionswerts (mit Ausnahme des Technologieparks in Krakau, wo die Schwelle f�r Gro�investitionen bei
15% oder 12% liegt); die Subvention erfolgt durch K�rperschaftsteuerbefreiung (CIT) oder Einkommen-
steuerbefreiung (PIT);


 Kleine und mittlere Unternehmen k�nnen regionale Unterst�tzung (�ffentliche Subventionen) von bis
zu 65% des Investitionswerts in Anspruch nehmen (mit Ausnahme des Technologieparks in Krakau,
wo die Schwelle bei 55% liegt); die Subvention erfolgt durch eine Befreiung von K�rperschaft- oder Ein-
kommensteuer;


 Unternehmen k�nnen eine �ffentliche Subvention von bis zu 50% (bis zu 65% bei kleinen und mit-
tleren Unternehmen) in Anspruch nehmen vom Wert der Arbeitskosten neu eingestellter Mitarbeiter
f�r einen Zeitraum von zwei Jahren; die Subvention erfolgt durch eine Befreiung von der K�rper-
schaft- oder Einkommensteuer. Neue Arbeitsstellen m�ssen f�r wenigstens f�nf Jahre bestehen blei-
ben.

Unternehmen k�nnen jede Art der oben genannten Unterst�tzung (oder auch eine Kombination daraus)
in Anspruch nehmen, aber der Gesamtwert dieser Subvention darf bei Gro�unternehmen 50% und bei
kleinen und mittleren Unternehmen 65% (mit den oben genannten Ausnahmen) vom jeweils h�heren
der beiden folgenden Betr�ge 	 entweder Investitionswert oder Arbeitskosten �ber zwei Jahre 	 nicht
�bersteigen. 

�ber die genannten Anreize hinaus werden Gesellschaften, die in SWZ investieren, oft Befreiungen von
der Grundsteuer durch die �rtlichen Beh�rden einger�umt. Die �rtlichen Arbeits�mter bieten eine Viel-
zahl von Arbeitsprogrammen und Sonderausbildungen f�r Arbeitslose, die aus dem Arbeitsfonds finan-
ziert werden. Investoren kann auch kostenlose Unterst�tzung bei der Erledigung aller mit der beabsich-
tigten Investition zusammenh�ngenden Formalit�ten geleistet werden.

Um diese Verg�nstigungen in Anspruch nehmen zu k�nnen, sollte die Investition sich mindestens auf
100 000 Euro belaufen und wenigstens �ber einen Zeitraum von f�nf Jahren erstrecken. Unternehmer,
die wirtschaftlich in einer Sonderwirtschaftszone t�tig werden, sind verpflichtet, das Amt f�r Wettbe-
werb und Verbraucherschutz von der empfangenen Unterst�tzung in Kenntnis zu setzen.

Polen verf�gt �ber 14 Sonderwirtschaftszonen (inklusive eines Technologieparks), von denen jeder aus
mehreren Teilen besteht, und die so dem Investor die M�glichkeit geben, zwischen verschiedenen
Standorten zu w�hlen.

Die Tabelle 5 enth�lt allgemeine Angaben �ber die polnischen Sonderwirtschaftszonen.
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TTaabbeellllee  55..  SSoonnddeerrwwiirrttsscchhaaffttsszzoonneenn  iinn  PPoolleenn

* die Zahlen in Klammern gelten f�r kleine und mittlere Unternehmen

Bis zum Jahr 2001 bot Polen Investoren in Sonderwirtschaftszonen eine hundertprozentige Steuerbefrei-
ung von der Steuer auf Eink�nfte f�r zehn Jahre, und f�r die folgende Zeit eine f�nfzigprozentige Steuer-
befreiung. Diese Bestimmungen standen in Widerspruch zu den Vorschriften der Europ�ischen Union und
wurden im Jahre 2000 erg�nzt wegen des polnischen Beitrittswunsches zur EU. Gegenw�rtig entspricht
das auf Steuerbefreiungen in SWZ anwendbare Recht, das am 1. Januar 2001 in Kraft getreten ist, voll-
st�ndig der Regionalpolitik und den Bestimmungen der EU.

�ber die oben genannten allgemeinen Bestimmungen, die auf dem Beitrittsvertrag zwischen der EU und
Polen beruhen, hinausgehend kann Polen Sonderregelungen einf�hren, die Anwendung finden auf Un-
ternehmen, die vor 2001 Genehmigungen von SWZ erhalten haben. Der Grundsatz lautet wie folgt:

 kleine und mittlere Unternehmen k�nnen die im vor 2001 geltenden Gesetz vorgesehene Steuerbe-

freiung beantragen bis zum 31. Dezember 2011 (kleine Unternehmen) bzw. 31. Dezember 2010
(mittlere Unternehmen),


 andere Unternehmen k�nnen weiterhin Steuerbefreiungen und sonstige staatliche Unterst�tzung in
Anspruch nehmen, wobei der H�chstbetrag dieser Befreiung nicht �bersteigen darf:
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(i) 30% der Investitionskosten, die bis zum 31. Dezember 2006 anfallen 	 f�r Unternehmen der Au-
tomobilindustrie, 

(ii) 75% der Investitionskosten, die bis zum 31. Dezember 2006 anfallen 	 bei Unternehmen, die in
anderen als der in (i) genannten Branche t�tig sind auf der Grundlage einer vor dem 1. Januar
2000 erteilten Genehmigung,

(iii) 50% der Investitionskosten, die bis zum 31. Dezember 2006 anfallen 	 bei Unternehmen, die in
anderen als der in (i) genannten Branche t�tig sind auf der Grundlage einer nach dem 31. De-
zember 1999 erteilten Genehmigung.

4. Zollfreigebiete

Zollfreigebiete sind Gebiete, die aus dem Zollgebiet der EU herausgel�st sind und in denen Waren durch
die Zollbeh�rden so behandelt werden, als bef�nden sie sich au�erhalb des Zollgebiets der EU. Gemein-
schaftliche und nichtgemeinschaftliche Waren k�nnen in Zollfreigebiete gebracht werden. Unternehmen
aus Polen und sonstigen EU-Mitgliedstaaten k�nnen in diesen Zonen gesch�ftlich t�tig werden.

Eine Reihe von Zollfreigebieten sind in Polen eingerichtet worden. Sie befinden sich in der Mehrzahl an
den gro�en Verkehrsstra�en, an Flugh�fen und Grenz�berg�ngen: Flughafen Warschau Frederic Chopin
International (zollfreie Gesch�fte), Flughafen Danzig International (zollfreie Gesch�fte), Flughafen Katto-
witz International (zollfreie Gesch�fte), Stettin, Swinem�nde, Gleiwitz, Ma�aszewicze (nahe dem Grenz-
�bergang Terespol) and Przemy�l-Medyka. Zollfreie Gesch�fte sind zug�nglich nur f�r Reisende, die in
L�nder au�erhalb der Europ�ischen Union aufbrechen. 

5. Lager unter Zollverschluß

Bei einem Lager unter Zollverschlu� handelt es sich um eine Einrichtung zur Aufbewahrung von Waren, die
w�hrend der Zeit ihrer Aufbewahrung weder der Zollpflicht noch Vorschriften unterliegen, die auf ein- oder
ausgef�hrte Waren angewendet werden. Das Lager unter Zollverschlu� kann f�r das allgemeine Publikum
oder f�r private Unternehmen ge�ffnet werden (unter Begrenzung auf autorisierte Rechtstr�ger).

Die Erfordernisse, die erf�llt sein m�ssen, um ein Lager unter Zollverschlu� betreiben zu k�nnen, sind u.a.
folgende:

 ein schriftlicher Antrag mu� beim Chef des �rtlichen Zollamts eingereicht werden, eine von diesem Amt

erlassene Autorisierung mu� vorliegen,

 registriertes B�ro oder Wohnsitz in der EU,

 �berweiser von Umsatzsteuer,

 Sicherheitsleistung f�r m�gliche Zollverbindlichkeiten,

 keine Zoll- oder Steuerr�ckst�nde,

 positive Bankmitteilung �ber die finanzielle Lage der Gesellschaft.
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6. Unterstützung bei der Einstellung von Arbeitslosen

Unternehmer, die von den �rtlichen Arbeits�mtern angewiesene Arbeitslose einstellen und ausbilden,
k�nnen Unterst�tzung von den �rtlichen Beh�rden erhalten. 

Formen der Unterst�tzung:

 Erstattung der Kosten f�r die Einrichtung neuer Arbeitspl�tze von bis zu 300% der durchschnittlichen

polnischen Monatsverg�tung,

 Erstattung von Sozialversicherungsbeitr�gen (bis zur H�he von drei Mindestgeh�ltern),

 Ausbildungsprogramme f�r Arbeitslose, die durch die �rtlichen Beh�rden organisiert werden und die

mit den Unternehmern vereinbart sind,

 Finanzierung von Praktikumspl�tzen f�r graduierte Arbeitslose, falls diese f�r zw�lf Monate vollzeitig

besch�ftigt wurden und anschlie�end weiterbesch�ftigt werden.

Bewerbungen f�r die genannten Formen der Unterst�tzung sind bei den f�r das registrierte B�ro des
Arbeitgebers zust�ndigen Arbeits�mtern einzureichen. 

7. Befreiungen von örtlichen Steuern

Es besteht die M�glichkeit einer teilweisen oder vollst�ndigen Befreiung von der Grundsteuer. Diese Be-
freiung ist allgemein (f�r eine Gruppe von Unternehmern, die bestimmte Bedingungen erf�llen). Die Ge-
meinderatsbeschl�sse, die diese Befreiungen zum Gegenstand haben, sollen die Anforderungen der Un-
terst�tzungsprogramme erf�llen, die sich aus den Vorschriften �ber die staatliche Unterst�tzung ergeben.

Auch besteht die M�glichkeit, teilweise oder vollst�ndig von der Transportmittelsteuer zu befreien. Diese
Steuer findet nur auf Lastkraftwagen und Busse Anwendung. Personenkraftwagen unterliegen nicht der
Transportmittelsteuer.
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�Die folgenden wichtigen Faktoren haben eine Rolle gespielt, als Statoil entschieden hat, in Polen zu in-
vestieren:
	 Polen ist zu sehen als Teil von Statoils Einzelhandelsstrategie (Tankstellennetz), das sich �ber die skan-

dinavischen L�nder und die Ostseeanrainerstaaten erstreckt,
	 ein gro�er Markt mit fast 40 Millionen Einwohnern,
	 das gro�e Potential des polnischen Marktes,
	 gute Aussichten f�r die k�nftige wirtschaftliche Entwicklung infolge der 1989 begonnenen politischen

Ver�nderungen,
	 geographische N�he von polnischem und skandinavischen M�rkten sowie in Hinblick auf das Roh�l

und die Naturgasfelder im norwegischen Kontinentalvorsprung.

Die Qualit�ten Polens, die aus der Sicht der Aktivit�ten von Statoil als wichtig gelten, sind:
	 das gro�e Potential des polnischen Marktes mit fast 40 Millionen Einwohnern,
	 die bereits funktionierende freie Marktwirtschaft,
	 der zunehmende Wettbewerb auf dem Markt,
	 gute Aussichten f�r die weitere wirtschaftliche Entwicklung,
	 es sind noch freie Grundst�cke zum Bau neuer Tankstellen vorhanden,
	 Verbesserung der Konsistenz der polnischen Gesetzgebung und Anpassung von Vorschriften an die in

der EU geltenden Grunds�tze,
	 Polens Beitritt zur Europ�ischen Union schafft M�glichkeiten wirtschaftlicher Entwicklung.

Auf lange Sicht sollte die Nachfrage nach Treibstoff zunehmen wegen:
	 der erwarteten Zunahme im Wohlstandsniveau der Kunden,
	 der Zunahme des durch Polen f�hrenden Transitverkehrs,
	 der Entwicklung von Infrastruktur und Tourismus.�

KKrriissttiiaann  HHaauusskkeenn,,  GGeenneerraallddiirreekkttoorr,,  SSttaattooiill  PPoollsskkaa
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IV. Polen im Überblick
1. Kennzahlen

11..11..  GGeeooggrraapphhiisscchhee  LLaaggee  uunndd  KKlliimmaa

Die Republik Polen ist von der Fl�che her der neuntgr��te Staat Europas. Sie erstreckt sich �ber etwa
312 685 Quadratkilometer 650 km von Nord nach S�d. H�ufig wird gesagt, sie l�ge in der Mitte Euro-
pas wegen ihrer N�he zu westlichen und �stlichen M�rkten. Polen hat Grenzen mit Deutschland im We-
sten, der Tschechischen und Slowakischen Republik im S�den, der Ukraine, Wei�ru�land und Litauen im
Osten und Ru�land im Norden.

Die Grenzen Polens mit Nichtmitgliedstaaten der EU (Ukraine, Wei�ru�land, Ru�land) sind Ostgrenzen
der EU und haben eine L�nge von 1 163 km.

Die gr��ten Fl�sse Polens sind die Weichsel, die Oder, die Warthe und der Bug, die alle zu den Wasser-
vorr�ten des Landes beitragen. Die W�lder, die sich �ber fast 30% des Landes erstrecken, liefern das
Material f�r Polens gutentwickelte M�belindustrie.
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Geographisch ist Polen trotz des Umstandes, da� 75% des Landes ein Niveau von 200 m �ber dem
Meeresspiel nicht �bersteigt, relativ vielgestaltig. Die K�stenlinie der Ostsee bildet den Gro�teil der n�rd-
lichen Grenze mit �ber 500 km Sandstr�nden, Buchten, Steilh�ngen und D�nen. Sie ist popul�r bei Ferien-
g�sten aus dem In- und Ausland. Eine beliebte Urlaubsregion ist auch die ausgedehnte masurische Seen-
platte im nord�stlichen Teil des Landes, der �ber mehr eiszeitliche Seen verf�gt als jedes andere euro-
p�ische Land au�er Finnland.

Die meisten weiter s�dlich gelegenen westlichen, zentralen und �stlichen Regionen Polens sind Tiefebe-
nen. Die Bergketten der Sudeten und Karpathen bilden die nat�rliche s�dliche Grenze Polens. Die h�chste
Erhebung Polens ist der Rysy-Berg (2 499 m) in der polnischen Tatra, die ein Teil der Karpathen bildet. 

Die gr��ten Fl�sse sind die Weichsel (1 047 km L�nge) sowie Oder, Warthe und Bug. Die Oder bildet die
nat�rliche Grenze zu Deutschland. Weichsel und Oder durchflie�en das Land nordw�rts in Richtung Ost-
see.

Aufgrund seiner geographischen Lage zeichnet sich Polen im allgemeinen durch ein gem��igt kontinen-
tales Klima aus, neigt allerdings zu unvorhersehbaren Temperaturschwankungen von Jahreszeit zu Jahres-
zeit und Jahr zu Jahr. Die Wintermonate (Dezember bis M�rz) sind im allgemeinen kalt. Es schneit im
ganzen Land und die Temperaturen liegen zwischen 0 �C (30 �F) und -20 �C (-4 �F). H�he und Dauer des
Schnees variieren. In der Tiefebene ist er selten h�her als 20 cm, da er mehrfach w�hrend des Winters
schmilzt. In den Bergen kann die Schneedecke je nach Lage 200 Tage lang liegen bleiben und eine H�he
von zwei Metern erreichen. 

Die Sommer zwischen Juli und September sind zumeist sonnig und warm. Im Ferienmonat August er-
reichen die Temperaturen bis 35 �C (95 �F). Die w�rmsten Gegenden Polens sind die schlesische Tief-
ebene und der Westen des Tals von Sandomierz. Die j�hrlichen Durchschnittstemperaturen liegen in den
nord�stlichen Teilen des Landes am tiefsten. 

Niederschl�ge variieren mit der H�he �ber dem Meeresspiegel und reichen von 500 mm in der Ebene zu
1 700 mm in den Bergen. Der durchschnittliche Niederschlag betr�gt 600 mm pro Jahr.

Polen geh�rt zur mitteleurop�ischen Zeitzone, liegt also eine Stunde vor der Standardzeit GMT. Zwischen
M�rz und Oktober wird auf Sommerzeit umgestellt.

Bis 1998 war Polen in 49 Bezirke, die Woiwodschaften, gegliedert. Seit dem 1. Januar 1999 bestehen
16 Bezirke, 380 Kreise (davon 66 Stadtkreise) und 2 478 Gemeinden. Polnische Hauptstadt ist Warschau,
mit 1,7 Millionen Einwohnern (Stand 2003), gelegen in der Mitte des Landes an der Weichsel. Andere
gro�e St�dte sind Kattowitz, Krakau, Lodz, Breslau und Posen. Die wichtigsten H�fen sind Danzig, Gdin-
gen, Stettin und Swinem�nde.
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DDIIEE  RREEPPUUBBLLIIKK  PPOOLLEENN
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  GGLLIIEEDDEERRUUNNGG  ((SSEEIITT  11999999))

11..22..  BBeevv��llkkeerruunngg  uunndd  SSpprraacchhee

Die Bev�lkerung Polens betr�gt etwa 38,195 Millionen. Dies entspricht etwa 5,3% der Gesamtbev�lke-
rung Europas. In Hinblick auf die Gr��e der Bev�lkerung steht Polen in Europa an siebter und weltweit
an 28. Stelle. �ber 98% der Bev�lkerung sind ethnisch Polen. Deutsche machen die gr��te ethnische
Minderheit aus, gefolgt von Ukrainern und Wei�russen.

Die Mehrheit der Bev�lkerung lebt in St�dten, wobei fast 30% aller B�rger in einer der 42 gr��ten
St�dte mit einer Bev�lkerung von mehr als 100 000 Einwohnern leben.

Polen im �berblick

89



TTaabbeellllee  66..  BBeevv��llkkeerruunngg

Quelle: GUS

TTaabbeellllee  77..  BBeevv��llkkeerruunnggaanntteeiillee  iimm  aarrbbeeiittssff��hhiiggeenn  AAlltteerr,,  iinn  %%

Quelle: GUS

Die polnischen Arbeitskr�fte geh�ren zu den j�ngsten Europas. Im Jahre 2003 belief sich der Bev�lke-
rungsanteil im arbeitsf�higen Alter auf 24,039 Millionen. Das Pensionsalter liegt f�r M�nner bei 65 und
f�r Frauen bei 60 Jahren.

Die Mehrzahl der Polen sind r�misch-katholisch (90%). Die Amtssprache ist polnisch, aber die meisten
gebildeten Polen sprechen eine oder mehrere Fremdsprachen. Die am meisten verbreiteten Fremdspra-
chen sind Englisch, Deutsch und Russisch. 

11..33..  PPoolliittiisscchheess  SSyysstteemm

Die Republik Polen ist ein demokratischer Rechtstaat, der den Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit ver-
wirklicht. Polens oberste Norm ist die am 2. April 1997 verabschiedete Verfassung, die durch eine Volks-
abstimmung gebilligt wurde.

Das Regierungssystem der Republik Polen beruht auf Trennung und Balance zwischen Legislative, Exe-
kutive und Jurisdiktion. Die gesetzgebende Gewalt liegt bei dem aus zwei Kammern bestehenden Par-
lament, das sich aus Sejm (Unterhaus) und Senat (Oberhaus) zusammensetzt. Die ausf�hrende Gewalt
liegt beim Pr�sidenten der Republik Polen und beim Ministerrat, die judikative bei den Gerichten. 

11..33..11..  DDeerr  PPrr��ssiiddeenntt

Der Pr�sident der Republik Polen wird durch allgemeine Wahl bestimmt. Er wird f�r eine Amtszeit von f�nf
Jahren gew�hlt und kann h�chstens f�r eine weitere Wahlperiode im Amt bleiben. Er ist Staatsoberhaupt
und Oberkommandierender der Streitkr�fte. Als Vertreter des Staates in ausw�rtigen Angelegenheiten kann
er internationale Abkommen ratifizieren und ablehnen. Er unterzeichnet vom Parlament verabschiedete Ge-
setze, kann aber dagegen ein Veto einlegen. Ein solches Veto kann durch eine Zweidrittelmehrheit im Sejm
�berstimmt werden. Der Pr�sident hat auch das Recht, das Parlament aufzul�sen, wenn es unf�hig ist, seine
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Aufgaben wahrzunehmen oder nicht in der Lage ist, einen Entwurf des Staatshaushalts zu verabschieden.
Der Pr�sident ernennt den Premierminister und die anderen Kabinettsmitglieder.

11..33..22..  DDaass  PPaarrllaammeenntt

Die gesetzgebende Gewalt liegt bei einem Zweikammerparlament. Das Oberhaus, der Senat, besteht aus
100 Senatoren. Diese werden durch ihre W�hler f�r eine vierj�hrige Amtszeit gew�hlt. 

Der Sejm, das Unterhaus, z�hlt 460 Abgeordnete. Sie werden in allgemeiner Wahl f�r eine Dauer von
vier Jahren gew�hlt.

Das Gesetzgebungsverfahren beginnt im Sejm. Eine durch den Sejm verabschiedete Gesetzesvorlage
wird an den Senat weitergeleitet, der entweder zustimmt, sie mit �nderungen annimmt oder ablehnt.
Das Veto des Senats kann aber durch eine absolute Mehrheit der Stimmen im Sejm �berstimmt werden. 

Die gemeinsame Sitzung von Sejm und Senat, die vom Sejmmarschall geleitet wird, bildet die National-
versammlung. Deren Aufgabe ist es, die Verfassung zu billigen, den Amtseid des Pr�sidenten abzuneh-
men und �ber Pressevorw�rfe gegen den Pr�sidenten zu entscheiden, damit er sich vor dem Staatstri-
bunal verantworten kann.

11..33..33..  DDiiee  RReeggiieerruunngg  ((MMiinniisstteerrrraatt))

Die Regierung befasst sich als Teil der Exekutive mit der Innen- und Au�enpolitik des Staates, stellt die
Durchsetzung der Gesetze sicher, die Leitung der Verwaltung, die Zustimmung zum Haushaltsentwurf
und die Aufrechterhaltung der inneren und �u�eren Sicherheit des Staates. Die Regierung setzt sich aus
dem Premierminister und den ihm untergeordneten Ministern zusammen. Der Premierminister, der durch
den Pr�sidenten ernannt wird, bestimmt die Mitglieder seiner Regierung. Die Regierung wird durch den
Pr�sidenten ernannt, nachdem ihr Programm von Parlament gebilligt wurde. Die Regierung ist w�hrend
ihrer Amtszeit dem Parlament rechenschaftspflichtig f�r ihre Aktivit�ten.

Staatliche, nicht zur Regierung geh�rende Beh�rden, die die in der Verfassung niedergelegten Rechte
kontrollieren und durchsetzen, sind die Oberste Kontrollkammer, der Beauftragte f�r den Schutz der
B�rgerrechte (Ombudsman) und der Nationale Rundfunkrat.

11..33..33..11..  DDiiee  OObbeerrssttee  KKoonnttrroollllkkaammmmeerr

Die Oberste Kontrollkammer (NIK) ist oberste staatliche Kontrollbeh�rde und ausschlie�lich dem Sejm
verantwortlich. Sie pr�ft die Aktivit�ten der Verwaltung durch die Regierung, der Nationalbank Polens
und sonstiger Staatsbeh�rden. Sie ist berechtigt, die Aktivit�ten der Kommunen und kommerzieller Un-
ternehmen hinsichtlich ihres Umgangs mit �ffentlichen Mitteln zu �berpr�fen.
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11..33..33..22..  DDeerr  BBeeaauuffttrraaggttee  ff��rr  ddeenn  SScchhuuttzz  ddeerr  BB��rrggeerrrreecchhttee  ((OOmmbbuuddssmmaann))

Das Amt des Beauftragten f�r den Schutz der B�rgerrechte wurde eingef�hrt, um die in der Verfassung
und von anderen Rechtsakten garantierten Rechte und Freiheiten der B�rger sch�tzen. Der Sejm ernennt
den Beauftragten f�r einen Zeitraum von f�nf Jahren. Der Beauftragte ist unabh�ngig und gegen�ber
dem Sejm, den er von seinen Aktivit�ten in Kenntnis setzt, verantwortlich.

11..33..33..33..  DDeerr  NNaattiioonnaallee  RRuunnddffuunnkkrraatt

Der Nationale Rundfunkrat sch�tzt die Freiheit der Meinungs�u�erung, der Information und das �ffentliche
Interesse in Bezug auf Radio und Fernsehen. Vier der neun Mitglieder des Rats werden durch den Sejm er-
nannt, zwei durch den Senat und drei durch den Pr�sidenten. Die Amtszeit jedes Mitglieds betr�gt sechs
Jahre. Ein Drittel des Rats wird alle zwei Jahre ausgetauscht. Der Rat konkretisiert die Bedingungen f�r die
Aktivit�ten der Radio- und Fernsehsender, beaufsichtigt die Beachtung von Rechtsnormen, erteilt Genehmi-
gungen an Radio- und Fernsehsender und legt Abonnenten- und Genehmigungsgeb�hren fest.

11..44..  ZZeennttrraallee  uunndd  ddeezzeennttrraallee  ssttaaaattlliicchhee  VVeerrwwaallttuunngg  

Verwaltungsaufgaben sind in Polen aufgeteilt zwischen der zentralen und der dezentralen staatlichen
Verwaltung.

Die zentrale staatliche Verwaltung setzt sich zusammen aus der Pr�sidentenkanzlei, der Regierung, den
einzelnen Ministerien und sonstigen Strukturen wie Kommitees, Zentren und R�te, die in �bereinstim-
mung mit Akten des Parlaments arbeiten.

Die Verantwortlichkeiten der Ministerien sind folgende:

 MMiinniisstteerriiuumm  ff��rr  WWiirrttsscchhaafftt  uunndd  AArrbbeeiitt: Politik in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung des Staates,

die Koordinierung der wirtschaftlichen Aktivit�t der Regierung,

 MMiinniisstteerriiuumm  ddeess  SSttaaaattsssscchhaattzzeess: Vertretung des Staatsschatzes bei der Verwaltung seines Eigentums,

insbesondere die Kommerzialisierung und Privatisierung staatseigener Unternehmen und nationaler
Investitionsfonds,


 AAuu��eennmmiinniisstteerriiuumm: Au�enpolitik,

 MMiinniisstteerriiuumm  ff��rr  IInnnneerreess  uunndd  VVeerrwwaallttuunngg: �berwachung der inneren Sicherheit und der staatlichen

Verwaltung,

 FFiinnaannzzmmiinniisstteerriiuumm: Steuerpolitik, Staatshaushalt und �ffentliche Finanzen,

 MMiinniisstteerriiuumm  ff��rr  LLaannddwwiirrttsscchhaafftt  uunndd  LLaannddwwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  EEnnttwwiicckklluunngg: Landwirtschaftspolitik,

 MMiinniisstteerriiuumm  ff��rr  WWiisssseennsscchhaaffttlliicchhee  FFoorrsscchhuunngg  uunndd  IInnffoorrmmaattiioonnsstteecchhnnoollooggiiee: Beaufsichtigung der staat-

lichen Politik in den Bereichen Wissenschaft und Technologie,

 JJuussttiizzmmiinniisstteerriiuumm: Aufrechterhaltung und Entwicklung grundlegender rechtstaatlicher Garantien,

 MMiinniisstteerriiuumm  ff��rr  NNaattiioonnaallee  VVeerrtteeiiddiigguunngg: Verteidigungspolitik, Angelegenheiten, die mit der Erf�llung

der nationalen milit�rischen Dienstpflicht zu tun haben,

 IInnffrraassttrruukkttuurrmmiinniisstteerriiuumm: Transport, Bau und Kommunikation,
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 KKuullttuurrmmiinniisstteerriiuumm: Unterst�tzung von Kunst und Kultur, Schutz des polnischen Erbes, Durchsetzung
von Ma�nahmen zur F�rderung kultureller und auf das nationale Erbe bezogener Attraktionen,


 UUmmwweellttsscchhuuttzzmmiinniisstteerriiuumm: Umweltschutz,

 GGeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerriiuumm: Verwaltung des Gesundheitssystems, Erbringung von Dienstleistungen zu-

gunsten der �ffentlichkeit durch Programme in Hinblick auf Arzneimittelpolitik, �rtlicher und natio-
naler Gesundheit, sowie die Gesundheitsf�rderung und die Krankheitsverhinderung,


 MMiinniisstteerriiuumm  ff��rr  BBiilldduunngg  uunndd  SSppoorrtt: Bildung sowie Popularisierung des Sports,

 MMiinniisstteerriiuumm  ff��rr  SSoozziiaallppoolliittiikk: soziale Wohlfahrt.

Nach der neuen, 1999 eingef�hrten Verwaltungsgliederung gliedert sich Polen in Bezirke (Woiwodschaften),
Kreise (powiat) und Gemeinden (gmina). Vertreter der Regierung in den Woiwodschaften sind die Woiwo-
den, die als Aufsichtsbeh�rde gegen�ber der kommunalen Selbstverwaltung auftreten und den Staatsschatz
vertreten. Der Woiwode wird durch den Premierminister ernannt und ist verantwortlich f�r die Durchsetzung
staatlicher Politik innerhalb der Woiwodschaft. Der Woiwode steht an der Spitze des Woiwodschaftsrats, der
seine Politik festlegt und die Beh�rden der Woiwodschaft beaufsichtigt. Der Woiwode ist verantwortlich f�r
die Aktivit�ten dieses Rats und leitet dessen Sitzungen. Der Woiwode steht auch an der Spitze der Selbstver-
waltungsbeh�rden der Woiwodschaft und vertritt sie nach au�en.

11..55..  JJuussttiizzssyysstteemm

Die Jurisdiktion in Polen setzt sich aus den Gerichten und den Gerichtsh�fen zusammen, die von den an-
deren staatlichen Einrichtungen getrennt und unabh�ngig sind. Das Justizsystem wird aus dem Obersten
Gericht, den allgemeinen Gerichten, den Verwaltungs- und Milit�rgerichten gebildet. Die Richter sind un-
abh�ngig, k�nnen nicht entlassen werden und sind nur der Verfassung und den Gesetzen unterworfen.

Die Aufsicht �ber die Aktivit�ten der allgemeinen und Milit�rgerichte wird ausge�bt durch das Oberste Ge-
richt, das aufgrund gesonderter Vorschriften �ber F�lle entscheidet, die Einheitlichkeit der Rechtsprechung
und die Richtigkeit der Rechtsauslegung gew�hrleistet und Gutachten zu Gesetzentw�rfen erstattet.

Das Oberste Verwaltungsgericht kontrolliert die Aktivit�ten der �ffentlichen Verwaltung und beurteilt die
�bereinstimmung von Bescheiden der dezentralen staatlichen Beh�rden mit den Vorschriften und Geset-
zesakten der dezentralen staatlichen Verwaltungsbeh�rden.

Der Verfassungsgerichtshof entscheidet �ber die �bereinstimmung der Gesetze und internationalen Ver-
tr�ge, von Vorschriften, die durch staatliche Beh�rden erlassen werden, von Zielsetzungen und Aktivit�-
ten politischer Parteien mit der Verfassung. Der Verfassungsgerichtshof legt Streitigkeiten bei �ber Kom-
petenzen zwischen den zentralen Beh�rden des Staates. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar.

Die wichtigsten staatlichen Beamten k�nnen vor dem Staatsgerichtshof angeklagt werden wegen Ver-
letzungen der Verfassung oder einer Vorschrift, die sie sich in ihrem Amt oder durch ihr Handeln haben
zuschulden kommen lassen.
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FFRRAANNZZ��SSIISSCCHHEE  IINNDDUUSSTTRRIIEE--  UUNNDD  HHAANNDDEELLSSKKAAMMMMEERR  IINN  PPOOLLEENN

�Im Jahre 2003 hat Frankreich bewiesen, da� es unter den ausl�ndischen Investoren in Polen nach wie
vor an erster Stelle steht. Polen ist deshalb f�r franz�sische Unternehmen weiterhin ein Markt von stra-
tegischer Bedeutung. Dies schl�gt sich auch in der bemerkenswerten Zunahme des bilateralen Handels
nieder, der sich seit 1997 fast verdoppelt hat. Bei den Herkunftsl�ndern polnischer Importe steht Frank-
reich an vierter, bei den Abnehmern polnischer Exporte an zweiter Stelle.

Der Umstand, da� Frankreich im Jahre 2000 f�hrender ausl�ndischer Investor in Polen geworden ist, er-
kl�rt sich vor allem durch die Abwicklung mehrerer wichtiger Privatisierungprojekte, insbesondere in
den Sektoren Telekommunikation und Energie. Auch die St�rkung der Position franz�sischer Industrie-
unternehmen, die ihr Potential in Polen erh�ht haben, und die fortgesetzte Expansion von Supermarkt-
ketten, die ein Viertel der franz�sischen Investitionen in Polen ausmachen und 25 000 Arbeitspl�tze ge-
schaffen haben, spielen eine Rolle. Bemerkenswert ist, da� kleine und mittlere Unternehmen k�rzlich
verst�rkt in Polen investieren, insbesondere in Form von Gemeinschaftsunternehmen. Die franz�sischen
Investitionen sind deshalb trotz der Bedeutung von Superm�rkten und Telekommunikationsunternehmen
sehr unterschiedlich strukturiert: Energie, Nahrungsmittel, Elektronik, Bau, Automobilzulieferung, Chemie
und Pharmazie. Auch in Sektoren wie dem Bank- und Versicherungswesen w�chst der franz�sische Anteil
gegenw�rtig z�gig.

Dies ist kein Zufall. Neben den traditionell guten Beziehungen zwischen Frankreich und Polen, die in der
wirtschaftlichen Sph�re erneut zutage treten und ein Grundvertrauen in franz�sische Unternehmen ge-
schaffen haben, sind nat�rlich auch die neueren Erfahrungen von Bedeutung, die die Grundlage f�r un-
ternehmerische Entwicklung und Expansion bilden. In erster Linie der menschliche Faktor: die Qualit�t der
�rtlichen Experten und Manager, ihr Arbeitseifer und unser gegenseitiges Verst�ndnis. An zweiter Stelle
die allm�hliche Beseitigung verwaltungsm��iger Barrieren und die �berwindung
unterschiedlicher Auslegung von Vorschriften und schlie�lich die tiefe, durch
die Ergebnisse vom Jahresanfang 2004 deutlich gerechtfertigte �berzeugung,
da� Polen �ber Entwicklungspotential verf�gt.
All dies hat zu einer Verbesserung der geplanten gesch�ftlichen Aktivit�ten
beigetragen und zu den bereits getroffenen strategischen Entscheidungen.

Infolgedessen sollte Polen weiterhin bevorzugtes Zielland franz�sischer
Investoren bleiben. Die letzten Barrieren, von denen einige nur psycho-
logischer Natur waren, werden in Zusammenhang mit dem EU-Beitritt
Polens �berwunden, und das, was f�r einige (einschlie�lich der kleinen
und mittleren) Unternehmen fern und schwierig erschien, wird zum
greifbaren Ziel: der Aufbau von Unternehmen in Polen. 

Mit gro�er Sicherheit haben st�rker diversifizierte, aber auch st�rker
mit den eigenen Strategien der Mutterunternehmen verbundene fran-
z�sische Investitionen in Polen eine Zukunft."

BBrruunnoo  DDuutthhooiitt,,  PPrr��ssiiddeenntt  ddeerr  FFrraannzz��ssiisscchheenn
IInndduussttrriiee--  uunndd  HHaannddeellsskkaammmmeerr  iinn  PPoolleenn
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2. Infrastruktur

22..11..  TTrraannssppoorrtt  uunndd  KKoommmmuunniikkaattiioonn

Polen befindet sich im Herzen Europas und verf�gt �ber Stra�en-, Bahn-, Luft- und Seeverbindungen
mit allen wichtigen europ�ischen Hauptst�dte. 

22..11..11..  SSttrraa��eennssyysstteemm

Das Stra�ennetz in Polen befindet sich im Zustand st�ndiger Ausdehnung. Im Jahre 2003 bestand es aus
372 300 km Stra�en, von denen 249 441 km solche mit fester Oberfl�che waren. Es kann deshalb nicht
�berraschen, da� es sich beim Stra�entransport um das bevorzugte Mittel beim Transport von Waren
(76,8% des gesamten Transports in Bezug auf das Gewicht) und Passagieren (72,4% des gesamten Passa-
giertransports) handelt. Die durchschnittliche Stra�endichte wird auf 80 km je 100 Quadratkilometer ge-
sch�tzt, wobei die am meisten verwickelten Stra�ennetze sich in st�dtischen Regionen befinden, wo die
Stra�endichte auf �ber 150 Stra�enkilometer je 100 Quadratkilometer Landesfl�che ansteigt. Gegenden
mit weniger entwickelten Stra�ensystemen sind die n�rdlichen und nord�stlichen Regionen Polens. 

TTaabbeellllee  88..  EEnnttffeerrnnuunnggeenn  vvoonn  WWaarrsscchhaauu  ppeerr  AAuuttoo

22..11..22..  AAuuttoobbaahhnneenn

Polen verf�gt im Jahre 2003 �ber 405 km Autobahnen und 226 km Schnellstra�en. Pl�ne dar�ber, das
Autobahnnetz durch den Bau von sieben Trassen mit einer Gesamtl�nge von 2 600 km auszudehnen,
sind bereits gebilligt worden. An den folgenden Autobahnen wird gegenw�rtig gebaut: 
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 AA11  NNoorrdd  		  SS��dd, die Verbindung zwischen Danzig und Gorzyczki (an der tschechischen Grenze), mit ei-
ner Gesamtl�nge von 564 km,


 AA22  WWeesstt  		  OOsstt, von der deutschen Grenze durch Posen und Warschau zur wei�russischen Grenze, mit
einer Gesamtl�nge von 561 km, 


 AA44  WWeesstt  		  SS��ddoosstt, von der deutschen Grenze durch Kattowitz und Krakau zur ukrainischen Grenze,
mit einer Gesamtl�nge von 779 km. 

GGeeppllaanntteess  AAuuttoobbaahhnnnneettzz  iinn  PPoolleenn

Quelle: Generaldirektion f�r die Nationalen Stra�en und Autobahnen

22..11..33..  BBaahhnn

Das Eisenbahnnetz in Polen hat eine L�nge von 20 665 km und besteht in erster Linie aus Normalspur-
strecken, von denen 58,8% elektrifiziert sind. Die durchschnittliche Dichte des Bahnnetzes liegt bei 6,6 km
pro 100 km2. Die Dichte des polnischen Bahnnetzes ist eine der h�chsten in der Welt. Die letzten verblie-
benen Schmalspurbahnen mit einer L�nge von etwa 100 km befinden sich im S�dosten Polens, aber sie
sollen ersetzt werden. Die Gesamtl�nge des Bahnnetzes in Polen nimmt seit der Mitte der 1980er Jahre
st�ndig ab, da die Bahnverbindungen sich als wirtschaftlich weniger vorteilhaft erweisen. Bahntransport
umfasst 13,5% des gesamten in Tonnen pro Kilometer berechneten Lasttransports. 
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22..11..44..  LLuuffttttrraannssppoorrtt

Das wichtigste polnische Lufttransportunternehmen ist das zur Star Alliance geh�rende Unternehmen
LOT. Es verf�gt �ber 54 Flugzeuge, im Jahre 2003 wurden 3,7 Millionen Passagiere transportiert (das
entspricht einem Wachstum von 9% seit 2002), von denen etwa 2,5 Millionen auf internationalen
Routen geflogen sind. Der gr��te polnische Flughaften ist der Flughafen Warschau 	 Frederic Chopin
(fr�her Ok�cie), zugleich der wichtigste nationale und internationale Flughafen. Andere inl�ndische
Flugh�fen (von denen einige auch �ber internationale Verbindungen verf�gen) sind in Krakau, Danzig,
Kattowitz, Posen, Breslau, Stettin und Rzesz�w. 

Billiganbieter wie Air Berlin, Wizz Air, SkyEurope, EasyJet und German Wings sind gegenw�rtig ebenfalls
auf dem polnischen Markt pr�sent. 

22..11..55..  WWaasssseerrssttrraa��eenn  uunndd  SSeeeewweeggee

Die L�nge der Inlandswasserstra�en betr�gt 3 643 km. Binnenwassertransport bel�uft sich auf 0,6%
aller transportierten Lasten und ist weniger popul�r als der Stra�en- oder Bahntransport. Die polnische
Binnenflotte umfasst 849 Schiffe f�r den Lasttransport (Frachtk�hne, Schubk�hne, Schleppk�hne) und
113 Passagierschiffe mit insgesamt 13 548 Sitzen. Die Oder, die untere Weichsel, die Warthe und Netze
sowie die Gew�sser bei Stettin und Danzig eignen sich f�r den Binnentransport. Die am meisten trans-
portierten Waren sind Sand, Kies, Kohle, Metallerze und D�ngemittel. 

Die wichtigsten kommerziellen Seeh�fen sind Danzig, Gdingen, Stettin und Swinem�nde. Die polnische See-
transportflotte besteht aus 116 Schiffen. Seetransport erstreckt sich auf 1,9% aller transportierten G�ter. 

22..22..  TTeelleekkoommmmuunniikkaattiioonnssiinnffrraassttrruukkttuurr

22..22..11..  TTeelleekkoommmmuunniikkaattiioonnssssyysstteemmee

22..22..11..11..  FFeessttnneettzz

W�hrend der letzten zehn Jahre ist der Telekommunikationssektor erheblich gewachsen, insbesondere
ist die Zahl der Kunden gewachsen und es sind eine Reihe neuer Dienstleistungen eingef�hrt worden.
Trotz der Deregulierung des Marktes wird der Telefonmarkt in Polen nach wie vor durch die Telekomu-
nikacja Polska S.A. dominiert. Die Aktivit�ten privater Anbieter sind in der Regel auf lokale M�rkte be-
grenzt. Nichtsdestotrotz werden gegenw�rtig inl�ndische Langstreckenverbindungen und internationale
Verbindungen von einer wachsenden Zahl von Unternehmen angeboten, von denen einige ihr eigenes
Kabelnetz nutzen und andere auf die bestehenden Netze mittels entsprechender Abkommen zugreifen.
Langstreckengespr�che durch die Telekomunikacja Polska S.A. werden nach wie vor angew�hlt durch
die �0� und die jeweilige Vorwahl. Dienste anderer Unternehmen k�nnen genutzt werden durch Wahl
einer Ziffer zwischen der 0 und der Vorwahl. Einige Beispiele von Unternehmen und ihrer Ziffernkombi-
nation: NOM 	 1044, Netia 	 1055, Energis 	 1066, Dialog 	 1011, Szeptel 	 1042, Centrala 	 1064,
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Premium Internet 	 1077, D�ugie Rozmowy 	 1051. Das gesamte Spektrum der Anbieter ist nicht leicht
zug�nglich. Die Abonnenten von Telekomunikacja Polska S.A. m�ssen entweder eine Vereinbarung mit
einem anderen Anbieter inl�ndischer Langstreckenverbindungen abschlie�en (mit einer Option, da� eine
Vorauswahl stattfindet, um das m�hsame W�hlen der Vorwahlen zu vermeiden) oder sie wenden sich
an einen Anbieter, der zuvor gezahlte Karten verwendet. 

Verf�gbar sind auch folgende Dienstleistungen: Die 0-800 	 Telefonverbindungen, durch die Kunden
kostenlos die Nummer eines Unternehmens w�hlen k�nnen, und 0-801 	 Nummern, bei denen der Kun-
de nur einen Teil der entstehenden Kosten tr�gt. Angeboten werden auch Unternehmensverbindungen
(0-804), Telewahlen (0-707), Videokonferenzen, Satellitenverbindungen (Inmarsat, das durch die Teleko-
munikacja Polska S.A. angeboten wird) und viele mehr. 

22..22..11..22..  IInntteerrnneett

Mehrere Internetdienstleister bieten eine Vielzahl von Zugangsm�glichkeiten zum Internet und reichen von
gro�en Unternehmen wie Telekomunikacja Polska S.A. und NASK zu kleinen lokalen Anbietern. Der Zugang
zum Internet kann auf unterschiedliche Weise zur Verf�gung gestellt werden, sie reichen von �dial-up�,
Kupferkabeln und Fiberverbindungen zu WAP, GPRS (GSM) zu Satelliten- und Radioverbindungen. 

Bis 1999 waren die privaten Kunden angebotenen Internetzug�nge sehr teuer. Seitdem haben viele Un-
ternehmen begonnen, billigere Alternativen anzubieten. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 15 Euro
pro Monat f�r 24h, 128/64 kBit/s, bei 30 Euro pro Monat f�r 24h, 512/128 kBit/s oder bei 55 Euro pro
Monat f�r 24h, 1024/256 kBit/s. Telekomunikacja Polska S.A. f�hrt das Wachstum dieses Marktes an mit
Neostrada, einem auf DSL beruhenden Angebot. 

22..22..11..33..  MMoobbiilleess  TTeelleeffoonniieerreenn

Der Markt f�r Mobiltelefone w�chst seit 1996 explosionsartig. Im vierten Quartal 2003 gibt es in Polen
18,6 Millionen Eigent�mer von Mobiltelefonen. Genutzt werden Mobiltelefone der zweiten Generation
(GSM), wobei Unternehmen bereits damit begonnen haben, die dritte Generation (UMTS) Telefone auf
den Markt zu bringen. Der Wettbewerb ist gro� und vollzieht sich zwischen drei Anbietern: Polska Tele-
fonia Cyfrowa (PTC) mit einem Marktanteil von 35,7%, Polkomtel mit 31,6% und PTK Centertel mit ei-
nem Anteil von 32,7%. Diese drei Unternehmen bieten Dienste �ber drei unabh�ngige Netze: 

 Plus GSM 	 Polkomtel 	 GSM 900, DCS; 

 Era GSM 	 PTC 	 GSM 900, DCS; 

 Idea 	 Centertel 	 GSM 900, DCS. 

�ber 95% des polnischen Territoriums wird von GSM 900, DCS erfasst. Der Umfang der angebotenen
Dienste ist typisch f�r die Anbieter von GSM Anbietern in ganz Europa, wobei die polnischen Anbieter
auf der H�he der Zeit sind. 
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Plus GSM hat die kommerzielle Vermarktung von 3G Diensten angek�ndigt, wobei die geographische
Verf�gbarkeit dieser Dienste auf einige Teile Warschaus begrenzt ist. Era GSM testet ihr 3G Netz. Man
erwartet, da� im Jahre 2005 alle drei Unternehmen beginnen werden, einige 3G Dienste in ausgew�hl-
ten polnischen Gro�st�dten anzubieten. 

22..33..  DDiicchhttee  ddeess  TTeelleekkoommmmuunniikkaattiioonnssnneettzzeess

Ende 2003 verf�gt Polen �ber 321,4 Telefonanschl�sse pro 1 000 Einwohner. Bis 2005 soll sich der An-
teil auf 350 Festanschl�sse pro 1 000 Einwohner erh�hen. 

Etwa 76% der 12,275 Millionen polnischer Telefone befinden sich in St�dten, und nur 24% in l�ndli-
chen Gebieten. Privaten Abonnenten geh�ren etwa 77% der Telefone mit Festnetzanschlu�. 

Die Zahl der Nutzer von Mobiltelefonen belief sich im Jahre 2003 auf 14,8 Millionen. 

22..44..  DDaatteenn��bbeerrttrraagguunnggssssyysstteemmee  uunndd  iihhrree  DDiicchhttee

Telekomunikacja Polska S.A. bietet kleinen und mittleren Unternehmen eine sog. paketf�rmige variable
Daten�bertragung (POLPAK) an. Das entsprechende Netz hat 53 Knoten, bedeckt das ganze Land und
bietet Verbindungen in 140 L�nder. Es ist geeignet f�r Nutzer, die keine st�ndige Verbindung ben�tigen,
sondern nur von Zeit zu Zeit eine Daten�bertragung vornehmen. Das System gliedert Daten in Pakete
und versendet sie mit einer �bertragungsgeschwindigkeit von zwei Megabit pro Sekunde. Das Netz er-
tr�gt Zugangskabel schlechter Qualit�t und garantiert deshalb die Sicherheit der �bermittelten Daten. 

Gr��ere Unternehmen k�nnen POLPAK-T verwenden, das auf dem Rahmenrelay / ATM 	 System beruht.
Seine wichtigsten Eigenschaften sind permanente virtuelle Schaltungen und virtuelle private Netze. Es
eignet sich f�r Unternehmen mit B�ros und Zweigstellen in gro�en polnischen St�dten. Das Netz wurde
1996 gestartet. Heute werden diese Dienste angeboten durch ein Netz, das sich des ATM 	 Systems mit
einer Geschwindigkeit von 155 Mbit/s bedient, w�hrend einige Abschnitte st�dtischer Regionalnetze mit
622 Mbit/s arbeiten. 

NASK ist ein anderes Unternehmen, das Firmennetzverbindungen anbietet unter Verwendung von Rahmen-
relay / ATM 	 Technologie. Das Unternehmen bietet auch entsprechende Netze mit multinationalen F�hig-
keiten und hat k�rzlich einen internationalen IT �bertragungsdienst ins Leben gerufen, der Bandbreiten ga-
rantiert, die direkten weltweiten Zugang zum Internet f�r andere Dienstleister bietet. 

Sehr anspruchsvolle Unternehmen k�nnen unmittelbare Verbindungen zu europ�ischen Netzen herstel-
len (z.B. E-Bone, das durch einige Dienstleister angeboten wird). 
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3. Naturschätze

33..11..  KKoohhllee  uunndd  LLiiggnniitt

Polen verf�gt �ber bemerkenswerte Reserven an Kohle und Lignit. Die vorhandenen Kohlereserven wer-
den auf 44 Milliarden Tonnen gesch�tzt. Die meisten einheimischen Kohleminen befinden sich in Ober-
schlesien, der am meisten industrialisierten Region Polens. 

Der Steinkohleabbau belief sich im Jahre 2003 auf 102,8 Millionen Tonnen und �berstieg damit die ein-
heimische Nachfrage. Ein Teil des �berschusses wurde ausgef�hrt, ein anderer erh�hte die vorhandenen
Vorr�te. 

Die Lignitreserven werden auf etwa 14 Milliarden Tonnen gesch�tzt und befinden sich im allgemeinen
in einer Tiefe von 100 bis 200 Metern, was den Abbau relativ einfach gestaltet. Der Heizwert polnischen
Lignits ist relativ niedrig, auch eignet es sich wirtschaftlich weniger f�r den Transport �ber lange Strek-
ken. Es wird deshalb zumeist von Kohlekraftwerken verwendet, die sich in der N�he der Minen befinden.
Der Lignitabbau belief sich im Jahre 2003 auf 60,9 Millionen Tonnen. 

33..22..  ��ll  uunndd  GGaass

86 �lvorkommen wurden im Jahre 2003 in Polen identifiziert, von denen etwa 70 ausgebeutet wurden. Geo-
logisch dokumentierte Reserven werden auf 13 Millionen Tonnen gesch�tzt und befinden sich meist im s�d-
�stlichen und n�rdlichen Polen. Die Struktur dieser Lagerst�tten und in einigen F�llen ihre Lage mindert die
M�glichkeiten, den Abbau zu erh�hen. Polen ist deshalb gezwungen, �l und �lprodukte einzuf�hren. 754 000
Tonnen �l wurden 2003 gef�rdert, w�hrend sich die Einfuhren auf �ber 18,0 Millionen Tonnen beliefen. 

Verarbeiteter Treibstoff stammt haupts�chlich aus polnischen Raffinerien, da Barrieren logistischer und
zolltechnischer Art f�r die Einfuhr bestehen. Eingef�hrte Erzeugnisse werden in begrenzten Ma�e nahe
der Grenzen mit der Tschechischen Republik und mit Deutschland verwendet. 

Polen f�hrt auch Naturgas ein und deckt durch diese Einfuhren 75% der inl�ndischen Nachfrage. Die ein-
heimische Produktion an nitrifiziertem Naturgas ist unzureichend. 

Gaslagerst�tten werden auf 152,6 km3 gesch�tzt. Die im S�dosten Polens gelegenen gelten als die at-
traktivsten, da dieses Gas �ber einen hohen Heizwert verf�gt. Der Gro�teil des polnischen Gasangebots
wird gegenw�rtig aus Ru�land eingef�hrt. 

33..33..  AAnnddeerree  RRoohhssttooffffee

Polen verf�gt �ber kleine Lagerst�tten von Schwefel, Salz und Kaliumsalz. Gef�rderte Metalle sind u.a.
Kupfer, Zink, Blei und Eisen. 
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KGHM, ein Unternehmen des Kupferbergbaus mit Sitz im s�dwestlichen Polen ist der weltweit dritt-
gr��te Hersteller von Kupfer und wird an der Warschauer und Londoner B�rse gef�hrt. 

Reichlich vorhanden sind Reserven an Kalkstein, Marmor, Dolomit, Kreide, Gips und Quarz. 

33..44..  FFeellddffrr��cchhttee  uunndd  VViieehh

Getreide, Kartoffeln und Zuckerr�ben sind die wichtigsten Feldfr�chte der polnischen Landwirtschaft.
Polen ist ein gro�er Produzent von Apfelkonzentrat, Kohl, Karotten und Roggen. Der Viehbestand wird
auf fast 5,5 Millionen gesch�tzt, die Schweinezucht umfasst etwa 25 Millionen St�ck. 

4. Energiesektor 

Im Jahre 2003 haben polnische Kraftwerke eine Gesamtleistung von 149 TWh erbracht. Die j�hrliche
Elektrizit�tserzeugung bel�uft sich auf 3 700 kWh pro Einwohner. 

Die wichtigsten Rohstoffe, die zur Elektrizit�tserzeugung verwendet werden, sind Kohle und Lignit. Ein
kleiner Prozentsatz der Elektrizit�t wird durch hydroelektrische Werke erzeugt, die sich an den gro�en
Fl�ssen befinden. Polen besitzt keine Atomreaktoren. 

Der Energiesektor, der sich fr�her vollst�ndig im Staatsbesitz befand, wird gegenw�rtig privatisiert.
Dieser Proze� schlie�t Kraftwerke und Elektrizit�tsunternehmen im ganzen Land mit ein.
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�Mehrere Faktoren haben Lafarges Entscheidung, in Polen zu investieren, beeinflusst. Als Transformationsland
hat Polen gro�en Bedarf in Bezug auf Stra�eninfrastruktur, Hausbau und Umweltschutz, wodurch die Investi-
tionsausgaben angeregt und letztlich der Zementverbrauch gesteigert wird. 

Ein anderer wichtiger Faktor ist die hohe Qualit�t der polnischen betrieblichen F�hrungsebene. Die Kom-
petenz, Kreativit�t und das Potential polnischer Manager macht aus diesem Land einen guten Standort
f�r wirtschaftliche Aktivit�t. 

In Bezug auf das Operationsgebiet unseres Unternehmens ist es wichtig, da� Polen ein gro�es und schnell
sich entwickelndes Land ist mit einer konsolidierten und stabilen Position in der Zementindustrie. In erster
Linie aber mu� das bemerkenswerte Entwicklungspotential in vielen Gebieten genannt werden, das Nach-
frage nach unseren Erzeugnissen schafft. Gute geologische Bedingungen und die Verf�gbarkeit von Boden-
sch�tzen begr�nden gute Entwicklungschancen. Zus�tzlich bewerten wir die Entwicklungsperspektiven un-
seres Unternehmens im Lichte des k�rzlichen Beitritts Polens zur EU als sehr g�nstig. 

Lafarge verf�gt �ber eine stabile Marktposition. Wir erg�nzen unser Investitionsprogramm, dessen Ziel
darin liegt, unsere M�glichkeiten an die wachsenden Anforderungen des Marktes anzupassen. Wir pro-
duzieren nach europ�ischen Standards. Unsere Fabriken sind die modernsten Europas in Bezug auf das
Niveau an Emission, Produktionskosten und �kologische Normen und hinsichtlich des Umweltschutzes.
Au�erdem verf�gen wir heute �ber gen�gend Produktionskapazit�t, um den Herausforderungen gerecht
zu werden, die der EU-Beitritt bringen wird. Die Gesamtkosten der Investitionen von Lafarge Cement
Polska S.A. seit 1995 �bersteigen 900 Millionen PLN. Wir hoffen deshalb auf einen Wirtschaftsauf-
schwung, der sich gro�teils verbindet mit der Verf�gbarkeit europ�ischer Strukturfonds. 

Auf lange Sicht darf man erwarten, da� die Gesellschaft beginnen wird, in den Hausbau zu investieren.
Eine gr��ere Bereitschaft dazu wird auch entstehen, wenn Darlehen weiter
verf�gbar sind und unter zunehmend besseren Bedingungen vergeben
werden, wie auch andere Finanzierungsquellen. 

Ich rechne damit, da� Polens Beitritt zur EU die Standards f�r die
Rechtsdurchsetzung hierzulande verbessert und da� die Vorschriften,
insbesondere im Bereich des Handelsrechts, klar und eindeutig werden.

AAnnddrrzzeejj  TTeekkiieell,,  VVoorrssttaannddssvvoorrssiittzzeennddeerr,,  LLaaffaarrggee  CCeemmeenntt  PPoollsskkaa  SS..AA..



5. Industrie

2003 erbrachte die Industrie 21,7% des polnischen Bruttoinlandsprodukts. Der Umsatz der polnischen
Industrie belief sich auf 176,8 Milliarden PLN. Der private Sektor erzeugte 79% der gesamten Industrie-
leistung.

SScchhaauubbiilldd  11..  VVeerr��nnddeerruunnggeenn  ddeerr  vveerrkkaauufftteenn  iinndduussttrriieelllleenn  PPrroodduukkttiioonn  iinn  22000033  ((zzuu  kkoonnssttaanntteenn  PPrreeiisseenn,,  iinn  %%))

Quelle: Zentralamt f�r Statistik (GUS)

Dieses Schaubild, das die Ergebnisse einiger Industrien im Jahre 2003 verdeutlicht, zeigt, da� die verkaufte
Produktion an B�romaschinen und Rechnern, Kraftfahrzeugen, Anh�ngern und Semianh�ngern, Recycling,
Gummi- und Plastikerzeugnissen, Metallerzeugnissen, Chemikalien und chemischen Erzeugnissen, Papier
und Pappe 2003 erheblich h�her lag als 2002. 

6. Tourismus

Polen steht in der Rangliste der am meisten besuchten L�nder der Erde an 13. Stelle. Es zieht in Ost-
mitteleuropa die meisten Besucher an. Mehr als 52,1 Millionen Touristen haben Polen im Jahre 2003
besucht, haupts�chlich aus Deutschland und der Tschechischen Republik. 
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Mehr als 90% der Ausl�nder erreichen Polen auf dem Stra�enweg. Im ersten Quartal 2004 erkl�rten
23,4% der Besucher, da� sie aus touristischen Zwecken nach Polen k�men, 25,7% aus gesch�ftlichen
Gr�nden und 18%, um ihre Familie oder Freunde zu besuchen. 

Polen verf�gt �ber ein reiches kulturelles Erbe und unterschiedliche Landschaften. Bemerkenswerte Orte
sind Warschau (die Hauptstadt), Krakau 	 die fr�here Hauptstadt, Breslau, Danzig, Wieliczka mit seiner
Salzmine und die masurische Seenplatte. Die geographische Verschiedenheit bietet etwas f�r alle touri-
stischen Interessen 	 von sehenswerten Bergketten zu malerischen Seen und dem Meer. 

Polens Ausstattung mit Hotels nimmt zu. 2003 waren 1 155 Hotels in Betrieb. Die Gesamtzahl der Bet-
ten betr�gt etwa 596 500, von denen sich 117 100 in Hotels befinden. Pensionen bieten 12 300 Betten
und Motels �ber 4 900. Fast 52 400 Betten werden durch Ausbildungs- und Erholungszentren angeboten.
Die Gastronomie hat parallel zum Wachstum der Beherbergungsinfrastruktur expandiert. 

7. Einrichtungen des Banken- und Finanzwesens

Das Bankensystem umfasst die Zentralbank (die Nationalbank Polens) und die kommerziellen, Einzelhan-
dels-, ausl�ndischen und Investmentbanken. 

Die Aktivit�ten der Banken in Polen werden beaufsichtigt durch die Kommission f�r die Bankenaufsicht,
eine gesonderte Einrichtung innerhalb der Nationalbank Polens, die unmittelbar deren Pr�sidenten unter-
steht. Diese Kommission erteilt Konzessionen f�r die Aufnahme von Bankgesch�ften und beaufsichtigt
die Banken. 

Zahlkarten sind allgemein in Gebrauch, wobei Schecks zwar verf�gbar sind, aber in Polen nur selten ge-
braucht werden. Die Verwendung von Schecks als gesetzliches Zahlungsmittel in internationalen Trans-
aktionen ist nicht zu empfehlen. 

Darlehensbetr�ge und Darlehenszinsen, die durch Banken gew�hrt werden, h�ngen davon ab, wie die
Bank die Solvenz des Darlehensnehmers und ihr Risiko in Bezug auf die Finanzierung bewertet. Bank for-
dern im allgemeinen die Vorlage eines Gesch�ftsplanes und Einzelheiten �ber die finanzielle Lage des Ver-
tragspartners. Sicherheiten und Bankgarantien werden vor einer Darlehensgew�hrung h�ufig gefordert. 

77..11..  DDiiee  NNaattiioonnaallbbaannkk  PPoolleennss

Die Nationalbank Polens (NBP) ist die Zentralbank der Republik Polen. Sie ist die einzige Einrichtung, die
den Polnischen Zloty emittiert (abgek�rzt z� oder PLN; 1 PLN = 100 groszy) und ist ausschlie�lich berech-
tigt, die Geldpolitik festzulegen und durchzusetzen. Die NBP ist verantwortlich f�r die Preisstabilit�t und
den Wechselkurs des Zloty. Abgesehen von ihrer Rolle als einzige Einrichtung, die zur Ausgabe der polni-
schen W�hrung befugt ist, tritt die Nationalbank auf als Bank des Staates und Bank von Banken auf.
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Die Leitungsgremien der NBP sind der Pr�sident, der Rat f�r Geldpolitik und der Vorstand. Der Rat f�r
Geldpolitik legt die Grunds�tze der Geldpolitik fest, setzt die Zinss�tze fest und bestimmt das Niveau
der Mindestreserven kommerzieller Banken. Der Vorstand ist f�r die Durchsetzung dieser Politik zu-
st�ndig. Er ist unabh�ngig von der polnischen Regierung. 

77..22..  GGeesscchh��ffttssbbaannkkeenn

Gegenw�rtig arbeiten in Polen 60 Gesch�ftsbanken. Zus�tzlich verf�gen 17 ausl�ndische Banken �ber
Vertretungen. Die gro�e Mehrheit der Gesch�ftsbanken wird durch private Gesellschafter kontrolliert.
Die drei Banken im Staatsbesitz sind die PKO Bank Polski S.A. (die in K�rze privatisiert werden soll), die
Bank f�r Landwirtschaft (Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.) und die Bank f�r Nahrungsmittelwirtschaft
(Bank Gospodarki ywno�ciowej S.A.). Ausl�ndische Investoren haben Einflu� auf 45 Banken und ver-
f�gen �ber mehr als 67% der Anteile in diesem Sektor. Der gr��te Anteil ausl�ndischen Kapitals stammt
aus Deutschland (17,1%), gefolgt von Italien (13,4%), den Vereinigten Staaten (8,5%), den Niederlan-
den (7,3%), Belgien (6%) und Irland (5,1%). Der Verm�genswert des polnischen Banksektors bel�uft sich
auf 128,7 Milliarden USD. 

Bemerkenswerte Fortschritte sind in den Gesch�ftsbanken in den vergangenen Jahren erzielt worden.
Polnische Banken haben sich f�r die modernsten L�sungen entschieden und neue Dienstleistungen ein-
gef�hrt, wie z.B. den 24-st�ndigen Zugang zu Bankkonten durch das Internet, sowie Festnetz- und Mo-
biltelefone. Internetbanking entwickelt sich schnell und zieht neue Kunden an, deren Zahl Ende 2003
auf �ber 12 Millionen gesch�tzt wird. 

Im zweiten Quartal 2004 waren 15 900 400 Zahlkarten in Gebrauch, davon 1 563 500 Kreditkarten. So-
wohl Geldautomaten wie kommerzielle Unternehmen akzeptieren die am meisten verbreiteten Kreditkar-
ten (VISA, MasterCard, Diners Club und American Express) und Zahlkarten (VISA Electron und Maestro).
Im zweiten Quartal 2004 gab es etwa 7 800 Geldautomaten in Polen. 

Die Verbesserung der Leistungen von Gesch�ftsbanken hatte auch einen positiven Effekt auf das Niveau
der Dienstleistungen, die Unternehmen angeboten werden. Jedes Unternehmen in Polen mu� �ber ein
Bankkonto verf�gen. Dieses Konto mu� bei den Steuerbeh�rden registriert sein. Die Registrierungsun-
terlagen des Unternehmens m�ssen vorgelegt werden, wenn ein Konto f�r eine juristische Person er-
�ffnet wird. Jedes Bankkonto in Polen ist gegen unberechtigten Zugriff durch das Gesetz �ber Geheim-
haltung und das Vertrauensschutzgesetz gesch�tzt. 

8. Börse und Kapitalmarktregulierung

Gegenw�rtig sind mehr als 200 Unternehmen an der Warschauer B�rse registriert. Die meisten Wert-
papiere und s�mtliche Schatzbriefe und Derivate sind im fortlaufenden Handel notiert. Nur einige we-
nige Wertpapiere werden im Einzelpreisnennsystem gehandelt. 
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Die folgenden Handelssysteme existieren an der Warschauer B�rse: 

 Einzelpreisauktionssystem, 

 laufender Handel, 

 Blockhandel au�erhalb der Gesch�ftszeiten. 

Die Warschauer B�rse handelt mit: 

 Aktien, 

 Obligationen, 

 Bezugsrechten, 

 Terminkontrakten, 

 Optionsscheinen, 

 indexgekoppelten Partizipationsscheinen. 

Die B�rse arbeitet zwischen 9.00 und 16.20 Uhr von Montag bis Freitag. 

Es bestehen auch Warschauer Warenb�rse AG (Warszawska Gie�da Towarowa S.A., WGT S.A.) und ein
Elektronischer Schatzbriefwertpapiermarkt (ETSM), die auf einer �hnlichen Grundlage die NASDAQ ar-
beiten. 

88..11..  SSttrruukkttuurr  ddeerr  WWaarrsscchhaauueerr  BB��rrssee

Die Warschauer B�rse wurde durch das Schatzamt als nichtgewinnorientiere Aktiengesellschaft gegr�n-
det. Oberstes Leitungsgremium der Warschauer B�rse ist die Generalversammlung der Gesellschafter.
Ihre Aufgabe liegt darin, �nderungen der Satzung zu beschlie�en und die Mitglieder des Aufsichtsrats
zu w�hlen. Sie setzt sich zusammen aus Vertretern des Schatzamts, von Banken und Maklerb�ros (den
Gesellschaftern der Warschauer B�rse). 

Der Aufsichtsrat der Warschauer B�rse formuliert deren Verfahrensregeln, kontrolliert den Handel, ak-
zeptiert Wertpapiere zum Handel und gew�hrt und widerruft die Mitgliedschaft in der B�rse. Er besteht
aus 12 Mitgliedern, die durch die Generalversammlung der Gesellschafter ernannt werden. 

Der Vorstand koordiniert das Tagesgesch�ft der Warschauer B�rse, legt die Regeln fest f�r die Einf�h-
rung von Wertpapieren zum Handel und beaufsichtigt die b�rslichen Aktivit�ten von Maklern und Makler-
unternehmen. Der Vorstand besteht aus f�nf Mitgliedern, denen ein von der Generalversammlung der
Gesellschaft f�r drei Jahre gew�hlter Pr�sident vorsitzt. 

88..22..  DDiiee  KKoommmmiissssiioonn  ff��rr  WWeerrttppaappiieerree  uunndd  BB��rrssee

Die Polnische Kommission f�r Wertpapiere und B�rse ist als einzige Beh�rde befugt, �ber die Zulassung
von Wertpapieren zum �ffentlichen Handel zu entscheiden. Ein Unternehmen, das m�chte, da� seine
Anteile oder Obligationen �ffentlich gehandelt werden, ist verpflichtet, ein entsprechendes Verzeichnis
zu erstellen. Es soll enthalten: eine detaillierte Beschreibung Anteile; detaillierte Angaben �ber das Un-
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ternehmen: sein registriertes B�ro, die Art seiner Gesch�ftst�tigkeit, die Struktur der Anteile, den Vor-
stand, den Leitungsstil, Pl�ne f�r die Zukunft, die letzten drei Jahresberichte und den letzten gepr�ften
Jahresbericht. 

Die Kommission f�r Wertpapiere und B�rse stellt sicher, da� das Verzeichnis den besonderen rechtlich
vorgegebenen Bedingungen gen�gt und erteilt die Genehmigung, die Anteile zu handeln. Auch GDRs
und ADRs setzen, um gehandelt werden zu k�nnen, eine Genehmigung der Kommission voraus. Die
Kommission ist auch f�r die Aufsicht �ber die Aktivit�ten von Maklerunternehmen zust�ndig und erteilt
Genehmigungen f�r verschiedene Arten von Makleraktivit�t. 

Besondere Anforderungen m�ssen erf�llt werden, um unterschiedliche Stimmenquoten auf der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter zu erreichen: 

 5%, 10%, 25%, 50% und 75% 	 zwingende Mitteilung an die Kommission und das Unternehmen

selbst, innerhalb von vier Tagen, nachdem diese Grenze �berschritten wurde oder nachdem der Ver-
pflichtete von dieser �nderung erfahren hat oder h�tte erfahren k�nnen bei Anwendung angemes-
sener Sorgfalt; 


 25%, 33% und 50% 	 zwingende Mitteilung an die Kommission von der Absicht, diese Grenzen zu
�berschreiten, und Erhalt einer entsprechenden Genehmigung. 

Ein Investor, der Anteile erworben hat, die ihm mehr als 50% der Stimmen auf der Generalversammlung
eines Unternehmens einr�umen, ist verpflichtet, ein Angebot zu unterbreiten, auch die verbleibenden An-
teile an dem Unternehmen zu erwerben, oder dazu, soviele Anteile zu ver�u�ern, da� sein Stimmrecht
wieder auf unter 50% der Stimmen in der Generalversammlung sinkt. Der angebotene Preis darf nicht
niedriger liegen als der durchschnittliche Anteilspreis w�hrend der letzten sechs Monate. 

Wer gegen diese Vorschriften verst��t, mu� mit einer Geldstrafe von bis zu einer Million PLN rechnen. 

Ausl�ndische Investoren sind generell berechtigt, ihren gesamten Gewinn zu transferieren. Kapitalgewinne
k�nnen au�erdem ins Ausland �bertragen werden, ohne da� eine besondere Genehmigung erforderlich ist. 

Ausl�ndische Investoren unterliegen allgemein denselben Vorschriften wie polnische Investoren. 

88..33..  FFoonnddss  ff��rr  RRiissiikkookkaappiittaall  ((vveennttuurree--KKaappiittaall))  

Mit Risikokapital zusammenh�ngende Aktivit�ten werden durch Investmentfonds, Beratungsunterneh-
men, Investmentbanken, zu Finanzunternehmen geh�rende Sonderfonds und zuletzt auch durch Unter-
nehmen aus dem IT-Sektor betrieben. 

Die meisten davon sind ausl�ndische Unternehmen oder Unternehmen mit einem ausl�ndischen Teil-
haber. Dies liegt am Mangel an Geld und Erfahrung mit dieser Art von Aktivit�t auf dem inl�ndischen
Markt. Die meisten mit Hilfe dieses Kapitals gegr�ndeten Unternehmen arbeiten im Bereich der Infor-
mationstechnologie und der Medien. 
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9. Ausbildung

99..11..  AAuussbbiilldduunnggssssyysstteemm  

Beginnend mit der Vorschule, der Grundschule und der Sekundarstufe I erreichen polnische Sch�ler die
Sekundarstufe II. Polnisch ist Unterrichtssprache an polnischen Schulen. In Polen gibt es staatliche und
private Bildungseinrichtungen, letztere erst seit 1990. Im schulpflichtigen Alter besuchen aber fast alle
Sch�ler staatliche Schulen (99%). Private Schulen ben�tigen eine Genehmigung des Ministeriums f�r
Bildung und Sport. Eine private Schule wird, nachdem sie Rechtsf�higkeit erlangt hat, durch das Ministe-
rium registriert. In gr��eren St�dten gibt es auch internationale Schulen mit englischer oder anderer Un-
terrichtssprache. 

99..11..11..  VVoorrsscchhuulleenn

Die erste Stufe im Erziehungssystem ist die Vorschulausbildung f�r Kinder im Alter zwischen drei und sechs.
Sechsj�hrige Kinder haben ein Recht auf eine einj�hrige Ausbildung im Rahmen der sogenannten �nullten
Klasse�, die auf die Grundschule vorbereitet. 97,7% der Sechsj�hrigen wurden im Schuljahr 2002/03 in die-
ser Form ausgebildet. Ab dem Schuljahr 2004/05 ist sie f�r Sechsj�hrige zwingend vorgeschrieben. 

99..11..22..  OObblliiggaattoorriisscchhee  GGaannzzttaaggsssscchhuulleenn

Die Schulpflicht erstreckt sich in Polen auf zwei Arten von Schulen: die Grundschule und die Sekundarstufe I.
Die Grundschule dauert sechs Jahre und erfasst die Sch�ler im Alter zwischen sieben und dreizehn. Die Se-
kundarstufe I dauert drei Jahre f�r Sch�ler im Alter zwischen 13 und 16. Entsprechendes Alter ist die einzige
Voraussetzung f�r die Zulassung zur Grundschule, f�r die Zulassung zur Sekundarstufe I demgegen�ber das
Abgangszeugnis der Grundschule. Es gilt das Wohnortprinzip: Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder bei der
n�chstgelegenen Schule anzumelden. Das Schuljahr gliedert sich in zwei Halbjahre und umfasst etwa 185
Tage zwischen September und Juni. Im allgemeinen gilt die F�nftagewoche. Die durch die Sch�ler erworbe-
nen Kenntnisse und F�higkeiten werden von den Lehrern durch schriftliche und m�ndliche Pr�fungen �ber-
pr�ft. Sch�ler, deren Ergebnisse unbefriedigend sind, m�ssen ein Schuljahr wiederholen. 

Ein neues System externer Pr�fung der Sch�ler am Ende von Grundschule und Sekundarstufe I wurde in
Polen beginnend mit dem Schuljahr 2001/02 eingef�hrt. Die Sch�ler nehmen im Alter von 13 nach dem
Ende der sechsj�hrigen Grundschule an einer obligatorischen Pr�fung teil, die n�chste findet nach dem
Ende der dreij�hrigen Sekundarstufe I im Alter von 16 Jahren statt. Die Ergebnisse werden ins Zeugnis
der Sekundarstufe I �bernommen. 

99..11..33..  SSeekkuunnddaarrssttuuffee  IIII  uunndd  wweeiitteerrff��hhrreennddee  AAuussbbiilldduunngg

Gegenw�rtig bestehen in Polen die folgenden Schularten: allgemeine Sekundarstufe II (liceum og�lno-
kszta�c�ce) f�r Sch�ler im Alter zwischen 16 und 19; spezialisierte Sekundarstufe II (liceum profilowane)
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f�r Sch�ler ebenfalls zwischen 16 und 19; Fachschulen (technikum) f�r Sch�ler zwischen 16 und 20 und
Berufsschulen (zasadnicza szko�a zawodowa) f�r Sch�ler zwischen 16 und 18-19. Die Zulassung zu einer
dieser Schulen setzt das Abschlu�zeugnis der Sekundarstufe I voraus. 

Au�erdem wurden zwei erg�nzende Schulformen geschaffen f�r diejenigen, die die zwei bis dreij�hrigen
Berufsbasisschulen abgeschlossen haben: die Erg�nzende Sekundarstufe II (uzupe�niaj�ce liceum og�lno-
kszta�c�ce) mit Sch�lern zwischen 18-19 und 20-21 und die Facherg�nzungsschulen (technikum uzupe�-
niaj�ce) f�r Sch�ler zwischen 18-19 und 21-22. 

Sch�ler, die die allgemeine Sekundarstufe II beendet haben, k�nnen ihre Ausbildung im Alter zwischen
19 und 21 in weiterf�hrenden Schulen erg�nzen (szko�a policealna). 

Nach dem Abschlu� dieser Ausbildungsstufe f�hren alle genannten Schulen (mit Ausnahme der Berufs-
schulen) eine Abschlu�pr�fung durch (das Baccalaureat). Eine neue, vollst�ndig externe Pr�fung wird in
Polen ab dem Schuljahr 2004/05 angewendet. Das Zeugnis des Baccalaureats ist erforderlich bei der Be-
werbung f�r eine Teilnahme an der h�heren Ausbildung. Berufsschulen erteilen ein Schulabschlusszeugnis
(das seinen Inhabern erlaubt, sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen). Postsekund�re Schulen (szko�y policealne)
bereiten ihre Sch�ler ebenfalls auf das Berufsleben vor. Nach dem Abschlu� dieser Schulen k�nnen die
Sch�ler die Bezeichnung �Techniker� (technik) oder eine gleichwertige berufliche Bezeichnung f�hren. 

Geplant ist die Einf�hrung einer externen standardisierten beruflichen Pr�fung nach dem Ende der zwei-
bis dreij�hrigen Berufsschulen. 

99..11..44..  HH��hheerree  AAuussbbiilldduunngg

In Polen existieren h�here Berufskurse (wy�sze studia zawodowe), erg�nzende Magisterstudien (uzupe�-
niaj�ce studia magisterskie) und einheitliche Magisterstudien (jednolite studia magisterskie). Die Zulas-
sung kann zus�tzlich abh�ngen von den Ergebnissen von Eingangspr�fungen oder eines Gespr�chs. In den
meisten F�llen entscheiden die Einrichtungen der h�heren Ausbildung selber �ber die Aufnahmebedingun-
gen. Nach dem Abschlu� einer drei- oder vierj�hrigen nichtuniversit�ren h�heren Berufsausbildung (wy-
�sza szko�a zawodowa) erhalten die Studenten ein Diplom �ber ihre berufliche Qualifizierung und den
Titel eines �bachelors� (licencjat) oder Ingenieurs. Sie k�nnen dann entweder sich dem Arbeitsmarkt zuwen-
den oder ihre Studien in einer zweij�hrigen Magisterausbildung fortsetzen. Nach dem Abschlu� dieser
einheitlichen Magisterausbildung, die zwischen viereinhalb und sechs Jahre dauert, erteilen Universit�ten
und sonstige Einrichtungen der h�heren Ausbildung ein entsprechendes Diplom. Graduierte erhalten
den Titel eines Magisters, Magisters der Erziehung, der K�nste, der Ingenieurwissenschaft, der Archite-
ktur, oder den eines Doktors, eines zahn�rztlichen oder tier�rztlichen Doktors 	 abh�ngig von der Art
der Ausbildung. Graduierte mit solchen Abschl�ssen k�nnen sich um Promotionsstudien bewerben.
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TTaabbeellllee  99..  SSttuuddeenntteenn  aann  hh��hheerreenn  AAuussbbiilldduunnggsseeiinnrriicchhttuunnggeenn  ((22000033//22000044))  

Quelle: Zentralamt f�r Statistik, Statistisches Jahrbuch f�r Polen 2004
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TTaabbeellllee  1100..  GGrraadduuiieerrttee  aann  hh��hheerreenn  AAuussbbiilldduunnggsseeiinnrriicchhttuunnggeenn  ((22000033//22000044))

Quelle: Zentralamt f�r Statistik, Statistisches Jahrbuch f�r Polen 2004

99..11..55..  PPrroommoottiioonnssssttuuddiieenn

Das Gesetz �ber akademische Titel und Abschl�sse regelt die Zuerkennung akademischer Titel und Ab-
schl�sse und legt folgende akademische Titel (in aufsteigender Reihenfolge) fest: 

 den akademischen Abschlu� des Doktors (doktor) eines bestimmten akademischen Gegenstands in-

nerhalb einer bestimmten akademischen Disziplin, 

 den akademischen Abschlu� der Habilitation (doktor habilitowany) eines bestimmten akademischen

Gegenstands innerhalb einer bestimmten akademischen Disziplin, 

 den Titel des Professors (profesor) eines bestimmten akademischen Gegenstands. 

Der Titel �Professor� wird durch den Pr�sidenten der Republik Polen verliehen, nachdem eine Zentrale
Kommission in Beantwortung der Anfrage eines akademischen Gremiums �ber das Vorliegen hinrei-
chender akademischer Bef�higung zur Verleihung dieses Titels entschieden hat. 
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99..22..  SSppeezziiaallaauussbbiilldduunngg

Die Spezialausbildung ist ein wesentlicher Bestandteil des polnischen Ausbildungssystems. Die meisten
Kinder mit besonderen Ausbildungsbed�rfnissen werden an Spezialschulen oder in besonderen Klassen
der allgemeinen Schulen unterrichtet (1,8% aller Sch�ler im schulpflichtigen Alter). Sch�ler k�nnen in
die allgemeinen Schulen aufgenommen werden, wenn die Gremien, die f�r die Feststellung von Art und
Grad der Behinderung eine positive Empfehlung dazu abgeben und / oder wenn die Eltern des Kindes
einen entsprechenden Wunsch �u�ern. 

99..33..  LLeehhrreerr

Lehrer in Polen m�ssen �ber einen Ausbildungsabschlu� verf�gen. Das Niveau ihrer Ausbildung h�ngt
vom Niveau der Schule ab, in der sie unterrichten m�chten. Beispielsweise m�ssen Lehrer, um an einer
Grundschule oder der Sekundarstufe I unterrichten zu k�nnen, im Besitz einer Bachelor- oder Magister-
abschlusses sein. In Schulen der Sekundarstufe II oder in weiterf�hrenden Schulen ist ein Magisterabschlu�
erforderlich. Zus�tzlich mu� jeder Lehrer p�dagogisch ausgebildet sein. 

Im Studienjahr 2003/04 waren mehr als 1,8 Millionen Studenten an den h�heren oder terti�ren Ausbil-
dungseinrichtungen Polens eingeschrieben. 52,9% aller Neunzehn- bis vierundzwanzigj�hrigen sind Stu-
denten. �ber ein Drittel aller Studenten studiert an privaten Ausbildungseinrichtungen. Es gab mehr als
877 400 Vollzeitstudenten und fast 960 000 Teilnehmer an Abend- und Teilzeitkursen. 366 100 Gradu-
ierte haben im Jahr 2003 ihr Studium an einer von 400 Einrichtungen der terti�ren Ausbildung abge-
schlossen. 

31,5% der Einrichtungen der h�heren Ausbildung befinden sich gegenw�rtig im Staatsbesitz, 3,5%
im Besitz religi�ser Organisationen. Polen verf�gt �ber 17 Universit�ten, 22 Technische Universit�ten,
93 Wirtschaftsschulen, 10 Medizinische Akademien und neun Landwirtschaftsschulen. 

Die wichtigsten Zentren terti�rer Ausbildung sind in Warschau, Krakau, Posen, Lodz, Thorn, Stettin
und Breslau. 

99..44..  EEiinnrriicchhttuunnggeenn  ddeerr  WWiisssseennsscchhaafftt  uunndd  FFoorrsscchhuunngg  ((RR&&DD))  

Das Staatliche Komitee f�r Wissenschaftliche Forschung (Komitet Bada� Naukowych, KBN) ist die wich-
tigste staatliche Beh�rde im Bereich der Wissenschaftspolitik. Das Komitee plant die staatliche Wissen-
schaftspolitik, legt die Richtung wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung fest und schl�gt den j�hr-
lichen Haushalt f�r die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung vor. 

Zu den wissenschaftlichen Einrichtungen geh�ren auch diejenigen der terti�ren Ausbildung, Forschungs-
und Entwicklungseinrichtungen, die dem Rat des Forschungs- und Entwicklungsinstituts unterstehen,
internationale polnische Forschungsreinrichtungen sowie die Polnische Akademie der Wissenschaften. 
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Die Polnische Akademie der Wissenschaften (Polska Akademia Nauk, PAN) ist eine staatliche wissen-
schaftliche Einrichtung, die die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und wissenschaftlichen
Einrichtungen koordiniert. Die Komitees der Akademie sind selbstverwaltete Einheiten, die ihre jewei-
ligen wissenschaftlichen Disziplinen vertreten. Aktivit�ten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Berei-
chen werden durch spezialisierte Einrichtungen geleitet, wie beispielsweise durch die Institute f�r Physik,
f�r Genetik und Tierzucht, f�r Mathematik oder f�r L�ndliche und Landwirtschaftliche Entwicklung. 

10. Humankapital

1100..11..  BBeesscchh��ffttiigguunngg  uunndd  AArrbbeeiittsskkrr��ffttee

Polens wirtschaftlich aktiver Bev�lkerungsteil im Alter von mindestens 15 z�hlte im Jahre 2003 16,9 Mil-
lionen Personen. Dies entspricht einem Anteil von 44,6% der Bev�lkerung. 13,6% befanden sich in Ange-
stelltenverh�ltnissen, und von diesen waren 70,2% im Privatsektor besch�ftigt. 

SScchhaauubbiilldd  22..  BBeesscchh��ffttiigguunngg  nnaacchh  SSeekkttoorreenn,,  22000033

Quelle: Zentralamt f�r Statistik (GUS) 
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1100..22..  AArrbbeeiittsslloossiiggkkeeiitt

Gem�� offiziellen Statistiken waren Ende Juli 2004 3 042 400 Menschen als arbeitslos registriert, da-
von 52,81% Frauen. Die Arbeitslosenquote lag danach bei 19,3% der wirtschaftlich aktiven Bev�lke-
rung. Die h�chste Quote von 29,4% wurde in der Woiwodschaft Ermland 	 Masuren (Warmi�sko-
-Mazurskie) registriert, die niedrigsten in der Woiwodschaft Kleinpolen (Ma�opolskie) mit 15,4% und
in der Woiwodschaft Masowien (Mazowieckie) mit 15,1%. Fast 41,3% der Arbeitslosen leben in l�nd-
lichen Gebieten. 

1100..33..  GGeehh��lltteerr

Das durchschnittliche monatliche Bruttogehalt polnischer Staatsb�rger belief sich im letzten Quartal
2003 auf 2 276,84 PLN. Die Sektoren mit den h�chsten monatlichen Bruttogeh�ltern (in PLN) ergeben
sich aus folgender Tabelle: 

TTaabbeellllee  1111..  SSeekkttoorreenn  mmiitt  ddeenn  hh��cchhsstteenn  BBrruuttttoommoonnaattssggeehh��lltteerrnn,,  iinn  PPLLNN

Quelle: Zentralamt f�r Statistik (GUS) 

In folgenden Sektoren werden die niedrigsten Bruttomonatsgeh�lter verdient (in PLN): 

TTaabbeellllee  1122..  SSeekkttoorreenn  mmiitt  ddeenn  nniieeddrriiggsstteenn  BBrruuttttoommoonnaattssggeehh��lltteerrnn,,  iinn  PPLLNN

Quelle: Zentralamt f�r Statistik (GUS) 
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TTaabbeellllee  1133..  DDuurrcchhsscchhnniittttlliicchheess  mmoonnaattlliicchheess  BBrruuttttooggeehhaalltt

Quelle: Zentralamt f�r Statistik (GUS) 

11. Grundlegende makroökonomische Kennziffern

Das wirtschaftliche Wachstum Polens (6,9% im ersten Quartal 2004) liegt erheblich h�her als das in der
Eurozone (1,3%) und als das durchschnittliche Wachstum der 25 EU-Mitgliedstaaten (1,6%). Das Wachs-
tum der polnischen Wirtschaft wurde zu einem erheblichen Teil durch Exportwachstum, industrielle Pro-
duktion und Investitionen angetrieben. Die Besch�ftigung nimmt langsam zu. Detailliertere Angaben
�ber einzelne Indikatoren werden im folgenden dargestellt. 

1111..11..  BBrruuttttooiinnllaannddsspprroodduukktt

Die polnische Wirtschaft hat in der Mitte und am Ende der 1990er Jahre stark expandiert. Nach einer Ver-
langsamung, die haupts�chlich weltwirtschaftlichen Bedingungen geschuldet war, hat sie die in der zwei-
ten H�lfte der 1990er Jahre erreichte Wachstumsgeschwindigkeit wieder aufgenommen. Wirtschafts-
wissenschaftler sagen eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 5,5% f�r 2004 und 4,5% f�r 2005
voraus. 

Das BIP nahm im ersten Quartal 2004 um 6,9% zu, im zweiten Quartal betrug das Wachstum 6,1%. Die
Wirtschaft wuchs damit im ersten Halbjahr um 6,5%. Damit steht Polen in Hinblick auf das Wachstum
des BIP nicht nur an der Spitze der Europ�ischen Union, sondern auch mittel- und osteurop�ischen L�n-
der. 
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SScchhaauubbiilldd  33..  WWaacchhssttuumm  ddeess  BBrruuttttooiinnllaannddsspprroodduukkttss  iinn  ddeenn  JJaahhrreenn  11999933--22000055  ((iinn  PPrroozzeenntt))

Quelle: Amtliche polnische Statistiken, Vorhersage der Economist Intelligence Unit (EIU)

SScchhaauubbiilldd  44..  WWaacchhssttuumm  ddeess  BBrruuttttooiinnllaannddsspprroodduukkttss  iimm  eerrsstteenn  QQuuaarrttaall  22000044

Quelle: The Economist, Juli 2004



Polens Wirtschaft geh�rte im ersten Quartal 2004 im Vergleich mit anderen europ�ischen L�ndern zu
den am schnellsten wachsenden. Das polnische Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen wurde 2003
auf 207 Milliarden USD gesch�tzt (das entspricht 5 400 USD pro Kopf). In Kaufkraftparit�ten sind dies
10 900 USD pro Kopf gegen�ber 4 400 USD im Jahre 1990. 

SScchhaauubbiilldd  55..  BBrruuttttooiinnllaannddsspprroodduukktt  iinn  BBiilllliioonneenn  UUSSDD

Quelle: EIU, 2004

1111..22..  VVeerrbbrraauucchheerrpprreeiissiinnddeexx

Der Verbraucherpreisindex ist seit dem Beginn der Transformationsphase gefallen. Die durchschnittliche
j�hrliche Inflation belief sich 2003 auf 0,8% (1,9% im Jahre 2002). Nach der Vorhersage der Economist
Intelligence Unit (EIU) wird der Verbraucherpreisindex 2004 ein Niveau von 2,0% erreichen. 

SScchhaauubbiilldd  66..  DDuurrcchhsscchhnniittttlliicchhee  IInnffllaattiioonn  iinn  ddeenn  JJaahhrreenn  11999977--22000033

Quelle: Amtliche polnische Statistiken
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TTaabbeellllee  1144..  VVeerrbbrraauucchheerrpprreeiissiinnddeexx  ((%%))  

Quelle: Amtliche polnische Statistiken

Im Juli 2004 betrug die Inflation (auf das Vorjahr bezogen) 4,6%, was sich zur�ckf�hren l��t auf das
h�here Wachstum der Kennziffern in den Einzelmonaten von 2004 im Vergleich mit dem Vorjahr. 

1111..33..  AAuu��eennhhaannddeell

Die polnischen Einfuhren haben 2003 ein Niveau von 68 Milliarden USD erreicht, die Ausfuhren be-
liefen sich auf 53,6 Milliarden USD. Im Vergleich zu 2002 hatten die Ausfuhren um 31% zugenom-
men, die Einfuhren um 23%. Seit 2000 steigen die Ausfuhren schneller als die Einfuhren wegen der
verbesserten Wettbewerbsf�higkeit polnischer Waren und des nur begrenzten Anstiegs des einhei-
mischen Verbrauchs. 

Polen handelt in erster Linie mit Industriel�ndern, auf sie entfallen 74,8% aller ausgef�hrten Waren. Der
Handel mit der EU belief sich 2003 auf 68,7% der gesamten polnischen Ausfuhren und 61,7% der pol-
nischen Einfuhren. Deutschland ist Polens wichtigster Handelspartner; der Handel mit Deutschland erfa�t
32,3% der polnischen Ausfuhren und 24,4% der Einfuhren. 2003 steigerte Polen seine Ausfuhren v.a.
nach Schweden, Italien, die Tschechische Republik, die Ukraine, Frankreich, Gro�britannien und die Nie-
derlande. Verst�rkte Einfuhren finden statt aus China, der Tschechischen Republik, Italien, Frankreich
und Deutschland. Waren, die an die 10 wichtigsten Handelspartner geliefert werden, machen 70,2%
der polnischen Ausfuhren aus. 
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TTaabbeellllee  1155..  WWiicchhttiiggssttee  AAbbnneehhmmeerr  ppoollnniisscchheerr  AAuussffuuhhrreenn  22000033

Quelle: Amtliche polnische Statistiken

SScchhaauubbiilldd  77..  WWiicchhttiiggssttee  EExxppoorrttppaarrttnneerr  PPoolleennss  iimm  JJaahhrr  22000033  ((iinn  PPrroozzeenntt))

Quelle: Amtliche polnische Statistiken
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SScchhaauubbiilldd  88..  WWiicchhttiiggssttee  IImmppoorrttppaarrttnneerr  PPoolleennss  iimm  JJaahhrr  22000033  ((iinn  PPrroozzeenntt))

Quelle: Amtliche polnische Statistiken

TTaabbeellllee  1166..  WWeecchhsseellkkuurrssee  

Quelle: Nationalbank Polens

1111..44..  KKoosstteenn

Nach einer durch die Polnische Agentur f�r Information und Ausl�ndische Investitionen AG (PAIiIZ) durch-
gef�hrten Umfrage werden unter den Gr�nden, die Investoren f�r ihr Engagement in Polen anf�hren,
am h�ufigsten die Kosten und die M�glichkeit der Kostenreduktion genannt (85,3% bzw. 80,5% der
Antworten). Die Kosten wirtschaftlicher T�tigkeit liegen in Polen erheblich niedriger als in Westeuropa. 

Aus dem Schaubild ergibt sich das Wachstum der durchschnittlichen nominalen Geh�lter in Polen, der
Slowakei, Tschechischen Republik und Ungarn in den Jahren zwischen 2000 und 2003. Es enth�lt auch
Prognosen �ber die Entwicklung in den kommenden f�nf Jahren.
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SScchhaauubbiilldd  99..  LL��hhnnee  iinn  PPoolleenn  wwaacchhsseenn  llaannggssaammeerr  aallss  iinn  aannddeerreenn  oosstt--  uunndd  mmiitttteelleeuurroopp��iisscchheenn  LL��nnddeerrnn

Quelle: EIU

1111..44..11..  AArrbbeeiittsskkoosstteenn

Nach der Umfrage der PAIiIZ lag die Hauptursache f�r fast 90% der Investoren daf�r, Polen zu w�hlen,
in den niedrigen Arbeitskosten. Seit 2001 sind die Geh�lter in Polen wegen der hohen Arbeitslosigkeit
nur sehr langsam gestiegen. Infolgedessen liegt das Gehaltsniveau in der Tschechischen Republik und Un-
garn nun h�her als in Polen. Das durchschnittliche monatliche Gehalt im Industriesektor lag im Februar
2004 in Polen bei 490 Euro. Nach Cushman & Wakefield Healey & Baker Cities Monitor nahm Warschau
in Bezug auf die Arbeitskosten in Europa den Spitzenplatz ein. 
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TTaabbeellllee  1177..  AArrbbeeiittsskkoosstteenn  iinn  eeuurroopp��iisscchheenn  GGrroo��sstt��ddtteenn

*Die Ergebnisziffer ergbit sich aus der Zahl der Nennungen als beste, zweitbeste und drittbeste Stadt. 

Quelle: European Cities Monitor 2003, Cushman & Wakefield Healey & Baker 

1111..44..22..  LLeebbeennsshhaallttuunnggsskkoosstteenn

Die Lebensbedingungen in Polen entsprechen dem Standard der Europ�ischen Union. Positiv unterschei-
den sie sich durch die geringeren Lebenshaltungskosten. Nach einer Untersuchung der Economist Intelli-
gence Unit (EUI) belaufen sich die Lebenshaltungskosten in Polen, die Faktoren wie Einzelhandelspreise
von Haushaltsg�tern, Pflegemitteln, Kleidung, Unterhaltung und Transport umfassen, auf 76% der von
Berlin, 59% der von London und Oslo, 68% der von Wien und 65% der von Washington. 

Ratgeber f�r Unternehmer

122



SScchhaauubbiilldd  1100..  PPrreeiissnniivveeaauu  vvoonn  NNaahhrruunnggssmmiitttteellnn,,  GGeettrr��nnkkeenn  uunndd  TTaabbaakk  ��bbeerr  ddaass  ggeessaammttee  JJaahhrr  22000033

Quelle: Eurosat, 2004

Die soziale Struktur in Polen n�hert sich allm�hlich derjenigen westeurop�ischer L�nder an. Von 13 Mil-
lionen Haushalten sind 3,3 Millionen Einpersonenhaushalte, ein Verh�ltnis, das bis vor kurzem kennzeich-
nend war f�r L�nder wie Frankreich, Skandinavien oder Gro�britannien. Die Klasse der alleinlebenden,
jungen, gut ausgebildeten und finanziell unabh�ngigen Menschen, die aufstiegsorientiert sind und ehr-
geizig, steigt in Polen an 	 und spiegelt damit ein in Westeuropa vorhandenes Muster. 
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1111..44..33..  IImmmmoobbiilliieenn

Die Durchschnittskosten f�r die Erstellung eines Quadratmeters B�rofl�che in Polen belaufen sich auf ei-
nen Betrag zwischen 750 und 1 150 Euro (nach den Ergebnissen von EC Harris). Ein gro�es Industrie-
werk kann zu Quadratmeterpreisen zwischen 150 und 300 Euro gebaut werden. Die B�roraummiete in
gro�en St�dten von Warschau, Krakau, Breslau oder Posen kostet zwischen 10 und 30 Euro/qm/Monat.
Die Durchschnittskosten f�r den Kauf einer Wohnung betragen etwa 350 Euro/qm und unterscheiden
sich von Region zu Region. Der Preis f�r einen Quadratmeter Land liegt zwischen 4,50 und 20 Euro. 

1111..44..44..  EEnneerrggiiee

In Polen liegt der Durchschnittspreis f�r Energie in der Industrie bei weniger als 30 USD/1 GJ. Die nach-
stehende Tabelle zeigt einen Preisvergleich zwischen einigen EU-Mitgliedsl�ndern. 

TTaabbeellllee  1188..  EEnneerrggiieepprreeiissee  ((eeiinnsscchhll..  UUmmssaattzzsstteeuueerr))  iinn  UUSSDD//GGJJ,,  DDeezzeemmbbeerr  22000033  

Quelle: Energiemarktagentur (Agencja Rynku Energii, ARE)
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�Die Schl�sselinvestitionen von BP in Polen haben in den 1990er Jahren stattgefunden. Exakt in dem
Zeitpunkt, in dem die grundlegenden politischen Umgestaltungen und die Bewegung in Richtung Markt-
wirtschaft mit Bestandteilen wie freier Markt und Wettbewerb, entschied sich BP f�r die Errichtung eines
Netzes von Tankstellen und investierte in Bereichen wie fl�ssiges Propangas, Asphaltherstellung und Han-
del mit Schmiermitteln und Chemikalien. Beeinflusst wurde dieses ausgreifende Engagement des Unter-
nehmens in Polen durch: Polens Lage an den wichtigen Transportverbindungen Mitteleuropas, die Erwar-
tung einer schnellen Entwicklung der polnischen Wirtschaft und schlie�lich den Umstand, da� die Infrastruk-
tur einen erheblichen R�ckstand aufwies und also Nachholbedarf bestand. Selbstverst�ndlich wurde auch
die Existenz eines gro�en Verbrauchermarktes von fast 40 Millionen Einwohnern in die Erw�gungen mit
einbezogen. Eine wesentliche Rolle spielte die Entscheidung der Regierung f�r Kommerzialisierung und
Privatisierung des Treibstoffsektors, die auf die Entwicklung eines wettbewerbsf�higen Treibstoffmarktes
abzielte.

Aus unserem Blickwinkel war Polens Lage in der Mitte wichtiger Transportrouten in diesem Teil Europas,
und die sich daraus ableitende hohe Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen von ent-
scheidender Bedeutung. Paradoxerweise waren die R�ckst�nde in einigen Gebieten wie der Stra�en-
infrastruktur und der relativ kleinen Zahl von Autos pro Einwohner f�r uns vielversprechend f�r die Zu-
kunft. Gewi� hochgradig bedeutsam ist auch die Verf�gbarkeit qualifizierter, gut ausgebildeter Arbeits-
kr�fte, aufgrund derer Polen einige Dienstleistungszentren beherbergt, die den Bedarf von BP in anderen
L�ndern decken.

Wir erwarten, da� der Beitritt Polens zur Europ�ischen Union zu einer entscheidenden Beschleunigung
wirtschaftlichen Wachstums f�hrt und damit zu einer steigenden Nachfrage nach unseren Treibstoffen
und anderen Erzeugnissen und Dienstleistungen. In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen wer-
den, da� der gleichzeitige Beitritt der baltischen Staaten zur Europ�ischen Union, der dazu f�hren wird,
da� ein erheblicher Anteil ihrer Exporte in die langj�hrigen Mitgliedstaaten der EU auf der Stra�e durch
Polen gefahren wird, auch von Bedeutung ist.

Dar�berhinaus gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt der Mitgliedschaft in der EU: Wir erwarten,
da� die Harmonisierung der polnischen Gesetzgebung mit der der EU und die entschieden gr��ere
Stabilit�t und Vorhersehbarkeit der Gesetzgebung sich f�r Unternehmen g�nstig auswirkt, und da�
Br�ssel auch eine effizientere Funktionsweise staatlicher Verwaltung durchsetzen wird, insbesondere
derjenigen Institutionen, die zur Durchsetzung des Rechts berufen sind, wie der Gerichte. Der positive
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Einflu� des Beitritts in Richtung auf eine Reduzierung der Schwarzarbeit ist auf dem Treibstoffmarkt und
insbesondere auf dem Markt von Fl�ssiggas schon sp�rbar. Wir erwarten auch, da� die Lage sich in die-
sem Bereich verbessern wird und da� die ungerechtfertigte Stellung einzelner Unternehmen auf Kosten
des Wettbewerbs nicht l�nger stattfinden wird, insbesondere in Hinblick auf neue Vorschriften im Bereich
des Verbraucherschutzes.

Zusammengefasst: Polen ist als Mitglied der Europ�ischen Union, in der die Nachfrage nach Treibstoff
st�ndig zunimmt, ein wichtiger Markt f�r BP. Wir wollen fortfahren, in den polnischen Markt zu inve-
stieren in einer Geschwindigkeit, die uns an der Spitze der Treibstoffunternehmen in Polen h�lt.�

WWoojjcciieecchh  HHeeyyddeell,,  VVoorrssttaannddssvvoorrssiittzzeenneeddeerr,,  BBPP  PPoollsskkaa



12. Polen im internationalen Umfeld 

1122..11..  PPoolleenn  iinn  ddeerr  EEuurroopp��iisscchheenn  UUnniioonn

Polens geopolitische Lage legt es nahe, da� sich das Land aktiv an internationalen politischen Organisa-
tionen beteiligt. Seit 1991 ist Polen Mitglied des Europarats, der Mitteleurop�ischen Initiative, der Vise-
grad-Gruppe und des Nordatlantischen Kooperationsrates. 1993 wurde es assoziiertes Mitglied der Euro-
p�ischen Union. 1998 �bernahm Polen den Vorsitz in der Organisation f�r Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) und wurde 1999 Mitglied der NATO. 

Die z�gige wirtschaftliche Entwicklung des Landes erhielt eine Best�tigung im Beitritt Polens zur Welt-
handelsorganisation (WTO) 1995 und zur Organisation f�r Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwik-
klung (OECD) 1996. 1992 war Polen als Gr�ndungsmitglied der Mitteleurop�ischen Freihandelsverein-
barung (CEFTA). 

Am 19. September 1989 unterzeichnete Polen ein Abkommen �ber Handel und wirtschaftliche Zusam-
menarbeit mit der Europ�ischen Union. Das Assoziierungsabkommen wurde am 16. Dezember 1994
unterzeichnet. Zehn Jahre nach Stellung des Antrags auf Mitgliedschaft und sechs Jahre nach dem Be-
ginn der Beitrittsverhandlungen trat Polen am 1. Mai 1994 der Europ�ischen Union bei. 

1122..11..11..  PPoolleennss  SStteelllluunngg  iinn  ddeerr  EEuurroopp��iisscchheenn  UUnniioonn

Der Beitrittsvertrag wurde am 16. April 2003 in Athen unterzeichnet. Das Beitrittsreferendum fand in
Polen am 7. und 8. Juni 2003 statt. 77,45% der Polen entschieden sich f�r die Mitgliedschaft in der EU,
bei einer Beteiligung von 58,85%. 

Am 1. Mai 2004 fand die Erweiterung der EU von 15 auf 25 Mitglieder statt. Die zehn neuen Mitglieder
brachten zu den bisherigen 378 Millionen Einwohnern 75 Millionen weitere hinzu. Heute z�hlt die EU 25
Mitgliedstaaten: Belgien, D�nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Gro�bri-
tannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, �sterreich, Polen, Portugal, Schwe-
den, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern. 

Die Erweiterung bedeutet eine gro�e Chance f�r die Europ�ische Union. Mit der Ausnahme von Malta
und Zypern sind die neuen Mitgliedsl�nder fr�her kommunistische Staaten, die kaum �ber ein Jahrzehnt
Erfahrung in der Marktwirtschaft und in kapitalistischer Freiheit verf�gen. Dies ist nicht allein ein bemer-
kenswerter Umstand in der Geschichte der EU, aber auch in der Geschichte Polens. 

1122..11..22..  BBeeiittrriittttsskkrriitteerriieenn

Polen hat sich Vorbereitungen unterzogen, um die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Krite-
rien der Mitgliedschaft in der EU zu erf�llen. Polen hat die Gesetzgebung der EU, der sich auf mehr als
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20 000 verschiedene Vertr�ge, Vorschriften und Verordnungen erstreckt, die durch die Europ�ischen
Institutionen einschlie�lich des Europ�ischen Gerichtshofs verabschiedet worden waren, in eigene Ge-
setzgebung umgesetzt. 

In wirtschaftlicher Hinsicht sind von den polnischen Beh�rden umfassende Reformanstrengungen unter-
nommen worden, um die Wirtschaft umzugestalten. Die rechtlichen Beitrittskriterien beziehen sich auf
die Umsetzung und Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts (�Aquis communautaire�). Polen hat diesen
�Aquis� in hohem Ma�e umgesetzt. Weite Bereiche der Steuergesetzgebung werden davon erfasst, ob-
wohl die neuen Mitgliedstaaten nach wie vor die direkte Besteuerung und die Bestimmung der Steuer-
s�tze kontrollieren. Investoren in den neuen Mitgliedstaaten bieten sich nun erhebliche Herausforderun-
gen und M�glichkeiten. 

Wegen der Harmonisierung der polnischen Rechts mit den Standards der Europ�ischen Union und der
zunehmend umfassenden Integration in die europ�ische Wirtschaft ist Polen zu einem noch attraktiveren
Standort f�r ausl�ndische Investoren geworden. 

1122..11..33..  IInnnneerrggeemmeeiinnsscchhaaffttlliicchheerr  HHaannddeell

Die EU ist der wichtigste Handelspartner Polens. Der innergemeinschaftliche Handel bel�uft sich auf et-
wa 70% des polnischen Au�enhandels. Das Handelsvolumen zwischen Polen und den anderen EU-Mit-
gliedsl�nden betrug im Jahre 2003 60 Milliarden Euro. Im selben Jahr gingen 68,7% der polnischen Aus-
fuhr in EU-Staaten, 61,7% der Einfuhren kamen von dort. Sieben der wichtigsten zehn Handelspartner
Polens liegen in der Europ�ischen Union. Deutschland lag 2003 an erster Stelle mit einem Exportanteil
von 32,3% und einem Importanteil von 24,3%. 

1122..11..44..  FFiinnaannzziieellllee  UUnntteerrsstt��ttzzuunngg

Als Mitgliedstaat der EU wird Polen k�nftig einen Beitrag zum allgemeinen Haushalt der EU leisten, aber
zugleich Transfers erhalten, insbesondere solche unter dem Gemeinsamen Agrarpolitik und der Struk-
turpolitik. 

Polen wird seinen Beitrag zum allgemeinen EU-Haushalt vollst�ndig entrichten, d.h. 6 Milliarden Euro
2004 	 2006. Die erste monatliche Zahlung erfolgte am 4. Mai 2004. Zus�tzlich wird Polen einen Beitrag
leisten m�ssen zu den einzelnen Sonderhaushalten. Alle diese Betr�ge werden die H�he der Nachfrage
des �ffentlichen Sektors reduzieren, der durch den polnischen Staatshaushalt finanziert wird. Zur glei-
chen Zeit ist Polen Adressat finanzieller Zuwendungen durch die Europ�ische Union. Der allgemeine
Haushalt der EU sieht vor, da� die Leistungen an Polen 19,3 Milliarden Euro f�r 2004 	 2006 erreichen
k�nnen, w�hrend die polnischen Zahlungen sich auf 13,5 Milliarden Euro belaufen k�nnen. 

Seit dem 1. Mai 2004 kommt Polen f�r Zuwendungen aus dem Strukturfonds in Betracht. Das vorran-
gige Ziel dieses Fonds liegt darin, Hilfe zu leisten in der �berwindung von Entwicklungsunterschieden ver-
schiedener Regionen, um den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu st�rken.
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Der Beitrittsvertrag bestimmte die m�glichen Verpflichtungen gegen�ber Polen aus der Strukturpolitik
auf 11,4 Milliarden Euro (einschlie�lich 7,6 Milliarden Euro aus Strukturfonds und 3,7 Milliarden Euro
aus dem Koh�sionsfonds). Derartige Zahlungen werden bis 2009 stattfinden (2010 im Fall des Koh�-
sionsfonds). Polen wurden au�erdem zus�tzliche 280 Millionen Euro f�r den Zeitraum 2004 	 2006 ge-
w�hrt f�r die Anpassung an die Schengener Standards bez�glich der Kontrolle der Au�engrenzen (Ost-
grenze und internationale Flugh�fen). 

W�hrend des Zeitraums 2004 	 2006 profitiert das gesamte Gebiet Polens nach dem Ziel 1 	 Standard
von den Strukturfonds durch sieben Entwicklungsprogramme. Das Gesamtziel liegt darin, eine wissens-
basierte, durch Unternehmergeist angetriebene Wirtschaft zu f�rdern, um schnelles und nachhaltiges wirt-
schaftliches Wachstum als Mittel zur �berwindung der gro�en Herausforderungen der Arbeitslosigkeit
zu beg�nstigen und um einen besseren sozialen Zusammenhalts zu gew�hrleisten. 

Investitionen werden vorrangig in vier Bereichen konzentriert: Wachstum und Besch�ftigung im priva-
ten Sektor, Humanressourcen, mit Wirtschaftswachstum und Lebensqualit�t verbundene Infrastruktur,
Verbesserung der regionalen Entwicklungsbedingungen einschlie�lich der landwirtschaftlichen Ent-
wicklung. 

Die Programme, die zur Umsetzung dieser Strategie entworfen wurden, sind die folgenden: 

UUnntteerrnneehhmmeerriisscchhee  WWeettttbbeewweerrbbssff��hhiiggkkeeiitt

Erste Priorit�t haben eine wissensbasierte Wirtschaft und die industrielle Umwelt, sie sollen der polni-
schen Industrie Zugang geben zu Information, zu Forschung und Entwicklung, technologischer Innova-
tion, sollen Gel�nde verbessern und wiederherstellen, wo Firmen ihre T�tigkeit aufnehmen, und sollen
den Zugang zu Kapital f�r kleine und mittlere Unternehmen verbessern. Zweitens soll direkte Unter-
st�tzung an Unternehmen, insbesondere im Fall neuer Aktivit�ten und von KMU die Unternehmen auf
den internationalen M�rkten wettbewerbsf�higer machen und gr��ere Besch�ftigungsm�glichkeiten
er�ffnen. 

HHuummaannrreessssoouurrcceenn

Zun�chst soll das allgemeine Besch�ftigungsniveau durch einen aktiven Arbeitsmarkt und eine sozial
aktive Politik verbessert werden: Verhinderung von Arbeitslosigkeit, berufliche Integration junger Men-
schen, der Langzeitarbeitslosen, benachteiligten Gruppen und Frauen. Die Modernisierung der �ffen-
tlichen Arbeitsvermittlung wird hier ein Schl�sselelement sein. Die zweite Priorit�t liegt darin, eine wissens-
basierte Gesellschaft zu schaffen durch Verbesserung des Zugangs zu einem besseren Ausbildungsniveau
und dadurch, da� ein Schwerpunkt gelegt wird auf gleiche M�glichkeiten und auf die Bed�rfnisse von
Unternehmen angesichts von Marktver�nderungen. St�ndige Ausbildung, Fernunterricht, Zusammen-
arbeit zwischen Universit�ten und Unternehmen, verbessertes Verwaltungshandeln etc. werden ermutigt. 
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TTrraannssppoorrtt

Die gleichm��ige Entwicklung verschiedener Transportmittel wird es erm�glichen, wettbewerbsf�hige
Alternativen zum Stra�entransport zu f�rdern und den Umweltschutz zu verbessern. Ein Aspekt wird
darin bestehen, auf die dringende Notwendigkeit einzugehen, das Bahnnetz zu modernisieren, auch
werden Seeh�fen von Ma�nahmen zur F�rderung multimodalen Transports profitieren. 

Die zweite Priorit�t liegt darin, die Sicherheit des Stra�enverkehrs zu verbessern 	 die Qualit�t der Auto-
bahnen, der st�dtischen Ringstra�en und des Verkehrsmanagements 	 und darin, ihn durch k�rzere Fahrt-
zeiten und umfassendere Netzwerke effizienter zu machen. Das entsprechende �Transport�- Programm
soll die Projekte des Koh�sionsfonds erg�nzen. 

EErrnn��hhrruunnggsssseekkttoorr  uunndd  ll��nnddlliicchhee  EEnnttwwiicckklluunngg

Die urspr�ngliche Priorit�t findet Anwendung auf Ver�nderungen in der prim�ren landwirtschaftlichen
Erzeugung und Verarbeitung: Investitionen in lebensf�hige H�fe, Unterst�tzung f�r junge Landwirte
bei der Niederlassung, Anpassung des Futtersektors an die europ�ischen Standards, Ausbildung, land-
wirtschaftliche Beratungsdienstleistung etc. Die zweite Priorit�t liegt in der nachhaltigen Entwicklung
der l�ndlichen Gebiete durch Ma�nahmen, die auf landwirtschaftliche erneute Parzellierung, die Ver-
waltung landwirtschaftlichen Wassers, die Diversifizierung wirtschaftlicher T�tigkeiten, die landwirt-
schaftliche Erneuerung, die kollektive Ausstattung, das kulturelle und nat�rliche Erbe etc. gerichtet
sind. Unterst�tzung wird auch �rtlichen, durch LEADER+ inspirierten Initiativen zugutekommen und
dem Wiederaufbau von Forsten, die durch Naturkatastrophen verw�stet wurden. 

FFiisscchheerreeiiwweesseenn

Hier bestehen vier Priorit�ten: die Anpassung der Fischerei an die Fischreserven; die Erneuerung und
Modernisierung der Fischereiflotte; der Schutz der Wasserressourcen, die Entwicklung einer Aquakultur,
Verbesserungen der Hafeneinrichtungen, der Verarbeitung und der Vermarktungsaktivit�ten sowie der
Produktqualit�t; und schlie�lich Unterst�tzung f�r kleine K�stenfischer, arbeitslose Fischer und Produ-
zentengruppen etc. 

IInntteeggrriieerrttee  RReeggiioonnaallpprrooggrraammmmee

Die Aufgabe besteht darin, Bedingungen zu schaffen f�r nachhaltige regionale Wettbewerbsf�higkeit
in jeder der 16 Woiwodschaften durch Verwirklichung von drei Priorit�ten: Entwicklung und Moderni-
sierung der Infrastruktur, die zur regionalen Wettbewerbsf�higkeit beitr�gt (technische Infrastruktur,
Entwicklungszentren f�r Unternehmertum, regionaler Transport, Umwelt, soziale Infrastruktur in den
Bereichen Gesundheit, h�here Ausbildung und Tourismus); Verbesserung der Humanressourcen, um die
spezifischen Bed�rfnisse der regionalen Arbeitsm�rkte zu befriedigen, durch Studienbeihilfen und Un-
terst�tzung f�r Landwirte, die der Landwirtschaft den R�cken kehren, f�r Arbeiter, die von Restruktu-
rierung betroffen sind, Unternehmer etc.; �rtliche Entwicklung in den am meisten zur�ckgebliebenen
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Gegenden (einschlie�lich sich in Krisen befindlicher st�dtischer Regionen) durch Unterst�tzung unter-
schiedlicher �rtlicher Infrastrukturen, Kleinunternehmen, des Baus oder der Modernisierung von Erziehungs-
einrichtungen, touristischen und kulturellen Projekten etc. 

KKoohh��ssiioonnssffoonnddss

Neben dem Strukturfonds erh�lt Polen zus�tzliche Unterst�tzung aus dem Koh�sionsfonds zugunsten
von Infrastrukturprojekten im den Bereichen Umwelt (Trinkwasser, Abwasser, Wasserreserven, Abfall)
und Transport (Stra�en, Eisenbahn, Flugh�fen, Wasserstra�en). 

1122..22..  PPoolleenn  iimm  GGeemmeeiinnssaammeenn  MMaarrkktt

Mit dem Beitritt zur EU ist Polen Teil des Gemeinsamen Marktes geworden, d.h. es nimmt am freien
Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Menschen und Kapital teil. 

1122..22..11..  FFrreeiizz��ggiiggkkeeiitt

Die folgenden Personen sind berechtigt, das Gebiet der Mitgliedstaaten durch blo�es Vorzeigen eines
Personalausweises oder Passes zu betreten und zu verlassen, ohne da� sie ein Visum oder �hnliches
ben�tigen: 

 Staatsangeh�rige eines Mitgliedstaates, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen oder dies beab-

sichtigen, um dort als Selbst�ndige aktiv zu werden, oder die in diesem Staat Dienstleistungen er-
bringen wollen, 


 Staatsangeh�rige von Mitgliedstaaten, die als Empf�nger von Dienstleistungen sich in einen anderen
Mitgliedstaat begeben wollen, 


 Ehegatten und Kinder im Alter von unter 21 Jahren solcher Personen ungeachtet ihrer Staatsange-
h�rigkeit, 


 Verwandte auf- oder absteigender Linie solcher Personen und der Ehegatten solcher Personen, falls
die Verwandten von diesen Personen abh�ngen, ungeachtet ihrer Nationalit�t. 

In Hinblick auf den Grundsatz des freien Personenverkehrs erstreckt sich der �Aquis communautaire�
auf vier Gebiete: 
1. Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen 	 die Europ�ische Gemeinschaft strebt danach,

Hindernisse f�r die Aus�bung regulierter Berufe zu beseitigen, indem sie von dem Grundsatz ausgeht,
da� jemand, der in einem Mitgliedstaat voll qualifiziert f�r die Aus�bung eines regulierten Berufs ist,
berechtigt sein soll, diesen �berall in der Europ�ischen Gemeinschaft auszu�ben; 

2. B�rgerrechte 	 die das Wahlrecht (d.h. das Recht aller B�rger der EU, aktiv am politischen Leben der
EU durch europ�ische und kommunale Wahlen teilzunehmen) und das Wohnrecht (urspr�nglich nur
f�r Arbeiter gedacht, aber anschlie�end auch auf nichtaktive Personen ausgedehnt) einschlie�en; 

3. Freier Warenverkehr 	 in diesem Zusammenhang sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, sicherzustellen,
da� alle ihre Vorschriften, insbesondere solche, die sich auf Kriterien der Staatsb�rgerschaft;
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Wohnsitznahme oder sprachlicher F�higkeiten beziehen, in voller �bereinstimmung stehen mit dem
�Aquis communautaire�;

4. Koordination der Sozialversicherungssysteme 	 die durch EU-Verordnungen geregelt werden, die unmit-
telbar in den Mitgliedstaaten Anwendung finden. Der Grundsatz dieser Koordination besteht darin,
da� diejenigen, die ihr Recht auf freien Personenverkehr in der Europ�ischen Gemeinschaft wahrneh-
men, in Hinblick auf ihre soziale Sicherung daf�r nicht bestraft werden sollen. 

Die Freiz�gigkeit von Arbeitern, die ein grundlegender Bestandteil des freien Verkehrs von Personen und
des Binnenmarkts ist, erlaubt es Angeh�rigen eines Mitgliedstaates, in einem anderen zu den gleichen
Bedingungen wie die dortigen Staatsangeh�rigen zu arbeiten. 

Nichtsdestotrotz wurde infolge der Erweiterung der EU am 1. Mai 2004 die Freiz�gigkeit von Arbeitern
aus, in die und zwischen den neuen Mitgliedstaaten begrenzt. Die Kernkomponenten der �bergangs-
vereinbarung, die sich auf die Freiz�gigkeit von Arbeitern aus Polen in die alten Mitgliedstaaten bezieht,
beruht auf dem Schema 2+3+2: 

 W�hrend einer ersten Zweijahresperiode m�ssen die alten Mitgliedstaaten ihr nationales Recht oder

eventuelle bilaterale Abkommen anwenden, die sie mit den neuen Mitgliedstaaten unter Gemeinschafts-
recht geschlossen haben. Dies hei�t, da� in den meisten F�llen Arbeiter aus den Neumitgliedern nach
wie vor eine Arbeitsgenehmigung ben�tigen, um Zugang zum Arbeitsmarkt der Altmitglieder zu fin-
den;


 Die neuen Mitgliedstaaten k�nnen im Gegenzug entsprechende Beschr�nkungen f�r Arbeiter derje-
nigen EU-15-Staaten einf�hren, die solche Ma�nahmen ergriffen haben; 


 2006 wird die Kommission einen Bericht erstellen, anhand dessen der Rat die Funktionsweise der
�bergangsregelungen �berpr�fen will. Jedes Mitgliedsland der EU-15 hat der Kommission Mitteilung
zu machen von seiner Absicht, Gemeinschaftsrecht und den Grundsatz der Freiz�gigkeit von Arbeitern
vollst�ndig anzuwenden oder die einschr�nkenden Ma�nahmen f�r maximal drei weitere Jahre auf-
rechtzuerhalten; 


 2009 werden die EU-15-L�nder nur noch in der Lage sein, die Einschr�nkungen f�r weitere zwei Jahre
auszudehnen, wenn sie gr��ere Br�che auf ihren Arbeitsm�rkten oder eine entsprechende Gefahr er-
kennen; 


 Das Ende der siebenj�hrigen �bergangsfrist wird die vollst�ndige Freiz�gigkeit f�r Arbeiter bringen, die
Staatsangeh�rige eines EU-Mitgliedslandes sind. 

1122..22..22..  FFrreeiieerr  KKaappiittaallvveerrkkeehhrr

Der freie Kapitalverkehr ist eine der Begr�ndungen des Gemeinsamen Marktes. Art. 56 des EG 	 Vertrags
verbietet jede Einschr�nkung im Kapitalverkehr zwischen Mitgliedstaaten. Diese Vorschrift findet unmittel-
bare Anwendung, so da� in allen Mitgliedstaaten freier Kapital- und Zahlungsverkehr herrscht. 

Der freie Kapitalverkehr erstreckt sich auf Zahlungen und Geldtransfers �ber Staatsgrenzen und auch auf
sonstige Transaktionen, die die �bertragung des Eigentums an Verm�gen und Verbindlichkeiten erlauben
(wie Investitionen in Unternehmen oder in Immobilien oder Portfolios). Insbesondere gestattet er die freie
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�bertragung von Gewinnen von einem Land ins andere und das Recht, Verm�gensgegenst�nde und
Finanzverm�gen im Ausland ohne Beschr�nkung zu erwerben. 

Polen wurden zwei �bergangsperioden einger�umt f�r die Aufrechterhaltung seiner nationalen Ge-
setzgebung in Bezug auf den Erwerb von Immobilien: 

 eine f�nfj�hrige �bergangsfrist f�r den Erwerb von Zweith�usern durch Ausl�nder, 

 eine zw�lfj�hrige �bergangsfrist f�r den Erwerb von land- und forstwirtschaftlichen Fl�chen. 

1122..22..33..  FFrreeiieerr  WWaarreennvveerrkkeehhrr

Die Art. 28 bis 30 des EG-Vertrags begr�nden das Prinzip des freien Warenverkehrs. Die Mitgliedstaaten
d�rfen keine Beschr�nkungen f�r den Handel in Bereichen einf�hren, die der gemeinschaftlichen Har-
monisierung nicht unterworfen waren, au�er unter besonderen Umst�nden. Waren, die legal auf dem
Markt eines Mitgliedstaates verkauft werden k�nnen, k�nnen dies auch in jedem anderen Mitgliedstaat.
Deshalb haben die Beh�rden des Bestimmungsstaates die Standards anzuerkennen, denen die Ware in
ihrem Herkunftsland entspricht: dies wird als Prinzip der gegenseitigen Anerkennung bezeichnet. 

Ma�nahmen wurden ergriffen, die solche Aspekte regeln bzw. Sorge tragen f�r ihr Vorhandensein wie
grundlegende technische Standards, Produktzertifizierung und metrologische Definitionen, um den
freien Warenverkehr innerhalb der EU sicherzustellen. Da es Waren gibt, f�r die harmonisierte Standards
durch Verordnungen, Richtlinien etc. eingef�hrt wurden, und solche, bei denen es keine harmonisierten
Standards gibt, wird der �Aquis communantaire� in Hinblick auf den freien Warenverkehr gew�hnlich
gegliedert in harmonisierte und nichtharmonisierte Gebiete. 

In �bereinstimmung mit der sog. Goldenen Regel der europ�ischen Gesetzgebung findet der Grundsatz
vom freien Warenverkehr dann Anwendung, wenn es keine spezifische Harmonisierungsregelung in dem
betreffenden Gebiet gibt. Das neue Verfahren im europ�ischen Produktrecht beruht auf dem Grundsatz
der Selbstzertifizierung und der Annahme von �bereinstimmung mit den harmonisierten Standards. 

Das alte Verfahren findet noch auf bestimmte Produktgruppen Anwendung (z.B. pharmazeutische Pro-
dukte, Nahrungsmittel und Automobile). 

Die Europ�ische Union hat zwei �bergangsregelungen in Bezug auf Polen akzeptiert: 
1 .die Erneuerung der Gestattung zur Vermarktung pharmazeutischer Produkte bis zum 31. Dezember 2008,
2. die G�ltigkeit von Genehmigungen f�r medizinische Hilfsmittel, die nach polnischer Gesetzgebung bis

zum 31. Dezember 2005 erteilt werden. 

Waren, die die Binnengrenzen der Gemeinschaft �berqueren, unterliegen seit dem 1. Januar 1993 kei-
nen Kontrollen mehr. 

Freier Warenverkehr in der Gemeinschaft setzt voraus: 

 das Verbot, Z�lle und Geb�hren gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten zu erheben, 
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 die Verabschiedung eines gemeinsamen Zollsatzes zwischen den Mitgliedstaaten und Drittl�ndern, 

 das Verbot jeder mengenm��igen Beschr�nkungen oder von Ma�nahmen mit gleicher Wirkung, 

 das Verbot von Diskriminierung durch staatliche Monopole. 

Diese allgemeinen Regeln finden auf alle Waren Anwendung und werden hinsichtlich einzelner Waren
durch besondere Regelungen �berlagert, deren Transport, Kontrolle oder Vermarktung (aus unterschie-
dlichen Gr�nden) spezifischen Verfahren unterliegt. 

Die meisten der Sonderregelungen betreffen landwirtschaftliche Erzeugnisse (Vieh, Fleisch, Pflanzen und
Saatgut etc.), so nach wie vor die Notwendigkeit besteht, die tierische, pflanzliche und menschliche Ge-
sundheit zu sch�tzen. Im allgemeinen unterliegen landwirtschaftliche Erzeugnisse noch den gemeinsa-
men Marktordnungen, die 1992 reformiert wurden, um s�mtliche Vorschriften abzuschaffen, die Grenz-
kontrollen voraussetzten (f�r Milch, Getreide, raffinierten Zucker etc.). 

Die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen setzt voraus, da� die Au�engrenzen verl�ss-
lich und in �gemeinschaftlichem Geiste� verwaltet werden. Beamte, die dort Kontrollen durch-
f�hren, m�ssen zugunsten aller nationalen Beh�rden handeln und im Interesse aller Unternehmen
und Verbraucher in der Gemeinschaft. 1994 schuf der gemeinschaftliche Zollkodex einen gemein-
samen rechtlichen Rahmen f�r Grenzkontrollen, erg�nzt durch besondere Ma�nahmen in den Be-
reichen Veterin�rmedizin und Pflanzengesundheit, Kultursch�tze, pharmazeutische Produkte und
Psychotropmittel, internationaler Handel mit gef�hrdeten Arten und den Kampf gegen F�lschungen. 

1122..22..44..  FFrreeiieerr  VVeerrkkeehhrr  vvoonn  DDiieennssttlleeiissttuunnggeenn

Nach den Vorschriften des Europ�ischen Abkommens �ber den Verkehr von Dienstleistungen zwischen
der Gemeinschaft und Polen werden alle Parteien allm�hlich rechtliche L�sungen einf�hren, die es
Unternehmen aus Polen oder der Gemeinschaft erlauben, Dienstleistungen zu erbringen, ohne Unter-
nehmen im Empf�ngerstaat gr�nden zu m�ssen. 

Mit dem Ende der �bergangsperiode (2004) beh�lt Polen das Recht, seine Interessen wahrzunehmen im
Bereich des Kaufs von nationalem Verm�gen, das der Privatisierung unterliegt. Die wichtigsten Bereiche,
die gesch�tzt werden sollen, sind: 

 Eigentum, Nutzung, Verkauf und Pacht von Immobilien, 

 �bertragungsvertr�ge und Dienstleistungen im Handel mit Immobilien sowie mit Bodensch�tzen und

verwandte Aktivit�ten, 

 rechtliche Dienstleistungen. 

Die Vor- und Nachteile von Polens Beitritt zur EU in Hinblick auf Dienstleistungen (Transport, Tourismus,
Bankwesen, Verteilung, Kommunikation u.a.) schlie�en die folgenden Aspekte mit ein: 

 Polens Mitgliedschaft in der EU wird die Wettbewerbsf�higkeit polnischer Dienstleister g�nstig be-

einflussen;

 Sektoren der polnischen Wirtschaft, die gegenw�rtig gegen den freien Wettbewerb gesch�tzt sind
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(Telekommunikation, Bankwesen, Versicherungsdienstleistungen, Lufttransport) werden dem inter-
nationalen Wettbewerb gegen�ber ge�ffnet werden m�ssen. Einheimische Unternehmen, die finan-
ziell schwach sind, werden eventuell durch ausl�ndische Wettbewerber aus dem Markt gedr�ngt, 


 Zugang polnischer Dienstleistungsunternehmen zum Dienstleistungsmarkt der EU (z.B. Ausfuhr von
Bauleistungen, der bisher begrenzt ist) wird die M�glichkeit schaffen, die relativen Kostenvorteile pol-
nischer Unternehmen (wegen geringerer Arbeitskosten) auch im Bereich beruflicher Dienstleistungen zur
Geltung zu bringen. 

Jeder Mitgliedstaat wird den Angeh�rigen anderer Mitgliedstaaten das Recht auf dauerhafte Niederlassung
einr�umen, die sich auf deren Gebiet niederlassen wollen, um dort Aktivit�ten als Selbst�ndige aufzuneh-
men, wenn die Beschr�nkungen dieser Aktivit�ten abgeschafft sind. Zu diesem Zweck wird eine �Aufent-
haltserlaubnis f�r den Angeh�rigen eines Mitgliedstaates der EU� herausgegeben. 

1122..33..  PPoolleenn  uunndd  ddiiee  WW��hhrruunnggssuunniioonn

Polen ist nicht Mitglied der Wirtschafts- und W�hrungsunion (WWU). Polens Beitritt zur Europ�ischen
Union �ffnet aber den Weg, mit den Vorbereitungen f�r eine Teilnahme an der Eurozone zu beginnen,
die die n�chste Stufe wirtschaftlicher Integration ist. Der genaue Zeitpunkt f�r die Einf�hrung des Euro
ist noch offen. 

Mitgliedschaft in der WWU h�ngt ab von der Erf�llung der sog. Maastrichtkriterien wirtschaftlicher Kon-
vergenz und einer anschlie�enden wenigstens zweij�hrigen Teilnahme am Wechselkursmechanismus.
Die Maastrichtkriterien beinhalten haushaltsrechtliche Kriterien, die auf das allgemeine Staatsdefizit und
die �ffentlichen Schulden Anwendung finden, sowie monet�re Kriterien, die sich auf Preisstabilit�t, das
Niveau der langfristigen Zinsen und die Stabilit�t des Wechselkurses beziehen. Diese Konvergenzkriterien
sind nicht nur ein formelles Erfordernis f�r die Teilnahme Polens an der Eurozone, sondern auch die
Grundlage f�r eine gesunde makro�konomische Haltung, die Bedingungen f�r langfristiges wirtschaftliches
Wachstum schafft. Folglich �ffnet die Erf�llung der Kriterien sowohl den Weg zum Euro wie auch zu
wirtschaftlichem Wachstum. 

Polen hat die Kriterien zur Inflation, den langfristigen Zinss�tzen und der Staatsverschuldung im Novem-
ber 2003 erf�llt. Die Erf�llung des allgemeinen staatlichen Defizitkriteriums setzt die Umsetzung umfas-
sender Reformen der �ffentlichen Ausgaben und eine gr��ere Effektivit�t im Umgang mit �ffentlichen
Finanzen voraus. Das Wechselkurskriterium kann erst erf�llt werden, wenn Polen dem Wechselkursme-
chanismus II beigetreten ist. Die Erf�llung dieses Kriteriums h�ngt ab von der Durchsetzung einer glaub-
w�rdigen makro�konomischen Politik

Eine Entscheidung dar�ber, Polen als Mitglied der gemeinsamen W�hrung zu akzeptieren, wird durch
den ECOFIN 	 Rat getroffen werden und wird abh�ngen vom Abschlu� sog. Konvergenzberichte, die
durch die Europ�ische Kommission und die Europ�ische Zentralbank vorbereitet werden. Diese Berichte
werden eine Bewertung des Niveaus enthalten, in dem die polnische Wirtschaft f�r eine Mitgliedschaft
in der W�hrungsunion bereit sein wird. 
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Eine Teilnahme an der WWU kann die folgenden Konsequenzen f�r Polen haben:

 eine Reduzierung der Kosten wirtschaftlichen Austausches als Ergebnis einer Verwendung des Euro

in allen Transaktionen, 

 eine Kostenreduzierung in der internen finanziellen Verwaltung von Unternehmen, 

 eine Reduzierung der Abh�ngigkeit von Wechselkursen sowie der Kosten f�r die Vornahme gesch�ft-

licher Aktivit�ten und derjenigen im Niveau einschl�giger Reserven, 

 eine Reduzierung des Zinsniveaus, 

 eine St�rkung makro�konomischer Stabilit�t wegen der Einhaltung strengerer Disziplin aufgrund der

neuen monet�ren Institutionen,

 eine Zunahme an Stabilit�t wegen einer Verbesserung der Herstellungsbedingungen. 

Nach einem Beitritt zur WWU k�nnen polnische Hersteller, Investoren, Exporteure und Importeure die
Kosten einer Absicherung gegen Wechselkursschwankungen einsparen, und sie werden nicht l�nger
dem Austauschrisiko ausgesetzt sein. KMU werden g�nstigeren Zugang zu Informationsquellen �ber
Marktbedingungen und Entwicklungsm�glichkeiten erhalten. 

B�rger werden ihr Einkommen in Euro ausgezahlt bekommen, wodurch sie in die Lage versetzt werden,
in Polen und im Ausland ohne die Kosten eines W�hrungsumtausches Zahlungen vorzunehmen. 

Die Stadien im Fortschritt Polens in Richtung auf eine Mitgliedschaft in der WWU ergeben sich aus einer
Brosch�re mit dem Titel �Euro 2006�. Sie befasst sich mit den Schwierigkeiten und Themen, die mit Po-
lens k�nftiger Teilnahme an der Eurozone zusammenh�ngen. 

1122..44..  AAnnddeerree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  OOrrggaanniissaattiioonneenn

1122..44..11..  PPoolleenn  iinn  ddeerr  OOEECCDD

Die Organisation f�r Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wurde durch die �bereinkunft von
Paris vom 14. Dezember 1960 gegr�ndet. Die OECD verbindet 30 Mitgliedstaaten und h�lt Beziehungen
aufrecht zu 70 anderen L�ndern, um Demokratie und Marktwirtschaft zu f�rdern. 

Die OECD ist in erster Linie eine koordinierende und meinungsbildende Organisation, die ein Forum f�r
den Austausch von Informationen und Erfahrung bietet, und auch ein Zentrum der Forschung an den
Wirtschaften der Mitgliedsl�nder. Sie ist auch ein wichtiges Forum f�r die Diskussion �ber wirtschaftliche
und soziale Fragen und wird h�ufig durch die Vereinten Nationen, die WTO und die G7 konsultiert. 

Polen hat im Juni 1991 einen Vertragsentwurf mit der OECD vereinbart und wurde offiziell am 22. No-
vember 1996 Mitglied. 

Mitgliedschaft in der OECD erm�glicht es Polen, leichteren Zugang zu g�nstigen Kreditbedingungen zu
erhalten, die durch internationale Finanzinstitutionen gew�hrt werden. Polen hat auch unbegrenzten Zu-
gang zu den Informationen in den zahlreichen Datenbanken der Organisation, einschlie�lich Ver�ffent-
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lichungen und Statistiken. Die elektronische Datenbasis der OECD enth�lt eine gro�e Menge an Infor-
mationen einschlie�lich �konomischer Analysen zu jedem Mitgliedsland, die �ffentlich zug�nglich sind. 

Polen kann auch profitieren von gemeinsamen Programmen, die durch die OECD in Zusammenarbeit
mit Organisationen wie Sigma aufgelegt werden, durch die Europ�ische Union finanziert werden und
die Unterst�tzung bieten f�r die Verbesserung im Regierungssystem und in der F�hrung mittel- und
osteurop�ischer L�nder. Zus�tzlich kann Polen als Mitglied der OECD an Umweltaktionsprogramm f�r
Mittel- und Osteuropa (EAP) teilnehmen. 

1122..44..22..  WWeelltthhaannddeellssoorrggaanniissaattiioonn  ((WWTTOO))  

Die WTO wurde am 1. Januar 1995 gegr�ndet. Sie ist eine internationale Organisation, die 147 L�nder
vereint.

Das wichtigste Ziel der Politik der WTO liegt darin, als H�ter der Vertr�ge und Handelsabkommen zu
dienen, die nationale Handelspolitik zu �berwachen und Streitigkeiten zwischen ihren Mitgliedern bei-
zulegen. Sie bietet auch Unterst�tzung f�r Entwicklungsl�nder. 

Der Erfolg der WTO spiegelt sich in der Sicherheit von Handel und in der hohen Qualit�t der Erzeugnisse
in den Mitgliedsl�ndern. Kunden wird eine breite Palette von Qualit�tsg�tern angeboten, die von inter-
nationalen Zentren gepr�ft werden, und Exporteure k�nnen sicher sein, da� die M�rkte der Mitglieds-
l�nder ihnen offen bleiben werden. 

Durch die Reduzierung von Z�llen hat die WTO viele Barrieren zwischen L�ndern und V�lkern niedergelegt.

Die Regeln der WTO (enthalten in �bereinkommen und Vertr�gen) ergeben sich aus Verhandlungen
zwischen ihren Mitgliedern. Das zentrale Dokument ist das Allgemeine �bereinkommen �ber Zolls�tze
und Handel (GATT). Es setzt sich aus 60 Abkommen zusammen, die in bestimmten Einzelbereichen in-
dividuell durch jeden Mitgliedstaat unterzeichnet wurden. 

1122..44..33..  NNAATTOO

Die Nordatlantische Vertragsorganisation (NATO), eine politische und milit�rische Organisation, entstand
im Ergebnis der Unterzeichnung des Vertrags von Washington am 4. April 1949. Die Unterzeichnerl�n-
der waren: USA, Kanada, Belgien, D�nemark, Frankreich, Niederlande, Island, Luxemburg, Norwegen, Por-
tugal, Gro�britannien und Italien. Dieser Vertrag begr�ndete ein gemeinsames Sicherheitssystem, das sich
auf einer Partnerschaft zwischen den 12 Unterzeichnerl�ndern gr�ndete. Gegenw�rtig besteht die NATO
aus 26 L�ndern. 

Die NATO wurde aufgrund eines Vertrags zwischen den Mitgliedsl�ndern gegr�ndet, der frei zwischen
ihnen nach �ffentlicher Debatte und geb�hrendem parlamentarischem Proze� zustandegekommen war.
Der Vertrag l��t ihre individuellen Rechte unber�hrt, ebenso ihre internationalen Verpflichtungen, in
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�bereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen. Er verpflichtet jeden Mitgliedstaat dazu, Risi-
ken und Verantwortlichkeiten zu teilen ebenso wie den Nutzen kollektiver Sicherheit und setzt voraus,
da� keines in andere internationale Verpflichtungen eintritt, die in Konflikt mit dem Vertrag geraten
k�nnen. 

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist seit der Gr�ndung des B�ndnisses vergangen. F�r einen Gro�teil
dieser Zeit lag der Schwerpunkt der NATO darauf, die unmittelbare Verteidigung und Sicherheit ihrer
Mitgliedsl�nder sicherzustellen. 

Die Tschechische Republik, Ungarn und Polen waren die ersten L�nder des �alten� Warschauer Paktes,
die am 12. M�rz 1999 der NATO beitraten. Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rum�nien, Slowakei
und Slowenien sind ihnen 2004 gefolgt.
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�Die folgenden Gesichtspunkte waren ma�gebend f�r die Entscheidung von MBPL, in Polen zu in-
vestieren: 
	 die sozio�konomischen Ver�nderungen nach 1989, 
	 das Vorhandensein von Zink guter Qualit�t, dem entscheidenden Rohstoff in unserer Produktion, 
	 das Potential an gut ausgebildeten Arbeitskr�ften, 
	 die g�nstige geographische Lage 	 Zugang zu den M�rkten �berall in Europa, die Einfachheit lo-

gistischer L�sungen, 
	 die Perspektiven auf die k�nftigen M�glichkeiten der mittel- und osteurop�ischen M�rkte, 
	 die ethnische und religi�se Homogenit�t. 

Polens Vorteile, die wichtig waren f�r die Art von Aktivit�ten, die die Gesellschaft vornimmt, sind: 
	 die Zinkvorr�te, 
	 die geographische Lage in der Mitte Europas, 
	 die Qualit�t der Mitarbeiter: die Ausbildung der Experten, Ingenieure und Manager, die Erfahrung

und die guten Qualifikationen der Mechaniker, 
	 die st�ndig sich verbessernde Qualit�t der �rtlichen (polnischen) Lieferanten, 
	 der gro�e und sich entwickelnde einheimische Markt, 
	 die st�ndige Entwicklung des Landes (die Ver�nderungen in Rechtslage, Infrastruktur, Wohl-

standsniveau der Gesellschaft, der Fortschritt in Erziehung und Technologie). 

Die Entwicklungsperspektiven der Gesellschaft sind im Kontext des k�rzlichen Beitritts Polens zur
Europ�ischen Union gut. Folgendes wird stattfinden: 
	 der freie Verkehr von Waren (keine Zollgrenzen f�r Kauf und Verkauf

innerhalb der EU), 
	 die volle Harmonisierung des polnischen Rechts mit dem Gemein-

schaftsrecht (ein Verminderung der rechtlichen Schranken), 
	 keine Notwendigkeit, Ressourcen f�r Fragen der Umsatzsteuer

abzustellen (die fr�her bei Zahlungen aufgeschlagen wurde
und seit dem 1. Mai nicht mehr existiert), 

	 geringere Zolls�tze auf Rohstoffe und Bestandteile der
Batterienherstellung nach dem EU-Beitritt, 

	 Polen wird als einer von 25 Mitgliedstaaten der Europ�-
ischen Union in der Lage sein, die Vorschriften zu beein-
flussen, die den Markt betreffen, auf dem MBPL operiert.�

TToosshhiiaakkii  KKiimmuurraa,,  PPrr��ssiiddeenntt  vvoonn  MMaattssuusshhiittaa  BBaatttteerryy  PPoollaanndd  SS..  AA..
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�W�hrend der zw�lf Jahre im polnischen Industriesektor hat Fiat Auto Polska gute und schlechte Erfah-
rungen gemacht.

Zu den guten Erfahrungen geh�ren:
	 hohe Effizienz und Qualit�t der Arbeit unseres Personals,
	 hohe Flexibilit�t der Mitarbeiter bei der Einf�hrung neuer F�hrungsmethoden und neuer Produkte sowie

Enthusiasmus bei der Durchsetzung, Kreativit�t und Folgerichtigkeit,
	 relativ niedrige Arbeitskosten, was dazu f�hrt, da� die gro�en internationalen Unternehmen, die in

Polen investieren, von ihren Zulieferern begleitet werden, deren Betriebe, Abteilungen und Tochter-
gesellschaften dann den Endproduzenten beliefern, wobei neue Investitionen erfolgen sowie neue
Methoden und Instrumente industriellen, finanziellen und personellen Managements aus den Heimat-
l�ndern der Investoren nach Polen kommen,

	 die wirtschaftlichen Ver�nderungen in Polen, die sich zuletzt bei der Schaffung von besserem Wirt-
schaftsrecht mehr revolution�r als evolution�r vollzogen haben,

	 die einfache Durchsetzung von Projekten der Auslagerung aus rechtlichem und sozialem Blickwinkel,
in vielen Gebieten von Produktion und Dienstleistung, was f�r beide Seiten sehr profitabel ist.

Ein gutes Beispiel ist die �nderung der Vorschriften �ber Ausfuhr und Einfuhr. Hier galt anfangs ein rest-
riktives Zollrecht, das zur Zeit der Zentralplanungswirtschaft entstanden war. Es verpflichtete die Zollbeam-
ten, s�mtliche ein- und ausgef�hrten Waren detailliert zu untersuchen. Gesellschaften waren deshalb ge-
zwungen, h�here Lagerbest�nde zu halten, konnten aber h�ufige Produktionsunterbrechungen f�r Tau-
sende von Arbeitern nicht vermeiden; auch litten Spediteure unter der sehr geringen Auslastung ihrer
Fahrzeugflotten.

Das neue, in den sp�ter 1990er Jahren eingef�hrte Zollrecht vereinfachte die Verfahren, erlaubte ihre
Umstellung auf Rechner, auch lagen Waren nicht l�nger tagelang an den Zollstellen, sondern nur noch
einige Stunden. Gegenw�rtig sichert in Zusammenhang mit dem Beitritt Polens zur Europ�ischen Union
der freie Verkehr von Waren weiteren wirtschaftlichen Nutzen.

Zu den negativen Erfahrungen geh�ren:
	 bisweilen erkennbares Misstrauen verschiedener sozialer Gruppen, Medien und �ffentlicher Einrich-

tungen gegen�ber ausl�ndischen Investoren, insbesondere dann, wenn vor�bergehende Abneigung
dazu tendiert, sich zu Aggression zu wandeln,

	 �berfl�ssiges Chaos, das bei der Einf�hrung neuer rechtlicher L�sungen entsteht wegen fehlender
�bergangsperioden oder vacatio legis.

Insgesamt leisten ausl�ndische Investoren einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer industriellen
Kultur in Polen.�
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V. Informationsquellen
1. Polnische Agentur für Information

und Auslandsinvestitionen AG (PAIiIZ)

Ausl�ndische Investoren, die beabsichtigen in Polen zu investieren, k�nnen sich der Unterst�tzung der
Polnischen Agentur f�r Information und Auslandsinvestitionen AG (PAIiIZ) bedienen. 

PAIiIZ, eine auf Investitionsvorhaben spezialisierte Beh�rde, entstand im Jahre 2003 durch die Verschmel-
zung der Polnischen Agentur f�r Auslandsinvestitionen und der Polnischen Informationsagentur. Die Aktivi-
t�ten von PAIiIZ erstrecken sich auf: die Erh�hung ausl�ndischer Direktinvestitionen in Polen, die Werbung
unter ausl�ndischen Unternehmen f�r eine Investition in Polen, Beratungsdienstleistungen auf jeder Stufe
des Investitionsvorhabens, Unterst�tzung bei der Auslegung rechtlicher Regeln und Bestimmungen, voll-
st�ndige Information �ber die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen von Investitionen so-
wie Unterst�tzung bei der Auswahl attraktiver Standorte f�r Investitionsvorhaben. 

PAIiIZ bietet Investoren die Unterst�tzung seiner besten Spezialisten in den Bereichen Investorenbera-
tung, regionale Zusammenarbeit und Wirtschaftswerbung. 

Das Departement f�r Investorenbedienung bietet Unternehmen, die an einer Investition in Polen inter-
essiert sind, direkte Unterst�tzung. Die Mitarbeiter unterst�tzen die Investoren auf jeder Stufe des Pla-
nungs- und Durchf�hrungsprozesses von Investitionsvorhaben. Diese sachkundige Unterst�tzung erm�g-
licht eine effektive und z�gige Verwirklichung von Unternehmensstrategien. 

Die Dienstleistungen umfassen im einzelnen:

 die Suche nach angemessenen Standorten, die den Kriterien des Investors entsprechen,

 die Beschaffung statistischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Angaben, die f�r die Erstellung einer

Durchf�hrbarkeitsstudie und f�r die endg�ltige Entscheidung �ber die Investition erforderlich sind,

 die Organisation von Besuchen in Polen (Unterst�tzung von Besuchern), 

 die Vorbereitung �individueller Investorenpakete� in Zusammenarbeit mit der Europ�ischen Kom-

mission,

 die Unterst�tzung im Anschlu� an die Investition (Problembeseitigung w�hrend der sp�teren wirt-

schaftlichen Aktivit�t in Polen). 

PAIiIZ arbeitet aufgrund der Bestimmungen �ber �Agentur der dritten Generation�, unter Zugrundelegung
der im Jahre 2003 verabschiedeten Gesch�ftsstrategie. Die wichtigste Annahme dieses Modells liegt darin,
Investoren nach Sektoren getrennt zu betreuen, um einen besseren Zugang zu den unterschiedlichen Bed�rf-
nissen der einzelnen Branchen zu gewinnen und deren spezifische Erfordernisse zu erf�llen. Eine detaillierte
Analyse der Investitionsstrategien f�hrender Unternehmen in den betreffenden Branchen erm�glicht es uns,
Investitionsangebote zu erstellen, die den Bed�rfnissen von Investoren entsprechen. 
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Gem�� der durch die Agentur verfolgten sektoralen Herangehensweise sind strategische Bereiche aus-
gew�hlt worden, die als entscheidend f�r die Entwicklung der polnischen Wirtschaft gelten. Diese stra-
tegischen Sektoren wurden aufgrund folgender Kriterien ausgew�hlt: 
1. zunehmender Mehrwert, der durch den betreffenden Sektor erzeugt wird und der sich erstreckt auf:


 die Einf�hrung fortgeschrittener Technologie,

 die Herstellung moderner und wettbewerbsf�higer Erzeugnisse,

 die Einf�hrung fortgeschrittener Dienstleistungen,

 die Entwicklung von moderner Infrastruktur,

2. die Schaffung neuer Arbeitspl�tze, 
3. die Einbeziehung �rtlicher Zulieferer, 
4. die Erh�hung des polnischen Exportpotentials. 

Auf der Grundlage dieser Kriterien hat das Departement f�r Investorenbedienung die folgenden Sekto-
ren ausgew�hlt: Automobilindustrie, Luftfahrtindustrie und Metallverarbeitung, Dienstleistungszentren,
Elektronische Industrie, Informationstechnik und Nahrungsindustrie. 

Wegen kultureller Besonderheiten und wegen der gesch�ftlichen Gepflogenheiten des Fernen Ostens
hat PAIiIZ eine japanische und eine koreanische Abteilung eingerichtet. 

Das Departement f�r Investorenbedienung wird durch Abteilungen f�r Analyse, Forschung und Daten-
verarbeitung erg�nzt. 

Zu den wichtigsten Aufgaben des Departements f�r Regionale Zusammenarbeit z�hlen: die Koordination
der Zusammenarbeit zwischen ausl�ndischen Investoren und den Beh�rden der Region, in der die Investi-
tion geplant ist; die Unterst�tzung �rtlicher Beh�rden bei der professionellen Vorbereitung von Investi-
tionsangeboten. 

Die Hauptaufgabe das Departements f�r Regionale Zusammenarbeit liegt darin, ein landesweites Netz-
werk von �Regionalen Zentren f�r Investorenbedienung (COI) 	 Partner von PAIiIZ� aufzubauen, die Inve-
stitionsvorhaben auf regionaler Ebene unterst�tzen. Das COI-Netz entsteht in Zusammenarbeit mit den Be-
h�rden der einzelnen Regionen. Diese Zentren arbeiten nach dem Prinzip �einer macht alles�. Die COI bie-
ten Investoren auf Woiwodschaftsebene umfassende Unterst�tzung und auch Hilfestellung im Zeitraum
nach Abschlu� der Investition. Sie stellen st�ndig aktualisierte Investitionsangebote sowie makro�kono-
mische und rechtliche Informationen zur Verf�gung und sie gew�hrleisten die Verbindung zwischen Inve-
storen und den �rtlichen Beh�rden. 

Die Regionalen Zentren f�r Investorenbedienung haben allm�hlich von PAIiIZ die umfassende Betreuung
kleinerer Investitionsprojekte �bernommen, indem sie Investoren beim Durchlaufen bestimmter Verfah-
ren unterst�tzen. 

Das Departement f�r Wirtschaftsf�rderung wirbt im Ausland f�r die Vorz�ge von Investitionen in Polen.
Die Mitarbeiter der Abteilung stellen die Vorteile von Investitionen in Polen auf Messen und Ausstellungen
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dar, sie nehmen an internationalen Konferenzen und Seminaren teil und sie organisieren Entsendungen
in bestimmte wichtige L�nder, um ausl�ndische Direktinvestitionen nach Polen zu lenken. Zahlreiche
Werbungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Unternehmen im Rahmen der
Vereinbarung �Werbungsnetzwerk Polen� durchgef�hrt werden, stehen unter der Leitung von PAIiIZ. 

Ausl�ndische Unternehmen, die an einer Investition in Polen interessiert sind, werden mit einer Vielzahl
umfassender Informationen �ber unser Land, sein Investitionsklima, die wirtschaftlichen und rechtlichen
Rahmenbedingungen und die Verfahren versorgt, die das Investitionsvorhaben durchlaufen mu�. Diese
Angaben werden durch das Departement f�r Information vorbereitet und aktualisiert. Wir bieten Zugang
zu Daten �ber Investitionsstandorte. Diese Angaben sind verf�gbar unter www.paiz.gov.pl, in B�chern
und multimedialen Ver�ffentlichungen, z.B. dem �Ratgeber f�r Unternehmer. Investieren in Polen� oder
in �Rechtliche und steuerliche Grundlagen bei Wirtschaftst�tigkeiten in Polen�. Das Departement f�r
Information organisiert auch Investitionskonferenzen und -seminare in Polen, Besuche f�r ausl�ndische
Wirtschaftsjournalisten und stellt, in Zusammenarbeit mit polnischen Medien, der �ffentlichkeit Angaben
�ber die Leistungen ausl�ndischer Investoren in Polen zur Verf�gung, wodurch sie die gesellschaftliche
Offenheit gegen�ber ausl�ndischen Investitionen erh�ht. 

Weitere Angaben zur T�tigkeit der Polnischen Agentur f�r Information und Auslandsinvestitionen AG
k�nnen Sie den Dokumenten und Berichten entnehmen, die in den fortlaufenden Ausgaben der �PAIiIZ-
Jahrb�chern� ver�ffentlicht werden.
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PPoollnniisscchhee  AAggeennttuurr  ff��rr  IInnffoorrmmaattiioonn  uunndd  AAuussllaannddssiinnvveessttiittiioonneenn  AAGG  ((PPAAIIiiIIZZ))
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

ul. Bagatela 12
00-585 Warschau

Tel.: (+48 22) 334-98-00
Fax: (+48 22) 334-99-99
E-Mail: post@paiz.gov.pl
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TTaabbeellllee  1199..  AAuussll��nnddiisscchhee  DDiirreekkttiinnvveessttiittiioonneenn  ((FFDDII))  iinn  PPoolleenn  		  nnaacchh  BBrraanncchheenn  ((SSttaanndd  DDeezzeemmbbeerr  22000033))

Quelle: PAIiIZ
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TTaabbeellllee  2200..  AAuussll��nnddiisscchhee  DDiirreekkttiinnvveessttiittiioonneenn  ((FFDDII))  iinn  PPoolleenn  		  nnaacchh  HHeerrkkuunnffttssll��nnddeerrnn  ((SSttaanndd  DDeezzeemmbbeerr  22000033))



Quelle: PAIiIZ

TTaabbeellllee  2211..  DDiiee  ff��nnffzzeehhnn  ff��hhrreennddeenn  IInnvveessttoorreenn  iinn  PPoolleenn  ((SSttaanndd  DDeezzeemmbbeerr  22000033))
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Quelle: PAIiIZ
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2. Regionale Zentren für Investorenbedienung (COI)
– Partner von PAIiIZ: 

KKlleeiinnppoolleenn  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  MMaa��ooppoollsskkiiee))  
Ma�opolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Krak�w
Kontaktperson: 
Justyna Turaj 
E-Mail: justyna.turaj@marr.pl 
Tel.: (+48 12) 413-85-51, 413-89-13 ext. 450

KKuujjaawwiieenn--PPoommmmeerrnn  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  KKuujjaawwsskkoo--PPoommoorrsskkiiee))  
Urz�d Marsza�kowski Wojew�dztwa Kujawsko-Pomorskiego 
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung
pl. Teatralny 2
87-100 Toru�
Kontaktperson: 
Cezar Buczy�ski
E-Mail: coi@kujawsko-pomorskie.pl 
Tel.: (+48 56) 621-84-87

LLeebbuusseerr  LLaanndd  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  LLuubbuusskkiiee))  
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung
ul. Chopina 14
65-001 Zielona G�ra
Kontaktperson: 
Arkadiusz Pintal 
E-Mail: agencja@region.zgora.pl 
Tel.: (+48 68) 327-05-04
Fax: (+48 68) 325-38-88
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LLooddzz  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  ����ddzzkkiiee))  
Urz�d Marsza�kowski Wojew�dztwa ��dzkiego
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung
ul. Pi�sudskiego 8
91-051 ��d�
Kontaktperson: 
Krzysztof Suszek
E-Mail: k.suszek@lodzkie.pl
Tel.: (+48 42) 663-35-80

LLuubblliinn  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  LLuubbeellsskkiiee))  
Urz�d Marsza�kowski Wojew�dztwa Lubelskiego
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin
Kontaktperson: 
Pawe� Banach
Magdalena Betlejewska 
E-Mail: coi@lubelskie.pl 
Tel.: (+48 81) 742-45-60
Fax: (+48 81) 742-40-04

NNiieeddeerrsscchhlleessiieenn  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  DDoollnnoo��ll��sskkiiee))
Wroc�awska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung
ul. Krupnicza 13
50-075 Wroc�aw 
Kontaktperson: 
Przemys�aw Kr�likowski
E-Mail: pkr@warr.pl
Tel.: (+48 71) 797-04-00, 797-04-01
Fax: (+48 71) 797-04-07
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OOppppeellnn  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  OOppoollsskkiiee))  
Agencja Rozwoju Opolszczyzny S.A. w Opolu
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung
pl. Wolno�ci 5
45-018 Opole
Kontaktperson: 
Katarzyna Suszanowicz
E-Mail: coi@aro.pl 
Tel./Fax: (+48 77) 454-02-47/48

PPooddkkaarrppaacckkiiee  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  PPooddkkaarrppaacckkiiee))  
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung
Rynek 5
35-064 Rzesz�w 
Kontaktperson: 
Monika Szyma�ska 
E-Mail: mszymanska@rarr.rzeszow.pl
Katarzyna Podraza
E-Mail: kpodraza@rarr.rzeszow.pl
Anna Bilo
E-Mail: abilo@rarr.rzeszow.pl
Tel./Fax: (+48 17) 852-43-76, 852-43-74 

PPooddllaasskkiiee  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  PPooddllaasskkiiee))  
Urz�d Marsza�kowski Wojew�dztwa Podlaskiego
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung 
ul. Wyszy�skiego 1
15-888 Bia�ystok
Kontaktperson: 
Borys D�browski
E-Mail: borys.dabrowski@umwp-podlasie.pl 
Micha� Szczepura
E-Mail: michal.szczepura@umwp-podlasie.pl
Tel.: (+48 85) 748-51-45
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PPoommmmeerrnn  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  PPoommoorrsskkiiee))  
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gda�sku 
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung
ul. Piwna 36/39
80-831 Gda�sk
Kontaktperson: 
Barbara Merchel
E-Mail: basiam@arpg.gda.pl
Tel.: (+48 58) 323-31-36
Magdalena Charkin 
E-Mail: magdalenach@arpg.gda.pl 
Tel.: (+48 58) 323-32-56
Marcin Dejna
E-Mail: marcind@arpg.gda.pl
Tel.: (+48 58) 323-32-63

��wwii��ttookkrrzzyysskkiiee  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  ��wwii��ttookkrrzzyysskkiiee))  
Specjalna Strefa Ekonomiczna �Starachowice� S.A. 
Regionales Zentrum f�r Investorenbedienung
ul. Radomska 29
27-200 Starachowice
Kontaktperson: 
Anna Jaworska
E-Mail: sse@sse.com.pl
Joanna Opi�a
E-Mail: marketing.asia@sse.com.pl
Anna Zieja
E-Mail: marketing.ania@sse.com.pl
Tel.: (+48 41) 275-44-45
Fax: (+48 41) 275-41-02
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AAddrreesssseenn  ddeerr  ssoonnssttiiggeenn  RReeggiioonnaalleenn  ZZeennttrreenn  ff��rr  IInnvveessttoorreennbbeeddiieennuunngg::  

GGrroo��ppoolleenn  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  WWiieellkkooppoollsskkiiee))  
Stowarzyszenie Gmin i Powiat�w Wielkopolski 
al. Niepodleg�o�ci 16/18
61-713 Pozna� 
Kontaktperson: 
�ukasz Filipiak
E-Mail: filipiak@sgipw.wlkp.pl
Tomasz Telesi�ski
E-Mail: telesinski@sgipw.wlkp.pl
Tel.: (+48 61) 854-19-73, 854-14-72

MMaassoowwiieenn  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  MMaazzoowwiieecckkiiee))  
Urz�d Miasta P�ock 
Wydzia� Pe�nomocnika Prezydenta Miasta P�ocka
ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia
Stary Rynek 1
09-400 P�ock
Kontaktperson: 
Dorota G�uchowska
E-Mail: dgluchowska@plock.um.pl 
Tel.: (+48 24) 268-06-98
Tel./Fax: (+48 24) 268-89-75 

SScchhlleessiieenn  ((WWoojjeeww��ddzzttwwoo  ��ll��sskkiiee))  
Urz�d Marsza�kowski Wojew�dztwa �l�skiego
Wydzia� Polityki Gospodarczej
Referat Informacji Gospodarczej
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice 
Kontaktperson: 
Agnieszka Piszczek
E-Mail: apiszczek@silesia-region.pl 
Tel.: (+48 32) 207-83-71
Tel./Fax: (+48 32) 256-32-44
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2. Ministerien und Regierungsinsitutionen
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KKaannzzlleeii  ddeess  MMiinniisstteerrpprr��ssiiddeenntteenn
(Kancelaria Premiera RP)
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warschau
Tel.: (+48 22) 694-60-00
Fax: (+48 22) 625-26-37
www.kprm.gov.pl

NNaattiioonnaallbbaannkk  PPoolleennss
(Narodowy Bank Polski)
ul. �wi�tokrzyska 11/21
00-919 Warschau
Tel.: (+48 22) 653-10-00
Fax: (+48 22) 653-24-75
www.nbp.pl

BB��rroo  ddeess  KKoommiitteeeess  ff��rr  EEuurroopp��iisscchhee  IInntteeggrraattiioonn
(Urz�d Komitetu Integracji Europejskiej)
Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warschau
Tel.: (+48 22) 455-55-00
Fax: (+48 22) 455-53-33
www.ukie.gov.pl

ZZeennttrraallaammtt  ff��rr  SSttaattiissttiikk
(G��wny Urz�d Statystyczny, GUS)
al. Niepodleg�o�ci 208
00-925 Warschau
Tel.: (+48 22) 608-30-00
Fax: (+48 22) 608-38-63
www.stat.gov.pl
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4. Andere Institutionen und Industrievereine

AAggeennttuurr  ff��rr  ddeenn  AAggrraarrmmaarrkktt
(Agencja Rynku Rolnego)
ul. Nowy �wiat 6/12
00-400 Warschau
Tel.: (+48 22) 661-73-88
Fax: (+48 22) 628-93-53
www.arr.gov.pl

AAggeennttuurr  ff��rr  IInndduussttrriieeeennttwwiicckklluunngg  AAGG
(Agencja Rozwoju Przemys�u S.A.)
ul. Domaniewska 41
02-672 Warschau
Tel.: (+48 22) 460-36-00, 460-37-00
Fax: (+48 22) 460-37-01
www.arp.com.pl

AAggeennttuurr  ff��rr  LLaannddwwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  IImmmmoobbiilliieenn
(Agencja Nieruchomo�ci Rolnych)
ul. Dola�skiego 2
00-215 Warschau
Tel.: (+48 22) 635-80-09
Fax: (+48 22) 635-00-60
www.anr.gov.pl

AAggeennttuurr  ff��rr  UUmmssttrruukkttuurriieerruunngg  uunndd  MMooddeerrnniissiieerruunngg  ddeerr  LLaannddwwiirrttsscchhaafftt
(Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
al. Jana Paw�a II 70
00-175 Warschau
Tel.: (+48 22) 318-40-01
Fax: (+48 22) 318-54-32
www.arimr.gov.pl

BBuussiinneessss  CCeennttrree  CClluubb
pl. elaznej Bramy 10
00-136 Warschau
Tel.: (+48 22) 625-30-37, 825-96-04
Fax: (+48 22) 621-84-20
www.bcc.org.pl
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FFoorrsscchhuunnggssiinnssttiittuutt  ff��rr  MMaarrkkttwwiirrttsscchhaafftt
(Instytut Bada� nad Gospodark� Rynkow�)
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gda�sk
Tel.: (+48 58) 524-41-00
Fax: (+48 58) 524-49-08
www.ibngr.edu.pl

IInndduussttrriiee--  uunndd  HHaallddeellsskkaammmmeerr  ddeerr  AAuussll��nnddiisscchheenn  IInnvveessttoorreenn
(Izba Przemys�owo-Handlowa Inwestor�w Zagranicznych)
ul. Krakowskie Przedmie�cie 47/51
00-071 Warschau
Tel.: (+48 22) 827-22-34 
Fax: (+48 22) 826-85-93
www.iphiz.com.pl

IInnssttiittuutt  ff��rr  KKoonnjjuunnkkttuurreenn  uunndd  PPrreeiissee  ddeess    AAuu��eennhhaannddeellss  
(Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego) 
ul. urawia 4a
00-503 Warschau
Tel.: (+48 22) 629-58-92
Fax: (+48 22) 693-47-67
www.ikchz.warszawa.pl

PPoollnniisscchhee  WWiirrttsscchhaaffttsskkaammmmeerr  
(Krajowa Izba Gospodarcza)
ul. Tr�backa 4 
00-074 Warschau
Tel.: (+48 22) 630-96-00
Fax: (+48 22) 827-46-73
www.kig.pl

OOrrggaanniissaattiioonn  ddeerr  VVeerreeiinntteenn  NNaattiioonneenn  ff��rr  IInndduussttrriieeeennttwwiicckklluunngg  
(Organizacja Narod�w Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemys�owego)
al. Niepodleg�o�ci 186 
00-608 Warschau 
Tel.: (+48 22) 825-94-67
Fax: (+48 22) 825-89-70
www.unido.pl



IInnffoo--NNeett  KKIIGG  SSpp..  zz  oo..oo..
ul. Tr�backa 4
00-074 Warschau
Tel.: (+48 22) 630-96-23
Fax: (+48 22) 828-99-21
www.infodata.pl

PPoollnniisscchhee  AAggeennttuurr  ff��rr  GGeewweerrbbeeeennttwwiicckklluunngg  
(Polska Agencja Rozwoju Przedsi�biorczo�ci)
ul. Pa�ska 81/83
00-834 Warschau
Tel.: (+48 22) 432-80-80
Fax: (+48 22) 432-86-20, 432-84-04
www.parp.gov.pl

PPoollnniisscchhee  OOrrggaanniissaattiioonn  ff��rr  TToouurriissttiikk    
(Polska Organizacja Turystyczna)
ul. Cha�ubi�skiego 4/6
00-928 Warschau
Tel.: (+48 22) 630-17-36
Fax: (+48 22) 630-17-42
www.pot.gov.pl

SSttiiffttuunngg  ff��rr  KKlleeiinnee  uunndd  MMiittttlleerree  UUnntteerrnneehhmmeenn
(Fundacja Ma�ych i �rednich Przedsi�biorstw)
ul. Smocza 27
01-048 Warschau
Tel.: (+48 22) 838-03-51
Fax: (+48 22) 838-02-61
www.fund.org.pl

WWaarrsscchhaauueerr  WWeerrttppaappiieerrbb��rrssee  AAGG
(Gie�da Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A.)
ul. Ksi���ca 4
00-498 Warschau
Tel.: (+48 22) 628-32-32
Fax: (+48 22) 620-85-18
www.gpw.com.pl
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Deloitte geh�rt in Polen zu einem der f�hrenden Unternehmen f�r professionelle Dienstleistungen und
Consulting. Die polnische Firma Deloitte ist ein Teil des internationalen Verbundes Deloitte Touche
Tohmatsu (DTT). Der DTT-Verbund z�hlt zu der sog. "Gro�en Vier" der weltweit operierenden Wirt-
schaftspr�fungs- und Beratungsunternehmen und ist das von ihnen am schnellsten expandierende
Unternehmen. Deloitte erbringt professionelle Dienstleistungen im Bereich WP-Auditing sowie Steuer-
beratung, Consulting und Corporate Finance-Beratung. Ferner bieten wir ein breites Leistungsspektrum
im Bereich Management der Human-Ressourcen und f�hren das gr��te Aktuarunternehmen in Mit-
teleuropa.

Deloitte Touche Tohmatsu besch�ftigt heute mehr als 120.000 Mitarbeiter und ist in 150 L�ndern
vertreten, darunter in Mittel- und Osteuropa.

In Mitteleuropa sind wir als Unternehmensverbund in 16 L�ndern t�tig, wo wir mehr als 2.000 Mitar-
beiter besch�ftigen.

Angesichts der Globalisierung der Weltwirtschaft bieten wir unseren Kunden allseitige, komplexe Dienst-
leistungen, indem wir auf einen einheitlichen Standard zur�ckgreifen, uns derselben Methodologie bedie-
nen und Produkte von gleichbleibender Qualit�t gew�hrleisten - unabh�ngig davon, an welchem Standort
wir t�tig sind und welche Sprache wir sprechen.

Unsere Kunden sind polnische Unternehmen, darunter B�rsengesellschaften und Banken sowie Regie-
rungsagenturen und in Polen t�tige Auslandsunternehmen. Wir besch�ftigen zurzeit in Polen �ber 500
Mitarbeiter - Betriebswirte, Buchhalter, Wirtschaftspr�fer, Steuerexperten, Managementberater, Infor-
matiker und Juristen.

Deloitte
ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa
Tel. (48 22) 511 08 11, 511 08 12
Fax (48 22) 511 08 13
e-mail: dpoland@deloitteCE.com
www.deloitte.pl
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Die vorliegende Brosch�re �ber gesch�ftliche Aktivit�ten in Polen wurde gemeinsam durch die Mitar-
beiter von Deloitte in Polen und die Mitarbeiter der Polnischen Agentur f�r Information und Auslands-
investitionen AG (PAIiIZ) erstellt. Die Angaben beruhen auf �ffentlich zug�nglichen Daten und auf un-
seren eigenen Erfahrungen in Polen.

Der �Ratgeber f�r Unternehmer. Investieren in Polen� m�chte allgemeine Informationen �ber gesch�ft-
liche Aktivit�ten in Polen vermitteln, enth�lt aber keine ersch�pfende Darstellung des Themas. Die in die-
ser Ver�ffentlichung enthaltenen Angaben bezwecken also keine Beratung oder Dienstleistung in Bezug
auf Buchhaltung, Steuern, Recht, Unternehmensf�hrung oder �hnliches. Bevor Sie eine Entscheidung
f�llen oder eine Ma�nahme treffen, die Einflu� auf ihre finanzielle oder gesch�ftliche Lage haben kann,
sollten Sie qualifizierte Beratung heranziehen. Die Niederlassungen von Deloitte stehen Ihnen f�r die L�-
sung spezifischer Fragen gerne weltweit zur Verf�gung.

Obwohl angemessene Sorgfalt auf die Vorbereitung dieser Ver�ffentlichung verwandt wurde, k�nnen
weder Deloitte noch PAIiIZ eine Haftung f�r eventuell darin enthaltene Irrt�mer, seien sie fahrl�ssig oder
sonstwie verursacht, oder f�r einen wie auch immer verursachten Verlust �bernehmen, den jemand er-
leidet, der sich auf diese Brosch�re verl�sst.

Alle Rechte vorbehalten � PAIiIZ, Warschau, Dezember 2004
PPoollnniisscchhee  AAggeennttuurr  ff��rr  IInnffoorrmmaattiioonn  uunndd  AAuussllaannddssiinnvveessttiittiioonneenn  AAGG  ((PPAAIIiiIIZZ))

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12

00-585 Warschau
Tel.: (+48 22) 334-98-00
Fax: (+48 22) 334-99-99
E-Mail: post@paiz.gov.pl

wwwwww..ppaaiizz..ggoovv..ppll
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liegt darin, ausländische Direktinvestitionen in Polen zu erhöhen. PAIiIZ ermutigt ausländische Investoren,
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